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Der Stadtrat Schönebeck (Elbe) hat in der Sitzung am 02.12.2010   die  Satzung 
über die Aufhebung der Sanierungssatzung „Schönebeck-Salzelmen“ - Beschluss-
Nummer 0220/2010 -   gefasst, die  hiermit bekannt gegeben wird.


Beschluss-Nummer: 0220/2010
Satzung über die Aufhebung der Sanierungssatzung „Schönebeck-Salzelmen“
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die beiliegende Satzung über 
die Aufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes             
„Schönebeck - Salzelmen“. 


Haase
Oberbürgermeister


Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Aufhebung der Satzung über 
das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet „Schönebeck-Salzelmen“


Aufgrund des § 162 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechtes vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585) 
in Verbindung mit den  §§ 6 und 44 Abs. 3  Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen – Anhalt (GO LSA) vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S.383), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2010 (GVBl. LSA S. 190) hat der Stadtrat 
der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 02.12.2010 die folgende Satzung 
beschlossen.


§  1
Abschluss der Sanierung


In dem auf dem beiliegenden Übersichtsplan dargestellten Sanierungsgebiet „Schö-
nebeck-Salzelmen“ werden die Sanierungsmaßnahmen nach dem Städtebauförde-
rungsgesetz bis zum Ende des Jahres 2010 abgeschlossen.


§ 2
Geltungsbereich des Sanierungsgebietes


Die Abgrenzung des Sanierungsgebietes „Schönebeck-Salzelmen“ ist auf dem als 
Anlage beigefügten Übersichtsplan dargestellt. Der Übersichtsplan ist Bestandteil 
der Satzung.


§ 3
Aufhebung der Sanierungssatzung


Die von den Stadtverordneten der Stadt Schönebeck (Elbe) am 09.07.1992 be-
schlossene Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Schö-
nebeck-Salzelmen“ erweitert durch Beschluss des Stadtrates der Stadt Schönebeck 
(Elbe) am 29.10.1998 wird hiermit aufgehoben.


§ 4
Inkrafttreten


Die Satzung wird mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich.


Schönebeck (Elbe), den 03.01.2011      


    
Haase
Oberbürgermeister


Bestandteil der Satzung: Übersichtsplan
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8. Jahrgang                      Sonntag, 09.01.2011                      Amtliche Bekanntmachungen                      Nr. 2


Bekanntmachung der 11. Sitzung des 
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses am 18.01.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5.  Einwendungen gegen die Niederschrift der gemeinsamen Sitzung des Finanz-


und Rechnungsprüfungsausschusses und des Stadtentwicklungs-, Bau- und 
Umweltauschusses vom 08.12.2010


6. Informationen der Verwaltung
7. Abarbeitungsstand Haushalt
8. Vorlagen-Nummer: 0227/2011


Aufhebung des Beschlusses Nr. 575-34/(I)/98
  Mitgliedschaft im „Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz 


e.V.‘‘ (BNA)
9. Vorlagen-Nummer: 0228/2011
  Beitritt des Heimattiergartens „Bierer Berg‘‘ in den Verein „Deutsche Tierpark-


Gesellschaft e.V.‘‘ (DTG)
10. Vorlagen-Nummer: 0230/2011
  Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) 


- 5. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009
11. Vorlagen-Nummer: 0231/2011


Entlastung Jahresrechnung 2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
12. Vorlagen-Nummer: 0232/2011
  Gaskonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe) einschließlich OT 


Plötzky, Pretzien und Ranies
13. Vorlagen-Nummer: 0236/2011


Abwägungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 9 „Cokturhof - Barbyer Straße‘‘


  1. Änderung, zugleich Erweiterung - als B-Plan der Innenentwicklung gemäß 
§ 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB


14. Vorlagen-Nummer: 0237/2011
Satzungsbeschluss


  Bebauungsplan Nr. 9 „Cokturhof - Barbyer Straße‘‘ 1. Änderung, zugleich Er-
weiterung - als B-Plan der Innenentwicklung gem. § 13 a Abs. 1 Nr. 1 Bau GB


15. Vorlagen-Nummer: 0238/2011
  Verlängerung der Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan der 


Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld‘‘
16. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
17. Informationen der Verwaltung
18. Vorlagen-Nummer: 0233/2011
 Verkauf einer Grundstücksfläche an der Hohendorfer Straße
19. Vorlagen-Nummer: 0234/2011
 Verkauf einer Grundstücksfläche für eine Grünersatzmaßnahme
20. Vorlagen-Nummer: 0235/2011
 Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche an der Gnadauer Straße
21. Vorlagen-Nummer: 0239/2011
  Übertragung von Wohngrundstücken in den Ortsteilen Plötzky, Pretzien und 


Ranies an die Städtische Wohnungsbau GmbH
22. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. i. V. Adler
Haase
Oberbürgermeister 


Bekanntmachung der 10. Sitzung des 
Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses am 19.01.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Kinder- und Jugendbüro „Piranha“
   Bahnhofstraße 11/12, 39218 Schönebeck


T A G E S O R D N U N G


Vor Beginn der Sitzung findet eine Vorstellung und Besichtigung der Einrich-
tung statt.


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0230/2011
  Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) 


- 5. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009
7. Vorlagen-Nummer: 0231/2011


Entlastung Jahresrechnung 2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0232/2011
  Gaskonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe) einschließlich OT 


Plötzky, Pretzien und Ranies
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. i. V. Adler
Haase
Oberbürgermeister 


Bekanntmachung der 10. Sitzung des 
Kultur- und Schulausschusses am 20.01.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Punkt 12


  Markt 12, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0228/2011
  Beitritt des Heimattiergartens „Bierer Berg‘‘ in den Verein „Deutsche Tierpark-


Gesellschaft e.V.‘‘ (DTG)
7. Vorlagen-Nummer: 0231/2011


Entlastung Jahresrechnung 2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0236/2011


Abwägungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 9 „Cokturhof - Barbyer Straße‘‘


  1. Änderung, zugleich Erweiterung - als B-Plan der Innenentwicklung gemäß 
§ 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB


9. Vorlagen-Nummer: 0237/2011
Satzungsbeschluss


  Bebauungsplan Nr. 9 „Cokturhof-Barbyer Straße‘‘ 1. Änderung, zugleich Er-


weiterung - als B-Plan der Innenentwicklung gem. § 13 a Abs. 1 Nr. 1 Bau GB
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
11. Informationen der Verwaltung
12. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. i. V. Adler
Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 12. Sitzung des Stadtentwicklungs-, 
Bau- und Umweltausschusses am 17.01.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal


  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5.  Einwendungen gegen die Niederschrift über die gemeinsame Sitzung des Fi-


nanz- und Rechnungsprüfungsausschusses und des Stadtentwicklungs-, Bau- 
und Umweltausschusses vom 08.12.2010


6. Informationen der Verwaltung
7.  Vorstellung des Naturschutzgroßprojektes „Revitalisierung der Dornburger Al-


ten Elbe“ durch Projektverantwortliche des BUND
BE.: Frau Julia Wendenkampf und Herr Christian Kunz


  - Stellungnahme des Ehle/Ihle-Verbandes (Gewässerunterhaltung und Land-
schaftspflege) zum Projekt 
BE.: Herr Bernd Wolff, Geschäftsführer des Verbandes


  - Stellungnahme des LHW (Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasser-
wirtschaft Sachsen-Anhalt)
BE.: Herr Christian Jung, Flussbereichleiter Schönebeck
und Beratung zur weiteren Verfahrensweise der Stadt Schönebeck (Elbe) ggf. 
Stadtratsbeschluss, Mitgliedschaft im Trägerverband, unter Einbeziehung der 
Ortsbürgermeister der Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies 


8. Vorlagen-Nummer: 0227/2011
Aufhebung des Beschlusses Nr. 575-34/(I)/98


  Mitgliedschaft im „Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz 
e.V.‘‘ (BNA)


9. Vorlagen-Nummer: 0228/2011
  Beitritt des Heimattiergartens „Bierer Berg‘‘ in den Verein „Deutsche Tierpark-


Gesellschaft e.V.‘‘ (DTG)
10. Vorlagen-Nummer: 0236/2011


Abwägungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 9 „Cokturhof - Barbyer Straße‘‘


  1. Änderung, zugleich Erweiterung - als B-Plan der Innenentwicklung gemäß  
§ 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB
- Erläuterung zur Abwägung durch Herrn Krmela, Büro für Stadtplanung  
Dr. Ing. Schwerdt


11. Vorlagen-Nummer: 0237/2011
Satzungsbeschluss


  Bebauungsplan Nr. 9 „Cokturhof - Barbyer Straße‘‘ 1. Änderung, zugleich Er-
weiterung - als B-Plan der Innenentwicklung gem. § 13 a Abs. 1 Nr. 1 Bau GB


12. Vorlagen-Nummer: 0238/2011
  Verlängerung der Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan der 


Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld‘‘
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
14. Informationen der Verwaltung
15. Vorlagen-Nummer: 0233/2011
 Verkauf einer Grundstücksfläche an der Hohendorfer Straße
16. Vorlagen-Nummer: 0234/2011
 Verkauf einer Grundstücksfläche für eine Grünersatzmaßnahme
17. Vorlagen-Nummer: 0235/2011
 Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche an der Gnadauer Straße
18. Vorlagen-Nummer: 0239/2011
  Übertragung von Wohngrundstücken in den Ortsteilen Plötzky, Pretzien und 


Ranies an die Städtische Wohnungsbau GmbH
19. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. i. V. Adler
Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 10. Sitzung 
des Wirtschaftsausschusses am 24.01.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0232/2011
  Gaskonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe) einschließlich OT 


Plötzky, Pretzien und Ranies
7. Vorlagen-Nummer: 0236/2011


Abwägungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 9 „Cokturhof - Barbyer Straße‘‘


  1. Änderung, zugleich Erweiterung - als B-Plan der Innenentwicklung gemäß  
§ 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB


8. Vorlagen-Nummer: 0237/2011
Satzungsbeschluss


  Bebauungsplan Nr. 9 „Cokturhof - Barbyer Straße‘‘ 1. Änderung, zugleich Er-
weiterung - als B-Plan der Innenentwicklung gem. § 13 a Abs. 1 Nr. 1 Bau GB


9. Vorlagen-Nummer: 0238/2011
  Verlängerung der Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan der 


Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld‘‘
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
11. Informationen der Verwaltung
12. Vorlagen-Nummer: 0233/2011
 Verkauf einer Grundstücksfläche an der Hohendorfer Straße
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. i. V. Adler
Haase
Oberbürgermeister
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Der Stadtrat Schönebeck (Elbe) hat in der Sitzung am 02.12.2010  den Beschluss 
Nummer: 0226/2010 - Erste Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schöne-
beck (Elbe) vom 21.04.2010 - gefasst, der hiermit bekannt gegeben wird.


Beschluss-Nummer: 0226/2010
Erste Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 
21.04.2010
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß Anlage 1 die Erste Än-
derungssatzung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 21.04.2010.


Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1


Erste Änderungssatzung
der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 21.04.2010


Auf Grund der §§ 6, 7 und 44 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (GO LSA), in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 
(GVBl. LSA S. 383), in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt 
Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 02.12.2010 folgende Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung vom 21. April 2010 beschlossen:


Artikel 1
Die Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 21. April 2010, veröffent- 
licht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 25. April 2010, wird wie folgt 
geändert:


1. Der § 3 erhält folgende Neufassung:
„(1) Auf das Verfahren hinsichtlich der Behandlung von Einwohneranträgen, Bür-


gerinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden finden die Vorschriften 
der  §§ 24-26 GO LSA Anwendung.


(2) Vor  Beginn einer jeden Stadtratssitzung sowie einer jeden Ortschaftsratssit-
zung in den Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies wird eine Einwohnerfra-
gestunde durchgeführt. 


(3) Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt sein. Der Vorsitzende 
kann die Zeitdauer bei Bedarf auf 60 Minuten festlegen.


(4) Jeder Einwohner der Stadt bzw. der jeweiligen Ortschaft ist nach Angabe seines 
Namens und seiner Anschrift berechtigt, grundsätzlich eine Frage und zwei 
Zusatzfragen zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Inter-
esse, die in die Zuständigkeit der Stadt Schönebeck (Elbe) bzw. der jeweiligen 
Ortschaft fallen. Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand 
der Einwohnerfragestunde sein.


  Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch den Ober-
bürgermeister, den (die) allgemeinen Vertreter oder den Vorsitzenden des Stadt-
rates/Ortschaftsrates. Eine Aussprache findet nicht statt. Ist die Beantwortung 
der Frage in der Sitzung nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche 
Antwort, die innerhalb von sechs Wochen erteilt werden muss.


(5) In jedem Stadtteil und in jeder Ortschaft ist mindestens einmal im Jahr eine 
Einwohnerversammlung einzuberufen. Die Einladung erfolgt durch den Ober-
bürgermeister. Sie ist ortsüblich bekanntzumachen.“


Der folgende Text wird als § 11 a in die Hauptsatzung aufgenommen:


§ 11 a
Seniorenrat


(1) Zur Wahrnehmung der Interessen der älteren Einwohnerinnen und Einwohner 
besteht in  der Stadt Schönebeck (Elbe) durch Beschluss des Stadtrates vom 
26.10.1995 ein Stadtseniorenrat. 


(2) Der Stadtseniorenrat besteht aus Vertreterinnen und Vertretern von in der Stadt 
Schönebeck ansässigen Vereinen und Verbänden, die sich der Arbeit für und 
mit Seniorinnen und Senioren verpflichtet fühlen. Die Tätigkeit der Mitglieder 
des Stadtseniorenrates ist ehrenamtlich. 


(3) Der Stadtseniorenrat ist in Ausübung seiner Aufgaben unabhängig. Näheres 
regelt die Satzung des Stadtseniorenrates der Stadt Schönebeck (Elbe) in der 
jeweils gültigen Fassung. 


(4) Der Stadtseniorenrat kann bei allen die Seniorinnen und Senioren betreffenden 
Fragen oder Entscheidungen Stellung nehmen. 


(5) Die ehrenamtliche Arbeit des Stadtseniorenrates wird durch die Stadt finanziell 
nach Maßgabe des Haushaltes unterstützt. Er hat einen ständigen Ansprech-
partner in der Stadtverwaltung.


(6) Der Stadtseniorenrat kann ein Mitglied mit beratender Stimme in den  
Jugend-, Frauen- und Sozialausschuss entsenden. Die Bestätigung erfolgt 
durch den Stadtrat.


Artikel 2


Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 05.01.2011


Haase
Oberbürgermeister


Genehmigungsvermerk: Aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 7 Abs. 2 
Satz 1, 2. Halbsatz GO LSA in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 
2009 (GVBl. LSA S. 383) in der derzeit gültigen Fassung erfolgte am 29.12.2010 
(Aktenzeichen 30.15.1.05.01-II-Fi)
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Bekanntmachung der 11. Sitzung 
des Ortschaftsrates Pretzien am 20.01.2011


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  OT Pretzien
  August-Bebel-Straße 24
  39217 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit


 2.  Feststellung der Tagesordnung
 3.  Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
 4.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
 5.    Vorlagen-Nummer: 0231/2011
   Entlastung Jahresrechnung 2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
 6.  Vorlagen-Nummer: 0232/2011
   Gaskonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe)
   einschließlich OT Plötzky, Pretzien und Ranies
 7.  Berichterstattung zum Entwicklungskonzept Naherholungsgebiet


Nichtöffentlicher Teil:
8.  Vorlagen-Nummer: 0239/2011


  Übertragung von Wohngrundstücken in den Ortsteilen Plötzky,
   Pretzien und Ranies an die Städtische Wohnungsbau GmbH
 9.  Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
10.    Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;
   Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Harwig
Ortsbürgermeister


Bekanntmachung der 11. Sitzung 
des Ortschaftsrates Plötzky am 26.01.2011


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Bürgerraum
 OT Plötzky


  Albert-Schweitzer-Straße 6
  39217 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit


 2.  Feststellung der Tagesordnung
 3.  Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
 4.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
 5.  Vorlagen-Nummer: 0231/2011
   Entlastung Jahresrechnung 2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
 6.  Vorlagen-Nummer: 0232/2011


 Gaskonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe) einschließlich
 OT Plötzky, Pretzien und Ranies


 7.  Vorstellung und Beratung zur Haushaltsplanung 2011


Nichtöffentlicher Teil:
8.  Vorlagen-Nummer: 0239/2011


Übertragung von Wohngrundstücken in den Ortsteilen Plötzky,
   Pretzien und Ranies an die Städtische Wohnungsbau GmbH
 9.  Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
10.  Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;
   Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Schmeißer
Ortsbürgermeister


8. Jahrgang       Sonntag, 16.01.2011       Amtliche Bekanntmachungen       Nr. 4
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Bekanntmachung


Nach § 33 Abs. 1a Satz 4 und § 34 Abs. 4 Satz 1 des Meldegesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (MG LSA) in der Fassung vom 11. August 2004 (GVBl. 
LSA S.506), geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 18. November 2005 
(GVBl. LSA S.698), kann jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Ertei-
lung eines automatisierten Abrufs von Meldedaten über das Internet oder einer 
Gruppenauskunft über seine Daten ohne Angabe von Gründen und kostenfrei 
widersprechen. Dies betrifft die Auskunftserteilung:


a) an Dritte, die eine Melderegisterauskunft im Wege des automatisierten Ab-
rufs über das Internet erhalten wollen
(Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschriften),


b)  an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen sowie 
an zugelassene Bewerberinnen und Bewerber um das Amt der Bürgermei-
sterin oder des  Bürgermeisters oder der Landrätin oder des Landrates
(Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschriften),


c)  an Antragstellende im Zusammenhang mit Volksinitiativen, angenommenen
Volksbegehren und Volksentscheiden 
(Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschriften),   


d)  an Presse und Rundfunk sowie Mitglieder parlamentarischer und kommu-
naler Vertretungskörperschaften über Alters- und Ehejubiläen


  (Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschriften sowie zusätz-
lich Tag und Art des Jubiläums),   


e) Adressbuchverlage
  (Daten: Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschriften aller Einwoh-


nerinnen und Einwohner, die das 18. Lebensjahr vollendet haben).


Personen, die mit der Auskunftserteilung in diesen Fällen insgesamt oder 
einzeln nicht einverstanden sind, können dies der Stadt Schönebeck (Elbe) 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift mitteilen. Einwohnerinnen und 
Einwohner, die eine derartige Erklärung bereits früher bei der Meldebehörde 
abgegeben haben, brauchen diese nicht zu erneuern. Der Widerspruch gilt bis 
zur Aufhebung unbefristet.


Postanschrift:
Stadt Schönebeck (Elbe)
SG Bürgerbüro/Meldewesen
Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


Hausanschrift:
Stadt Schönebeck (Elbe)
SG Bürgerbüro/Meldewesen
Friedrichstr. 117
39218 Schönebeck (Elbe)


Haase
Oberbürgermeister


Nachruf


„Menschen treten in unser Leben und begleiten uns eine Weile.
Einige bleiben für immer, denn sie hinterlassen Spuren.“


Mit Betroffenheit nahmen wir die traurige Nachricht entgegen, 
dass unser ehemaliges langjähriges Mitglied des Gemeinderates 
der Gemeinde Plötzky


Hugo Rosin
nach langer, schwerer Krankheit aus dem Leben schied.


Im Rahmen seines ehrenamtlichen Mandats im Gemeinderat 
der Gemeinde Plötzky wirkte Hugo Rosin von 1990 bis 2009 als 
Mitglied der Fraktion der SPD. 
Er setzte sich mit großem Engagement für die Belange der 
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Plötzky ein.


Der Ortschaftsrat Plötzky und die Stadtverwaltung Schönebeck 
(Elbe) werden Hugo Rosin ein ehrendes Gedenken bewahren.


Herbert Schmeißer Hans-Jürgen Haase
Vorsitzender des Ortschaftsrates Oberbürgermeister
und Ortsbürgermeister Plötzky
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Hinweise zur Einschulung 2012
Das Schulverwaltungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe) gibt hiermit die Schul-
bezirke der Schönebecker Grundschulen bekannt. Wir möchten die Eltern bit-
ten, die Anmeldung ihres Kindes im Sekretariat der betreffenden Grundschule 
ihres Schulbezirkes vorzunehmen. 
Die Erziehungsberechtigten der schulpflichtig werdenden Kinder werden dazu 
schriftlich von der aufnehmenden Grundschule eingeladen. Schulpflichtig sind 
alle Kinder, die bis zum 30.06.2012 das sechste Lebensjahr vollenden. Bei der 
Anmeldung ist die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch 
vorzulegen. Das anzumeldende Kind ist von den Erziehungsberechtigten per-
sönlich vorzustellen.


Haase
Oberbürgermeister


  
Anlage 1                 Grundschulen


Schulbezirk der Grundschule „Dr. Salvador Allende“, W.-Hellge-Straße 
77
Am Malzmühlenfeld, Am Stadtfeld, Erich-Weinert-Straße, Franz-Vollbring-
Straße, Friedrichstraße, Garbsener Straße, Gustav-Zenker-Straße, H.-Rau-
Straße, Joh.-R.-Becher-Straße 54-88, Karl-Jänecke-Straße, Otto-Kohle-Straße, 
Stadionstraße, Welsleber Straße 22-45, 50, Wilhelm-Hellge-Straße (ungerade 
Hausnummern 1 – 205; gerade Hausnummern 2 - 206), Willi-Sonnenberg-
Straße


Schulbezirk der Grundschule „Käthe Kollwitz“, St.-Jakobi-Straße 3-4
Am Glindeschen Weg, Am Holländer, Am Markt, Baderstraße, Barbarastra-
ße, Barbyer Straße, Barbyer Tor, Bauhofstraße, Bodengasse, Böttcherstraße, 
Breiteweg, Broihansgasse, Brückenaufgang, Burgstraße, Buschweg, Coktur-
hof, Dammweg, Elbstraße, Elbtor, Elbweg, Ernst-Thälmann-Straße, Felgele-
ber Straße, Friedrich-Engels-Straße, Geschw.-Scholl-Straße 1-40, 136-158, 
Grabenstraße, Grundweg, Heinitzhof, Hermannstraße, Hoher Weg, Karl-
Marx-Straße, Maxim-Gorki-Straße, Müllerstraße, Neue Gasse, Petersstraße, 
Republikstraße, R.-Breitscheid-Straße, Salinenkolonie, Salzer Straße, Salztor, 
Schornsteinfegerstraße,  St.-Jakobi-Straße, Steinstraße, Streckenweg, Thi-
mannstraße, Tischlerstraße, Worth, Zimmererstraße,


Schulbezirk der Grundschule „K. Liebknecht“, Pestalozzistraße 1
Alt Frohse, Am Hummelberg, Am Sandkuhlenfeld, Am Stremsgraben, An 
der Blumenberger Bahn, An der Eisenbahn, An der Käuzchenkuhle, Anna-
straße, Bahnhofstraße, Bertolt-Brecht-Straße, Bullenwiesenweg, Burgwall, 
Dorotheenstraße, Dr.-M.-Luther-Straße, Freiligrathstraße, Friedhofsweg, Ge-
schw.-Scholl-Straße 41-130, Goethestraße, Großer Steinklump, Helenenstra-
ße, Herderstraße, Hohendorfer Straße1, 3, Joh.-R.-Becher-Straße (ungerade 
Hausnummern 1-69, gerade Hausnummern 2-52d), Karl-Liebknecht-Straße, 
Kleiner Steinklump, Körnerstraße, Krausestraße, Krummer Ellenbogen, Ku-
ckucksweg, Lessingstraße, Magazinstraße, Magdeburger Straße 261, 263,
Magdeburger Straße 199, 201, 203, 205, 206, 219, 221, 238, 240, 241, 242, 
244, 245, 245d, 246, 247a, 247 b, 250, 253, 254, 255, 257, Margaretenstraße, 
Paulstraße, Pestalozzistraße, Rosa-Luxemburg-Straße, Reuterplatz, Schiller-
straße, Straße der Jugend, Trappensteig, Valentin-Feldmann-Straße, Wallstra-
ße, Welsleber Straße 1-21, 52-64, Wilhelm-Hellge-Straße (ungerade Haus-
nummern 227-339, gerade Hausnummern 212-332)


Schulbezirk der Grundschule „Am Lerchenfeld“, Berliner Straße 8 a
Adolfstraße, Albrechtstraße, Alt Felgeleben, Am Anger, Am Gänsewinkel, Am 
Randel, Am Röhrenstieg, Am Streitfeld, An der Füllkuhle, An der Güstener 
Bahn, An der Seilerbahn, An der Steiermärker Straße, Bahnhof Felgeleben, 
Ballenstedter Straße, Bangestraße, Berliner Straße, Birkenweg, Blankenbur-
ger Straße, Blumenstraße, Braunlager Straße, Clara-Zetkin-Straße, Dr.-W.-
Külz-Straße, Ernststraße, Feldstraße, Fliederstraße, Folkewitzer Straße, Gar-
tenstraße, Gnadauer Straße, Graseweg, Heckenweg, Heinrich-Hertz-Straße, 
Heinrichstraße, Hermann-Kasten-Straße, Hüttenroder Straße, Ilsenburger 
Straße, Im Lerchenfeld, Innsbrucker Straße, Jahnstraße, Joachimstraße, Johan-
nisstraße, Karl-Jänecke-Platz, Kärntener Straße, Karlstraße, Köthener Straße, 
Kurze Straße, Lange Straße, Leutenberger Straße, Liebensteiner Straße, Mar-
tinstraße, Meisenstieg, Moskauer Straße, Otto-Hahn-Straße, Otto-Kresse-Stra-
ße, Pappelstraße, Paul-Illhardt-Straße, Prager Straße, Quedlinburger Straße, 
Querstraße, Richardstraße, Rübeländer Straße, Sachsenlandstraße, Salzburger 
Straße, Schulstraße, Schwarzer Weg, Siedlerstraße, Staßfurter Straße, Stei-
ermärker Straße, Warschauer Straße, Wasserwerk Felgeleben, Wernigeröder 
Straße, Wiener Platz


Schulbezirk der Grundschule „Ludwig Schneider“, Kirchstraße 22
Ahornstraße, Akazienstraße, Alleestraße, Am Alten Stadtbad, Am Efeueck, 
Am Finkenherd, Am Gradierwerk, Am Grünen Stein, Am Gutjahr, Am Solgra-
ben,  An der Arche, Asternweg, August-Bebel-Straße, Bäckerstraße, Badepark, 
Baumhauer Straße, Blauer Hof, Blauer Steinweg, Boeltzigstraße, Bornstraße, 
Brunnenstraße, Buchsbaumweg, Calbesche Straße, Chausseestraße, Dahlien-
weg, Dammstraße, Dr.-Lohmeyer-Straße, Dr.-Tolberg-Straße,  Edelmannstraße, 
Eggersdorfer Straße, E.-Weißbach-Straße, Elmener Straße, Eschenstraße, Ese-
beckstraße, Esterhuser Straße, Geyerstraße, Görtzker Straße, Gretnitzer Straße, 
H.-Heine-Straße, Holunderweg, Idastraße, Immermannstraße, Jakobstraße, 
Kantorstieg, Kastanienweg, Kirchstraße, Krokusweg, Kunstanger, Leipziger 
Straße, Lilienweg, Lindenstraße, Luisenstraße, Magdeburger Straße 1-176, 
Margaritenweg, Mittelstraße, Mühlenstraße, Narzissenweg, Nelkenweg, Park-
straße, Pfännerstraße, Pfuehlstraße, Rathausstraße, Reitbahnstraße, Resedaweg, 
Ritterstraße, Rosenweg, Rosmarinstraße, Rüsternstraße, Schadeleber Straße, 
Schäferhof, Scheunenstraße, Schneidewindstraße, Schützenweg, Sieboldstraße, 
Sorgestraße, Tränkestraße, Triftweg, Tulpenweg, Turnierstraße, Wacholder-
weg, Wasserstraße, Welchhausenstraße, Winkelmannstraße, Wüstenhoff-
straße.


Schulbezirk der Grundschule Plötzky, OT Plötzky, Schulstraße 7, 39217 
Schönebeck/Elbe
Ortsteile Plötzky, Pretzien, Ranies sowie die Stadtteile Grünewalde und 
Elbenau
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Bekanntmachung  
der 11. Sitzung des Hauptausschusses am 31.01.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort:  Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
Markt 1


      39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung


 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 3. Feststellung der Tagesordnung
 4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
 5. Bekanntgabe des Beschlusses aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
 6. Vorberatung von Anträgen für die nächste Stadtratssitzung mit


öffentlichem Charakter
 7. Vorlagen-Nummer: 0227/2011
  Aufhebung des Beschlusses Nr. 575-34/(I)/98
  Mitgliedschaft im „Bundesverband für fachgerechten Natur- und


Artenschutz e.V.‘‘ (BNA)
 8. Vorlagen-Nummer: 0228/2011
  Beitritt des Heimattiergartens „Bierer Berg‘‘ in den Verein „Deutsche


Tierpark-Gesellschaft e.V.‘‘ (DTG)
 9. Vorlagen-Nummer: 0231/2011
  Entlastung Jahresrechnung 2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
 10. Vorlagen-Nummer: 0232/2011


Gaskonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe) einschließlich
OT Plötzky, Pretzien und Ranies


 11. Vorlagen-Nummer: 0236/2011
  Abwägungsbeschluss


Bebauungsplan Nr. 9 „Cokturhof-Barbyer Straße“
1. Änderung, zugleich Erweiterung - als B-Plan der Innenentwicklung
gemäß § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB


 12. Vorlagen-Nummer: 0237/2011
  Satzungsbeschluss                                                                                                              


Bebauungsplan Nr. 9 „Cokturhof-Barbyer Straße„ 1. Änderung,
zugleich Erweiterung - als B-Plan der Innenentwicklung gem. § 13 a
Abs. 1 Nr. 1 Bau GB


 13. Vorlagen-Nummer: 0238/2011
Verlängerung der Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan
der Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“


 14. Vorlagen-Nummer: 0240/2011
Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Stadtrat der Stadt Schönebeck
(Elbe)


 15. Informationen der Verwaltung
 16. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
 17. Vorberatung von Anträgen für die nächste Stadtratssitzung mit


nichtöffentlichem Charakter
 18. Vorlagen-Nummer: 0229/2011
  Verleihung des Ehrenbürgerrechts
 19. Vorlagen-Nummer: 0233/2011
  Verkauf einer Grundstücksfläche an der Hohendorfer Straße
 20. Vorlagen-Nummer: 0234/2011
  Verkauf einer Grundstücksfläche für eine Grünersatzmaßnahme
 21. Vorlagen-Nummer: 0235/2011
  Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche an der Gnadauer Straße
 22. Vorlagen-Nummer: 0239/2011


Übertragung von Wohngrundstücken in den Ortsteilen Plötzky, Pretzien
und Ranies an die Städtische Wohnungsbau GmbH


 23. Vorlagen-Nummer: 0241/2011
  Aufhebung des Beschlusses Nr. 0305/2006
  Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2006
 24. Informationen der Verwaltung
 25. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung der 11. Sitzung des Ortschaftsrates Ranies
am 01.02.2011


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Ortschaftsbüro
OT Ranies
Dorfstraße 1, 39217 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0231/2011
 Entlastung Jahresrechnung 2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
6. Vorlagen-Nummer: 0232/2011


Gaskonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe) einschließlich
OT Plötzky, Pretzien und Ranies


Nichtöffentlicher Teil:
7. Vorlagen-Nummer: 0239/2011


Übertragung von Wohngrundstücken in den Ortsteilen Plötzky, Pretzien
und Ranies an die Städtische Wohnungsbau GmbH


8. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
9. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Maser
Ortsbürgermeister
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Bekanntmachung der 16. Sitzung des Betriebsausschusses Kur- 
und Gesundheitsverwaltung am 03.02.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Schulungs- und Tagungszentrum


  Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Die Sitzung beginnt um 17:00 Uhr im Bad Solequell zum Erfahrungsaus-
tausch.


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
7. Informationen der Verwaltung


Feedback und Ergebnissicherung der BAKG-Sitzung vom 13.01.11
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung
der 11. Sitzung des Ortschaftsrates Pretzien am 10.02.2011


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“, OT Pretzien
   August-Bebel-Straße 24, 39217 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0231/2011


 Entlastung Jahresrechnung 2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
6. Vorlagen-Nummer: 0232/2011


Gaskonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe) einschließlich
OT Plötzky, Pretzien und Ranies


7. Berichterstattung zum Entwicklungskonzept Naherholungsgebiet


Nichtöffentlicher Teil:
8. Vorlagen-Nummer: 0239/2011


Übertragungvon Wohngrundstücken in den Ortsteilen Plötzky, Pretzien
und Ranies an die Städtische Wohnungsbau GmbH


9. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
10. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Harwig
Ortsbürgermeister


 


Bekanntmachung der 11. Sitzung des Ortschaftsrates Plötzky 
am 16.02.2011


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Bürgerraum, OT Plötzky
   Albert-Schweitzer-Straße 6, 39217 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0231/2011
 Entlastung Jahresrechnung 2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
6. Vorlagen-Nummer: 0232/2011


Gaskonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe) einschließlich
OT Plötzky, Pretzien und Ranies


7. Vorstellung und Beratung zur Haushaltsplanung 2011


Nichtöffentlicher Teil:
8. Vorlagen-Nummer: 0239/2011


Übertragung von Wohngrundstücken in den Ortsteilen Plötzky, Pretzien
und Ranies an die Städtische Wohnungsbau GmbH


9. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
10. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Schmeißer
Ortsbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung 
des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation  


Sachsen-Anhalt - Verfahren nach dem  
Bodensonderungsgesetz – BoSoG in Verbindung  
mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz –  


VerkFlBerG Sonderungsplan-Nr. V25-25524-2009


In der Gemeinde Schönebeck (Elbe), Stadt, Gemarkung Plötzky, Flur 2, 
Flurstück 10199, 10202 und 10206 ist ein Verfahren nach dem Gesetz über 
die Sonderung unvermessener und überbauter Grundstücke nach der Kar-
te (Bodensonderungsgesetz) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182) in 
Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz vom 26. Oktober 
2001 (BGBl. I S. 2716) - jeweils in der gültigen Fassung - eingeleitet worden.  
Hierdurch soll das Erwerbsrecht der öffentlichen Nutzer an Verkehrsflächen 
und anderen öffentlich genutzten privaten Grundstücken ausgeübt werden. 
Sonderungsbehörde ist das Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt. Der Entwurf des Sonderungsplanes sowie die zu seiner 
Aufstellung verwendeten Unterlagen liegen  vom 16.02.2011 bis 15.03.2011
während der Öffnungszeiten im Geokompetenz-Center des Landesamtes für 
Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt, Neustädter Passage 15, 
06122 Halle (Saale), zur Einsicht aus.  Die Öffnungszeiten sind wie folgt ge-
regelt: Mo., Di., Mi., Do. von 8.00 bis 18.00 Uhr, Fr. von 8.00 bis 15.00 Uhr.  
Alle Planbetroffenen können innerhalb des o.g. Zeitraumes den Entwurf des 
Sonderungsplanes sowie die zu seiner Aufstellung verwendeten Unterlagen 
einsehen und Einwände gegen die Feststellungen zu den dinglichen Rechts-
verhältnissen beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-
Anhalt erheben. Planbetroffene sind die Eigentümer der betroffenen Grund-
stücke, die Inhaber von dinglichen Nutzungsrechten, von Gebäudeeigentum 
und Anspruchsberechtigte nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz. Das 
Gleiche gilt für Anmelder von Rückübertragungsansprüchen nach dem Ver-
mögensgesetz oder aus Restitution (§ 11 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsge-
setzes) und für die Inhaber beschränkter dinglicher Rechte an den betroffenen 
Grundstücken oder von Rechten an diesen Grundstücken. Die Einwände sind 
nur bei der Sonderungsbehörde unter der oben genannten Anschrift schriftlich 
oder zur Niederschrift zu erheben.


Im Auftrag
gez. Thorsten Seeck
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Öffentliche Bekanntmachung 


Gemäß § 6 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) 
vom 06. Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA  S. 856) wird die 


Söker Straße 


gelegen zwischen der Straße Hoher Weg und der Rudolf- Breitscheid-Stra-
ße und zwischen der Salzer Straße und der Tischlerstraße (Anbindungsstraße 
östliche Gewerbegebiete) als Gemeindestraße im Sinne des § 3 (1) Nr. 3 StrG 
LSA für den öffentlichen Verkehr gewidmet.


Die Widmung erstreckt sich auf folgende Flurstücke der Gemarkung Schöne-
beck, Flur 1, Teilflächen der Flurstücke  290/ 3, 10440, 231/10, 233/ 1, 290/12, 
231/131, 231/142, 231/12, 10456, 10439, 10441, 181/2, 139/14, 290/5, 174/3, 
10457, 10458, 143/3, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 10411, 89/9, 5092/87, 
5091/87, 6080, 5410/89, 5323/85, 4941/89, 1046/86, 5496/87, 1873/86.
Pläne, aus denen die Lage der Söker Straße ersichtlich ist, liegt während der 
Dienststunden (montags von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, dienstags von 9.00 Uhr 
bis 11.30 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 9.00 Uhr 
bis 11.30 Uhr) im Sachgebiet Tiefbau der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 
12a, 39218 Schönebeck(Elbe) zur Einsicht aus.


Die Widmung tritt mit der Verkehrsfreigabe in Kraft.


Rechtsbehelfsbelehrung:


Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 12. Sitzung des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
am 17.02.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


– Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2010


– Einwohnerfragestunde


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Anträge (öffentliche)
6.1. Antrag Nr. 001/2011
 der SPD-Fraktion vom 17.11.2010


– Abführen von Sondereinnahmen der Stadtwerke Schönebeck GmbH 
an den städtischen Haushalt der Stadt Schönebeck (Elbe)


7. Vorlagen-Nummer: 0240/2011
  Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Stadtrat der Stadt Schönebeck 


(Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0227/2011
 Aufhebung des Beschlusses Nr. 575-34/(I)/98
  Mitgliedschaft im „Bundesverband für fachgerechten Natur- und Arten-


schutz e.V.“ (BNA)
9. Vorlagen-Nummer: 0228/2011
  Beitritt des Heimattiergartens „Bierer Berg‘‘ in den Verein „Deutsche 


Tierpark-Gesellschaft e.V.“ (DTG)
10. Vorlagen-Nummer: 0231/2011


Entlastung Jahresrechnung 2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
11. Vorlagen-Nummer: 0232/2011
  Gaskonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe) einschließlich 


OT Plötzky, Pretzien und Ranies
12. Vorlagen-Nummer: 0236/2011


Abwägungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 9 „Cokturhof-Barbyer Straße“


  1. Änderung, zugleich Erweiterung – als B-Plan der Innenentwicklung 
gemäß § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB


13. Vorlagen-Nummer: 0237/2011
Satzungsbeschluss


  Bebauungsplan Nr. 9 „Cokturhof-Barbyer Straße“ 1. Änderung, zugleich 
Erweiterung – als B-Plan der Innenentwicklung gem. § 13 a Abs. 1 Nr. 1 
Bau GB


14. Vorlagen-Nummer: 0238/2011
  Verlängerung der Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan 


der Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“
15. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
16. Vorlagen-Nummer: 0229/2011


Verleihung des Ehrenbürgerrechts
17. Vorlagen-Nummer: 0233/2011
 Verkauf einer Grundstücksfläche an der Hohendorfer Straße
18. Vorlagen-Nummer: 0234/2011
 Verkauf einer Grundstücksfläche für eine Grünersatzmaßnahme
19. Vorlagen-Nummer: 0235/2011
 Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche an der Gnadauer Straße
20. Vorlagen-Nummer: 0239/2011
  Übertragung von Wohngrundstücken in den Ortsteilen Plötzky, Pretzien 


und Ranies an die Städtische Wohnungsbau GmbH
21. Vorlagen-Nummer: 0241/2011
 Aufhebung des Beschlusses Nr. 0305/2006


Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2006
22. Informationen der Verwaltung
23. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister
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W a h l b e k a n n t m a c h u n g  


Bekanntmachung
über die Auslegung des Wählerverzeichnisses 


und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt am 20. März 2011


1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Wahlbezirke der Stadt


Schönebeck (Elbe)


liegt in der Zeit vom 28.02.2011 bis 04.03.2011 während der Dienststunden


Montag, Dienstag, Donnerstag von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Mittwoch von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Freitag                         von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Sonnabend   von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr


im Bürgerbüro der Stadt Schönebeck (Elbe) (Stadtwerkehaus)
Friedrichstraße 117, 39218 Schönebeck (Elbe)


zu jedermanns Einsicht aus. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.


Die wahlberechtigte Person kann verlangen, dass in dem Wählerverzeichnis wäh-
rend der Auslegungsfrist das Geburtsdatum unkenntlich gemacht wird.


Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 


2.   Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann inner-
halb der Auslegungsfrist, spätestens 


am 04.03.2011 bis 16.00 Uhr im
Bürgerbüro der Stadt Schönebeck (Elbe), Friedrichstraße 117


39218 Schönebeck (Elbe)


einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen. Der Antrag 
kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde eingelegt werden. 


3.   Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 27.02.2011 (21. Tag vor der Wahl) eine Wahlbenach-
richtigung.


Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 
sein, muss einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen, 
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 


Wahlberechtigte Personen, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen bean-
tragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 


4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis


19 – Schönebeck


durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Wahlkreises oder 
durch Briefwahl teilnehmen. 


5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 


5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person.
5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 


   a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf 
Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 14 Abs. 8 Wahlordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt (LWO) bis zum 27.02.2011 oder die Antragsfrist 
auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 18 Abs. 1 LWO bis 
zum 04.03.2011 versäumt hat. 


   b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antrags-
fristen nach § 14 Abs. 8 oder nach § 18 Abs. 1 LWO entstanden ist, 


   c) wenn ihr Wahlrecht im Berichtigungsverfahren festgestellt wurde und 
die     Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur 
Kenntnis der Stadt gelangt ist. 


Wahlscheine können von den in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlbe-
rechtigten Personen bis zum 18.03.2011 (2. Tag vor der Wahl), 18:00 Uhr, im 
Bürgerbüro der Stadt Schönebeck (Elbe), Friedrichstraße 117, mündlich oder 
schriftlich beantragt werden. 


Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, 
kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, bei der Stadt Schönebeck 
(Elbe), Rathaus, Markt 1, Zimmer 203, gestellt werden.


Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Personen können 
aus den unter Nr. 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 


Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Eine wahlberechtigte Person 
mit einer körperlichen Beeinträchtigung kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen.


6. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person  


a)  einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
b)  einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
c) einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 


versehenen roten Wahlbriefumschlag und 
d)  ein Merkblatt für die Briefwahl. 


  Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person 
ist nur möglich,  wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 


Bei der Briefwahl muss die  Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel   und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle ab-
senden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. 


Der Wahlbrief kann übersandt oder auch bei der auf dem Wahlbrief angege-
benen Stelle  abgegeben werden. 


Schönebeck (Elbe), den 04. Februar 2011


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 17. Sitzung des Betriebsausschusses Kur- und
Gesundheitsverwaltung am 24.02.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Tagungszentrum „Dr. Tolberg“, großer Schulungsraum
      Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit
3.  Feststellung der Tagesordnung
4.  Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung vom 13.01.2011
5.  Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
6.  Vorlagen-Nummer: 0242/2011
   Beschluss zu Tarifen und Entgelten des Gesundheits- und Erholungsbades 


„Solequell Bad Salzelmen“ ab 01.03.2011
7.  Vorlagen-Nummer: 0243/2011
    Beschluss zur Durchführung der Damensauna im Gesundheits- und Erho-


lungsbad „Solequell Bad Salzelmen“ ab 01.03.2011
8.  Informationen der Verwaltung
9.  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
10. Informationen der Verwaltung
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister
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Amtliche Bekanntmachung


Ablauf von Grabstellen auf den Friedhöfen der Stadt Schönebeck (Elbe)


Das Nutzungsrecht an Grabstellen erlischt nach Ablauf folgender Fristen:
- Urnenreihenstellen 15 Jahre
- Reihengräber 25 Jahre
- Wahlgräber und Urnenwahlstellen                                              30 Jahre
- Erb-Grabstellen 40 Jahre
nach dem Beisetzungstag.


Demnach verfallen 2011 die Nutzungsrechte an Grabstellen für nachstehend 
aufgeführte Bestattungsjahre:
- Urnenreihenstellen von 1996
- Reihengräber von 1986
- Wahlgräber und Urnenwahlstellen                                                  von 1981
- Erbgräber von 1971


Für Wahlgräber und Erbgräber sowie Urnenwahlstellen kann eine Verlängerung 
durch Zahlung der entsprechenden Gebühr beantragt werden. Eine Grabstellenauf-
gabe dieser Grabarten muss schriftlich erfolgen.


Grabsteine sind von den Angehörigen innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des 
Nutzungsrechtes zu entfernen, ansonsten beräumt die Friedhofsverwaltung auf 
Kosten des Grabnutzungsberechtigten. Eine Verwahrung des Steines erfolgt nicht.
Für die Grabsteinberäumung ist bei der Friedhofsverwaltung eine kostenlose Be-
scheinigung einzuholen.


Nutzer von Reihengräbern und Urnenreihenstellen werden vor der Beräumung der 
Grabstellen nach Ablauf der gesetzlichen Ruhefristen nicht mehr benachrichtigt.


Turnusmäßige Überprüfung der Standfestigkeit von Grabmalen


Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist die Friedhofsverwaltung gesetzlich 
gehalten, jährlich die Grabmale auf Standfestigkeit zu überprüfen.
Diese Kontrollen beginnen im Frühjahr auf allen Friedhöfen der Stadt Schönebeck 
(Elbe).


Grabstelleninhaber haben ihrer Überwachungspflicht nachzukommen und Schäden 
an eigenen Grabsteinen zu beseitigen. Sie haften, wenn durch einen umstürzenden 
Grabstein Schaden entsteht.


Haase
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung der 12. Sitzung des Hauptausschusses am 01.03.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
      Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0244/2011
 Auslegungsbeschluss                                                                                                             
 Entwurf Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 55 „Schillerstraße‘‘
6. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 13. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und
Umweltausschusses am 28.02.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
      Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Expertise zur Einzelhandelsentwicklung „Zentrum Schönebeck (Elbe)“
 BE.: Herr Dr. E. Donat, CIMA Beratung + Management GmbH
7. Vorlagen-Nummer: 0244/2011
 Auslegungsbeschluss


Entwurf Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 55 „Schillerstraße‘‘
 BE.: Herr Krmela, Büro für Stadtplanung Dr.-Ing. W. Schwerdt
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
9.  Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. i. V. Adler
Haase
Oberbürgermeister
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8. Jahrgang        Sonntag, 27.02.2011      Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 12/1


Der Betriebsausschuss Kur- und Gesundheitsverwaltung hat in seiner Sitzung am 
24.02.2011 die Beschlüsse - Beschluss-Nummern 0242/2011und  0243/2011 - ge-
fasst, die hiermit bekannt gegeben werden. 


Beschluss-Nummer 0242/2011 
Beschluss zu Tarifen und Entgelten des Gesundheits- und Erholungsbades 
„Solequell Bad Salzelmen‘‘ ab 01.03.2011
Der Betriebsausschuss beschließt auf der Grundlage des § 5 Abs. 2, Punkt 1 der 
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen 
die Festsetzung von geänderten Tarifen (Entgelte) für das Gesundheits- und Erho-
lungsbad „Solequell Bad Salzelmen“ ab dem 01.03.2011 wie folgt:


Preise = Bruttopreise  nur Badebereich   Bad + Sauna 
    
2 Stunden Kinder über 90 cm bis 12 Jahre 5,00 7,00
3 Stunden Kinder über 90 cm bis 12 Jahre 5,00 7,00
Tageskarte Kinder über 90 cm bis 12 Jahre 5,00 7,00
zzgl. Zuschlag für Samstage, Sonn- und Feiertage  


Gruppenermäßigung ab 10 Personen
(Mo.-Fr. außer feiertags) auf alle Tarife 1,50  pro 1,50 pro


      Erwachsenen  Erwachsenen


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0243/2011 
Beschluss zur Durchführung der Damensauna im Gesundheits- und Erho-
lungsbad „Solequell Bad Salzelmen‘‘ ab 01.03.2011
Der Betriebsausschuss beschließt auf der Grundlage des § 5 Abs. 2, Punkt 1 der 
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen 
die Durchführung der Damensauna im Gesundheits- und Erholungsbad „Solequell 
Bad Salzelmen“ ab dem 01.03.2011 wie folgt:


Im Gesundheitsbad „Solequell Bad Salzelmen“ wird ab 01.03.2011 jeden Dienstag 
(außer feiertags) von 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr Damensauna angeboten. Während 
der Damensauna ist männlichen Gästen der Eintritt in die Sauna untersagt.


Haase
Oberbürgermeister
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Der Stadtrat Schönbeck (Elbe) hat in der Sitzung am 17.02.2011 folgende Be-
schlüsse gefasst, die hiermit bekannt gegeben werden.


Beschluss-Nummer: 0240/2011
Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat stellt entsprechend § 41 Absatz 1, Nummer 1 GO  LSA das Ausschei-
den aus dem Stadtrat Schönebeck (Elbe) von Herrn Thomas Heieck auf Grund 
seines Schreibens vom 07.01.2011 fest.
gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0227/2011
Aufhebung des Beschlusses Nr. 575-34/(I)/98
Mitgliedschaft im „Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz 
e.V.‘‘ (BNA)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die Aufhebung des Beschlusses 
Nr. 575-34/(I)/98 zur Mitgliedschaft im „Bundesverband für fachgerechten Natur- 
und Artenschutz e.V.“  (BNA) rückwirkend zum 01.01.2010.
gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0228/2011
Beitritt des Heimattiergartens „Bierer Berg‘‘ in den Verein „Deutsche Tier-
park-Gesellschaft e.V.“ (DTG)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt den Beitritt des Heimattier-
gartens „Bierer Berg“ in den Verein „Deutsche Tierpark-Gesellschaft e.V.“ (DTG) 
ab dem 01.01.2011.
gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0231/2011
Entlastung Jahresrechnung 2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat beschließt gemäß § 170 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), in der derzeitig 
gültigen Fassung, die nachfolgend aufgeführte Jahresrechnung 2009 und erteilt 
gleichzeitig dem Oberbürgermeister für den Vollzug der Haushaltsführung 2009 
die Entlastung.
gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0232/2011
Gaskonzessionsvertrag für die Stadt Schönebeck (Elbe) einschließlich 
OT Plötzky, Pretzien und Ranies
1. Der Stadtrat stimmt dem Abschluss des endverhandelten Gaskonzessionsver-


trages über die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen und -räume in Schö-
nebeck (Elbe) einschließlich OT Plötzky, Pretzien und Ranies zum Bau und 
Betrieb von  Versorgungsleitungen zwischen der Stadt Schönebeck (Elbe) und 
der Stadtwerke Schönebeck GmbH gemäß Anlage 1 zu.  


2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den vorbezeichneten Konzessions-
vertrag abzuschließen.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0236/2011 
Abwägungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 9 ’’Cokturhof-Barbyer Straße’’
1. Änderung, zugleich Erweiterung – als B-Plan der Innenentwicklung gemäß 
§ 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
Der Stadtrat beschließt:
Die im Rahmen des Verfahrens zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 9 „Coktur-
hof-Barbyer Straße“ 1. Änderung, zugleich Erweiterung – als B-Plan der Innen-
entwicklung gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB nach Beteiligung der Behörden, 
sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit eingegangenen Stel-
lungnahmen hat der Stadtrat geprüft (gemäß § 1 (7) 
BauGB).  Die Abwägungstabelle ist Bestandteil des Beschlusses. Der  Stadtrat be-
schließt, dass die erneute Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung auf der Grund-
lage des Abwägungsergebnisses (gemäß § 3 (3) Bau GB) durchzuführen ist. 
gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0238/2011
Verlängerung der Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan der 
Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 BauGB i. V. m. § 5 Abs. 2 der am 14.03.2011 außer 
Kraft tretenden Satzung über die Veränderungssperre für das Plangebiet Bebau-
ungsplan  der Innenentwicklung Nr. 53 „Am Stadtfeld“ (Beschluss Nr. 0567/2009 
vom 17.02.2009) wird die Geltungsdauer dieser Satzung um ein Jahr verlängert.
gez. Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 3. Sitzung 
des Zeitweiligen Ausschusses Friedhofswesen des


Stadtrates Schönebeck (Elbe) am 07.03.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort:  Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Um 16:30 Uhr findet eine Vor-Ort-Besichtigung auf dem Westfriedhof statt.
Treffpunkt: Blumenhaus WEST, Magdeburger Straße 157, 39218 Schönebeck 
(EIbe)


Öffentlicher Teil
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
3 Feststellung der Tagesordnung
4 Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5 Ist-Kostenabrechnung Friedhöfe 2009
6 Anfragen nach §12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
7 Anfragen nach §12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt
gez. Haase
Oberbürgermeister
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Hinweis:
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 Baugesetzbuch über die Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögens-
nachteile durch die Veränderungssperre nach § 18 Baugesetzbuch und des § 18 
Abs. 3 Baugesetzbuch über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei 
nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.
Die Satzung ist auf Dauer während der Dienstzeiten im Stadtplanungs- und 
Stadtentwicklungsamt  der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 12,  einsehbar.







      


Landesamt für Vermessung und Dessau-Roßlau, den 09.02.2011
Geoinformation Sachsen-Anhalt
Sonderungsbehörde
Elisabethstraße 15
06847 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/6503 1000


Mitteilung
Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz – BoSoG


in Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz – VerkFlBerG


Sonderungsplan Nr. V25-21752-2009 in der Gemeinde Schönebeck (Elbe), 
Stadt; Gemarkung Schönebeck-Salzelmen; Flur 3; Flurstücke 326/2, 10315, 
10316, 2437/328, 344/3, 2422/344, 10493, 10494, 10359, 10360, 2412/343, 326/1, 
2410/342 und Flur 8; 457/185, 458/185, 10043


In dem o. g. Gebiet ist ein Verfahren nach dem Gesetz über die Sonderung unver-
messener und überbauter Grundstücke nach der Karte (Bodensonderungsgesetz-
BoSoG) vom 20.12.1993 erschienen im Bundesgesetzblatt – BGBl. I Seite 2182, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.08.2002 (BGBl. I S. 3332) in Verbindung 
mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz vom 26.10.2001 (BGBl. I 2001 S. 
2716), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 
2617) eingeleitet worden. Hierdurch soll das Erwerbsrecht der öffentlichen Nut-
zer an Verkehrsflächen und anderen öffentlichen genutzten privaten Grundstücken 
ausgeübt werden. Sonderungsbehörde ist das Landesamt für Vermessung und Geo-
information, Elisabethstraße 15, 06847 Dessau-Roßlau.


Der Entwurf des Sonderungsplans sowie die zu seiner Aufstellung verwandten 
Unterlagen liegen vom 07.03.2011 bis 06.04.2011 in den Diensträumen des Lan-
desamtes für Vermessung und Geoinformation Dessau-Roßlau während der Öff-
nungszeiten zur Einsicht aus.


Die Öffnungszeiten sind wie folgt geregelt:
Montag, Mittwoch, Donnerstag 8.00–13.00 Uhr
Dienstag     8.00–18.00 Uhr
Freitag     8.00–12.00 Uhr


Einsichtnahmen außerhalb der Öffnungszeiten sind nach telefonischer Absprache 
möglich.


Alle Planbetroffenen können innerhalb des oben genannten Zeitraumes den Ent-
wurf für den Sonderungsplan sowie seine Unterlagen einsehen und Einwände ge-
gen die getroffenen Feststellungen zu den dinglichen Rechtsverhältnissen erheben. 
Planbetroffene sind die Eigentümer der betroffenen Grundstücke, die Inhaber von 
dinglichen Nutzungsrechten, von Gebäudeeigentum und Anspruchsberechtigte 
nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz. Das Gleiche gilt für die Antragsteller 
von Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz oder aus Resti-
tution (§ 11 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes) und für die Inhaber be-
schränkter dinglicher Rechte an den betroffenen Grundstücken oder Rechten an 
diesen Grundstücken. 


Die Einwände sind bei der oben bezeichneten Sonderungsbehörde unter der oben 
genannten Anschrift schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.


Im Auftrag


Jochen Hausen
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Bekanntmachung über die Auswahl der
Gaskonzession


Gemäß § 46 Abs. 3 Satz 5 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) hat die Stadt Schö-
nebeck (Elbe) die Entscheidung über den Abschluss eines Wegenutzungsvertrages 
zum Betrieb des Gasverteilnetzes (Konzessionsvertrag) unter Angabe der maßgeb-
lichen Entscheidungsgründe öffentlich bekanntzumachen.
Die Beendigung der bestehenden Konzessionsverträge über den Betrieb des Gas-
verteilnetzes der allgemeinen Versorgung im Stadtgebiet zum 07.07.2012 und in 
den OT Pretzien und Plötzky zum 30.09.2012 wurde ordnungsgemäß bekannt ge-
macht. Drei Unternehmen haben sich um die Konzession beworben.
In seiner Sitzung am 17.02.2011 hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) 
entschieden, den Gaskonzessionsvertrag für das Stadtgebiet und den OT Ranies 
zum 08.07.2012 sowie für die OT Plötzky und Pretzien zum 01.10.2012 mit der 
Stadtwerke Schönebeck GmbH abzuschließen. Maßgebliche Gründe für diese Ent-
scheidung waren:
– Entgegenkommen bei den Folgekosten, dem Kommunalrabatt und den sonstigen 


zulässigen Leistungen gem. § 3 Konzessionsabgabeverordnung (KAV),
– Bereitschaft zur Zahlung der höchstzulässigen Konzessionsabgabe gem. § 2 


KAV,
– Gewährung eines eindeutigen Eigentumsübertragungsanspruchs und von Aus-


kunftsrechten nach Beendigung des Vertrages,
– Starke kommunale Einflussnahme auf die Ausgestaltung des Netzes,
– Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Stadt Schönebeck (Elbe),
– Zuverlässiger und leistungsfähiger Partner der Stadt in der Vergangenheit als 


Netzbetreiber.
Die Stadt Schönebeck (Elbe) hat somit größeren Einfluss bei der Erfüllung von 
Aufgaben der gemeindlichen Daseinsvorsorge.


Haase
Oberbürgermeister


WA H L B E K A N N T M A C H U N G


Entsprechend § 41 Abs. 1 Nr. 1 GO LSA scheidet 
               


Herr Thomas Heieck


aus dem Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) aus.


Gemäß  § 41 Abs. 3  GO  LSA  in Verbindung mit § 41 KWG  LSA geht der Sitz 
auf den nächst festgestellten Bewerber über. 


Entsprechend § 47 Abs. 5   KWG  LSA  gebe ich hiermit öffentlich bekannt, dass 
auf


Herrn Steffen Behm


der Sitz im Stadtrat übergegangen ist.


Haase
Gemeindewahlleiter
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W a h l b e k a n n t m a c h u n g


1. Am Sonntag, dem 20. März 2011, findet in Sachsen-Anhalt die Wahl zum 
Landtag von Sachsen-Anhalt statt. Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 
18:00 Uhr.


2. Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist in 23 – allgemeine – Wahlbezirke eingeteilt.


In den Wahlbenachrichtigungen, die den wahlberechtigten Personen in der Zeit
vom  14.02.2011bis zum 27.02.2011 übersandt  worden sind, sind der Wahlbe-
zirk und der Wahlraum angegeben, in dem die wahlberechtigten Personen zu
wählen haben.


3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am
Wahltag um 18:00 Uhr in 06406 Bernburg (Saale), Karlsplatz 37, zusammen.


4. Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem
Wahlraum des Wahlbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie einge-
tragen ist.


Die wahlberechtigten Personen haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung
mitzubringen und ihren amtlichen Personalausweis bereitzuhalten. Sie haben
sich auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person auszuweisen.


Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.


Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede wahlberechtigte Person erhält
am Wahltag im zuständigen Wahlraum einen amtlichen Stimmzettel ausgehän-
digt.


Jede wahlberechtigte Person hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.


Der Stimmzettel enthält jeweils in der Reihenfolge der Wahlvorschlags-
nummern


a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber/
innen der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, gege-
benenfalls auch ihrer Kurzbezeichnung, bei Bewerber/Bewerberinnen, die
nicht für eine Partei auftreten, die Bezeichnung „Einzelbewerber/in“ und
rechts von dem Namen jeder Bewerberin/jedes Bewerbers einen Kreis für
die Kennzeichnung,


b) für die Wahl nach Landeswahlvorschlägen in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, gegebenenfalls auch ihre Kurzbezeichnungen und je-
weils die Namen der ersten drei Bewerber/innen der zugelassenen Landes-
wahlvorschläge und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die
Kennzeichnung.


5.  Die wahlberechtigte Person gibt:


5.1 die Erststimme in der Weise ab,
dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht,
welcher Bewerberin/welchem Bewerber sie gelten soll, und


5.2 die Zweitstimme in der Weise,
dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
chem Landeswahlvorschlag sie gelten soll.


Der Stimmzettel muss von der wahlberechtigten Person in einer Wahlzelle
des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum unbeobachtet gekenn-
zeichnet und in gefaltetem Zustand so in die Wahlurne gelegt werden, dass die
Kennzeichnung von Umstehenden nicht erkannt werden kann.


6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffent-
lich. Jeder hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes
möglich ist. Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich
der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude 
jede Beeinflussung der Wähler durch Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unter-
schriftensammlung verboten (§ 30 des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-An-
halt).


7. Wahlberechtigte Personen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,


a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises
oder


b) durch Briefwahl teilnehmen.


Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde einen amt-
lichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amt-
lichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. Für die
Briefwahl ist dem Wahlberechtigten ein Merkblatt nach dem Muster der Anla-
ge 22 der Landeswahlordnung zur Verfügung zu stellen.


8. Jede wahlberechtigte Person kann das Wahlrecht nur einmal und nur persön-
lich ausüben (§ 27 Abs. 2 des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt).


Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des
Strafgesetzbuches).


Schönebeck (Elbe), 25.02.2011


  
Haase
Oberbürgermeister
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Öffentliche Auslegung


2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“ 1. 
Änderung - zugleich Erweiterung als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung gemäß § 13a (1) Nr. 1 Baugesetzbuch


Das im Stadtteil Frohse ansässige Unternehmen Weltrad Manufaktur hat 
die Absicht, seinen Standort in die Altstadt von Schönebeck (Elbe) – an das 
nördliche Ende des sogenannten Cokturhofes (Gelände des Salzlandkreises) 
angrenzend an die Baderstraße und die Burgstraße sowie im Norden an den 
Flusslauf der Elbe und des von ihm abzweigenden Salinekanals – zu verla-
gern. Dieser neue Unternehmensstandort liegt im Geltungsbereich des rechts-
kräftigen Bebauungsplanes Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“.
Aufgrund der bestehenden Festsetzungen im Bebauungsplan sind die ge-
planten Vorhaben (z. B. die klassische Fahrradherstellung in einer „gläsernen 
Manufaktur“, eine Bett & Bike – Fahrradpension, eine Fahrraderlebnisgastro-
nomie, die Fahrradausstellung – 125 Jahre Schönebecker Fahrradgeschichte 
sowie ein Pannenhilfezentrum) planungsrechtlich unzulässig und somit auch 
nicht baugenehmigungsfähig.
Zur Schaffung des Baurechts soll der Bebauungsplan Nr. 9 „Cokturhof – Bar-
byer Straße“ geändert und zugleich in Richtung Elbe/Salinekanal erweitert 
werden.


Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“ 1. 
Änderung – zugleich Erweiterung, bestehend aus der Planzeichnung mit 
textlichen Festsetzungen und der Begründung hat bereits im Zeitraum vom 
26.10.2010 bis 30.11.2010 öffentlich ausgelegen.


Im Ergebnis der Prüfung aller zum Bebauungsplanentwurf im Rahmen der Be-
teiligung der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher  Belange sowie während 
der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen hat der Stadtrat 
am 17.02.2011 beschlossen, dass aufgrund des neu mitgeteilten Sachverhaltes 
zur Lage des Überschwemmungsgebietes der Elbe und dessen nachrichtliche 
Übernahme in den Bebauungsplan sowie der resultierend daraus geänderten 
Festsetzungen überbaubarer Grundstücksflächen eine erneute Behörden- und 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (3) Satz 3 durchzuführen ist. 


Gemäß § 3 Abs. (2) Baugesetzbuch liegen der 2. Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“ - 1. Änderung - zugleich Erweiterung und 
die Begründung mit verkürzter Frist § 3 (3) Satz 3 BauGB in der Zeit vom


15.03.2011 bis einschließlich 30.03.2011


im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe)
Breiteweg 12, 39218 Schönebeck (Elbe) während der Dienstzeiten


montags von 08:00 - 12:00 und 13:00 - 15:00 Uhr
dienstags von 08:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
mittwochs von 08:00 - 12:00 
donnerstags von 08:00 - 12:00 und 13:00 - 15:00 Uhr
freitags von 08:00 - 12:00 Uhr


zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Innerhalb der vorgenannten Auslegungsfrist können die Planunterlagen mit 
den Mitarbeitern des Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes erörtert und 
Anregungen/Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift dort abgege-
ben werden.
Es wird gemäß § 3 (3) Satz 2 BauGB bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu 
den geänderten Teilen der Bebauungsplanung abgegeben werden dürfen.
Der Bebauungsplan wird gemäß § 13 a (2) und (3) Baugesetzbuch als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) Baugesetzbuch und ohne Umweltbe-
richt nach § 2a Baugesetzbuch aufgestellt.
Die Belange des Umweltschutzes werden durch den Bebauungsplan trotzdem 
beachtet. Innerhalb der textlichen Festsetzungen werden Aussagen getroffen 
zu Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft. Des Weiteren werden Pflanzgebote festgesetzt.
Die vorgenannten Planunterlagen sind im Zeitraum der öffentlichen Ausle-
gung gemäß § 4a Abs. (4) Baugesetzbuch auch in das Internet eingestellt und 
können unter der Internetadressse: http:/www.schoenebeck-elbe.de eingesehen 
werden.


Anregungen/Stellungnahmen können auch per E-Mail unter:
D.Lubbik@schoenebeck-elbe.de abgegeben werden.


Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“ 1. Ände-
rung – zugleich Erweiterung  unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt Schö-
nebeck (Elbe) deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes  nicht von Bedeu-
tung ist. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden.


Schönebeck (Elbe), 06.03.2011


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 13. Sitzung 
des Stadtrates Schönebeck (Elbe) am 10.03.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal


Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Einwohnerfragestunde


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6.  Pflichtenbelehrung eines Mitglieds nach § 32 der Gemeindeordnung für das 


Land Sachsen-Anhalt
7. Vorlagen-Nummer: 0244/2011


Auslegungsbeschluss
Entwurf Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 55 „Schillerstraße‘‘


8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
9. Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister
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Die Schönebecker Arbeitsgruppe „Grundwasser“ bittet alle Bewohner im 
Stadtgebiet um Unterstützung bei der Erfassung von grundwasserbezo-
genen Angaben.


Mit der Abgabe der Fragebögen werden sowohl vom Eigentümer als auch 
von der Stadt Schönebeck (Elbe) keinerlei Verpflichtungen eingegan-
gen. Die Fragebögen dienen lediglich der Erfassung und Auswertung der 
Grundwassersituation.


1. Ist Ihr Gebäude unterkellert?
voll ..................................
teilweise ..........................
nicht.................................


2. Wie wird das Kellergeschoss genutzt?
Lager ...............................
Wohnen ...........................
Gewerbe ..........................
Sonstiges .........................


3. Ist Ihr Keller vom Grundwasser betroffen?
nicht.................................
feuchte Wände.................
stehendes Wasser.............


4. Seit wann ist Ihr Keller von Grundwasser betroffen?
vor 1990 ..........................
seit 1990 ..........................
seit 2000 ..........................
seit 2010 ..........................


5. Wie war der bisherige höchste Wasserstand im Keller  
(Zeitraum 2000 bis jetzt)?
1-10 ................................. [cm Wasser über Kellerboden]
11-40 ............................... [cm Wasser über Kellerboden]
41-70 ............................... [cm Wasser über Kellerboden]
71-100 ............................. [cm Wasser über Kellerboden]
mehr als 100.................... [cm Wasser über Kellerboden]


6. Wann ist der bisherige höchste Wasserstand im Keller  
aufgetreten?
2000-2002 .......................
2003-2005 .......................
2006-2008 .......................
2009-jetzt ........................


7. Wie viele Monate stand Wasser im Jahr 2010 im Keller?
bis 1................................. [Monat im Jahr]
2-3 ................................... [Monate im Jahr]
4-6 ................................... [Monate im Jahr]
mehr als 6........................ [Monate im Jahr]


8. Welche Hauptanschlüsse der Ver-/Entsorgungseinrichtungen  
im Keller sind durch das Grundwasser in ihrer Funktion  
gefährdet?
Abwasser.........................
Trinkwasser.....................
Gas ..................................
Elektro.............................
Heizung ...........................


9. Welche Maßnahmen zum Schutz vor Grundwasser haben Sie  
bereits durchgeführt?
keine..............................................................................
Abpumpen.....................................................................
Außenwandsperren/-abdichtung ...................................
Erhöhung Kellerboden ..................................................
Umbau Hausanschlüsse ................................................
Nutzungsaufgaben.........................................................


10.  Welche Maßnahmen zum Schutz vor Grundwasser planen Sie 
künftig?
Außenwandsperren/-abdichtung ...................................
Erhöhung Kellerboden ..................................................
Umbau Hausanschlüsse ................................................
Kellerverfüllung............................................................


11. Sind Sie bereit, für eine Gesamtgrundwasserregulierung einen 
Einmalbetrag und/oder finanziell regelmäßig einen Beitrag zu 
leisten?
ja......................................
nein..................................


Angaben zum Gebäude: 


Anschrift (Ortsteil):
Bad Salzelmen ................
Elbenau ...........................
Felgeleben .......................
Frohse..............................
Grünewalde .....................
Plötzky ............................
Pretzien ...........................
Ranies..............................
Sachsenland.....................
Schönebeck (nördlich der Bahnlinie)............................
Schönebeck (südlich der Bahnlinie) .............................


Straße: .......................................................................................


Hausnummer:..............................  (freiwillige Angabe)


Sind Sie Eigentümer des Gebäudes?
ja......................................
nein..................................


Wann wurde das Gebäude errichtet?
vor 1900 ..........................
1900-1950 .......................
1950-1990 .......................
1990-2000 .......................
nach 2000 ........................


Wie ist die derzeitige vorrangige Nutzung des Gebäudes?
Wohnen ...........................
Gewerbe ..........................
Sonstige...........................


Der Fragebogen kann bezogen werden:


– Generalanzeiger Schönebeck (Ausgabe 13.03.2011)
– Internetseite der Stadt Schönebeck (Link: Erfassungsbogen AG 


Grundwasser)
– Rezeption im Rathaus (Markt 1)
– Bürgerinitiative Felgeleben


Den ausgefüllten Fragebogen können Sie


abgeben:
– an der Rezeption im Rathaus (Markt 1) 
– im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus Friedrichstraße 117)
– in der Stadtinformation (Markt 21 oder IGZ INNO-LIFE,


Badepark 3)


einsenden:
Stadt Schönebeck (Elbe) 
Sachgebiet Tiefbau
Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe) 


faxen:
0 39 28/7 10-4 99


Einsendeschluss ist der 30.04.2011!


Die Arbeitsgruppe Grundwasser bedankt sich für Ihre Mitarbeit


Bei Fragen zur Beantwortung des Fragebogens wenden Sie sich bitte an 
das Tiefbauamt der Stadt Schönebeck (Elbe), Tel. 0 39 28/71 04 29


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonn-
tag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
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8. Jahrgang        Sonntag, 13.03.2011      Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 14/2


Der Stadtrat Schönbeck (Elbe) hat in der Sitzung am 10.03.2011 den 
Beschluss-Nummer: 0244/2011 gefasst, der hiermit bekannt gegeben wird.


Beschluss-Nummer: 0244/2011
Auslegungsbeschluss
Entwurf Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 55 „Schillerstraße“
Der Stadtrat stimmt dem Entwurf des Bebauungsplanes der Innenentwicklung Nr. 
55 „Schillerstraße“, bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen 
sowie der Begründung zu und beschließt, dass diese Planunterlagen gemäß § 3 (2) 
i. v. m. § 4 (2) Baugesetzbuch für die Dauer eines Monats gemäß § 13 (2) Nr. 2 
Baugesetzbuch öffentlich ausgelegt werden. Die Planaufstellung erfolgt gemäß § 13 
a Abs. 2 ff. Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Öffentliche Auslegung
Entwurf des Bebauungsplans der Innenentwicklung Nr. 55 „Schillerstraße“


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 10.03.2011 den Entwurf des Be-
bauungsplanes der Innenentwicklung Nr. 55 „Schillerstraße“, bestehend aus der 
Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie der Begründung, gebilligt und 
diese Planunterlagen zur öffentlichen Auslegung bestimmt.


Das östlich und westlich der Schillerstraße liegende Plangebiet wird begrenzt:
im Norden durch den Verlauf der Bahnhofstraße zwischen den Grundstücken der 
Bahnhofstraße 15 und der Einmündung in die Friedrichstraße, mit Ausnahme von 
Grundstücksteilen der Grundstücke Bahnhofstraße 11und 13 und einem Teil der Ein-
mündungssituation der Schillerstraße in die Bahnhofstraße;
im Osten durch den angrenzenden Verlauf der Friedrichstraße; 
im Süden durch den östlichen Abschnitt der Krausestraße, die hier weiter nach Süden 
verlaufende Schillerstraße sowie Gartenzonen bzw. Garagenstandorte der angren-
zenden Wohnbebauung der westlichen Krausestraße sowie Schillerstraße;
im Westen durch rückwärtige Freiraumbereiche der Wohnbebauung entlang der Frei-
ligrathstraße, dem Körnerplatz sowie der hier bereits zur Goethestraße in zweiter 
Reihe eingefügten Wohnbebauung, welche sich durch eine nördliche Zufahrt zur 
Bahnhofstraße erschlossen zeigt. Die Abgrenzung des Plangebietes ist auf dem 
nachstehenden Übersichtsplan dargestellt:


Mit dem Bebauungsplan soll für die Fläche des ehemaligen Gummiwerkes Baurecht 
zur städtebaulichen Neuordnung dieses Gebietes geschaffen werden. Die städtebau-
liche Zielstellung ist zweigeteilt. In dem östlich der Schillerstraße, zwischen Schil-
lerstraße und Friedrichstraße, liegenden Gebiet ist beabsichtigt, ein Stadtquartier mit 
Einkaufsfunktionen in Nachbarschaft zu den bestehenden Wohn-/Mischnutzungen, 
auf dem Gelände des ehemaligen Gummiwerkes zu etablieren. In dem westlich der 
Schillerstraße liegenden Gebiet soll vorwiegend Wohnbebauung entstehen können. 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a (2) und (3) BauGB als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 (4) und ohne Umweltbericht nach § 2a BauGB aufgestellt. 


Die Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Baugesetzbuch 
unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien hat 
ergeben, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen zu besorgen sind. Das gilt 
auch für die nach UVPG - Anlage 1 Nr. 18.8 angezeigte allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls gemäß § 3c Satz 1 UVPG. Eine UVPG-Pflicht wird im Ergebnis durch 
die Festsetzungsinhalte des vorliegenden Bebauungsplanes nicht begründet.


Die Belange des Umweltschutzes werden durch den Bebauungsplan dennoch beach-
tet, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach BNatSchG ist Bestandteil des 
Planverfahrens. Zum Bebauungsplan wurde ein schalltechnisches Gutachten (Anla-
ge zur Begründung) erarbeitet. 


Gemäß § 3 Abs. (2) Satz 1 BauGB liegen der Entwurf des Bebauungsplanes der 
Innenentwicklung Nr. 55 „Schillerstraße“ und die Begründung in der Zeit vom


21.03.2011 bis einschließlich 26.04.2011


im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe)
Breiteweg 12, 39218 Schönebeck (Elbe), während der Dienstzeiten


montags von 08:00 - 12:00 und 13:00 - 15:00 Uhr
dienstags von 08:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
mittwochs von 08:00 - 12:00 
donnerstags von 08:00 - 12:00 und 13:00 - 15:00 Uhr
freitags von 08:00 - 12:00 Uhr


zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Innerhalb der vorgenannten Auslegungsfrist können die Planunterlagen mit den Mit-
arbeitern des Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes erörtert und Anregungen/
Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift dort abgegeben werden.
Die vorgenannten Planunterlagen sind im Zeitraum der öffentlichen Auslegung               
gemäß § 4a Abs. (4) Baugesetzbuch auch in das Internet eingestellt und können 
unter der Internetadresse: http:/www.schoenebeck-elbe.de eingesehen werden. 


Anregungen/Stellungnahmen können auch per E-Mail unter:
D.Lubbik@schoenebeck-elbe.de abgegeben werden.


Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 3 (2) Satz 2 BauGB 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 55 
„Schillerstraße“ unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt Schönebeck (Elbe) deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist gemäß § 3 (2) Satz 2 
BauGB unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden.


Schönebeck (Elbe), 13.03.2011


Haase
Oberbürgermeister
 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden.







8. Jahrgang        Sonntag, 13.03.2011      Amtliche Bekanntmachungen     Nr. 14/3


Der Stadtrat Schönbeck (Elbe) hat in der Sitzung am 17.02.2011 den Beschluss 
0231/2011  gefasst, der  hiermit bekannt gegeben wird.


Beschluss-Nummer: 0231/2011 
Entlastung Jahresrechnung 2009 der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat beschließt gemäß § 170 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-An-
halt (GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), in der derzeitig gültigen 
Fassung, die nachfolgend aufgeführte Jahresrechnung 2009 und erteilt gleichzeitig 
dem Oberbürgermeister für den Vollzug der Haushaltsführung 2009 die Entlastung.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Die Haushaltsrechnung 2009 der Stadt Schönebeck (Elbe) weist folgendes Ergebnis 
aus:


Bezeichnung Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamt


1 2 3 4 5


1. Soll-Einnahmen 46.802.235,95 6.012.398,58 52.814.634,53


davon Globalbereinigung 0,00 0,00 0,00


2. + Neue Haushalts-
einnahmereste - 0,00 0,00


3. ./. Abgang Alter - 0,00 0,00
Haushaltseinnahmereste


4. ./. Abgang Alter 402.997,80 4.207,74 407.205,54
Kasseneinnahmereste


5. Summe bereinigter  46.399.238,15 6.008.190,84 52.407.428,99
Soll-Einnahmen


6. Soll-Ausgaben 45.338.402,14 5.260.155,26 50.598.557,40


Darin enthalten 
Überschuss nach 
§ 42 Abs. 3 Satz 2 
GemHVO VMHH 
0,00


7. + Neue Haushalts- 1.064.915,49 1.195.434,21 2.260.349,70
ausgabereste


8. ./. Abgang Alter 4.079,48 447.398,63 451.478,11
Haushaltsausgabereste


9. ./. Abgang Alter 0,00 0,00 0,00
Kassenausgabereste


10. Summe bereinigter 46.399.238,15 6.008.190,84 52.407.428,99
Soll-Ausgaben


11. Ausgleich 0,00 0,00 0,00


Bekanntmachung


Die vorstehende Jahresrechnung 2009 der Stadt Schönebeck (Elbe) wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.


Die Jahresrechnung der Stadt Schönebeck (Elbe) mit dem Rechenschaftsbericht für 
das Haushaltsjahr 2009 liegt nach § 170 Abs. 5 GO LSA in der derzeitig gültigen  
Fassung vom


                                     14.03.2011 bis zum 22.03.2011


zu den bekannten Dienstzeiten zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 108, öffent-
lich aus.


Schönebeck (Elbe), 13.03.2011               


Haase
Oberbürgermeister


Änderungsmitteilung zur Bekanntmachung der
Öffentlichen Auslegung
2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“ 1. Ände-
rung – zugleich Erweiterung als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß  
§ 13a (1) Nr. 1 Baugesetzbuch vom 06.03.2011


Aufgrund noch erforderlicher umfangreicher Recherchen und Abstimmungen mit 
Fachbehörden zum Planinhalt des 2. Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 9 „Cok-
turhof – Barbyer Straße“ 1. Änderung – zugleich Erweiterung als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung können die Planunterlagen nicht fertiggestellt und so wie in 
der Bekanntmachung am 06.03.2011 angekündigt in der Zeit 15.03.2011 bis ein-
schließlich 30.03.2011 öffentlich ausgelegt werden. Der Zeitraum der öffentlichen 
Auslegung wird erneut bekanntgegeben.


Schönebeck (Elbe), 13.03.2011


gez. Haase
Oberbürgermeister
 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden.








8. Jahrgang                        Mittwoch, 16.03.2011                        Amtliche Bekanntmachungen                       Nr. 15


Öffentliche Ausschreibung
nach VOB


Bauvorhaben: Errichtung Verkehrsanbindung der östlichen Gewerbegebiete in 
Schönebeck (Elbe) 


   3. Bauabschnitt zwischen Tischlerstraße und Salzer Straße


a) Name, Anschrift des Auftraggebers: Stadt Schönebeck(Elbe)
  Markt 1


   Tel. 03928/710 431, Fax 03928/710 499


b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung


c) Art des Auftrages: Ausführung von Tiefbauleistungen


d) Ort der Ausführung: Schönebeck(Elbe)


e) Art und Umfang der Leistung: Es handelt sich um eine gemeinsame Aus-
schreibung von mehreren  Auftraggebern. 


Stadt Schönebeck (Elbe)
Verkehrsanlagen
ca. 4400 m² Betonfläche abbrechen 
ca. 5250 m³ Umbauten Raum abbrechen
ca. 1000 m² Asphaltbefestigung beseitigen
ca. 5300 m³ Boden beseitigen
ca. 1300 m³ Frostschutzschicht aus B 2 einbauen
ca. 4640 m² Asphaltbefestigung (Trag-, Binder- und Deckschicht) herstellen
ca. 1050 m Hochbordanlagen herstellen
ca. 2500 m² Betonsteinpflaster herstellen
ca. 325 m Regenwasserkanal aus Beton, DN 300 – 500, herstellen
ca. 210 m Stauraumkanal aus Stahlbeton, DN 1200 – 1200, herstellen
ca. 240 m Druckleitung aus PE-HD da 400, incl. ca. 25 m Durchörterung 
ca. 1 St Pumpstation herstellen
ca. 1 St LSA für Straßenkreuzung erweitern und aufstellen


Trogbauwerk
ca. 200 m³ Stahlbeton
ca. 32 t Baustahl
ca. 12 m Fugenblech
ca. 45 m Dübel (175 kg)
ca. 18 m Geländer (Füllstab)
ca. 60 m Fugenabschlussband FA 130
ca. 7 m Fugenabschlussband FA 50
ca. 26 m Fugenklemmband FM 350 K
ca. 12 m Innen liegendes Fugenband FMS 400


Stützwand
ca. 580 m³ Baugrube herstellen
ca. 230 m Ortbetonbohrpfahl DU 90 cm herstellen, Primärpfahl
ca. 335 m Ortbetonbohrpfahl DU 90 cm herstellen, Sekundärpfahl
ca. 30 m³ Herstellung Vorsatzschale Bohrpfahlwand
ca. 2000 St Verbundanker herstellen  


Wasser- und Schiffahrtsamt
795 m Kabelgräben, Tiefe 0,80, Breite 0,30 herstellen zur Schutzrohrverle-


gung
850 m Schutzrohr - 110/3,2 liefern und verlegen
6 St. Kabelzugschacht liefern und einbauen
2 St. Offene Baugrube als Startgrube für Rohrvortrieb herstellen, vorhalten 


und beseitigen
2 St. Offene Baugrube als Zielgrube für Rohrvortrieb herstellen, vorhalten 


und beseitigen


Stadtwerke Schönebeck
465 m Kabelgraben für 1-kV- und 10-kV-Kabelverlegung 
465 m Graben für Trinkwasserleitungverlegung herstellen
465 m Trinkwasserleitung PE 100 180/10,7 mm verlegen 
5 Stück Unterflurhydranten DN 80 einbauen


AbS GmbH Schönebeck
1 St. Pumpenschacht als Absenkschacht aus Beton C 40/50 H, d = 2,5 m, t = 


6,40 m (licht) 
1 St. Abdeckplatte mit Einstiegsöffnungen aus C 40/50 HS d ~2,9 m
1 St. Abdeckplatte mit Einstiegsöffnungen aus C 40/50 HS 3,3 m x 3,3 m
2 St. nass aufgestellte Pumpen für Abwasser Betriebspunkte: 


1) 130,6 l/s, 11,3 m (Einzelförderung)
2) 124,6 l/s, 12,1 m (gemeinsame Förderung mit PW 2)


1 St. Zwischenpodest aus GFK (R12) d = 2,5 m
1 St. Einstiegsleiter h = 3,2 m (GFK) mit Einstiegshilfe (1.4571)
1 St. Einstiegsleiter h = 2,3 m (GFK) mit Einstiegshilfe (1.4571)
2 St. Rückflussverhinderer DN 200 mit Federbelastung
2 St. Schieber DN 200 mit Handrad (F4)
1 St. Hosenstück DN 200/200/350
1 St. Be- und Entlüftungsventil
11 m Druckrohrleitung DN 200 (219,1 x 4,0 mm; 21,5 kg/m) aus 1.4571, 


Bögen
1 St. Schaltanlage
1 St. Absenkschacht mittels Brunnengreiferverfahren einbringen
60 m3 Abbruch Hochbauteil (umbauter Raum)


f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose
  Die Leistungen werden als Gesamtmaß-


nahme vergeben


g) Zweck der Bauleistung: Neubau einer Straße einschließlich Ne-
benleistungen


h) Frist für die Ausführung: 01.08.2011 bis 27.07.2012


i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen werden 
können:


  Stadt Schönebeck (Elbe), Sachgebiet Tiefbau
  Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe), Tel. 03928/710 431
  Termin von Anforderungen:  sofort
  Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen.


j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:
   215,00 EUR per Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die unter 


a) genannte Stelle:
  Vergabenummer: 11 620 203 AöGE/3.BA (ist unbedingt bei 


Einzahlung mit anzugeben)
  Kontonummer: 370 102 240
  BLZ, Geldinstitut: 800 555 00, Salzlandsparkasse
  Kostenentgelt wird nicht erstattet.
   Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über 


die Einzahlung vorliegt.


k) Frist für das Einreichen der Angebote: 14.04.2011, 10:00 Uhr


l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: 
  Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck (Elbe)
  Tel. 03928/710 138


m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:  Deutsch


n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
  Bieter oder ihre Bevollmächtigten


o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote: 14.04.2011, 10:00 Uhr
Kleiner Sitzungssaal,
Schönebeck(Elbe), Markt 1 (Rathaus)


p) Sicherheiten:
  Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme (brutto) 


Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme 
(brutto)


q) Zahlungsbedingungen: 
  Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und Ergänzenden  


Vertragsbedingungen;


r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend 


s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:


Mit dem Angebot sind folgende Nachweise vorzulegen:
-  Bewerbererklärung(-en) gem. RdErl. MBL Nr. 16/2009 vom 11.5.2009,
-  Auszug aus dem Gewerbezentralregister
- Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und    


Zuverlässigkeit kann mit dem Angebot eine gültige Positiv-Bescheinigung der 
Eignung in das Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungsstelle 
ABSt Sachsen-Anhalt (www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das Prä-
qualifizierungsverzeichnis vorgelegt werden


- Bescheinigung der aktuellen  Betriebshaftpflichtversicherung mit Angaben der 
Versicherungssumme über Personenschaden, Vermögensschaden und sonstige 
Schäden


- Nachweis über den Besitz des entsprechenden Gütezeichens DVGW Pe und Güte-
schutz Kanalbau AK1


-  221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation 
-  222 Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme
-  223 Aufgliederung der Einheitspreise.
- Auflistung der Subunternehmen für Gewerke, die nicht in Eigenleistung ausgeführt 


werden einschließlich deren Einzelnachweise


- Alternativ sind folgende Einzelnachweise auf Verlangen der Vergabestelle inner-
halb von 6 Tagen vorzulegen:


-  Angaben gemäß VOB/A § 8 Nr. 3 (1) Buchstabe (a-c, f),
-  Handelsregisterauszug,
-  Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes,
-  Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft,
-  Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkasse,


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 22.07.2011


u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:
    Wertung von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptangebotes.


vw) sonstige Angaben:
• Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a)
• Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt:


   Steinbrecher und Partner
  Halberstädter Str. 40a


   39112 Magdeburg 
 Tel.: 0391/662540


• Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A:
  Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


• Vergabekammer (§ 104 GWB)
  Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst- Kamieth-Str. 2, 06112 Halle


gez . i. V. Schröder
Haase
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung der 12. Sitzung des Finanz- und
Rechnungsprüfungsausschusses am 29.03.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort:  Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Abarbeitungsstand Haushalt
7. Vorlagen-Nummer: 0245/2011
  Umschuldungen bzw. Zinsanpassungen von Kommunalkrediten in Höhe von 184.470,85 Euro 


der Ortschaft Pretzien und in Höhe von 38.346,87 Euro der Ortschaft Plötzky jeweils zum 
15.05.2011


8. Vorlagen-Nummer: 0256/2011
  Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Abwälzung der Abwasserabgabe (Abwälzungs-


satzung)
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
10. Informationen der Verwaltung
11. Vorlagen-Nummer: 0246/2011


Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstückes in der Barbyer Straße
12. Vorlagen-Nummer: 0247/2011


Flächentausch an der August-Bebel-Straße im Ortsteil Pretzien
13. Vorlagen-Nummer: 0248/2011


Verkauf einer Gewerbefläche an der Barbyer Straße
14. Vorlagen-Nummer: 0249/2011


Ankauf einer Verkehrsfläche „An der Güstener Bahn“
15. Vorlagen-Nummer: 0250/2011


Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West
16. Vorlagen-Nummer: 0251/2011


Verkauf einer Grundstücksteilfläche an der Dr.-Lohmeyer-Straße
17. Vorlagen-Nummer: 0252/2011


Verkauf einer Gewerbefläche im Nordteil des Industrieparks West
18. Vorlagen-Nummer: 0257/2011
  Vertrag zur Regelung der Übertragung der Niederschlagsentwässerungsanlagen der Bahnhof-


straße
19. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 


Bekanntmachung der 11. Sitzung des Jugend-, Frauen- und Sozialaus-
schusses am 30.03.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort:  Kindertagesstätte „Regenbogen“
   Wilhelm-Hellge-Straße 299, 39218 Schönbeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G


Vor Beginn der Sitzung erfolgt eine Vorstellung und Besichtigung der neuen Kindertagesstätte „Re-
genbogen“.


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0262/2011


Verkehrsentwicklungsplan Stadt Schönebeck (Elbe)
Endbericht Februar 2011


7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 


Bekanntmachung der 11. Sitzung des Kultur- und 
Schulausschusses am 31.03.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort:  Kindertagesstätte „Regenbogen“
   Wilhelm-Hellge-Straße 299, 39218 Schönbeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G


Vor Beginn der Sitzung findet eine Besichtigung und Vorstellung der Einrichtung statt. 


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0263/2011


Expertise zur Einzelhandelsentwicklung „Zentrum Schönebeck (Elbe)“ 
Endbericht


7. Vorlagen-Nummer: 0262/2011
Verkehrsentwicklungsplan Stadt Schönebeck (Elbe)
Endbericht Februar 2011


8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
9. Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 


Bekanntmachung der 14. Sitzung des Stadtentwicklungs-,
Bau- und Umweltausschusses am 28.03.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort:  Rathaus, Großer Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6.  Vorstellung des Naturschutzgroßprojektes „Revitalisierung der Dornburger 


Alten Elbe“ durch Projektverantwortliche des BUND
BE.: Frau Julia Wendenkampf und Herr Christian Kunz
– Stellungnahme des Ehle/Ihle Verbandes (Gewässerunterhaltung und Landschaftspflege) zum 


Projekt
BE.: Herr Bernd Wolff, Geschäftsführer des Verbandes
– Stellungnahme des LHW (Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sach-


sen-Anhalt)
BE.: Herr Christian Jung, Flussbereichsleiter Schönebeck
und Beratung zur weiteren Verfahrensweise der Stadt Schönebeck (Elbe) ggf. Stadtratsbe-
schluss, Mitgliedschaft im Trägerverband, unter Einbeziehung der Ortsbürgermeister der Ort-
schaften Plötzky, Pretzien und Ranies 


7. Vorlagen-Nummer: 0263/2011
Expertise zur Einzelhandelsentwicklung „Zentrum Schönebeck (Elbe)“ 
Endbericht


8. Vorlagen-Nummer: 0262/2011
Verkehrsentwicklungsplan Stadt Schönebeck (Elbe)
Endbericht Februar 2011


  BE: Herr F. Huber, Herr P. Strüber / Büro Dr. Brenner Ingenieurgesellschaft mbH
9. Vorstellung des IBA-Projektstandes „Salineinsel“


BE: Frau E. Köllemann / Freie Landschaftsarchitektin
– Informationen zur Freiraumplanung „Bürgerpark Salineinsel“
BE: Herr Prof. R. Niebergall / Architektenbüro Niebergall & Schaller 
– Vorstellung einer „Modernisierungsvoruntersuchung Salineschuppen auf der Salineinsel 


Schönebeck“
10. Vorlagen-Nummer: 0254/2011


Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ - 1. Änderung
11. Vorlagen-Nummer: 0255/2011
  Auslegungsbeschluss Entwurf  Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ - 


1. Änderung
12. Vorlagen-Nummer: 0258/2011


Einleitungsbeschluss
  7. Änderung Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbegebiet Ge-


schwister-Scholl-Straße“
13. Vorlagen-Nummer: 0259/2011


Veränderungssperre
  Plangebiet Bebauungsplan Nr. 22  „Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbegebiet Ge-


schwister-Scholl-Straße“ - 7. Änderung
14. Vorlagen-Nummer: 0260/2011


Aufstellungsbeschluss
  Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 56 „Gewerbegebiet an der Barbyer Straße“
15. Vorlagen-Nummer: 0261/2011
  Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 56 „Gewerbe-


gebiet an der Barbyer Straße“
16. Vorlagen-Nummer: 0253/2011


Einleitungsbeschluss
Auslegungsbeschluss


  1. Ergänzung der Innenbereichs- und Arrondierungssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
17. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
18.  Information der BauBeCon, vertreten durch Frau Stolle, über vorliegende Förderanträge aus 


dem Bereich der privaten Wohnsubstanz im Sanierungsgebiet „Altstadt“
19. Informationen der Verwaltung
20. Vorlagen-Nummer: 0246/2011


Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstückes in der Barbyer Straße
21. Vorlagen-Nummer: 0247/2011


Flächentausch an der August-Bebel-Straße im Ortsteil Pretzien
22. Vorlagen-Nummer: 0248/2011


Verkauf einer Gewerbefläche an der Barbyer Straße
23. Vorlagen-Nummer: 0249/2011


Ankauf einer Verkehrsfläche „An der Güstener Bahn“
24. Vorlagen-Nummer: 0250/2011


Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West
25. Vorlagen-Nummer: 0251/2011


Verkauf einer Grundstücksteilfläche an der Dr.- Lohmeyer-Straße
26. Vorlagen-Nummer: 0252/2011


Verkauf einer Gewerbefläche im Nordteil des Industrieparks West
27. Vorlagen-Nummer: 0257/2011
  Vertrag zur Regelung der Übertragung der Niederschlagsentwässerungsanlagen der Bahnhof-


straße
28. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 


Bekanntmachung der 11. Sitzung des Wirtschaftsausschusses
am 04.04.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort:  Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0263/2011


Expertise zur Einzelhandelsentwicklung „Zentrum Schönebeck (Elbe)“ 
Endbericht


7. Vorlagen-Nummer: 0258/2011
Einleitungsbeschluss


  7. Änderung Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbegebiet Ge-
schwister-Scholl-Straße“


8. Vorlagen-Nummer: 0259/2011
Veränderungssperre


  Plangebiet Bebauungsplan Nr. 22  „Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbegebiet Ge-
schwister-Scholl-Straße“ - 7. Änderung


9. Vorlagen-Nummer: 0260/2011
Aufstellungsbeschluss


  Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 56 „Gewerbegebiet an der Barbyer Straße“
10. Vorlagen-Nummer: 0261/2011
  Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 56 „Gewerbe-


gebiet an der Barbyer Straße“
11. Vorlagen-Nummer: 0262/2011


Verkehrsentwicklungsplan Stadt Schönebeck (Elbe)
Endbericht Februar 2011


12. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
13. Informationen der Verwaltung
14. Vorlagen-Nummer: 0248/2011


Verkauf einer Gewerbefläche an der Barbyer Straße
15. Vorlagen-Nummer: 0250/2011


Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West
16. Vorlagen-Nummer: 0252/2011


Verkauf einer Gewerbefläche im Nordteil des Industrieparks West
17. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 


Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft 
Schönebeck


Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Schönebeck findet am Dienstag, den 29. März 
2011 um 19.00 Uhr in der Gaststätte HOLZWURM, Maxim-Gorki-Str. in Schönebeck statt.
  


Tagesordnung:


TOP 1: Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung


TOP 2: Feststellung der Anwesenheit und der vertretenen Flächenanteile


TOP 3: Wahl der Kassenprüfer


TOP 4: Kassenbericht 2010


TOP 5: Bericht der Kassenprüfer zum Kassenergebnis


TOP 6: Beschluss zur Entlastung des Vorstandes


TOP 7: Bericht des Vorstandes zur Angliederung von Flächen an den gemeinschaftlichen Jagdbezirk 
der Jagdgenossenschaft Schönebeck


TOP 8: Bericht des Vorstandes über ein Angebot zur Erstellung eines digitalen Jagdkatasters


TOP 9: Beschluss zur Erteilung eines Auftrages zur Erstellung eines digitalen Jagdkatasters


TOP 10: Diskussion und Beschluss der Änderung des Jagdpachtvertrages


TOP 11: Beschluss zu einer Personalangelegenheit


TOP 12: Berichterstattung zur Erfüllung des Abschussplanes 2010/2011 und 
Bekanntgabe des Abschussplanes 2011/2012


TOP 13: Anfragen an den Vorstand und Diskussion


gez. Stegmann
Vorsitzender
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Bekanntmachung des Unterhaltungsverbandes Elbaue 


Gewässerschau im Bereich Schönebeck
Auf der Grundlage des § 118 Wassergesetz Sachsen-Anhalt und des § 5 
der Satzung des Unterhaltungsverbandes „Elbaue“ wird die diesjährige 
Gewässerschau für den Schaubezirk Salzlandkreis, Bereich Schönebeck 
und Umgebung, am 28.03.2011, 9:00 Uhr, durchgeführt. 
Treffpunkt ist der Flussbereich Schönebeck, Amtsbreite 1, Schöne-
beck. Zweck der Gewässerschau ist es, zu prüfen, ob die oberirdischen 
Gewässer ordnungsgemäß unterhalten werden. Die Gewässer zweiter 
Ordnung sind regelmäßig zu schauen. Die Teilnahme ist für alle Inter-
essierten möglich. Die Beförderung muss selbst abgesichert werden. 
Zur Koordinierung des Ablaufes der Gewässerschau, sind Schauschwer-
punkte im Zuständigkeitsbereich des Unterhaltungsverband „Elbaue“ bis 
zum 24.03.2011 zu übermitteln.


gez. Christian Jung
Verbandsvorsteher
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Bekanntmachung der 12. Sitzung des Ortschaftsrates 
Pretzien am 31.03.2011


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  OT Pretzien
  August-Bebel-Straße 24
  39217 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils 
statt.


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähig-


keit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sit-


zung
5. Informationen zum Vorhaben Renaturierung „Alte Elbe“
6. Vorlagen-Nummer: 0245/2011


Umschuldungen bzw. Zinsanpassungen von Kommunalkrediten in
Höhe von 184.470,85 Euro der Ortschaft Pretzien und in Höhe von
38.346,87 Euro der Ortschaft Plötzky jeweils zum 15.05.2011


7. Vorlagen-Nummer: 0256/2011
Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Abwälzung der Ab-
wasserabgabe (Abwälzungssatzung)


8. Vorlagen-Nummer: 0262/2011
Verkehrsentwicklungsplan Stadt Schönebeck (Elbe)
Endbericht Februar 2011


9. Beratung zur Haushaltsplanung 2011
10. Beratung zum Entwicklungskonzept Naherholungsgebiet


Nichtöffentlicher Teil:
11. Vorlagen-Nummer: 0265/2011


Änderung des Beschlusses Nr. 0239/2011 vom 17.02.2011
12. Vorlagen-Nummer: 0247/2011


Flächentausch an der August-Bebel-Straße im Ortsteil Pretzien
13. Beratung zu einer finanziellen Angelegenheit
14. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
15. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;


Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Harwig
Ortsbürgermeister


Bekanntmachung der 12. Sitzung des Ortschaftsrates 
Plötzky am 06.04.2011


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Bürgerraum
  OT Plötzky
  Albert-Schweitzer-Straße 6
  39217 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils 
statt.


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0245/2011


Umschuldungen bzw. Zinsanpassungen von Kommunalkrediten in
Höhe von 184.470,85 Euro der Ortschaft Pretzien und in Höhe von
38.346,87 Euro der Ortschaft Plötzky jeweils zum 15.05.2011


6. Vorlagen-Nummer: 0256/2011
Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Abwälzung der Abwas-
serabgabe (Abwälzungssatzung)


7. Vorlagen-Nummer: 0262/2011
Verkehrsentwicklungsplan Stadt Schönebeck (Elbe)
Endbericht Februar 2011


8. Berichterstattung zur Bewertung der Abwasseranlage der Ortschaft
Plötzky


9. Auswertung Hochwasser Januar 2011
10. Beratung zum Heimatfest 2011
11. Beratung zur Haushaltsplanung 2011


Nichtöffentlicher Teil:
12. Vorlagen-Nummer: 0265/2011


Änderung des Beschlusses Nr. 0239/2011 vom 17.02.2011
13. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
14. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;


Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Schmeißer
Ortsbürgermeister
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Bekanntmachung der 12. Sitzung des Ortschaftsrates Ranies
am 12.04.2011


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Ortschaftsbüro
     OT Ranies


      Dorfstraße 1
      39217 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0256/2011


   Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Abwälzung der Abwasserab-
gabe (Abwälzungssatzung)


6. Vorlagen-Nummer: 0262/2011
   Verkehrsentwicklungsplan Stadt Schönebeck (Elbe)
   Endbericht Februar 2011


7. Beratung zur Haushaltsplanung 2011


Nichtöffentlicher Teil:
8. Vorlagen-Nummer: 0265/2011


   Änderung des Beschlusses Nr. 0239/2011 vom 17.02.2011
9. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat


 10. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;
   Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Maser
Ortsbürgermeister
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Öffentliche Auslegung


2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“ 1. Än-
derung – zugleich Erweiterung als Bebauungsplan der Innenentwicklung ge-
mäß § 13a (1) Nr. 1 Baugesetzbuch


Das im Stadtteil Frohse ansässige Unternehmen Weltrad Manufaktur hat die Ab-
sicht seinen Standort in die Altstadt von Schönebeck (Elbe) – an das nördliche 
Ende des sogenannten Cokturhofes (Gelände des Salzlandkreises) angrenzend an 
die Baderstraße und die Burgstraße sowie im Norden an den Flusslauf der Elbe 
und des von ihm abzweigenden Salinekanals – zu verlagern. Dieser neue Unter-
nehmensstandort liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“. Aufgrund der bestehenden Festsetzungen im 
Bebauungsplan sind die geplanten Vorhaben (z. B. die klassische Fahrradherstel-
lung in einer „gläsernen Manufaktur“, eine Bett & Bike – Fahrradpension, eine 
Fahrraderlebnisgastronomie, die Fahrradausstellung – 125 Jahre Schönebecker 
Fahrradgeschichte sowie ein Pannenhilfezentrum) planungsrechtlich unzulässig 
und somit auch nicht baugenehmigungsfähig. Zur Schaffung des Baurechts soll der 
Bebauungsplan Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“ geändert und zugleich in Rich-
tung Elbe/Salinekanal erweitert werden. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 
9 „Cokturhof – Barbyer Straße“ 1. Änderung – zugleich Erweiterung, bestehend 
aus der Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen und der Begründung – hat 
bereits im Zeitraum vom 26.10.2010 bis 30.11.2010 öffentlich ausgelegen. Im Er-
gebnis der Prüfung aller zum Bebauungsplanentwurf im Rahmen der Beteiligung 
der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie während der öffent-
lichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen hat der Stadtrat am 17.02.2011 
beschlossen, dass auf Grund des neu mitgeteilten Sachverhaltes zur Lage des 
Überschwemmungsgebietes der Elbe und dessen nachrichtliche Übernahme in den 
Bebauungsplan sowie der resultierend daraus geänderten Festsetzungen überbau-
barer Grundstücksflächen eine erneute Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 3 (3) Satz 3 durchzuführen ist. Gemäß § 3 Abs. (2) Baugesetzbuch lie-
gen der 2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“ – 1. 
Änderung – zugleich Erweiterung und die Begründung mit verkürzter Frist (§ 3 
(3) Satz 3 BauGB in der Zeit vom 11.04.2011 bis einschließlich 29.04.2011 im 
Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 
12, 39218 Schönebeck (Elbe), während der Dienstzeiten  


montags von 08:00–12:00 und 13:00–15:00 Uhr
dienstags von 08:00–12:00 und 13:00–18:00 Uhr
mittwochs von 08:00–12:00 
donnerstags von 08:00–12:00 und 13:00–15:00 Uhr
freitags von 08:00–12:00 Uhr


zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.


Innerhalb der vorgenannten Auslegungsfrist können die Planunterlagen mit den 
Mitarbeitern des Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes erörtert und Anre-
gungen/Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift dort abgegeben wer-
den. Es wird gemäß § 3 (3) Satz 2 BauGB bestimmt, dass Stellungnahmen nur 
zu den geänderten Teilen der Bebauungsplanung abgegeben werden dürfen. Der 
Bebauungsplan wird gemäß§ 13 a (2) und (3) Baugesetzbuch als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 (4) Baugesetzbuch und ohne Umweltbericht nach § 2a 
Baugesetzbuch aufgestellt. Die Belange des Umweltschutzes werden durch den 
Bebauungsplan trotzdem beachtet. Innerhalb der textlichen Festsetzungen werden 
Aussagen getroffen zu Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft. Des Weiteren werden Pflanzgebote festgesetzt. 
Die vorgenannten Planunterlagen sind im Zeitraum der öffentlichen Auslegung  
gemäß § 4a Abs. (4) Baugesetzbuch auch in das Internet eingestellt und können 
unter der Internetadressse: http:/www.schoenebeck-elbe.de. eingesehen werden. 
Anregungen/Stellungnahmen können auch per E-Mail unter: 
D.Lubbik@schoenebeck-elbe.de abgegeben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan Nr. 9 Cokturhof – Barbyer Straße“ 1. Änderung – zu-
gleich Erweiterung unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt Schönebeck (Elbe) 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. Ein Antrag nach  
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwen-
dungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden.


Schönebeck (Elbe), 03.04.2011


gez. i.V. Schröder
Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
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Bekanntmachung der 13. Sitzung des Hauptausschusses am 11.04.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
      Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit
3.  Feststellung der Tagesordnung
4.  Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorberatung von Anträgen für die nächste Stadtratssitzung mit öffentlichem


Charakter
6.  Vorlagen-Nummer: 0245/2011


Umschuldungen bzw. Zinsanpassungen von Kommunalkrediten in Höhe von
184.470,85 Euro der Ortschaft Pretzien und in Höhe von 38.346,87 Euro der
Ortschaft Plötzky jeweils zum 15.05.2011


7.  Vorlagen-Nummer: 0256/2011
  Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Abwälzung der Abwasserabgabe


(Abwälzungssatzung)
8.  Vorlagen-Nummer: 0263/2011
  Expertise zur Einzelhandelsentwicklung „Zentrum Schönebeck (Elbe)“
  Endbericht
9.  Vorlagen-Nummer: 0262/2011
  Verkehrsentwicklungsplan Stadt Schönebeck (Elbe)
  Endbericht Februar 2011
10. Vorlagen-Nummer: 0253/2011
  Einleitungsbeschluss
  Auslegungsbeschluss
  1. Ergänzung der Innenbereichs- und Arrondierungssatzung der Stadt Schö-


nebeck (Elbe)
11. Vorlagen-Nummer: 0254/2011
  Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ - 1. Änderung
12. Vorlagen-Nummer: 0255/2011


Auslegungsbeschluss Entwurf  Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ -
1. Änderung


13. Vorlagen-Nummer: 0258/2011
  Einleitungsbeschluss
  7. Änderung Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie- und Ge-


werbegebiet Geschwister-Scholl-Straße“
14. Vorlagen-Nummer: 0259/2011
  Veränderungssperre
  Plangebiet Bebauungsplan Nr. 22  „Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewer-


begebiet Geschwister-Scholl-Straße“ - 7. Änderung
15. Vorlagen-Nummer: 0260/2011
  Aufstellungsbeschluss
  Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 56 „Gewerbegebiet an der Barbyer


Straße“
16. Vorlagen-Nummer: 0261/2011
  Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan der Innenentwicklung


Nr. 56 „Gewerbegebiet an der Barbyer Straße“
17. Informationen der Verwaltung
18. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
19. Vorberatung von Anträgen für die nächste Stadtratssitzung mit nichtöffent-


lichem Charakter
20. Vorlagen-Nummer: 0246/2011
  Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstückes in der Barbyer Straße
21. Vorlagen-Nummer: 0247/2011
  Flächentausch an der August-Bebel-Straße im Ortsteil Pretzien
22. Vorlagen-Nummer: 0248/2011
  Verkauf einer Gewerbefläche an der Barbyer Straße
23. Vorlagen-Nummer: 0249/2011
  Ankauf einer Verkehrsfläche „An der Güstener Bahn“
24. Vorlagen-Nummer: 0250/2011
  Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West
25. Vorlagen-Nummer: 0251/2011
  Verkauf einer Grundstücksteilfläche an der Dr.-Lohmeyer-Straße
26. Vorlagen-Nummer: 0252/2011
  Verkauf einer Gewerbefläche im Nordteil des Industrieparks West
27. Vorlagen-Nummer: 0257/2011
  Vertrag zur Regelung der Übertragung der Niederschlagsentwässerungsanla-


gen der Bahnhofstraße
28. Vorlagen-Nummer: 0265/2011
  Änderung des Beschlusses Nr. 0239/2011 vom 17.02.2011
29. Vorlagen-Nummer: 0267/2011
  Veräußerung eines Grundstücksanteiles durch einen gerichtlichen Vergleich
30. Informationen der Verwaltung
31. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die
Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
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Bekanntmachung der 14. Sitzung des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
am 27.04.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
   39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen


TA G E S O R D N U N G


Einwohnerfragestunde


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sit-


zung
6. Anträge (öffentliche)
6.1.   Antrag Nr. 002/2011
 der SPD-Fraktion vom 10.03.2011


- Einrichtung einer vierten Arbeitsgruppe „Grundwasser“ innerhalb
des Pilotprojektes Schönebeck


7. Vorlagen-Nummer: 0245/2011
Umschuldungen bzw. Zinsanpassungen von Kommunalkrediten in
Höhe von 184.470,85 Euro der Ortschaft Pretzien und in Höhe von
38.346,87 Euro der Ortschaft Plötzky jeweils zum 15.05.2011


8. Vorlagen-Nummer: 0256/2011
Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Abwälzung der Ab-
wasserabgabe (Abwälzungssatzung)


9. Vorlagen-Nummer: 0263/2011
Expertise zur Einzelhandelsentwicklung „Zentrum Schönebeck
(Elbe)“


 Endbericht
10. Vorlagen-Nummer: 0262/2011


Verkehrsentwicklungsplan Stadt Schönebeck (Elbe)
 Endbericht Februar 2011
11. Vorlagen-Nummer: 0254/2011


Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“   
- 1. Änderung


12. Vorlagen-Nummer: 0255/2011
Auslegungsbeschluss Entwurf Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichen-
grund“ - 1. Änderung


13. Vorlagen-Nummer: 0258/2011
 Einleitungsbeschluss


7. Änderung Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie-
und Gewerbegebiet Geschwister-Scholl-Straße“


14. Vorlagen-Nummer: 0259/2011
 Veränderungssperre


Plangebiet Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie-
und Gewerbegebiet Geschwister-Scholl-Straße“ - 7. Änderung


15. Vorlagen-Nummer: 0260/2011
 Aufstellungsbeschluss


Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 56 „Gewerbegebiet an der
Barbyer Straße“


16. Vorlagen-Nummer: 0261/2011
Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan der Innenent-
wicklung Nr. 56 „Gewerbegebiet an der Barbyer Straße“


17. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
18. Vorlagen-Nummer: 0246/2011
 Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstückes in der Barbyer Straße
19. Vorlagen-Nummer: 0247/2011
 Flächentausch an der August-Bebel-Straße im Ortsteil Pretzien
20. Vorlagen-Nummer: 0248/2011
 Verkauf einer Gewerbefläche an der Barbyer Straße
21. Vorlagen-Nummer: 0249/2011
 Ankauf einer Verkehrsfläche „An der Güstener Bahn“
22. Vorlagen-Nummer: 0250/2011
 Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West
23. Vorlagen-Nummer: 0251/2011


Verkauf einer Grundstücksteilfläche an der Dr.- Lohmeyer-Straße
24. Vorlagen-Nummer: 0252/2011


Verkauf einer Gewerbefläche im Nordteil des Industrieparks West
25. Vorlagen-Nummer: 0257/2011


Vertrag zur Regelung der Übertragung der Niederschlagsentwässe-
rungsanlagen der Bahnhofstraße


26. Vorlagen-Nummer: 0265/2011
 Änderung des Beschlusses Nr. 0239/2011 vom 17.02.2011
27. Vorlagen-Nummer: 0267/2011


Veräußerung eines Grundstücksanteiles durch einen gerichtlichen
Vergleich


28. Informationen der Verwaltung
29. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
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Der Stadtrat Schönbeck (Elbe) hat in der Sitzung am 27.04.2011 nachfolgende Beschlüs-
se gefasst, die hiermit bekannt gegeben werden.


Beschluss-Nummer: 0245/2011
Umschuldungen bzw. Zinsanpassungen von Kommunalkrediten in Höhe von 
184.470,85 Euro der Ortschaft Pretzien und in Höhe von 38.346,87 Euro der Ort-
schaft Plötzky jeweils zum 15.05.2011
Der Stadtrat beschließt gemäß § 44 Abs. 3 Nr. 10 Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt  (GO LSA) vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), in der derzeitig gültigen 
Fassung, den Oberbürgermeister zu ermächtigen, den Abschluss der Umschuldungen 
bzw. der Zinsanpassungen für die Restkapitale der  Kommunalkredite in Höhe von 
184.470,85 Euro zum 15. Mai 2011 für die Ortschaft Pretzien und in Höhe von 38.346,87 
Euro zum 15. Mai 2011 für die Ortschaft Plötzky vorzunehmen.


gez. i.V. Schröder
Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0256/2011
Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Abwälzung der Abwasserabgabe 
(Abwälzungssatzung)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die in der Anlage 1 befindliche Sat-
zung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Abwälzung der Abwasserabgabe.


gez. i.V. Schröder
Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1


Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Abwälzung der Abwasserabgaben


Präambel
Auf Grund der §§ 6, 8, 44 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383) 
in der zurzeit gültigen Fassung, der §§ 6 Abs. 1 und 7 Abs. 2 des Ausführungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasserabgabengesetz (AG AbwAG LSA) vom 
25.06.1992 (GVBl. LSA, S. 580), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
16.12.2009 (GVBl. LSA, S. 708), der §§ 2, 5, 6 und 13 a des Kommunalen Abgabenge-
setzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13.12.1996 (GVBl. LSA, S. 405) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat 
der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner  Sitzung vom 27.04.2011 folgende Satzung be-
schlossen:


§ 1
Gegenstand der Abgabe


Die Stadt Schönebeck (Elbe) wälzt die Abwasserabgabe, die sie anstelle von Direktein-
leitern, die im Jahresdurchschnitt weniger als 8 m³ je Tag Schmutzwasser aus Haushal-
tungen und ähnliches Schmutzwasser unmittelbar in ein Gewässer oder in den Unter-
grund einleiten, an das Land Sachsen-Anhalt zu entrichten hat, ab. Hierzu erhebt sie nach 
Maßgabe dieser Satzung eine Abgabe.


§ 2
Abgabepflichtige


(1)   Abgabenpflichtig ist der Eigentümer des Grundstücks, von dem aus Schmutzwas-
ser eingeleitet wird. Wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen Stelle der 
Erbbauberechtigte. Abgabepflichtige sind außerdem Nießbraucher oder sonstige 
zur Nutzung des Grundstücks Berechtigte. Mehrere Abgabepflichtige sind Ge-
samtschuldner.


(2)   Abgabepflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Zustellung des Abgabenbescheides die  
Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt. Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nut-
zungsrecht nach Art. 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum BGB in der Fassung 
vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Vermögensrechtsanpassungsgesetzes vom 4. Juli 1995 (BGBl. I S. 895), belastet, 
so ist anstelle des Eigentümers der Inhaber dieses Rechtes abgabepflichtig. Abs. 1 
Satz 3 gilt entsprechend.


§ 3
Entstehung und Beendigung der Abgabepflicht


Die Abgabeschuld entsteht jeweils am 30. April für das vorausgegangene Kalenderjahr, 
frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Festsetzungsbescheides an die 
Stadt Schönebeck (Elbe).


§ 4
Veranlagungszeitraum


Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr, in dem die Abgabeschuld entstanden ist.


§ 5
Abgabemaßstab und Abgabesatz


(1)   Die Abgabe wird nach der Zahl der Einwohner der am 30. Juni des Veranlagungs-
zeitraumes auf dem Grundstück mit der Hauptwohnung oder Nebenwohnung be-
hördlich gemeldeten Einwohner berechnet.


(2)   Die Abgabe beträgt je Einwohner und Jahr 17,90 EUR.


§ 6
Veranlagung und Fälligkeit


Die Abgabe wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Be-
scheides fällig. Die Abgabe kann zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden.


§ 7
Auskunfts- und Duldungspflicht


(1)   Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Stadt Schönebeck (Elbe) jede 
Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforder-
lich ist.


(2)   Die Stadt Schönebeck (Elbe) kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 
zur  Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem er-
forderlichen Umfang zu helfen.


§ 8
Anzeigepflicht


(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Stadt Schönebeck 
(Elbe) sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats 
schriftlich anzuzeigen.


(2)   Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, welche die Berechnung der Abga-
ben beeinflussen, so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn 
solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden.


§ 9
Datenverarbeitung


(1)   Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie 
zur Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 
DSG-LSA) der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten 
gemäß §§ 9 und 10 DSG-LSA (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren 
Anschriften; Grundstücks- und Grundbuchbezeichnung) durch die Stadt Schöne-
beck (Elbe) zulässig.


(2)   Die Stadt Schönebeck (Elbe) darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegen-
schaftsbuches und des Melderechts bekannt gewordenen personen- und grund-
stücksbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die 
Daten von den entsprechenden Ämtern (Finanz- und Steuer-, Liegenschafts-, Ein-
wohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege automa-
tischer Abrufverfahren erfolgen kann. Sie ist insbesondere berechtigt, die Anzahl 
der auf dem Grundstück behördlich gemeldeten Einwohner zu ermitteln.


(3)   Die Stadt Schönebeck (Elbe) bedient sich für die technischen und organisato-
rischen Belange der Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH (AbS GmbH), Wil-
helm-Hellge-Straße 338, 39218 Schönebeck (Elbe). Die AbS GmbH ist in diesem 
Zusammenhang Verwaltungshelfer und ermittelt u.a. die Berechnungsgrundlagen, 
nimmt die Berechnung der Abgaben vor und versendet die Abgabenbescheide. Die 
AbS GmbH  kann sich zur Erfüllung der o.g. Aufgaben auch eines Dritten bedie-
nen. Die hoheitlichen Aufgaben der Stadt Schönebeck (Elbe) werden davon nicht 
berührt.


§ 10
Ordnungswidrigkeiten


(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG-LSA handelt, wer vorsätz-
lich oder leichtfertig
a) entgegen § 7 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgabe erforder-


lichen Auskünfte nicht erteilt,
b) entgegen § 7 Abs. 2 verhindert, dass die Stadt Schönebeck (Elbe) an Ort und 


Stelle ermitteln kann,
c) entgegen § 8 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht 


innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt,
d) entgegen § 8 Abs. 2 Satz 1 nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, dass Anlagen 


auf dem Grundstück vorhanden sind, welche die Berechnung der Abgabe beein-
flussen,


e) entgegen § 8 Abs. 2 Satz 2 nicht unverzüglich die Neuanschaffung, Änderung 
oder Beseitigung solcher Anlagen schriftlich anzeigt.


(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 EUR geahndet 
werden.


§ 11
Anwendung des Kommunalabgabengesetzes


Auf die Abgabe sind die Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes, in der jeweils 
gültigen Fassung, anzuwenden, soweit nicht diese Satzung besondere Bestimmungen 
enthält.


§ 12
Billigkeitsmaßnahmen


Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet wer-
den, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Abgabeschuldner 
bedeuten würde und der Anspruch nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach 
Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden. 


§ 13
Inkrafttreten


Diese Abwälzungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


Schönebeck (Elbe), den 03.05.2011       


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0263/2011
Expertise zur Einzelhandelsentwicklung „Zentrum Schönebeck (Elbe)“ 
Endbericht
1.  Die Expertise zur Einzelhandelsentwicklung „Zentrum Schönebeck (Elbe)“ – End-


bericht – wird als entwicklungsstrategisches Fachgutachten für die Stadt Schöne-
beck (Elbe) bestätigt.


2.  Der Stadtrat stimmt der Expertise zur Einzelhandelsentwicklung „Zentrum Schö-
nebeck (Elbe)“ als konzeptionelles Steuerungsinstrument für die weitere bedarfs-
gerechte Planung und Entwicklung des Einzelhandels im Stadtgebiet der Stadt 
Schönebeck (Elbe) zu.


3.  Die Verwaltung wird beauftragt, den in der Expertise zur Einzelhandelsentwick-
lung „Zentrum Schönebeck (Elbe)“ herausgearbeiteten Zielen und Strategien für 
die Einzelhandelsentwicklung in der Stadt zu folgen.


gez. i.V. Schröder
Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0262/2011
Verkehrsentwicklungsplan Stadt Schönebeck (Elbe)
Endbericht Februar 2011
1.  Der Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) in der Fassung vom 


Februar 2011 (Endbericht) wird als strategische Fachplanung der Stadt Schöne-
beck (Elbe) bestätigt.


2.  Der Stadtrat stimmt dem Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) 
als konzeptionelles Steuerungsinstrument für die weitere bedarfsgerechte Planung 
und Entwicklung zum Verkehrsgeschehen im Stadtgebiet der Stadt Schönebeck 
(Elbe) zu.


3.  Die Verwaltung wird beauftragt, den im Verkehrsentwicklungsplan herausgearbei-
teten Zielen und Strategien für die Entwicklung und den Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur der Stadt Schönebeck (Elbe) zu folgen.


gez. i.V. Schröder
Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0254/2011
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ - 1. Änderung 
Der Stadtrat beschließt: 
Die im Rahmen des Verfahrens zum Vorentwurf  des Bebauungsplanes Nr. 42 „Im Ei-
chengrund“ – 1. Änderung  nach frühzeitiger Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen hat der Stadtrat gemäß § 1 
(7) BauGB geprüft. Die Abwägungstabelle ist Bestandteil des Beschlusses. 


gez. i.V. Schröder
Haase
Oberbürgermeister 


Beschluss-Nummer: 0255/2011
Auslegungsbeschluss Entwurf  Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ - 1. Än-
derung
Der Stadtrat stimmt dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 42 „Im Eichengrund“ – 1. 
Änderung, bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie der 
Begründung einschließlich Umweltbericht zu und beschließt, dass diese Planunterlagen 
gemäß § 3 (2) i.V.m. § 4 (2) Baugesetzbuch für die Dauer eines Monats öffentlich aus-
gelegt werden.
gez. i.V. Schröder
Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0258/2011
Einleitungsbeschluss
7. Änderung Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbe-
gebiet Geschwister-Scholl-Straße“
Der Stadtrat beschließt die Einleitung des Änderungsverfahrens – 7. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbegebiet Geschwister- 
Scholl-Straße“ (gemäß § 2 Abs.1 Baugesetzbuch). Die frühzeitige Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung gemäß § 3 (1) i. V. m. § 4 (1) BauGB ist in Form einer öffentlichen 
Auslegung des Änderungsgegenstandes durchzuführen.


gez. i.V. Schröder
Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0259/2011
Veränderungssperre
Plangebiet Bebauungsplan Nr. 22  „Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbege-
biet Geschwister-Scholl-Straße“ - 7. Änderung
Der Stadtrat beschließt die nachfolgende Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die 
Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, In-
dustrie- und Gewerbegebiet Geschwister-Scholl-Straße“ – 7. Änderung.


gez. i.V. Schröder
Haase
Oberbürgermeister


Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Veränderungssperre für das Plan-
gebiet Bebauungsplan Nr. 22, Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbegebiet


Geschwister-Scholl-Straße“ - 7. Änderung


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat gemäß den §§ 14 (1) und 16 (1) Bauge-
setzbuch (BauGB) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 6,7 und 44 
der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GOLSA) in der derzeit gültigen 
Fassung in seiner Sitzung am 27.04.2011 folgende Veränderungssperre beschlossen.


§ 1
Anordnung der Veränderungssperre


Zur Sicherung der Planung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 22 „Gemischtes 
Wohn-, Industrie- und Gewerbegebiet Geschwister-Scholl-Straße“ - 7. Änderung wird 
eine Veränderungssperre erlassen.


§ 2
Räumlicher Geltungsbereich


Die Veränderungssperre gilt für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
22 „Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbegebiet Geschwister-Scholl-Straße“ - 7. 
Änderung im Bereich der festgesetzten Industrie- und Gewerbegebiete. Der Geltungsbe-
reich ist auf dem zur Satzung gehörenden Übersichtsplan dargestellt.


§ 3
Rechtswirkungen der Veränderungssperre


In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen:
1.   Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt werden, sofern es sich um 


die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Einzelhandelsbetrieben mit 
Handel an Endverbraucher handelt und nicht um die hauptbetriebliche Nutzung 
untergeordneter Einzelhandel, welcher räumlich, fachlich und in seinem Sortiment 
dem Gewerbe des Hauptbetriebes entspricht.


2.   erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- 
oder anzeigepflichtig sind, im Hinblick auf Vorhaben nach Nr. 1 nicht vorgenom-
men werden.


§ 4 
Ausnahmen


1.   Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Ver-
änderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über die 
Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt.


2.   Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 
worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungs-
rechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der 
Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten 
und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Verände-
rungssperre nicht berührt.


§ 5
Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre


1.   Die Satzung über die Veränderungssperre tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.


2.   Sie tritt nach Ablauf von zwei Jahren, vom Tag der Bekanntmachung gerechnet, 
außer Kraft.


  Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die 7. 
Änderung des Bebauungsplanes für das in § 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich 
wird.


Schönebeck (EIbe), den 03.05.2011    


Haase
Oberbürgermeister      


Beschluss-Nummer: 0260/2011
Aufstellungsbeschluss
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 56 „Gewerbegebiet an der Barbyer 
Straße“
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die Aufstellung des Bebauungs-
planes der Innenentwicklung Nr. 56 „Gewerbegebiet an der Barbyer Straße“ als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a (1) Nr. 2 ff. BauGB im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a (2) ff. BauGB. Das Plangebiet ist auf dem beiliegenden Über-
sichtsplan dargestellt.


gez. i.V. Schröder
Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 Schöne-
beck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich 
am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.


8. Jahrgang      Sonntag, 08.05.2011       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 20/1







      


Bekanntmachung der 9. Sitzung des Betriebsausschusses 
Städtischer Bauhof am 18.05.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck
     Dammweg 22, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit
3.  Feststellung der Tagesordnung
4.  Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5.  Vorlagen-Nummer: 0273/2011
    Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Entlastung  


des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das 
Wirtschaftsjahr 2010 einschließlich der Behandlung des Jahresfehlbetrages aus 
dem Wirtschaftsjahr 2010


6.  Informationen zum Lagebericht  I. Quartal 2011
7.  Vorlagen-Nummer: 0272/2011
  Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof Schönebeck
8.  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
9.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden.


8. Jahrgang        Sonntag, 08.05.2011     Amtliche Bekanntmachungen       Nr. 20/2


2/150








8. Jahrgang      Sonntag, 15.05.2011       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 21


Bekanntmachung der 18. Sitzung des Betriebsausschusses 
Kur- und Gesundheitsverwaltung am 26.05.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort:  Tagungszentrum „Dr. Tolberg“, großer Schulungsraum
   Bad Salzelmen
   Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0288/2011
 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Solequell
6. Vorlagen-Nummer: 0289/2011
 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Solequell
7. Vorlagen-Nummer: 0290/2011
 Entnahme aus der Sonderrücklage Solequell (Versicherungsentschädigung)
8. Vorlagen-Nummer: 0271/2011


Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzel-
men“


9. Plan(vorläufig)-Ist-Auswertung 1. Quartal 2011
10. Informationen der Verwaltung
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
12. Informationen der Verwaltung
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Öffentliche Auslegung 
Entwurf Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ – 


1. Änderung


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 27.04.2011 dem Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 42 „Im Eichengrund“ - 1. Änderung, bestehend aus der Planzeichnung, 
den textlichen Festsetzungen sowie der Begründung, zugestimmt und diese Planunter-
lagen zur öffentlichen Auslegung für die Dauer eines Monats bestimmt.


Das Plangebiet liegt im Stadtteil Grünewalde und wird begrenzt
- im Norden und Westen durch die Kleingartenanlage
- im Osten durch die Elbenauer Straße sowie
- im Süden durch den parallel zum Deich verlaufenden Weg.


Im Rahmen des Änderungsverfahrens werden die für das Plangebiet zu treffenden 
Lärmschutzmaßnahmen erneut untersucht.


Gemäß § 3 (2) Satz 1 BauGB liegen der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 42 „Im 
Eichengrund“ – 1. Änderung und die Begründung in der Zeit vom 


24. Mai 2011 bis einschließlich 01. Juli 2011


im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg
12 zu den Dienstzeiten


montags von 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
dienstags von 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
mittwochs von 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
donnerstags von 8.00 – 12.00 Uhr 
freitags von 8.00 – 12.00 Uhr


zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Innerhalb der vorgenannten Auslegungsfrist können die Planunterlagen mit den Mitar-
beitern des Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes erörtert und Anregungen/Stel-
lungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift dort abgegeben werden.
Es wird gemäß § 3 (3) Satz 2 BauGB bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geän-
derten Teilen der Bebauungsplanung abgegeben werden dürfen.


Das auf der Grundlage aktueller Verkehrszählungen erarbeitete Schalltechnische Gut-
achten ist Bestandteil der Begründung und wird öffentlich mit ausgelegt.


Die vorgenannten Planunterlagen sind auch in das Internet eingestellt und können unter 
der Internetadresse: http:/www. schoenebeck-elbe.de eingesehen werden.
Anregungen und Stellungnahmen können auch per E-Mail unter:
D. Lubbik@schoenebeck-elbe.de abgegeben werden.


Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über
den Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ – 1. Änderung unberücksichtigt bleiben, 
sofern die Stadt Schönebeck (Elbe) deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Be-
deutung ist.
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm
Einwendungen gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht
oder verspätet geltend gemacht wurden.


Schönebeck (Elbe), den 15. 05. 2011


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der
Satzung über die Veränderungssperre für das Plangebiet 


Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie- und 
Gewerbegebiet Geschwister-Scholl-Straße“ – 7. Änderung


Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
über die Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungs-
plan Nr. 22 Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbege-


biet Geschwister-Scholl-Straße“ - 7. Änderung


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat gemäß den §§ 14 (1) und 16 (1) Bau-
gesetzbuch (BauGB) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 6, 7
und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GOLSA) in der derzeit
gültigen Fassung in seiner Sitzung am 27.04.2011 folgende Veränderungssperre be-
schlossen.


§ 1
Anordnung der Veränderungssperre


Zur Sicherung der Planung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 22 „Ge-
mischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbegebiet Geschwister-Scholl-Straße“ - 7. Än-
derung wird eine Veränderungssperre erlassen.


§ 2
Räumlicher Geltungsbereich


Die Veränderungssperre gilt für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbegebiet Geschwister-Scholl-Stra-
ße“ - 7. Änderung im Bereich der festgesetzten Industrie- und Gewerbegebiete mit 
Ausnahme der Grundstücke im Sanierungsgebiet „Altstadt Schönebeck/Elbe“. Der
Geltungsbereich ist auf dem zur Satzung gehörenden Übersichtsplan dargestellt.


§ 3
Rechtswirkungen der Veränderungssperre


In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen:
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt werden, sofern es sich


um die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Einzelhandelsbe-
trieben mit Handel an Endverbraucher handelt und nicht um die hauptbetrieb-
liche Nutzung untergeordneter Einzelhandel, welcher räumlich, fachlich und
in seinem Sortiment dem Gewerbe des Hauptbetriebes entspricht.


2. erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken
und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, im Hinblick auf Vorhaben nach Nr. 1 nicht 
vorgenommen werden.


§ 4 
Ausnahmen


1. Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der
Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung
über die Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen
mit der Stadt.


2.   Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich geneh-
migt worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des
Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem
Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie 
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung
werden von der Veränderungssperre nicht berührt.


§ 5
Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre


1. Die Satzung über die Veränderungssperre tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.


2. Sie tritt nach Ablauf von zwei Jahren, vom Tag der Bekanntmachung gerech-
net, außer Kraft.
Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die
7. Änderung des Bebauungsplanes für das in § 2 genannte Gebiet rechtsver-
bindlich wird.


Schönebeck (EIbe), den 03.05.2011    


Haase
Oberbürgermeister


Hinweis:
Es wird gemäß § 215 Abs. 2 Bau GB auf die Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB
hingewiesen.


Der § 215 BauGB lautet wie folgt:


Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten


Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften


über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, wenn sie


nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.


Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 3 BauGB; des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs.
4 BauGB wegen des Erlöschens möglicher Entschädigungsanspruche bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung wird hingewiesen.


Schönebeck (Elbe), 15. 05. 2011


Haase
Oberbürgermeister


Einleitungsbeschluss
7. Änderung Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie- 


und Gewerbegebiet Geschwister-Scholl-Straße“


Durch Beschluss des Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe) wurde am 27.04.2011
das Verfahren zur 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, 
Industrie- und Gewerbegebiet Geschwister-Scholl-Straße“ eingeleitet.
Das Plangebiet ist auf dem nachfolgenden Übersichtsplan dargestellt.


Der Einleitungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch bekanntgege-
ben.
Im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 22 „Gemischtes Wohn-, Industrie- und Gewerbe-
gebiet Geschwister-Scholl-Straße“ (in der Fassung der 6. Änderung) ist im Hinblick 
auf die dort festgesetzten Industriegebiete, Gewerbegebiete und eingeschränkten 
Gewerbegebiete bisher keine Differenzierung in Bezug auf den Nutzungsartenkata-
log entsprechend der Baunutzungsverordnung (BauNVO) für Gewerbebetriebe aller
Art vorgenommen worden. Mit der 7. Änderung soll hier im Hinblick auf die Steu-
erung des Einzelhandels im Stadtgebiet eine entsprechende Festsetzung getroffen
werden, die den gegenwärtigen strukturellen Rahmenbedingungen zur Entwicklung
des Einzelhandels im Stadtgebiet, insbesondere im Bereich der Altstadt Schöne-
beck-Rechnung trägt. Dies ist erforderlich, um die Sanierungsziele für das Sanie-
rungsgebiet „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ im Hinblick auf die Zielstellung einer 


tragfähigen Zentrumsentwicklung aufrecht erhalten zu können.
Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung können ab dem Tag der Bekanntma-
chung mit den Mitarbeitern des Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes, Breite-
weg 12, 39218 Schönebeck (Elbe), während der allgemeinen Sprechzeiten erörtert
und Anregungen/Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift dort bis Ende
Juli 2011 abgegeben werden.


Schönebeck (Elbe), den 15. 05. 2011


Haase
Oberbürgermeister


Aufstellungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 56 


„Gewerbegebiet an der Barbyer Straße“
Bebauungsplan der Innenentwicklung 


gem. § 13a Baugesetzbuch


Durch den Beschluss des Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe) wurde am 27. 04.
2011 das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 56 „Gewerbegebiet an
der Barbyer Straße“ eingeleitet.
Das Plangebiet ist auf dem nachfolgenden Übersichtsplan dargestellt.


Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch bekannt-
gegeben.


In dem südlich der Barbyer Straße liegenden Plangebiet befinden sich gegenwärtig 
baugewerblich tätige Unternehmen sowie ein Einzelhandelsstandort und ein Betrieb
des Kfz-Gewerbes.
Für die Ausgestaltung der zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten im Plangeltungsbe-
reich ist es das städtebauliche Ziel, mit Blick auf gewerbliche Nutzungen einen, 
auch im Hinblick auf angrenzende schutzbedürftige Nutzungen im Altstadtkontext,
zuträglichen Rahmen festzulegen und damit für zukünftige Ansiedlungen im Gel-
tungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes die verbindlichen Rahmenvorga-
ben festzusetzen. Dabei geht es für die Stadt Schönebeck (Elbe) insbesondere dar-
um, gewerbliche Nutzungen außerhalb des Einzelhandels an Endverbraucher stärker
als bisher baurechtlich zu begünstigen und mit dieser städtebaulichen Zielstellung 
aber auch gleichzeitig die Verdichtung von Einzelhandelsnutzungen im Kontext der
Altstadt Schönebeck (Elbe) zu befördern.
Der Bestandsschutz der vorhandenen Nutzungen bleibt gewahrt und kann im gegen-
wärtig bestehenden Umfang aufrecht erhalten bleiben.
Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren
aufgestellt.
Gemäß § 13a (2) Nr.1 Baugesetzbuch wird von der früheren Unterrichtung und Er-
örterung nach §§ 3 (1) und 4 (1) Baugesetzbuch abgesehen.
Gemäß § 13a (2) Baugesetzbuch wird im beschleunigten Verfahren von der Um-
weltprüfung nach § 2 (4) Baugesetzbuch und von den Angaben nach § 3 (2) Satz
2, Baugesetzbuch, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
abgesehen.
Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung können ab dem Tag der Bekanntma-
chung mit den Mitarbeitern des Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes, Breite-
weg 12, 39218 Schönebeck (Elbe), während der allgemeinen Sprechzeiten erörtert
und Anregungen/Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift dort bis Ende
Juli 2011 abgegeben werden.


Schönebeck (Elbe), den 15. 05. 2011


Haase
Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntgabe des Referates Immissionsschutz, Chemika-
liensicherheit, Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur Ein-
zelfallprüfung nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum 
Antrag der Greenline – Alternative Energien GmbH in 39218 Schöne-
beck auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur 
Lagerung von brennbaren Gasen in einem Behälter mit einem Fas-
sungsvermögen von 29,1 Tonnen in 39218 Schönebeck  


Die Greenline – Alternative Energien GmbH in 39218 Schönebeck bean-
tragte mit Schreiben vom 09.08.2010 beim Landesverwaltungsamt Sach-
sen-Anhalt die Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer


Anlage zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in einem Behälter 
mit einem Fassungsvermögen von 29,1 Tonnen


  
auf dem Grundstück in 39218 Schönebeck


Gemarkung: Schönebeck-Salzelmen
Flur:   1,
Flurstücke: 74/4 und 75/4.


Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im Rahmen einer 
Einzelfallprüfung nach § 3c UVPG festgestellt wurde, dass durch das ge-
nannte Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu befürch-
ten sind, so dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens keine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist. 


Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht die Feststellung, 
dass eine UVP unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach 
§ 3c UVPG, ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in einem ge-
richtlichen Verfahren betreffend die Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Vorhabens nur darauf zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 
Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und ob das Ergebnis 
nachvollziehbar ist.


Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde liegen, können beim 
Landesverwaltungsamt, Referat Immissionsschutz, Chemikaliensicher-
heit, Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle (Saale), 
Dessauer Str. 70, als der zuständigen Genehmigungsbehörde, eingesehen 
werden.
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Bekanntmachung der 13. Sitzung des Ortschaftsrates Plötzky
am 08.06.2011


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Bürgerraum
  OT Plötzky
  Albert-Schweitzer-Straße 6
  39217 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0274/2011
 Satzung über die Erhebung der Hundesteuer (Hundesteuersatzung)
6. Vorlagen-Nummer: 0275/2011


Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer  (Zweitwohnungssteu-
ersatzung)


7. Vorlagen-Nummer: 0293/2011
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haus-
haltsjahr 2011


8. Vorlagen-Nummer: 0294/2011
Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Schönebeck
(Elbe) bis 2018


Nichtöffentlicher Teil:
9. Beratung zu Entwicklungen in der Abwasserentsorgung
10. Vorlagen-Nummer: 0279/2011


Verkauf von Grundstücksergänzungsflächen an der Salzstraße im Ortsteil
Plötzky


11. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Schmeißer
Ortsbürgermeister


Bekanntmachung  der 13. Sitzung des Ortschaftsrates Ranies
am 15.06.2011


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Ortschaftsbüro
OT Ranies


  Dorfstraße 1
  39217 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0274/2011
 Satzung über die Erhebung der Hundesteuer (Hundesteuersatzung)
6. Vorlagen-Nummer: 0275/2011


Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer  (Zweitwohnungssteu-
ersatzung)


7. Vorlagen-Nummer: 0293/2011
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haus-
haltsjahr 2011


8. Vorlagen-Nummer: 0294/2011
Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Schönebeck
(Elbe) bis 2018


Nichtöffentlicher Teil:
9. Beratung zu Entwicklungen in der Abwasserentsorgung
10. Vorlagen-Nummer: 0285/2011
 Verkauf des Grundstückes Dorfstraße 55 im Ortsteil Ranies
11. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Maser
Ortsbürgermeister


Bekanntmachung der 13. Sitzung des Ortschaftsrates Pretzien
am 26.05.2011


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  OT Pretzien
  August-Bebel-Straße 24
  39217 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Beratung zum Entwicklungskonzept Naherholungsgebiet
6. Vorlagen-Nummer: 0274/2011
 Satzung über die Erhebung der Hundesteuer (Hundesteuersatzung)
7. Vorlagen-Nummer: 0275/2011


Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteu-
ersatzung)


8. Vorlagen-Nummer: 0293/2011
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haus-
haltsjahr 2011


9. Vorlagen-Nummer: 0294/2011
Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Schönebeck
(Elbe) bis 2018


Nichtöffentlicher Teil:
10. Beratung zu Entwicklungen in der Abwasserentsorgung
11. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Harwig
Ortsbürgermeister
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Festsetzung der Zweitwohnungssteuer für die Ortschaften Pretzien 
und Plötzky für das Kalenderjahr 2011 durch öffentliche Bekanntma-
chung


Für alle diejenigen Zweitwohnungssteuerpflichtigen, bei denen sich weder 
die Bemessungsgrundlagen laut Erklärungsvordruck, noch die Nutzungsart 
seit der letzten Festsetzung geändert haben, wird durch diese öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 12 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) die Zweitwohnungssteuer für das 
Kalenderjahr 2011 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2010 veranlagten 
Höhe festgesetzt. Die Zweitwohnungssteuer bleibt gegenüber dem Vorjahr 
unverändert und beträgt 10 % der üblichen Miete, die sich gemäß § 3 Abs. 
3 der Zweitwohnungssteuersatzung wie folgt berechnet:


a) für Wohnungen, die mit Bad und/oder
 Dusche, Innen-WC und Heizung ausge-
 stattet sind, je m² Wohnfläche  2,56 Euro/ Monat
b) für Wohnungen wie a), aber ohne fest 
 installierte Heizung je m² Wohnfläche 1,53 Euro/ Monat
c) für alle übrigen Wohnungen
 je m² Wohnfläche   1,02 Euro/ Monat


Die Steuer ist in der in den zuletzt erteilten Abgabebescheiden festgesetz-
ten Höhe fällig. Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Zweitwoh-
nungssteuerbescheide für das Kalenderjahr 2011 erteilt, so sind die darin 
festgesetzten Beträge zu entrichten. Sollte sich die Steuerpflicht neu be-
gründen, der Steuerschuldner wechseln oder sich die Berechnungsgrund-
lagen ändern, werden Änderungsbescheide erteilt. Mit dem Tag dieser öf-
fentlichen Bekanntmachung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steu-
erbescheid zugegangen wäre. 
Die Steuerfestsetzung kann innerhalb von einer Frist von einem Monat, 
die mit Ablauf des Tages dieser Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch 
schriftlichen Widerspruch oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt 
Schönebeck (Elbe), Steueramt, Markt 1, 39218 Schönebeck, angefochten 
werden.


Schönebeck (Elbe), den 25.05.2011


STADT  SCHÖNEBECK (ELBE)
i.A. Warnke
– STEUERAMT –
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8. Jahrgang                 Sonntag, 29.05.2011              Amtliche Bekanntmachungen                Nr. 25


Nachruf


Tief bewegt haben wir die Nachricht vernommen, dass das Mit-
glied der Stadtteilfeuerwehr Elbenau der Freiwilligen Feuerwehr 
Stadt Schönebeck (Elbe)


Hauptbrandmeister a.D.


Alfred Manthei
im Alter von 82 Jahren verstorben ist.
Mit ihm verliert die Freiwillige Feuerwehr einen engagierten Ka-
meraden, der in 69-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit in der Frei-
willigen Feuerwehr durch sein Fachwissen und seine Einsatz- und 
Hilfsbereitschaft hohes Ansehen erworben hat.
Sein Andenken zu ehren ist für uns Bedürfnis und Verpflichtung.
     


Stadt Schönebeck (Elbe)


Hans-Jürgen Haase Ronald Mühlsiegel Andy Bitter
Oberbürgermeister Stadtwehrleiter Stadtteilwehrleiter 


Bekanntmachung der 13. Sitzung des Finanz- und 
Rechnungsprüfungsausschusses am 07.06.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0293/2011
  Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das 


Haushaltsjahr 2011
7. Vorlagen-Nummer: 0294/2011
  Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Schöne-


beck (Elbe) bis 2018


Nichtöffentlicher Teil
8. Informationen der Verwaltung


gez. Haase
Oberbürgermeister 


Bekanntmachung der 12. Sitzung des Jugend-, Frauen- 
und Sozialausschusses am 08.06.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Punkt 12
Markt 12, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Vor Beginn der Sitzung findet die Vorstellung und Besichtigung der Ein-
richtung mit dem dazugehörigen Garten statt.


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0264/2011
  Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck 


(Elbe) - 6. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009
7. Vorlagen-Nummer: 0269/2011
  Abberufung eines sachkundigen Einwohners aus dem Kultur- und Schul-


ausschuss des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0270/2011
  Berufung einer sachkundigen Einwohnerin in den Kultur- und Schulaus-


schuss des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
9. Vorlagen-Nummer: 0274/2011


Satzung über die Erhebung der Hundesteuer (Hundesteuersatzung)
10. Vorlagen-Nummer: 0275/2011
  Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer  (Zweitwohnungs-


steuersatzung)
11. Vorlagen-Nummer: 0293/2011
  Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das 


Haushaltsjahr 2011
12. Vorlagen-Nummer: 0294/2011
  Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Schöne-


beck (Elbe) bis 2018
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
14. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 


Bekanntmachung der 12. Sitzung des Kultur- und 
Schulausschusses am 09.06.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Heimattiergarten „Bierer Berg“ Restaurant Bismarck
Bierer Berg 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Vor Beginn der Sitzung findet die Übergabe der Tierpatenschaft des Kul-
tur- und Schulausschusses statt. 


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung


4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6.  Beratung über die Anträge und Zuschusshöhen laut Kulturförderungsricht-


linie
7.  Beratung über die Anträge und Zuschusshöhen laut Sportförderungsricht-


linie
8. Vorlagen-Nummer: 0264/2011
  Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck 


(Elbe) - 6. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009
9. Vorlagen-Nummer: 0269/2011
  Abberufung eines sachkundigen Einwohners aus dem Kultur- und Schul-


ausschuss des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
10. Vorlagen-Nummer: 0270/2011
  Berufung einer sachkundigen Einwohnerin in den Kultur- und Schulaus-


schuss des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
11. Vorlagen-Nummer: 0276/2011


Aufhebung eines Stadtratsbeschlusses vom 16.02.2006
12. Vorlagen-Nummer: 0293/2011
  Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das 


Haushaltsjahr 2011
13. Vorlagen-Nummer: 0294/2011
  Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Schöne-


beck (Elbe) bis 2018
14. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
15. Informationen der Verwaltung
16. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 


Bekanntmachung der 15. Sitzung des Stadtentwicklungs-, 
Bau- und Umweltausschusses am 06.06.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6.  Informationen zur Auslobung des Realisierungswettbewerbes „Marktplatz 


Schönebeck“
BE: Frau Z. Schulze-Brexel, BauBeCon


7. Vorlagen-Nummer: 0295/2011
Quartierskonzept Altstadt Schönebeck Endbericht Mai 2011
BE: Herr B. Krmela, Büro für Stadtplanung, Dr.-Ing. W. Schwerdt


        Herr T. Jacobs, Analyse und Konzepte
8. Vorlagen-Nummer: 0299/2011
  Abwägungsbeschluss Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 55 „Schil-


lerstraße“
Rederecht: Herr B. Krmela, Büro für Stadtplanung, Dr.-Ing. W. Schwerdt


9. Vorlagen-Nummer: 0300/2011
  Satzungsbeschluss Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 55 „Schiller-


straße“
10. Vorlagen-Nummer: 0301/2011


Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 57 „Kunstanger“
11. Vorlagen-Nummer: 0302/2011
  Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan Nr. 57 „Kunstan-


ger“
12. Vorlagen-Nummer: 0296/2011
  Mitarbeit der Stadt Schönebeck (Elbe) in einer projektbegleitenden Ar-


beitsgruppe zum Naturschutzgroßprojekt „Revitalisierung der Dornburger 
Alten Elbe“


13. Vorlagen-Nummer: 0266/2011
  Abstufung der Kreisstraße K 1292 - Eggersdorfer Straße/Boeltzigstraße 


zur Gemeindestraße und Aufstufung der Gemeindestraße Chausseestraße 
(ehem. L69) zur Kreisstraße


14. Vorlagen-Nummer: 0293/2011
  Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das 


Haushaltsjahr 2011
15. Vorlagen-Nummer: 0294/2011
  Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Schöne-


beck (Elbe) bis 2018
16. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
17.  Informationen über vorliegende Förderanträge aus dem Bereich der priva-


ten Wohnsubstanz im Sanierungsgebiet „Altstadt Schönebeck (Elbe)“
BE: Frau Stolle, BauBeCon


18. Informationen der Verwaltung
19. Vorlagen-Nummer: 0291/2011
  Errichtung Verkehrsanbindung der östlichen Gewerbegebiete in Schöne-


beck (Elbe) 3. Bauabschnitt zwischen Tischlerstraße und Salzer Straße
20.  Diskussion zum Neubau Verwaltungsgebäude/Zentralisierung der Verwal-


tung
21. Vorlagen-Nummer: 0279/2011
  Verkauf von Grundstücksergänzungsflächen an der Salzstraße im Ortsteil 


Plötzky
22. Vorlagen-Nummer: 0280/2011


Verkauf eines Baugrundstückes an der Jakobstraße
23. Vorlagen-Nummer: 0281/2011


Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes
24. Vorlagen-Nummer: 0282/2011


Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstückes
25. Vorlagen-Nummer: 0285/2011


Verkauf des Grundstückes Dorfstraße 55 im Ortsteil Ranies
26. Vorlagen-Nummer: 0286/2011


Bereitstellung einer Fläche für die Errichtung einer Photovoltaikanlage
27. Vorlagen-Nummer: 0287/2011


Verkauf eines Baugrundstückes am Schwarzen Weg
28. Vorlagen-Nummer: 0292/2011


Zustimmung zur Übertragung eines Erbbaurechtes
29. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 
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Landesamt für Vermessung und Dessau-Roßlau, den 19.05.2011
Geoinformation Sachsen-Anhalt
Sonderungsbehörde
Elisabethstraße 15
06847 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/6503 1000


Mitteilung
Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz – BoSoG


in Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz 
– VerkFlBerG


Sonderungsplan Nr. V25-21750-2009 in der Gemeinde Schönebeck (Elbe), 
Stadt; Gemarkung Schönebeck-Salzelmen; Flur 6; Flurstücke 469/1, 
470/2, 472/4, 5/2, 10025, 485/8, 489/7, 5/7 und Flur 8; Flurstücke 472/172, 
470/173


In dem o. g. Gebiet ist ein Verfahren nach dem Gesetz über die Sonderung un-
vermessener und überbauter Grundstücke nach der Karte (Bodensonderungs-
gesetz – BoSoG) vom 20.12.1993, erschienen im Bundesgesetzblatt – BGBl. 
I Seite 2182, 2215, zuletzt geändert durch den Artikel 8 des Gesetzes vom 
22.12.2010 (BGBl. I S. 2255), in Verbindung mit dem Verkehrsflächenberei-
nigungsgesetz vom 26.10.2001 (BGBl. I 2001 S. 2716), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2617), eingeleitet worden. 
Hierdurch soll das Erwerbsrecht der öffentlichen Nutzer an Verkehrsflächen 
und anderen öffentlich genutzten privaten Grundstücken ausgeübt werden. 
Sonderungsbehörde ist das Landesamt für Vermessung und Geoinformation, 
Elisabethstraße 15, 06847 Dessau-Roßlau.


Der Entwurf des Sonderungsplans sowie die zu seiner Aufstellung verwandten 
Unterlagen liegen vom 14.06.2011 bis 13.07.2011 in den Diensträumen des 
Landesamtes für Vermessung und Geoinformation in Dessau-Roßlau während 
der Öffnungszeiten zur Einsicht aus.


Die Öffnungszeiten sind wie folgt geregelt:
Montag, Mittwoch, Donnerstag 8.00-13.00 Uhr
Dienstag  8.00-18.00 Uhr
Freitag  8.00–12.00 Uhr


Einsichtnahmen außerhalb der Öffnungszeiten sind nach telefonischer Abspra-
che möglich.


Alle Planbetroffenen können innerhalb des oben genannten Zeitraumes den 
Entwurf für den Sonderungsplan sowie seine Unterlagen einsehen und Ein-
wände gegen die getroffenen Feststellungen zu den dinglichen Rechtsverhält-
nissen erheben. Planbetroffene sind die Eigentümer der betroffenen Grundstü-
cke, die Inhaber von dinglichen Nutzungsrechten, von Gebäudeeigentum und 
Anspruchsberechtigte nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz. Das Gleiche 
gilt für die Antragsteller von Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermö-
gensgesetz oder aus Restitution (§ 11 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsge-
setzes) und für die Inhaber beschränkter dinglicher Rechte an den betroffenen 
Grundstücken oder Rechten an diesen Grundstücken. 


Die Einwände sind bei der oben bezeichneten Sonderungsbehörde unter der 
oben genannten Anschrift schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
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Beschlüsse des Betriebsausschusses Kur- und 
Gesundheitsverwaltung vom 26.05.2011


Der Betriebsausschuss Kur- und Gesundheitsverwaltung hat in seiner  
Sitzung am 26.05.2011 folgende Beschlüsse gefasst, die hiermit bekannt 
gegeben werden.


Beschluss-Nummer 0288/2011
Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Solequell
Der Betriebsausschuss beschließt auf der Grundlage des § 5 der Betriebs-
satzung für den Eigenbetrieb SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen die 
Entnahme aus der mit Beschluss Nr. 0582/2002 gebildeten zweckgebun-
denen Kapitalrücklage für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für das 
Solebad „Solequell“ für die Deckung der Einnahmeverluste während der 
Baumaßnahme „Attraktivierung und Erweiterungsinvestition des Gesund-
heits- und Erholungsbades Solequell“ 2009/2010 im Jahr 2010 in Höhe von 
326.506,15 Euro netto. 


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0289/2011
Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Solequell
Der Betriebsausschuss beschließt auf der Grundlage des § 5 der Betriebs-
satzung für den Eigenbetrieb SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen die 
Entnahme aus der mit Beschluss Nr. 0105/2010 gebildeten zweckgebunde-
nen Kapitalrücklage für Investitionen für das Solebad „Solequell“ in Höhe 
von 50.000 Euro netto für die Investition „Umgestaltung Saunagarten So-
lequell“.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0290/2011
Entnahme aus der Sonderrücklage Solequell (Versicherungsentschä-
digung)
Der Betriebsausschuss beschließt auf der Grundlage des § 5 der Betriebs-
satzung für den Eigenbetrieb SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen die 
Entnahme aus der Sonderrücklage (Versicherungsentschädigung für das 
Solebad „Solequell“) für die Deckung der Einnahmeverluste während der 
Baumaßnahme „Attraktivierung und Erweiterungsinvestition des Gesund-
heits- und Erholungsbades Solequell“ 2009/2010 im Jahr 2010 in Höhe von 
228.825,03 Euro netto.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 14. Sitzung des Finanz- und 
Rechnungsprüfungsausschusses am 15.06.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Informationen der Verwaltung
5. Abarbeitungsstand Haushalt
6. Vorlagen-Nummer: 0268/2011
  Satzung zur Aufhebung der Parkgebührenordnung der Stadt Schöne-


beck (Elbe)
7. Vorlagen-Nummer: 0271/2011
  Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/


Bad Salzelmen“
8. Vorlagen-Nummer: 0272/2011
  Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof Schöne-


beck
9. Vorlagen-Nummer: 0273/2011
  Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die 


Entlastung des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof 
Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2010 einschließlich der Behand-
lung des Jahresfehlbetrages aus dem Wirtschaftsjahr 2010


10. Vorlagen-Nummer: 0274/2011
Satzung über die Erhebung der Hundesteuer (Hundesteuersatzung)


11. Vorlagen-Nummer: 0275/2011
  Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer  (Zweitwoh-


nungssteuersatzung)
12. Vorlagen-Nummer: 0283/2011


Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Schönebeck (Elbe)
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
14. Informationen der Verwaltung
15. Vorlagen-Nummer: 0279/2011
  Verkauf von Grundstücksergänzungsflächen an der Salzstraße im Orts-


teil Plötzky
16. Vorlagen-Nummer: 0280/2011


Verkauf eines Baugrundstückes an der Jakobstraße
17. Vorlagen-Nummer: 0281/2011


Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes
18. Vorlagen-Nummer: 0282/2011


Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstückes
19. Vorlagen-Nummer: 0284/2011


Veräußerung einer mittelbaren Beteiligung
20. Vorlagen-Nummer: 0285/2011


Verkauf des Grundstückes Dorfstraße 55 im Ortsteil Ranies
21. Vorlagen-Nummer: 0286/2011
  Bereitstellung einer Fläche für die Errichtung einer Photovoltaik-


anlage
22. Vorlagen-Nummer: 0287/2011


Verkauf eines Baugrundstückes am Schwarzen Weg
23. Vorlagen-Nummer: 0291/2011
  Errichtung Verkehrsanbindung der östlichen Gewerbegebiete in Schöne-


beck (Elbe) 3. Bauabschnitt zwischen Tischlerstraße und Salzer Straße
24. Vorlagen-Nummer: 0292/2011


Zustimmung zur Übertragung eines Erbbaurechtes
25. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
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Bekanntmachung
der 12. Sitzung des Wirtschaftsausschusses 


am 14.06.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0271/2011
  Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/


Bad Salzelmen“
7. Vorlagen-Nummer: 0275/2011
  Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer  (Zweitwoh-


nungssteuersatzung)
8. Vorlagen-Nummer: 0283/2011


Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Schönebeck (Elbe)
9. Vorlagen-Nummer: 0293/2011
  Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für 


das Haushaltsjahr 2011
10. Vorlagen-Nummer: 0294/2011
  Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt 


Schönebeck (Elbe) bis 2018
11. Vorlagen-Nummer: 0296/2011
  Mitarbeit der Stadt Schönebeck (Elbe) in einer projektbegleitenden 


Arbeitsgruppe zum Naturschutzgroßprojekt „Revitalisierung der Dorn-
burger Alten Elbe“


12.  Vorlagen-Nummer: 0300/2011
  Satzungsbeschluss Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 55 „Schil-


lerstraße“
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
14. Informationen der Verwaltung
15. Vorlagen-Nummer: 0284/2011


Veräußerung einer mittelbaren Beteiligung
16. Vorlagen-Nummer: 0291/2011
  Errichtung Verkehrsanbindung der östlichen Gewerbegebiete in 


Schönebeck(Elbe) 3. Bauabschnitt zwischen Tischlerstraße und Salzer 
Straße


17. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


i. V. Schröder
Haase
Oberbürgermeister  
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Öffentliche Ausschreibung  
im Städtischen Bauhof Schönebeck


Der Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe) – Städtischer Bauhof – 
schreibt für das Ausbildungsjahr 2011/12 mit sofortiger Wirkung einen 


Ausbildungsplatz  für einen
Gärtner  in der Fachrichtung Garten-/Landschaftsgestaltung


aus.


Die dreijährige Ausbildung erfolgt ab 01.08.2011 im Eigenbetrieb der Stadt 
Schönebeck (Elbe) – Städtischer Bauhof – sowie in der zuständigen Be-
rufsschule.


An den/die Bewerber/in werden nachfolgende Anforderungen gestellt:


– Realschulabschluss sowie eine gute Allgemeinbildung
– Kontakt- und Einsatzfreudigkeit
– Kreativität und Bereitschaft zur selbstständigen und kooperativen Arbeit


Bewerbungen (Bewerbungsschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopie des 
letzten Zeugnisses und Passbild) sind zu richten bis spätestens zum


30. Juni 2011
an die 


Stadt Schönebeck (Elbe)


Eigenbetrieb Städtischer Bauhof
Betriebsleiter
Dammweg 22


39218 Schönebeck (Elbe)


Kosten für Bewerbungsunterlagen werden nicht erstattet.


Herrler
Betriebsleiter
Städtischer Bauhof
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Bekanntmachung der 15. Sitzung des Stadtrates 
Schönebeck (Elbe) am 23.06.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
  39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen


T A G E S O R D N U N G
Einwohnerfragestunde
Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Vorlagen-Nummer: 0271/2011


Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
7. Vorlagen-Nummer: 0272/2011
 Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof Schönebeck
8. Vorlagen-Nummer: 0294/2011


Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Schönebeck (Elbe)
 bis 2018
9. Vorlagen-Nummer: 0293/2011


Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das
 Haushaltsjahr 2011
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
11. Informationen der Verwaltung
12. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 14. Sitzung des Hauptausschusses
am 20.06.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorberatung von Anträgen für die nächste Stadtratssitzung mit öffentlichem Charakter
6. Vorlagen-Nummer: 0264/2011
 Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
 – 6. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009
7. Vorlagen-Nummer: 0269/2011


Abberufung eines sachkundigen Einwohners aus dem Kultur- und Schulausschuss des
Stadtrates Schönebeck (Elbe)


8. Vorlagen-Nummer: 0270/2011
 Berufung einer sachkundigen Einwohnerin in den Kultur- und Schulausschuss des
 Stadtrates Schönebeck (Elbe)
9. Vorlagen-Nummer: 0266/2011


Abstufung der Kreisstraße K 1292 - Eggersdorfer Straße/Boeltzigstraße zur Gemeinde-
straße und Aufstufung der Gemeindestraße Chausseestraße (ehem. L69) zur Kreisstraße


10. Vorlagen-Nummer: 0268/2011
 Satzung zur Aufhebung der Parkgebührenordnung der Stadt Schönebeck (Elbe)
11. Vorlagen-Nummer: 0273/2011


Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Entlastung des
Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das Wirt-
schaftsjahr 2010 einschließlich der Behandlung des Jahresfehlbetrages aus dem
Wirtschaftsjahr 2010


12. Vorlagen-Nummer: 0271/2011
 Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“
13. Vorlagen-Nummer: 0272/2011
 Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof Schönebeck
14. Vorlagen-Nummer: 0294/2011


Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Schönebeck (Elbe)
 bis 2018
15. Vorlagen-Nummer: 0293/2011


Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das
 Haushaltsjahr 2011
16. Vorlagen-Nummer: 0274/2011
 Satzung über die Erhebung der Hundesteuer (Hundesteuersatzung)
17. Vorlagen-Nummer: 0275/2011
 Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung)
18. Vorlagen-Nummer: 0276/2011
 Aufhebung eines Stadtratsbeschlusses vom 16.02.2006
19. Vorlagen-Nummer: 0283/2011
 Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Schönebeck (Elbe)
20. Vorlagen-Nummer: 0296/2011


Mitarbeit der Stadt Schönebeck (Elbe) in einer projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum
Naturschutzgroßprojekt „Revitalisierung der Dornburger Alten Elbe“


21. Vorlagen-Nummer: 0295/2011
 Quartierskonzept Altstadt Schönebeck Endbericht Mai 2011
22. Vorlagen-Nummer: 0299/2011
 Abwägungsbeschluss Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 55 „Schillerstraße“
23. Vorlagen-Nummer: 0300/2011
 Satzungsbeschluss Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 55 „Schillerstraße“
24. Vorlagen-Nummer: 0301/2011
 Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 57 „Kunstanger“
25. Vorlagen-Nummer: 0302/2011
 Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan Nr. 57 „Kunstanger“
26. Informationen der Verwaltung
27. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
Nichtöffentlicher Teil
28. Vorberatung von Anträgen für die nächste Stadtratssitzung mit nichtöffentlichem


Charakter
29. Vorlagen-Nummer: 0277/2011


Abberufung eines Mitgliedes der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke
Schönebeck GmbH


30. Vorlagen-Nummer: 0278/2011
Entsendung eines Mitgliedes der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke
Schönebeck GmbH


31. Vorlagen-Nummer: 0297/2011
Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck
(Elbe) zum Ehrenbeamten


32. Vorlagen-Nummer: 0298/2011
Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck
(Elbe) zum Ehrenbeamten


33. Vorlagen-Nummer: 0303/2011
Rücknahme der Entsendung des weiteren Angehörigen der Stadtverwaltung der Stadt
Schönebeck (Elbe) aus dem Aufsichtsrat der Stadtwerke Schönebeck GmbH


34. Vorlagen-Nummer: 0304/2011
Entsendung eines weiteren Vertreters der Stadt Schönebeck (Elbe) in den Aufsichtsrat
der Stadtwerke Schönebeck GmbH


35. Vorlagen-Nummer: 0291/2011
Errichtung Verkehrsanbindung der östlichen Gewerbegebiete in Schönebeck (Elbe)
3. Bauabschnitt zwischen Tischlerstraße und Salzer Straße


36. Vorlagen-Nummer: 0279/2011
 Verkauf von Grundstücksergänzungsflächen an der Salzstraße im Ortsteil Plötzky
37. Vorlagen-Nummer: 0280/2011
 Verkauf eines Baugrundstückes an der Jakobstraße
38. Vorlagen-Nummer: 0281/2011
 Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes
39. Vorlagen-Nummer: 0282/2011
 Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstückes
40. Vorlagen-Nummer: 0284/2011
 Veräußerung einer mittelbaren Beteiligung
41. Vorlagen-Nummer: 0285/2011
 Verkauf des Grundstückes Dorfstraße 55 im Ortsteil Ranies
42. Vorlagen-Nummer: 0287/2011
 Verkauf eines Baugrundstückes am Schwarzen Weg
43. Vorlagen-Nummer: 0292/2011
 Zustimmung zur Übertragung eines Erbbaurechtes
44. Informationen der Verwaltung
45. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt
gez. Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218
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Bekanntmachung der 10. Sitzung des Betriebsausschusses 
Städtischer Bauhof am 22.06.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck
  Dammweg 22, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
6. Vorlagen-Nummer: 0305/2011


Einstellung eines Meisters für den Meisterbereich Straßenunterhal-
tung


7. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister
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Öffentliche Ausschreibung
nach VOB


Bauvorhaben: Errichtung Verkehrsanbindung der östlichen Gewerbegebiete in 
Schönebeck(Elbe) Landschaftsbau


a) Name, Anschrift des Auftraggebers: Stadt Schönebeck(Elbe)
  Markt 1


Tel. (0 39 28) 710 431, Fax 0 39 28/7 10 499
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
c) Art des Auftrages: Bauleistungen
d) Ort der Ausführung: Schönebeck(Elbe)
e) Art und Umfang der Leistung:


ca. 4.000 m² Geländemodellierung
rd. 1.800 m² Buschwerk roden/Auslichtung des Gebüschbestan-


des einschl. Wurzelstöcke
ca. 30 Stück Gehölzfällungen (einschl. Wurzelstöcke roden)
rd. 3,8 ha Anlage von Grünflächen (Herstellung und Pflege)
für 6 Gehölze Einbau von Wurzelschutzfolien
rd. 290 Stück Hochstämme liefern
rd. 470 Stück Heister liefern
rd. 4.000 Stück Sträucher liefern
rd. 1.600 Stück Bodendecker liefern
rd. 3,24 ha Anlage von Landschaftsrasen/Wiesenflächen


  (Herstellung und Pflege)
f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose
g) Zweck der Bauleistung: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
h) Frist für die Ausführung: 16.10.2011 bis 31.10.2012
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen werden können:


Stadt Schönebeck(Elbe), Sachgebiet Tiefbau 
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck(Elbe), Tel. 03928 / 710 431
Termin von Anforderungen: ab sofort
Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen.


j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:
  80,00 EUR (Diskette mit GAEB DA 83 einbegriffen) per Verrechnungsscheck oder Bank-


überweisung an die unter Pkt. a) genannte Stelle:
Vergabenummer: 11 620 213 – AöGe/Landschaftsbau
Kontonummer: 370 102 240
BLZ, Geldinstitut: 800 555 00, Salzlandsparkasse
Kostenentgelt wird nicht erstattet.


  Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die Einzahlung 
vorliegt.


k) Frist für das Einreichen der Angebote:08.08.2011, 13:00 Uhr
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: 


Stadt Schönebeck(Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck(Elbe)
Tel. 0 39 28/71 01 38


m)Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:


Bieter oder ihre Bevollmächtigten
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote: 08.08.2011, 13:00 Uhr


Kleiner Sitzungssaal,
Schönebeck(Elbe), Markt 1 (Rathaus)


p) Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme
Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme


q) Zahlungsbedingungen:
Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und Ergänzenden Vertragsbedin-
gungen;


r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend 
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:


(mit dem Angebot einzureichen)
• Bewerbererklärung (-en) gem. RdErl. MBL Nr.16/2009 vom 11.05.2009; 
• Zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverläs-


sigkeit kann mit dem Angebot eine gültige Positiv-Bescheinigung der Eintragung in das 
Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis der Auftragsberatungsstelle ABSt Sachsen-Anhalt 
(www.sachsen-anhalt.abst.de „Rubrik ULV“) oder das Präqualifikationsverzeichnis vorge-
legt werden.


– 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation 
– 222 Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme
– 223 Aufgliederung der Einheitspreise.
– Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß § 6 (3) Nr. 2 a) 


bis i) VOB/A i.d.F. v. 07.06.2010
– Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit (zur Verfügung stehende technische Aus-


rüstung)
– Prüfzeugnis für Fertigkompost
– Angabe der Lieferbaumschule(n) (Baumschule mit Zertifikat ‚Deutsche Markenbaum-


schule)
– Qualitätsnachweis für Saatgut-Sondermischung „Artenreiche Wiese“ (Verwendung von 


VWW-Regiosaaten®)
• Alternativ sind folgende Einzelnachweise vorzulegen:
 auf Verlangen


– Angaben gemäß VOB/A § 8 Nr. 3 (1) Buchstabe (a-c, f),
– Handelsregisterauszug,
– Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes, 
– Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft,
– Bescheinigung über die Zahlung von Beiträgen an die Krankenkassen,
– Bescheinigung einer Betriebshaftpflichtversicherung (Personenschaden, Vermögensscha-


den, sonstige Schäden).
– Verzeichnis der Subunternehmer einschließlich deren Einzelnachweise


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 14.10.2011
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote: nein


Wertung von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptangebotes.
vw) sonstige Angaben:


• Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a)
Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: 
Ingenieurbüro
Steinbrecher und Partner
Halberstädter Str. 40a
39112 Magdeburg
Tel.: 03 91/66 25 40


Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A:
Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 Bernburg


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim 
Verlag abonniert werden.
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Bekanntmachung 
der 16. Sitzung des Stadtrates Schönebeck (Elbe) am 30.06.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
 39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen


TAGESORDNUNG


Einwohnerfragestunde


Öffentlicher Teil 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bericht des Oberbürgermeisters
4.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
4.2.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen 


Sitzung
5.  Berichterstattung zur Abwasserentsorgung in der Stadt 


Schönebeck (Elbe)
  BE.: Herr Dannemann, MA OEWA GmbH und Prokurist AbS 


GmbH
6. Anträge (öffentliche)
6.1. Antrag Nr. 002/2011
  der SPD-Fraktion vom 10.03.2011in der Fassung des Ände-


rungsantrages der Fraktion DIE LINKE vom 27.04.2011
 (Widerspruch des Oberbürgermeisters vom 05.05.2011)
7. Vorlagen-Nummer: 0264/2011
  Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe) 
 - 6. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009
8. Vorlagen-Nummer: 0269/2011
  Abberufung eines sachkundigen Einwohners aus dem Kul-


tur- und Schulausschuss des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
9. Vorlagen-Nummer: 0270/2011
  Berufung einer sachkundigen Einwohnerin in den Kultur- 


und Schulausschuss des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
10. Vorlagen-Nummer: 0299/2011
  Abwägungsbeschluss Bebauungsplan der Innenentwicklung 


Nr. 55 „Schillerstraße“
11. Vorlagen-Nummer: 0300/2011
  Satzungsbeschluss Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 


55 „Schillerstraße“
12. Vorlagen-Nummer: 0266/2011
  Abstufung der Kreisstraße K 1292 – Eggersdorfer Straße/


Boeltzigstraße zur Gemeindestraße und Aufstufung der Ge-
meindestraße Chausseestraße (ehem. L69) zur Kreisstraße


13. Vorlagen-Nummer: 0268/2011
  Satzung zur Aufhebung der Parkgebührenordnung der Stadt 


Schönebeck (Elbe)
14. Vorlagen-Nummer: 0273/2011
  Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 


sowie die Entlastung des Betriebsleiters des Eigenbetriebes 
Städtischer Bauhof Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2010 
einschließlich der Behandlung des Jahresfehlbetrages aus 
dem Wirtschaftsjahr 2010


15. Vorlagen-Nummer: 0274/2011
  Satzung über die Erhebung der Hundesteuer (Hundesteuer-


satzung)
16. Vorlagen-Nummer: 0275/2011
  Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer  


(Zweitwohnungssteuersatzung)
17. Vorlagen-Nummer: 0276/2011
 Aufhebung eines Stadtratsbeschlusses vom 16.02.2006
18. Vorlagen-Nummer: 0283/2011
 Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Schönebeck (Elbe)
19. Vorlagen-Nummer: 0296/2011
  Mitarbeit der Stadt Schönebeck (Elbe) in einer projektbe-


gleitenden Arbeitsgruppe zum Naturschutzgroßprojekt „Re-
vitalisierung der Dornburger Alten Elbe“


20. Vorlagen-Nummer: 0295/2011
  Quartierskonzept Altstadt Schönebeck, Endbericht Mai 


2011
21. Vorlagen-Nummer: 0301/2011
 Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 57 „Kunstanger“
22. Vorlagen-Nummer: 0302/2011
  Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan 
 Nr. 57 „Kunstanger“
23. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil 


24.  Vorstellung des Gutachtens „Dr. Tolberg-Straße“
 BE: Herr Richter, Projektleiter OEWA GmbH
25.  Beratung und Beschlussfassung in dienstrechtlichen Angele-


genheiten
25.1.  Antrag zu der von der Kommunalaufsicht übergebenen 


Dienstaufsichtsbeschwerde
25.2.  Antrag zu der vom Landesverwaltungsamt übergebenen 


Dienstaufsichtsbeschwerde
26. Vorlagen-Nummer: 0277/2011
  Abberufung eines Mitgliedes der Gesellschafterversammlung 


der Stadtwerke Schönebeck GmbH
27. Vorlagen-Nummer: 0278/2011
  Entsendung eines Mitgliedes der Gesellschafterversammlung 


der Stadtwerke Schönebeck GmbH
28. Vorlagen-Nummer: 0297/2011
  Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr 


der Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehrenbeamten
29. Vorlagen-Nummer: 0298/2011
  Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr 


der Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehrenbeamten
30. Vorlagen-Nummer: 0303/2011
  Rücknahme der Entsendung des weiteren Angehörigen der 


Stadtverwaltung der Stadt Schönebeck (Elbe) aus dem Auf-
sichtsrat der Stadtwerke Schönebeck GmbH


31. Vorlagen-Nummer: 0304/2011
  Entsendung eines weiteren Vertreters der Stadt Schöne-


beck (Elbe) in den Aufsichtsrat der Stadtwerke Schönebeck 
GmbH


32. Vorlagen-Nummer: 0291/2011
  Errichtung Verkehrsanbindung der östlichen Gewerbege-


biete in Schönebeck(Elbe) 3. Bauabschnitt zwischen Tisch-
lerstraße und Salzer Straße


33. Vorlagen-Nummer: 0279/2011
  Verkauf von Grundstücksergänzungsflächen an der Salzstra-


ße im Ortsteil Plötzky
34. Vorlagen-Nummer: 0280/2011
 Verkauf eines Baugrundstückes an der Jakobstraße
35. Vorlagen-Nummer: 0281/2011
 Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes
36. Vorlagen-Nummer: 0282/2011
 Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstückes
37. Vorlagen-Nummer: 0284/2011
 Veräußerung einer mittelbaren Beteiligung
38. Vorlagen-Nummer: 0285/2011
 Verkauf des Grundstückes Dorfstraße 55 im Ortsteil Ranies
39. Vorlagen-Nummer: 0287/2011
 Verkauf eines Baugrundstückes am Schwarzen Weg
40. Vorlagen-Nummer: 0292/2011
 Zustimmung zur Übertragung eines Erbbaurechtes
41. Informationen der Verwaltung
42. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amts-
blatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden. 
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Bekanntmachung 
der 15. Sitzung des Hauptausschusses


am 06.07.2011


Sitzungsbeginn:  17.00 Uhr
 
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG


Öffentlicher Teil 


1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4.  Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sit-


zung
5. Informationen der Verwaltung
6.  Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt
 
Nichtöffentlicher Teil


7.  Vorlagen-Nummer: 0309/2011
 Personalangelegenheit
8.  Beratung  und  Empfehlung  zu  den  eingereichten  Vorschlä-


gen  hinsichtlich  der  Verleihung  des  Ehrenbürgerrechts
9. Informationen der Verwaltung
10.  Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
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Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
der Innenentwicklung Nr. 55 „Schillerstraße“ der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 30.06.2011 den 
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 55 „Schillerstraße“, be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A), einschließlich der text-
lichen Festsetzungen (Teil B) gem. § 10 (1) BauGB als Satzung be-
schlossen. Die Begründung wurde gebilligt.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist auf dem nachfol-
genden Übersichtsplan dargestellt.


Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der als Satzung beschlossene Be-
bauungsplan hiermit bekannt gemacht.


Gemäß § 10 BauGB tritt mit dieser Bekanntmachung der Be-
bauungsplan der Innenentwicklung  Nr. 55  „Schillerstraße“  in 
Kraft.


Jeder kann den rechtskräftigen Bebauungsplan der Innenentwick-
lung Nr. 55 „Schillerstraße“, bestehend aus der Planzeichnung mit 
den textlichen Festsetzungen und der Begründung im Stadtpla-
nungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), 
Breiteweg 12, 39218 Schönebeck (Elbe) während der Dienststun-
den einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.


Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Schönebeck (Elbe) geltend gemacht 
worden ist. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).


Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Abs. 4 
BauGB über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschä-
digungsansprüche für Eingriffe in die bisher zulässige Nutzung 
durch den rechtskräftigen Bebauungsplan der Innenentwicklung 
Nr. 55 „Schillerstraße“ der Stadt Schönebeck (Elbe), und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.


Schönebeck (Elbe), den 10.07.2011


 
 


Haase
Oberbürgermeister
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Der Stadtrat Schönbeck (Elbe) hat in der Sitzung am 30.06.2011 nachfolgende 
Beschlüsse gefasst, die hiermit bekannt gegeben werden.


Beschluss – Nummer 0264/2011
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
- 6. Änderung zum Beschluss Nr. 0007/2009 vom 06.07.2009
Der Stadtrat beschließt entsprechend der Sitzverteilung gemäß Beschluss Nr. 0007/2009 
vom 06.07.2009 folgende Neubesetzung im Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 
und im Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschuss:


Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied: Herr Steffen Behm  
Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschuss Mitglied: Herr Daniel Schürmann


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss – Nummer 0269/2011
Abberufung eines sachkundigen Einwohners aus dem Kultur- und Schulausschuss 
des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat beruft entsprechend § 48 Abs. 2 GO LSA Herrn Steffen Behm als sachkun-
digen Einwohner des Kultur- und Schulausschusses des Stadtrates Schönebeck (Elbe) ab.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss – Nummer 0270/2011
Berufung einer sachkundigen Einwohnerin in den Kultur- und Schulausschuss des 
Stadtrates Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat beruft entsprechend § 48 Abs. 2 GO LSA


Frau Cornelia Ribbentrop
Rosmarienstraße 5 
39218 Schönebeck (Elbe)


 als sachkundige Einwohnerin in den Kultur- und Schulausschuss.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss – Nummer 0266/2011
Abstufung der Kreisstraße K 1292 - Eggersdorfer Straße/Boeltzigstraße zur Ge-
meindestraße und Aufstufung der Gemeindestraße Chausseestraße (ehem. L69) zur 
Kreisstraße  
Der Stadtrat beschließt die Verfahrensweise zur Abstufung der Kreisstraße K 1292 - Eg-
gersdorfer Straße/Boeltzigstraße im Verlauf vom Abzweig Boeltzigstraße/Auffahrt Ram-
pe Calbesche Brücke bis zum Anschluss an die B 246a - neu zur Gemeindestraße und 
die Übertragung der Gemeindestraße Chausseestraße (ehem. L69) vom Abzweig Chaus-
seestraße/Jacobstraße bis zur Gemarkungsgrenze in die Baulast des Salzlandkreises. Der 
Stadtrat ermächtigt die Stadtverwaltung, die dazu erforderlichen Notwendigkeiten und 
vertraglichen Regelungen durchzuführen.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss – Nummer 0268/2011
Satzung zur Aufhebung der Parkgebührenordnung der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die in der Anlage aufgeführte Sat-
zung zur Aufhebung der Parkgebührenordnung der Stadt Schönebeck (Elbe).


Haase
Oberbürgermeister


Anlage
Satzung zur Aufhebung


der Parkgebührenordnung der Stadt Schönebeck (Elbe)


Auf Grund der §§ 6 und 44 (3) Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 
383), zuletzt geändert durch § 20 (1) des Stiftungsgesetzes Sachsen-Anhalt (StiftG LSA) 
vom 20. Januar 2011 (GVBl. LSA S.18), hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in 
seiner Sitzung am 30. Juni 2011 folgende Satzung beschlossen:


§ 1
Die Parkgebührenordnung für die Stadt Schönebeck (Elbe) vom 7. April 2010, öffentlich 
bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 11. April 2010, in Kraft 
getreten zum 1. Juni 2010, wird außer Kraft gesetzt.


§ 2
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 06.07.2011


    
Haase
Oberbürgermeister


Beschluss – Nummer 0273/2011
Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Entlastung des 
Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck für das Wirt-
schaftsjahr 2010 einschließlich der Behandlung des Jahresfehlbetrages aus dem 
Wirtschaftsjahr 2010
Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht des Städtischen Bauhofes 
Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2010 fest und entlastet den Betriebsleiter für das 
Wirtschaftsjahr 2010 unter Berücksichtigung des uneingeschränkten Feststellungsver-
merkes durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe) auf der Grundla-
ge der durchgeführten Jahresabschlussprüfung durch die BDO Deutsche Warentreuhand 
AG.
Der Stadtrat beschließt den Jahresfehlbetrag in Höhe von 17.860,05  als Forderung 
gegenüber dem Aufgabenträger vorzutragen.


Haase
Oberbürgermeister


Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss des 
Eigenbetriebes „Städtischer Bauhof Schönebeck“ für das Geschäftsjahr 2010


Es wird festgestellt, dass nach abgeschlossener Prüfung am 25.03.2011 durch die mit der 
Prüfung des Jahresabschlusses 2010 beauftragte BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Zweigniederlassung Hannover, der Jahresabschluss 2010 und die Buchführung 
des Eigenbetriebes „Städtischer Bauhof Schönebeck“ den gesetzlichen Vorschriften und 
der Betriebssatzung entsprechen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des Eigenbetriebes. Der La-
gebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der wirtschaftlichen Lage und der Entwicklung des Eigenbetriebes. Die 
wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass. Daher empfiehlt 
das Rechnungsprüfungsamt, aufgrund der o.g. durchgeführten Prüfung durch die BDO 
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Hannover, eine Entlastung 
des Betriebsleiters des Eigenbetriebes „Städtischer Bauhof Schönebeck“ zum Jahresab-
schluss 2010 vorzunehmen.


Horn
Amtsleiter Rechnungsprüfungsamt


VI. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 
Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Städtischer Bauhof Schönebeck 
- Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), Schönebeck (Elbe), für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 in den diesem Bericht als Anlagen I  
(Jahresabschluss) und II (Lagebericht) beigefügten Fassungen den am 25. März 2011 in 
Hannover unterzeichneten  uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt: 


„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
  Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 


sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Städ-
tischen Bauhofs Schönebeck - Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), Schöne-


beck (Elbe), für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 


  Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetz-
lichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 


  Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-  und Ertragslage des Eigenbetriebs. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 


Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 des Städtischen 
Bauhofs Schönebecks - Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), Schönebeck (Elbe), 
haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet. 


Hannover, 25. März 2011 


BDOAG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
    


Lilienblum
Wirtschaftsprüfer


ppa. Schweitzer
Wirtschaftsprüfer


Öffentliche Bekanntmachung


Der Jahresabschluss 2010 einschließlich des Lageberichtes des Städtischen Bauhofes 
Schönebeck wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss 2010 ein-
schließlich Lagebericht liegen gemäß § 18 Abs. 5 Eigenbetriebsgesetz-EigVG im Land 
Sachsen-Anhalt vom 11.07.2011 bis 19.07.2011 zur Einsichtnahme im Dammweg 22, 
Zimmer 207, zu den Dienstzeiten Montag bis Donnerstag von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr sowie Freitag von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr öffentlich aus.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss – Nummer 0276/2011
Aufhebung eines Stadtratsbeschlusses vom 16.02.2006
Der unter TOP 6.1. der Stadtratssitzung vom 16.02.2006 gefasste Beschluss
„Der Stadtrat beschließt die zukünftige Nichtherausgabe der Gruppenauskünfte aus dem 
Melderegister an alle Parteien und Verbände. Eine entsprechende Amtsanordnung ist sei-
tens der Stadtverwaltung zu erstellen.“
wird hiermit aufgehoben.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss – Nummer 0283/2011
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat beschließt die nachfolgend aufgeführte Rechnungsprüfungsordnung der 
Stadt Schönebeck (Elbe).


Haase
Oberbürgermeister


Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Schönebeck (Elbe)


Der Stadtrat hat auf der Grundlage der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 
383), zuletzt geändert durch § 20 des Gesetzes vom 20. Januar 2011 (GVBl. LSA S. 14, 
18), am 30.06.2011 die folgende Rechnungsprüfungsordnung beschlossen:


§ 1 Zweck und Inhalt der Rechnungsprüfungsordnung
(1)   Diese Rechnungsprüfungsordnung regelt den Umfang der Aufgaben des Rech-


nungsprüfungsamtes ergänzend zu den Bestimmungen der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt.


(2)   Die Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes unterstützen die Organisationsein-
heiten der Verwaltung und der sonstigen geprüften Stellen bei der Beurteilung der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung. Die Prüfungstätigkeit ist ein Instrument zur Si-
cherung des rechts- und ordnungsmäßigen Handelns der Verwaltung und soll helfen, 
deren Leistungsfähigkeit zu optimieren und mögliche Fehlentwicklungen zu ver-
meiden.


§ 2 Gewährleistung des Prüfungswesens
(1)   Die Stadt Schönebeck (Elbe) hat entsprechend § 127 Abs. 1 GO LSA ein Rech-


nungsprüfungsamt eingerichtet.
(2)   Das Rechnungsprüfungsamt ist gemäß § 128 Abs. 1 GO LSA bei der Erfüllung der 


ihm zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebun-
den. Es ist im Übrigen dem Oberbürgermeister unmittelbar unterstellt und organisa-
torisch zugeordnet. Der Oberbürgermeister übt unmittelbar die Dienstaufsicht über 
das Rechnungsprüfungsamt aus.


(3)   Auf die Art, den Umfang, den Inhalt, den Zeitablauf und das Ergebnis der Prüfungen 
dürfen weder der Oberbürgermeister noch Dritte Einfluss ausüben (Gewährleistung 
der sachlichen Unabhängigkeit).


(4)   Das Rechnungsprüfungsamt berät nach eigenem Ermessen bei Verwaltungsverfah-
ren und kann auch Feststellungen oder Empfehlungen bereits in noch laufenden Ver-
fahren aussprechen.


§ 3 Personal und Ausstattung
(1)   Das Rechnungsprüfungsamt besteht aus dem Leiter, den Prüfern und den sonstigen 


Mitarbeitern.
(2)   Das Rechnungsprüfungsamt ist so auszustatten, dass es die Prüfungstätigkeit mit 


fachlich geeignetem Personal und den notwendigen Arbeitsmitteln im gesetzlich 
vorgegebenen Rahmen effektiv erfüllen kann.   


§ 4 Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes
(1)   Dem Rechnungsprüfungsamt obliegen gemäß § 129 Abs. 1 GO LSA folgende Auf-


gaben:
  1. die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses,
  2.   die Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Anstalten des öffent-


lichen Rechts nach Maßgabe des § 131 GO LSA,
  3.   die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prü-


fung des Jahresabschlusses,
  4. die Überwachung des Zahlungsverkehrs der Stadt und ihrer Sondervermögen,
  5. die Prüfung von Vergaben,
  6. die Prüfung der Eröffnungsbilanz nach § 104b GO LSA,
(2)   Der Stadtrat überträgt dem Rechnungsprüfungsamt gemäß § 129 Abs. 2 GO LSA 


nachfolgende weitere Aufgaben:
  1.   die Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Ver-


waltung,
  2.   die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände der Stadt und der Eigenbe-


triebe,


  3. die Prüfung der Wirtschaftsführung der Sondervermögen,
  4.   die Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter oder Aktionär in Unter-


nehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit,
  5.   die Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, die sich die Stadt bei einer Beteili-


gung, bei der Hergabe eines Kredites oder sonst vorbehalten hat.
(3)   Durch Beschluss des Stadtrates können dem Rechnungsprüfungsamt Einzelprüf-


aufträge übertragen werden. Der Beschluss soll den Prüfungsgegenstand eindeutig 
festlegen.


§ 5 Übergangsbestimmungen
Für alle Vorgänge, die die kameralistische Haushaltsführung betreffen, gelten die Vor-
schriften des Dritten und Fünften Teiles der GO LSA nur, soweit in den §§ 156 bis 180 
keine besonderen Regelungen getroffen werden.


§ 6 Inkrafttreten
(1)   Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher 


Form.
(2)   Diese Rechnungsprüfungsordnung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in 


Kraft. Gleichzeitig tritt die Rechnungsprüfungsordnung vom 25.10.1990 (Beschluss 
Nr. 11-7/(XI)/90) außer Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 06.07.2011


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss – Nummer 0296/2011
Mitarbeit der Stadt Schönebeck (Elbe) in einer projektbegleitenden Arbeitsgruppe 
zum Naturschutzgroßprojekt „Revitalisierung der Dornburger Alten Elbe“
1. Die Stadt Schönebeck (Elbe) wird in einer bei Realisierung des Projektes „Revitalisie-


rung der Dornburger Alten Elbe“ zu gründenden projektbegleitenden Arbeitsgruppe 
mitwirken. Eine Mitgliedschaft in dem zu bildenden Trägerverband wird durch die 
Stadt Schönebeck (Elbe) nicht begründet. 


2. Die Verwaltung wird beauftragt, bei Realisierung des Projektes eine fachliche Unter-
stützung in der Arbeitsgruppe abzusichern. 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss – Nummer 0295/2011
Quartierskonzept Altstadt Schönebeck Endbericht Mai 2011
1.  Das als Anlage beigefügte Quartierskonzept Altstadt Schönebeck  in der Fassung vom 


Mai 2011 (Endbericht) wird im Sinne einer vertiefenden Teilfortschreibung des Stadt-
entwicklungskonzeptes der Stadt Schönebeck (Elbe) auf der Basis der Flächennut-
zungsplanung bestätigt.


2.  Der Stadtrat stimmt dem Quartierskonzept als Handlungsgrundlage für die weitere be-
darfsgerechte städtebauliche Planung und Entwicklung im Stadtumbauprozess zu.


3.  Die Verwaltung wird beauftragt, dem Leitbild und den Zielen des mit dem Quar-
tierskonzept fortgeschriebenen Stadtentwicklungskonzeptes Schönebeck (Elbe) zu 
folgen.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss – Nummer 0299/2011 
Abwägungsbeschluss Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 55 „Schillerstraße“
Der Stadtrat beschliesst: 
Die im Rahmen des Verfahrens zum Entwurf des Bebauungsplanes der Innenentwick-
lung Nr. 55 „Schillerstraße“ (gem. § 13 a (1) Nr. 2 BauGB) nach öffentlicher Auslegung 
(gem. § 3 (2) BauGB) und Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange (gem. § 4 (2) BauGB) eingegangenen Stellungnahmen hat 
der Stadtrat geprüft (gem. § 1 (7) BauGB). Die Abwägungstabelle ist als Ergebnis Be-
standteil des Beschlusses. 


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss – Nummer 0300/2011
Satzungsbeschluss Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 55 „Schillerstraße“
Gemäß § 10 (1) BauGB beschließt der Stadtrat den Bebauungsplan der Innenentwick-
lung Nr. 55 „Schillerstraße“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den text-
lichen Festsetzungen (Teil B), als Satzung. Die Begründung wird gebilligt.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss – Nummer 0301/2011
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 57 „Kunstanger“
Der Stadtrat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 57 „Kunstanger“ (ge-
mäß § 2 (1) Baugesetzbuch). Die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
gemäß § 3 (1) i. V. m. § 4 (1) Baugesetzbuch ist in Form einer öffentlichen Auslegung 
des B-Plan-Vorentwurfs durchzuführen.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss – Nummer 0302/2011
Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan Nr. 57 „Kunstanger“
Der Stadtrat beschließt die nachfolgende Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die 
Veränderungssperre für das Plangebiet Bebauungsplan Nr. 57 „Kunstanger“.


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung
Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Veränderungssperre


für das Plangebiet Bebauungsplan Nr. 57 „Kunstanger“


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat gemäß den §§ 14 (1) und 16 (1) Bauge-
setzbuch (BauGB) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 6, 7 und 44 
der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der derzeit gültigen 
Fassung in seiner Sitzung am  30.06.2011  folgende Veränderungssperre beschlossen.


§ 1
Anordnung der Veränderungssperre


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 30.06.2011 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 57 „Kunstanger“ beschlossen. Zur Sicherung der Planung wird für das 
im § 2 näher beschriebene Gebiet eine Veränderungssperre gemäß § 14 Abs.1 BauGB 
erlassen.


§ 2
Räumlicher Geltungsbereich


Die Veränderungssperre gilt für den gesamten Geltungsbereich des aufzustellenden 
Bebauungsplanes Nr. 57 „Kunstanger“. Der Geltungsbereich ist auf dem zur Satzung 
gehörenden Übersichtsplan (Anlage 1) dargestellt.


§ 3
Rechtswirkungen der Veränderungssperre


In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen:
1.  Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 


beseitigt werden;
2.  erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 


baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.


§ 4
Ausnahmen


1.  Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Verände-
rungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über die Ausnah-
men trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt.


2.  Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt wor-
den sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts 
Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Verände-
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rungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fort-
führung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht 
berührt.


§ 5
Inkrafttreten und Außerkrafttreten


der Veränderungssperre


1.Die Satzung über die Veränderungssperre tritt am Tag der Bekanntmachung in Kraft.
2.  Sie tritt nach Ablauf von zwei Jahren, vom Tag der Bekanntmachung gerechnet, außer 


Kraft. Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit der 
Bebauungsplan für das in § 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich wird.


Schönebeck (Elbe), 06.07.20011


Haase
Oberbürgermeister


       


Anlage 1


Hinweis:
Es wird gemäß § 215 Abs.2 BauGB auf die Rechtsfolgen nach § 215 Abs.1 BauGB 
hingewiesen.


Der § 215 BauGB lautet wie folgt:
Unbeachtlich werden


1.  eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften,


2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 


3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.


Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 3 BauGB; des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB wegen des Erlöschens möglicher Entschädigungsansprüche bei nicht 
fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.


Schönebeck (Elbe), 10.07.2011


Haase
Oberbürgermeister


  Bekanntmachung
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 57 „Kunstanger“


Durch Beschluss des Stadtrates am 30.06.2011 wurde gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch das 
Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 57 „Kunstanger“ eingeleitet.
Das Plangebiet ist auf dem nachfolgenden Übersichtsplan dargestellt.


Entsprechend § 1 (3) Baugesetzbuch hat die Gemeinde Bauleitpläne aufzustellen, so-
bald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die 
Weiterentwicklung der im Flächennutzungsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) dargestell-
ten Wohnbaufläche für den Siedlungsbereich Kunstanger soll durch den Bebauungsplan 
Nr. 57 „Kunstanger“ sichergestellt werden.
Der Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 57 „Kunstanger“ wird hiermit gemäß 
§ 2 (1) Baugesetzbuch bekannt gemacht.


Ab dem Tag der Bekanntmachung können die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung mit den Mitarbeitern des Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes, Breite-
weg 12, 39218 Schönebeck (Elbe), während der allgemeinen Sprechzeiten erörtert wer-
den.


Schönebeck (Elbe), 10.07.2011


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung


Die Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe) weist darauf hin, dass die öffentliche Bekannt-
machung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle 
Wanzleben, zum Flurneuordnungsverfahren „Flurbereinigung Ortsumgehung Schöne-
beck B 246a, 2. Planungsabschnitt, Landkreis Schönebeck 013“ vom 27.06.2011 Az: 
42.3. SBK 113.611. B 5.01-VIA im Schaukasten der Stadt Schönebeck  (Elbe), Breite-
weg 11, sowie  auf der Homepage der Stadt Schönebeck (Elbe)  unter Bekanntma-
chungen veröffentlicht wird. Des Weiteren wird der Bekanntmachungstext im Stadtpla-
nungs- und Stadtentwicklungsamt, Breiteweg 12, 39218 Schönebeck  (Elbe), in der Zeit 
vom 11.07.2011 bis 22.07.2011 zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.


Haase
Oberbürgermeister


10. ELBE–BADE-TAG am 10.07.2011
am Bootshaus „Delphin“


Ablauf 


Gesamtzeit: 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr


Buspendelverkehr ab 13:00 Uhr bis ca. 18:30 Uhr - Parkplatz ALDI, Barbyer 
Straße


Programm


13:00 Uhr Eröffnung durch den Dezernenten IV,
 Herrn Joachim Schulke


13:45–14:00 Uhr Modenschau 


14:30–16:00 Uhr Durchschwimmen der Elbe


ab 16:00 Uhr Vorlauf / Endlauf Dickschiffrennen


ab 16:45 Uhr Vorlauf / Endlauf Drachenbootrennen


anschl.  Siegerehrung Dickboot und Drachenboot


15:00 Uhr Showballett des Felgeleber Carnevalclubs


15:00 Uhr Entdeckungstour ins Reich der Insekten und Spinnen


ab ca. 15:00 Uhr Musikalische Umrahmung mit „Glinde 7“


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.
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Beteiligung der Öffentlichkeit
Quartierskonzept Altstadt Schönebeck


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 30.06.2011 das Quartierskon-
zept Altstadt Schönebeck in der Fassung vom Mai 2011 (Endbericht) bestätigt 
und als kommunale Handlungsleitlinie beschlossen.
Dieses Konzept stellt als informelle Planung eine strategische Weiterentwick-
lung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes dar und dient als Hand-
lungsgrundlage für die weitere bedarfsgerechte städtebauliche Planung und 
Entwicklung im Stadtumbauprozess.
Das Bearbeitungsgebiet „Altstadt Schönebeck“ umfasst den östlichen Teil des 
im Stadtentwicklungskonzept der Stadt Schönebeck (Elbe) ausgewiesenen 
Stadtteils Schönebeck Erweiterte Altstadt. Die Abgrenzung des Plangebietes 
ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich.


Abgrenzung des Plangebietes 
Altstadt Schönebeck


Das Quartierskonzept Altstadt Schönebeck  kann während der Dienstzeiten 
im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), 
Breiteweg 12, 39218 Schönebeck (Elbe)
                                             


montags von 08:00–12:00 und 13:00–15:00 Uhr
dienstags von 08:00–12:00 und 13:00–18:00 Uhr
mittwochs von 08:00–12:00 
donnerstags von 08:00–12:00 und 13:00–15:00 Uhr
freitags von 08:00–12:00 Uhr


von jedermann eingesehen und mit den Mitarbeitern des Stadtplanungs- und 
Stadtentwicklungsamtes erörtert werden.


Schönebeck (Elbe), den 10.07.2011


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim 
Verlag abonniert werden.
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Beschluss-Nummer: 0275/2011  


Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung)


Der Stadtrat beschließt die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer  (Zweitwoh-
nungssteuersatzung).


Haase
Oberbürgermeister


S a t z u n g
über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer


Aufgrund der §§ 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383) in der zurzeit geltenden Fassung und 
aufgrund der §§ 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) in der zurzeit geltenden 
Fassung hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 30.06.2011 die folgende 
Satzung beschlossen:


Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer im Gebiet der Stadt Schönebeck (Elbe)


§ 1
Allgemeines


Die Stadt Schönebeck (Elbe) erhebt eine Zweitwohnungssteuer nach dieser Satzung.


§ 2
Steuergegenstand


(1)  Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Gebiet der Stadt 
Schönebeck(Elbe).


(2)  Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand außerhalb des Grundstückes seiner Haupt-
wohnung zu Zwecken des persönlichen Lebensbedarfs innehat, insbesondere zu Erholungs-, 
Berufs- und Ausbildungszwecken. Ein Steuerpflichtiger hat eine Zweitwohnung erst dann inne, 
wenn er sie für nicht nur einen vorübergehenden Zeitraum nutzt. Eine Wohnung verliert die 
Eigenschaft als Zweitwohnung nicht dadurch, dass ihr Inhaber sie zeitweilig zu einem anderen 
Zweck nutzt. 


(3)  Die Zweitwohnungssteuer wird nicht erhoben für das Innehaben einer aus beruflichen Gründen 
vorgehaltenen Wohnung eines nicht dauernd getrennt lebenden Verheirateten, dessen eheliche 
Wohnung sich in einer anderen Gemeinde befindet. Eine aus beruflichen Gründen vorgehaltene 
Wohnung im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn diese auf Grund des Beschäftigungsortes 
nicht nur unregelmäßig oder zeitlich untergeordnet von der genannten Person genutzt wird und 
wegen der Entfernung zur ehelichen Wohnung oder der Arbeitszeiten die Zweitwohnung für die 
Berufsausübung erforderlich ist.


(4)  Zweitwohnungen sind insbesondere auch Wohnungen, die auf Erholungsgrundstücken (§§ 313 
bis 315 des Zivilgesetzbuches der DDR vom 19.06.1975 (GBl. I S. 465), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.07.1990 (GBl. I S. 903), errichtet worden sind. Als Wohnungen gelten auch alle 
Wohn- und Campingwagen, die zu Zwecken des persönlichen Lebensbedarfes auf eigenen oder 
fremden Grundstücken für einen nicht nur vorübergehenden Zeitraum abgestellt werden.


§ 3
Steuerpflichtiger


(1)   Steuerpflichtiger ist der Inhaber einer Zweitwohnung. Inhaber einer Zweitwohnung ist derje-
nige, der die Wohnung als Eigentümer, Wohnungsmieter oder als sonstiger Dauernutzungsbe-
rechtigter besitzt. Wohnungsinhaber ist auch derjenige, dem eine Wohnung zur unentgeltlichen 
Nutzung überlassen worden ist. Wohnungsmieter im Sinne der Satzung ist nicht, wer eine Woh-
nung als Fremdenverkehrsgast vorübergehend für die Dauer eines Urlaubs angemietet hat.


(2)   Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer Zweitwohnung, so sind sie Gesamt-
schuldner.


§ 4
Entstehung, Erhebungszeitraum der Steuerschuld


(1)   Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(2)   Die Steuerschuld für ein Kalenderjahr entsteht am 01. Januar. Wird eine Wohnung erst nach 


dem 01. Januar in Besitz genommen, so entsteht die Steuerschuld am ersten Tag des folgenden 
Kalendervierteljahres.


(3)   Die Steuerschuld endet mit Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem der Steuerpflichtige die 
Wohnung aufgibt. Die zu viel gezahlte Steuer ist auf Antrag zu erstatten.


§ 5
Festsetzung und Fälligkeit


(1)   Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder, wenn die Steuerpflicht erst während des Kalender-
jahres beginnt, für den Rest des Kalenderjahres durch Bescheid festgesetzt.


(2)   In dem Bescheid kann bestimmt werden, dass die Steuerfestsetzung auch für zukünftige Zeit-
abschnitte gilt, solange sich die Bemessungsgrundlagen und der Steuerbetrag nicht ändern. Für 
diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche Zweitwohnungssteuer wie im 
Vorjahr zu entrichten haben, kann die Steuer durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt 
werden. Für die Steuerschuldner treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die glei-
chen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid 
zugegangen wäre.


(3) Die Steuer wird einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig.


§ 6
Steuermaßstab


(1) Die Steuer wird nach dem jährlichen Mietaufwand berechnet.
(2)   Der jährliche Mietaufwand ist das Gesamtentgelt, das der Steuerpflichtige für die Benutzung 


der Wohnung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen nach dem Stand im Zeitpunkt der Entste-
hung der Steuerschuld für ein Jahr zu entrichten hat (Jahresrohmiete).


(3)   Statt des Betrages nach Absatz 2 gilt als jährlicher Mietaufwand die übliche Miete für solche 
Wohnungen, die eigengenutzt, ungenutzt, zum vorübergehenden Gebrauch oder unentgeltlich 
überlassen sind. Die übliche Miete wird in Anlehnung an den für kommunale Wohnungen im 
Gebiet der Stadt Schönebeck (Elbe) üblichen Mietpreis wie folgt festgesetzt:
a) für Wohnungen, die mit Bad und/oder Dusche,


  Innen-WC und Heizung ausgestattet sind,
  je m2 Wohnfläche   2,60 Euro/ Monat


b) für Wohnungen wie a), aber ohne fest installierte Heizung
  je m2 Wohnfläche   1,60 Euro/ Monat


c) für alle übrigen Wohnungen
  je m2 Wohnfläche   1,10 Euro/ Monat


Diese Festlegung gilt bis zu einer Neufestsetzung durch den Stadtrat.
(4)   Ist die übliche Miete nicht zu ermitteln, so treten an deren Stelle 6 v.H. des gemeinen Wertes der 


Wohnung. Der gemeine Wert wird durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. 
Dabei sind alle Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen. Ungewöhnliche oder 
persönliche Verhältnisse sind nicht zu berücksichtigen.


(5)   Die Vorschriften der §§ 9 und 79 des Bewertungsgesetzes vom 01.02.1991 (BGBl. I S. 230) in 
der zurzeit geltenden Fassung finden entsprechende Anwendung. Für eine Wohnflächenberech-
nung ist die Wohn- und Nutzfläche entsprechend der Verordnung zur Berechnung der Wohnflä-
che zu ermitteln. (Wohnflächenverordnung (WoFlV) vom 25.11.2003 (BGBl. I S. 2346) in der 
zurzeit geltenden Fassung) 


§ 7
Steuersatz


(1)   Die Steuer beträgt 10 vom Hundert des gemäß § 6 zu ermittelnden Mietaufwandes (jährlicher 
Mietaufwand x 10 % =Jahressteuer).


(2)   In den Fällen des § 4 Abs. 2  Satz 2 ermäßigt sich die Steuerschuld auf den der Steuerpflicht 
entsprechenden Teilbetrag.


§ 8
Meldepflichten


(1)   Wer im Gemeindegebiet der Stadt Schönebeck (Elbe) Inhaber einer Zweitwohnung wird, eine 
Zweitwohnung aufgibt oder bei Inkrafttreten dieser Satzung eine Zweitwohnung innehat, hat 
dies der Stadt Schönebeck (Elbe) innerhalb von 2 Wochen nach diesem Zeitpunkt anzuzeigen.


(2)   Die im § 3 Absätze 1 und 2 genannten Personen sind verpflichtet, der Stadt Schönebeck (Elbe) 
bis zum 15. Tage des darauffolgenden Monats schriftlich mitzuteilen,
1. ob die der Zweitwohnungssteuer unterliegende Wohnung eigengenutzt, ungenutzt, zum vor-


übergehenden Gebrauch oder
2. unentgeltlich überlassen wurde und
3. wie viel die Jahresrohmiete (§ 6 Abs. 2) für die Wohnung, die der Zweitwohnungssteuer 


unterliegt, beträgt und 
 4. wie groß die Wohnfläche der der Zweitwohnungssteuer unterliegenden Wohnung ist.


§ 9
Steuererklärung


(1)   Der Steuerpflichtige hat für das Jahr des Beginns der Steuerpflicht eine Steuererklärung nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben.


(2)   Die Angaben sind auf Anforderung durch geeignete Unterlagen z.B. Mietverträge, Eigentums-
nachweise oder Bauunterlagen zu belegen. 


§ 10
Billigkeitsmaßnahmen


(1)   Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn 
die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der 
Anspruch nicht gefährdet erscheint.


(2)   Ist die Einziehung des Anspruches nach Lage des Einzelfalles unbillig, kann die Forderung 
ganz oder zum Teil erlassen werden.


(3)   Die Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen erfolgt auf Antrag des Steuerpflichtigen, der alle 
Tatsachen anzugeben hat, die hierfür erheblich sind.


§ 11
Ordnungswidrigkeiten


(1)   Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2  KAG-LSA handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig
1. entgegen § 8 Abs. 1 im Gemeindegebiet der Stadt Schönebeck (Elbe) Inhaber einer Zweit-


wohnung wird, eine Zweitwohnung aufgibt oder bei Inkrafttreten dieser Satzung eine 
Zweitwohnung innehat und dies der Stadt Schönebeck (Elbe) nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach diesem Zeitpunkt anzeigt.


2. entgegen § 8 Abs. 2 der Stadt Schönebeck (Elbe) bis zum 15. Tage des darauffolgenden 
Monats nicht schriftlich mitteilt:


  * ob die der Zweitwohnungssteuer unterliegende Wohnung eigengenutzt, ungenutzt, zum 
vorübergehenden Gebrauch genutzt oder


  * unentgeltlich überlassen wurde oder
  * wie viel die Jahresrohmiete (§ 6 Abs. 2) für die Wohnung, die der Zweitwohnungssteuer 


unterliegt, beträgt und
  * wie groß die Wohnfläche der der Zweitwohnungssteuer unterliegenden Wohnung ist.


3. entgegen § 9 Abs.1 keine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abgibt
und wer es sich dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Ab-
gabenvorteile zu erlangen (Abgabengefährdung).


(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 16 Abs. 3 KAG-LSA  mit einer Geldbuße bis zu  10.000 
EUR geahndet werden.


§ 12
Übergangsvorschrift


Die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Satzung bei der Stadt Schönebeck (Elbe) bereits ange-
meldeten Zweitwohnungen gelten als angemeldet im Sinne des § 8 Abs. 1.


§ 13
In-Kraft-Treten


Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 


Schönebeck (Elbe), den 06.07.2011


Haase      
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0274/2011  


Satzung über die Erhebung der Hundesteuer (Hundesteuersatzung)


Der Stadtrat beschließt die Satzung über die Erhebung der Hundesteuer (Hundesteuersatzung). 


Haase
Oberbürgermeister


S a t z u n g
über die Erhebung einer Hundesteuer


Aufgrund der §§ 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383) in der zurzeit geltenden Fassung und 
aufgrund der §§ 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) in der zurzeit geltenden 
Fassung hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 30.06.2011 die folgende 
Satzung beschlossen:


Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Schönebeck (Elbe)


§ 1
Allgemeines


Die Stadt Schönebeck (Elbe) erhebt die Hundesteuer nach dieser Satzung.


§ 2
Steuergegenstand


(1)   Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden im Gebiet der 
Stadt Schönebeck (Elbe).


(2)   Eine Hundehaltung liegt vor, wenn ein Hund zeitlich nachhaltig, d.h. länger als zwei Monate, 
einem oder mehreren Menschen zugeordnet ist, unabhängig davon, ob sich diese zu einer Ver-
einigung zusammengeschlossen haben oder nicht. Auf die zivilrechtliche Form sowie auf den 
Zweck der Zuordnung kommt es nicht an.


§ 3
Steuerschuldner


(1) Steuerschuldner ist der Halter eines Hundes.
(2)   Hundehalter ist jede natürliche oder juristische Person, die einen oder mehrere Hunde im ei-


genen Interesse oder im Interesse der Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt oder Wirt-
schaftsbetrieb aufgenommen hat.


(3)   Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei Monate im Jahr gepflegt, unterge-
bracht oder auf Probe oder zum Anlernen gehalten hat, es sei denn er kann nachweisen, dass 
der Hund bereits in einer anderen Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland versteuert wird 
oder von der Steuer befreit ist.


(4)   Alle in einem Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 
Haltern gemeinsam gehalten.


(5)  Halten mehrere Personen einen oder mehrere Hunde, so haften sie gesamtschuldnerisch für 
die Hundesteuerschuld. Hundesteuerpflichtig kann grundsätzlich jedes über Einkommen ver-
fügende erwachsene Mitglied eines aus mehreren Personen bestehenden Haushaltes oder Wirt-
schaftsbetriebs sein, in dem ein oder mehrere Hunde aufgenommen wurden. 


§ 4
Entstehen der Steuerpflicht


(1)   Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, der dem Monat folgt, in dem ein Hund in 
einen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem 1. des Monats, 
der dem Monat folgt, in dem der Hund drei Monate alt geworden ist. In den Fällen des § 3 Abs. 
3 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, der dem Monat folgt, in dem der Zeitraum 
von zwei Monaten überschritten worden ist.


(2)   Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung beendet wird 
oder in dem der Halter wegzieht. Die Hundehaltung ist beendet, wenn der Hund abgeschafft 
wird, abhanden kommt oder verstirbt.


§ 5
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld


(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(2)  Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die Steuer anteilmä-


ßig auf volle Monate zu berechnen.
(3)   Die Jahressteuerschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungszeitraumes am 01.01. des 


jeweiligen Kalenderjahres. Beginnt die Steuerpflicht erst im Laufe des Erhebungszeitraumes, 
entsteht die Steuerschuld mit Beginn des Monats, in dem die Steuerpflicht beginnt (§ 4 Abs. 1).


§ 6
Festsetzung und Fälligkeit


(1)   Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder, wenn die Steuerpflicht erst während des Kalender-
jahres beginnt, für den Rest des Kalenderjahres durch Bescheid festgesetzt.


(2)   In dem Bescheid kann bestimmt werden, dass die Steuerfestsetzung auch für zukünftige Zeit-
abschnitte gilt, solange sich die Bemessungsgrundlagen und der Steuerbetrag nicht ändern. Für 
diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu 
entrichten haben, kann die Steuer durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für 
die Steuerschuldner treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechts-
wirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen 
wäre.


(3)   Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 
jeden Jahres fällig.


§ 7
Steuersatz


(1) Die Steuer beträgt jährlich
• für den ersten Hund  46,00 Euro
• für den zweiten Hund  68,00 Euro
• für den dritten und jeden weiteren Hund 88,00 Euro


(2)   Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 9 gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der 
Hunde nicht anzusetzen. Hunde, für die Steuerermäßigung nach § 10 gewährt wird, gelten als 
erste Hunde.


§ 8
Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen


(1)   Die Gewährung von Steuervergünstigungen (Steuerbefreiungen, Steuerermäßigungen) nach 


den §§ 9 und 10 richtet sich nach den Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres. In den 
Fällen des § 4 Abs. 1 sind die Verhältnisse bei Beginn der Steuerpflicht maßgeblich. Die Steu-
ervergünstigungen werden bis zum Wegfall der Voraussetzungen gewährt.


(2)   Steuervergünstigungen werden nur gewährt, wenn die Hunde, für welche die Vergünstigungen 
in Anspruch genommen werden sollen
1. für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind,
2. entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten werden
3. und wenn der Halter des Hundes in den letzten fünf Jahren nicht rechtskräftig wegen Tierquä-


lerei bestraft wurde.
(3)   Anträge auf Gewährung einer Steuervergünstigung sollen bis zum Ablauf eines Monats nach 


Bekanntgabe des Steuerbescheides gestellt werden.


§ 9
Steuerbefreiungen


Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für:
* einen Hund, der ausschließlich dem Schutz und der Hilfe einer blinden, tauben oder sonst 


hilflosen Person dient. Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehin-
dertenausweis mit dem Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“ oder „H“ besitzen.


§ 10
Steuerermäßigung


Die Steuer wird auf Antrag auf 50 v. H. ermäßigt für:
* einen Hund, der der Bewachung von bewohnten Gebäuden dient, die von dem nächsten be-


wohnten Gebäude mehr als 200 m Luftlinie entfernt liegen.
* Hunde, die die für Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde vorgeschriebene Prüfung vor Lei-


stungsprüfern der zuständigen Fachorganisation mit Erfolg abgelegt haben und für den Zi-
vilschutz, Katastrophenschutz oder Rettungsdienst zur Verfügung stehen. Die Ablegung der 
Prüfung ist durch Vorlage eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des 
Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen.


* Hunde die von zugelassenen Unternehmungen des Bewachungsgewerbes oder von berufs-
mäßigen Einzelwächtern neben persönlichen Zwecken auch zur Ausübung des Wachdienstes 
dienen.


§ 11
Meldepflicht


(1)   Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14 Tagen nach Aufnahme im Haus-
halt oder Wirtschaftsbetrieb oder Zuzug des Hundehalters in die Stadt Schönebeck (Elbe) oder, 
wenn der Hund dem Halter durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen 
ist, innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf des dritten Monats nach der Geburt bei der Stadt 
Schönebeck (Elbe) schriftlich anzumelden. In den Fällen des § 3 Abs. 3 muss die Anmeldung 
innerhalb von 14 Tagen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten 
worden ist, erfolgen.


(2)   Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung der 
Hundehaltung oder Umzug in eine andere Stadt bei der Stadt Schönebeck (Elbe) schriftlich 
abzumelden. Im Falle einer Veräußerung sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Er-
werbers anzugeben.


(3)   Entfallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung, ist der Hunde-
halter verpflichtet, der Stadt Schönebeck (Elbe) dies innerhalb von 14 Tagen nach Eintritt des 
Grundes für den Wegfall der Vergünstigung schriftlich anzuzeigen.


(4)   Tritt an die Stelle eines abgeschafften, gestorbenen oder getöteten Hundes beim selben Hun-
dehalter ein anderer Hund, so ist dieser Wechsel innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt vom 
Hundehalter bei der Stadt Schönebeck (Elbe) schriftlich anzuzeigen. Der Wechsel erfolgt durch 
Abmeldung des bisher gemeldeten Hundes und Anmeldung des neu angeschafften Hundes.


§ 12
Hundesteuermarken


(1)   Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Stadtgebiet angezeigt wurde, wird eine Hun-
desteuermarke, die im Eigentum der Stadt Schönebeck (Elbe) verbleibt, ausgegeben.


(2) Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Haltung des Hundes gültig.
(3)   Der Hundehalter hat dem/den von ihm gehaltenen Hund/en die gültige Steuermarke sichtbar 


anzulegen. Der Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten der Stadt Schönebeck (Elbe) die 
gültige Hundesteuermarke auf Verlangen vorzuzeigen.


(4)   Endet die Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über die Beendigung der Hun-
dehaltung innerhalb von 14 Tagen an die Stadt Schönebeck (Elbe) zurückzugeben.


(5)   Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine Ersatzmarke ausgehändigt. Dasselbe 
gilt für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke; die unbrauchbar gewor-
dene Hundesteuermarke ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust geratene Hundesteuermarke 
wieder aufgefunden, ist die wiedergefundene Marke der Stadt Schönebeck (Elbe) unverzüglich 
zurückzugeben.


§ 13
Ordnungswidrigkeiten


(1)   Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2  KAG-LSA handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig
1.   entgegen § 11 Abs. 1 einen Hund nicht innerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme in einen 


Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb oder nach Zuzug in die Stadt Schönebeck (Elbe) bei der 
Stadt Schönebeck (Elbe) schriftlich anmeldet oder einen neugeborenen Hund nicht inner-
halb von zwei Wochen nach Ablauf des dritten Monats nach der Geburt schriftlich anmeldet 
oder


2.   entgegen § 11 Abs. 2 den Hund nicht innerhalb von zwei Wochen nach Beendigung der 
Hundehaltung oder der Hundehalter aus der Stadt Schönebeck (Elbe) weggezogen ist, bei 
der Stadt Schönebeck (Elbe) schriftlich abmeldet und im Falle der Abgabe des Hundes an 
eine andere Person bei der Abmeldung nicht den Namen und die Anschrift dieser Person 
angibt oder


3.   entgegen § 11 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung nicht 
innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt des Grundes für den Wegfall der Vergünstigung 
schriftlich anzeigt oder


4.   entgegen § 11 Abs. 4 nicht innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt schriftlich anzeigt, 
wenn an die Stelle eines abgeschafften, verstorbenen oder getöteten Hundes ein anderer 
Hund tritt


  und wer es sich dadurch ermöglicht  Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgaben-
vorteile zu erlangen (Abgabengefährdung).


(2)   Ordnungswidrig im Sinne von § 6 Abs.7 Satz 1 GO LSA handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig
1.   entgegen § 12 Abs. 3 die gültige Hundesteuermarke nicht jedem gehaltenen Hund sichtbar 


anlegt oder den Beauftragten der Stadt Schönebeck (Elbe) auf Verlangen nicht die gültige 
Hundesteuermarke vorzeigt oder


2.   entgegen § 12 Abs. 4 die Hundesteuermarke mit der schriftlichen Abmeldung über die Been-
digung der Hundehaltung nicht innerhalb von zwei Wochen an die Stadt Schönebeck (Elbe) 
zurückgibt oder


3.   entgegen § 12 Abs. 5 die unbrauchbar gewordene Hundesteuermarke oder die vorher in 
Verlust geratene Hundesteuermarke wieder aufgefunden hat, nicht an die Stadt Schönebeck 
(Elbe) zurückgibt.


(3)   Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 gemäß § 16 Abs. 3 KAG-LSA mit 
einer Geldbuße bis zu 10.000 EUR geahndet werden, in den Fällen des Absatzes 2 gemäß § 6 
Abs. 7 Satz 2 GO LSA mit einer Geldbuße bis zu 2.500 EUR.


§ 14
Übergangsvorschrift


Die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Satzung bei der Stadt Schönebeck (Elbe) bereits an-
gemeldeten Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 11 Abs. 1.


§ 15
Billigkeitsmaßnahmen gemäß § 13 a KAG-LSA


(1)   Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet werden, 
wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde 
und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint.


(2)   Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlas-
sen werden.


(3)   Die Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen erfolgt auf Antrag des Steuerpflichtigen, der alle 
Tatsachen anzugeben hat, die hierfür erheblich sind.


§ 16
In Kraft Treten


Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 
Hundesteuern in der Fassung vom 26.10.2001 mit der 1. Änderung vom 29.11.2002 außer Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 06.07.2011


  
Haase       
Oberbürgermeister
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Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, vom 15.07.2011


Die Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe) weist darauf hin, dass die öffent-
liche Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, zum Flurneuordnungsver-
fahren „Flurbereinigung Ortsumgehung Schönebeck B 246a, 2. Pla-
nungsabschnitt, Landkreis Schönebeck 013“ vom 15.07.2011 
Az: 42.3. SBK 113.611. B 5.01_ W01_W07_15_7_2011 im Schaukasten 
der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 11, sowie auf der Homepage der 
Stadt Schönebeck (Elbe) unter Bekanntmachungen veröffentlicht wird. 
Des Weiteren wird der Bekanntmachungstext mit den Anlagen im Stadt-
planungs- und Stadtentwicklungsamt, Breiteweg 12, 39218 Schönebeck 
(Elbe), in der Zeit vom 18.07.2011 bis 29.07.2011 zur Einsichtnahme öf-
fentlich ausgelegt. 


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, vom 11.07.2011


Die Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe) weist darauf hin, dass die öffent-
liche Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, zum Flurneuordnungsver-
fahren „Flurbereinigung Ortsumgehung Schönebeck B 246a, 2. Pla-
nungsabschnitt, Landkreis Schönebeck 013“ vom 11.07.2011 
Az: 42.3. SBK 113.611. B 5.01_VIA_TG_WEG9 im Schaukasten der 
Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 11, sowie auf der Homepage der 
Stadt Schönebeck (Elbe) unter Bekanntmachungen veröffentlicht wird. 
Des Weiteren wird der Bekanntmachungstext mit den Anlagen im Stadt-
planungs- und Stadtentwicklungsamt, Breiteweg 12, 39218 Schönebeck 
(Elbe), in der Zeit vom 18.07.2011 bis 29.07.2011 zur Einsichtnahme öf-
fentlich ausgelegt.


Haase
Oberbürgermeister


Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Schönebeck (Elbe) über das 
Widerspruchsrecht nach § 18 Abs. 7 des Melderechtsrahmengesetzes 
gegen die Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrverwaltung 
im Rahmen der Wehrerfassung


Mit Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht zum 01. Juli 2011 wurden 
die wehrrechtlichen Vorschriften bezüglich der Wehrerfassung und Daten-
übermittlung an die Bundeswehr geändert.


Die Stadt Schönebeck (Elbe) als zuständige Meldebehörde übermittelt auf 
Grund des § 58 Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes zum Zweck der Über-
sendung von Informationsmaterial dem Bundesamt für Wehrverwaltung 
jährlich bis zum 31. März (im Jahr 2011 erfolgt die Datenübermittlung im 
Monat Oktober) folgende Daten von Personen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit, die im kommenden Jahr volljährig werden:


1. Familienname
2. Vornamen
3. gegenwärtige Anschrift.


Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr nach § 18 
Abs. 7 des Melderechtsrahmengesetzes widersprochen haben.


Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Schönebeck (Elbe), SG Bürgerbüro/Meldewesen, Markt 1, 39218 Schö-
nebeck (Elbe), eingelegt werden.


Hausanschrift:
Stadt Schönebeck (Elbe)
SG Bürgerbüro/Meldewesen
Friedrichstraße 117
39218 Schönebeck (Elbe)


Schönebeck (Elbe), 13.07.2011


Haase
Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte


Im freiwilligen Landtausch in der Gemeinde Stadt Schönebeck Stadtteil Frohse
Verf.-Kennung: SLK 124


betreffend das Flurstück 72 in der Flur 2 der Gemarkung Schönebeck-Frohse


werden gemäß § 14 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) hiermit die Inhaber von 
Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am frei-
willigen Landtausch berechtigen, aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von 3 Monaten 
- gerechnet vom ersten Tag dieser Bekanntmachung - beim Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben anzumelden.


Auf Verlangen des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Au-
ßenstelle Wanzleben hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Behörde 
zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmel-
dende nicht mehr zu beteiligen.


Werden Rechte erst nach Ablauf der zuvor bezeichneten Fristen angemeldet oder 
nachgewiesen, so kann gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG das Amt für Landwirtschaft, Flur-
neuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben die bisherigen Verhandlungen 
und Festsetzungen gelten lassen.


Der Inhaber eines in § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechts muss gemäß § 14 Abs. 
3 FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso ge-
gen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe 
des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.


Im Auftrag


Konstanze Cleve     (DS)


Hinweis zu den angewandten Rechtsgrundlagen:
– Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 


16. März 1976 (BGBl. I, S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I, S. 2794)


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
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Öffentliche Bekanntmachung
Der Ehle/Ihle Verband gibt hierdurch bekannt, dass in der Zeit vom 01.08.2011 bis 
31.01.2012 an allen Verbandsgewässern (Gewässer II. Ordnung) Unterhaltungsar-
beiten durchgeführt werden.
Zu diesem Zweck haben die Eigentümer oder Nutzer der Anliegergrundstücke den
ausführenden Firmen sowie den Dienstkräften des Verbandes Zutritt zu diesen Ge-
wässern sowie die notwendige Bau- und Arbeitsfreiheit an den Gewässern zu ge-
währen.


Die gesetzliche Grundlage hierfür bilden das Gesetz über Wasser- und Bodenverbän-
de (Wasserverbandsgesetz – WVG), vom 20.02.1991 zuletzt geändert am 15.05.2002
durchArtikel 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung desWVG (BBGLTeil I Nr. 31 vom
22.05.2002 S. 1578), das Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom
07.09.1993 (GVBL LSA Nr. 38/1993) zuletzt geändert am 16.03.2011 (GVBL LSA
Nr. 8/2011 vom 24.03.2011, S. 492), sowie die Satzung des Ehle/Ihle Verbandes vom
20.08.1992 zuletzt geändert am 13.04.2010.


Einsichtnahme in die Liste der Verbandsgewässer sowie nähereAuskünfte sind in der
Geschäftsstelle des Verbandes zu den Geschäftszeiten, Mo. – Do., 7.00 – 16.15 Uhr,
sowie Freitag, 7.00 – 12.00 Uhr auf Voranmeldung möglich.


Anschrift der Geschäftsstelle:


Ehle/Ihle Verband
OT Stegelitz
Alte Ziegelei 0
39291 Möckern


Stegelitz, den 28.07.2011


gez. Wolff
Geschäftsführer


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt
1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die
Versandkosten beim Verlag abonniert werden.


8. Jahrgang     Sonntag, 31.07.2011     Amtliche Bekanntmachungen           Nr. 35


2/149








Beschluss des Stadtrates vom 23.06.2011
Beschluss-Nummer: 0293/2011  


Der Stadtrat berät und beschließt gemäß § 158  Abs. i.V.m. § 155 Gemeindeord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 10. August 2009 (GVBl. LSA
S. 383), in der derzeitig gültigen Fassung, die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr 2011 einschließlich
der Wirtschaftspläne für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof Schönebeck, den Ei-
genbetrieb Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen für das Wirtschaftsjahr 2011 und
der weiteren Anlagen und Bestandteile gemäß § 2 Abs. 1 und 2 GemHVO.


gez. Haase
Oberbürgermeister


H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Schönebeck (Elbe)


für das Haushaltsjahr   2 0 1 1
und Bekanntmachung der Haushaltssatzung


1. Haushaltssatzung


Aufgrund des § 158 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO
LSA) vom 10. August 2009 (GVBl. S. 383) in der derzeitig gültigen Fassung i.V.m.
§ 155 GO LSA hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) am 23.06.2011 fol-
gende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2011 beraten und beschlossen:


§ 1


Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird


im Verwaltungshaushalt


 in der Einnahme auf   46.192.200
 in der Ausgabe auf   54.382.700


im Vermögenshaushalt


 in der Einnahme auf  13.527.200
 in der Ausgabe auf   13.527.200


festgesetzt.
§ 2


Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht ver-
anschlagt.


§ 3


Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.995.600 fest-
gesetzt.


§ 4


Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf


   10.000.000,00
festgesetzt.


§ 5


Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr
2011 wie folgt festgesetzt:


Stadt Schönebeck (Elbe)
1. Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe


(Grundsteuer A)    290 v.H.
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  390 v.H.


2.  Gewerbesteuer    380 v.H.


Für die Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies gelten entsprechend der beschlos-
senen und durch die Kommunalaufsicht des Salzlandkreises genehmigten Gebiets-
änderungsverträge folgende Hebesätze:


Ortschaft Plötzky
1.  Grundsteuer


 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 235 v.H.
(Grundsteuer A)


 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  335 v.H.


2. Gewerbesteuer    300 v.H.


Ortschaft Pretzien
1. Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe


(Grundsteuer A)    255 v.H.
 c) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  355 v.H.


2. Gewerbesteuer    300 v.H.


Ortschaft Ranies
1. Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe


(Grundsteuer A)    255 v.H.
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  355 v.H.


2. Gewerbesteuer    300 v.H.


§ 6


Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben entstehen nicht und sind als nicht erheblich
anzusehen bei Beträgen (unbegrenzt),


- die aufgrund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen Umset-
zungen zwischen den Unterabschnitten führen,


- interne Leistungsverrechnungen,
- kalkulatorische Kosten und
- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.


Schönebeck (Elbe), 04.08.2011


Haase
Oberbürgermeister


2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung


Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erfor-
derlich. Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung für
das Land Sachsen-Anhalt vom 08.08.2011 bis 16.08.2011 zur Einsichtnahme im
Rathaus, Zimmer 108, zu den bekannten Dienstzeiten öffentlich aus.


Schönebeck (Elbe), 07.08.2011


Haase
Oberbürgermeister
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Beschluss des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 23.06.2011
Beschluss-Nummer: 0293/2011  


Der Stadtrat berät und beschließt gemäß § 158  Abs. i.V.m. § 155 Gemeindeord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 10. August 2009 (GVBl. LSA
S. 383), in der derzeitig gültigen Fassung, die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr 2011 einschließlich
der Wirtschaftspläne für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof Schönebeck, den Ei-
genbetrieb Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen für das Wirtschaftsjahr 2011 und
der weiteren Anlagen und Bestandteile gemäß § 2 Abs. 1 und 2 GemHVO.


Haase
Oberbürgermeister


H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Schönebeck (Elbe)


für das Haushaltsjahr   2 0 1 1
und Bekanntmachung der Haushaltssatzung


1. Haushaltssatzung


Aufgrund des § 158 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO
LSA) vom 10. August 2009 (GVBl. S. 383) in der derzeitig gültigen Fassung i.V.m.
§ 155 GO LSA hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) am 23.06.2011 fol-
gende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2011 beraten und beschlossen:


§ 1


Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird


im Verwaltungshaushalt


in der Einnahme auf   46.192.200
in der Ausgabe auf   54.382.700


im Vermögenshaushalt


 in der Einnahme auf  13.527.200
 in der Ausgabe auf   13.527.200


festgesetzt.
§ 2


Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht ver-
anschlagt.


§ 3


Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.995.600 fest-
gesetzt.


§ 4


Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf


   10.000.000,00
festgesetzt.


§ 5


Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr
2011 wie folgt festgesetzt:


Stadt Schönebeck (Elbe)
1. Grundsteuer


a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A)    290 v.H.


 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  390 v.H.


2.  Gewerbesteuer    380 v.H.


Für die Ortschaften Plötzky, Pretzien und Ranies gelten entsprechend der beschlos-
senen und durch die Kommunalaufsicht des Salzlandkreises genehmigten Gebiets-
änderungsverträge folgende Hebesätze:


Ortschaft Plötzky
1.  Grundsteuer


 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 235 v.H.
(Grundsteuer A)


 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  335 v.H.


2. Gewerbesteuer    300 v.H.


Ortschaft Pretzien
1. Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe


(Grundsteuer A)    255 v.H.
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  355 v.H.


2. Gewerbesteuer    300 v.H.


Ortschaft Ranies
1. Grundsteuer


a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A)    255 v.H.


 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  355 v.H.


2. Gewerbesteuer    300 v.H.


§ 6


Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben entstehen nicht und sind als nicht erheblich
anzusehen bei Beträgen (unbegrenzt),


- die aufgrund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen Umset-
zungen zwischen den Unterabschnitten führen,


- interne Leistungsverrechnungen,
- kalkulatorische Kosten und
- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.


Schönebeck (Elbe), 04.08.2011


Haase
Oberbürgermeister


2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung


Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erfor-
derlich. Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung für
das Land Sachsen-Anhalt vom 15.08.2011 bis 23.08.2011 zur Einsichtnahme im
Rathaus, Zimmer 108, zu den bekannten Dienstzeiten öffentlich aus.


Schönebeck (Elbe), 07.08.2011


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,
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Der Stadtrat Schönbeck (Elbe) hat in der Sitzung am 23.06.2011 nachfolgende
Beschlüsse gefasst, die hiermit bekannt gegeben werden.


Beschluss-Nummer: 0271/2011
Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad 
Salzelmen
Aufgrund des § 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land
Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) vom 24. März 1997 (GVBl.
LSA S. 446), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes über ein Neues Kom-
munales Haushalts- und Rechnungswesen im Land Sachsen-Anhalt vom 22.
März 2006 (GVBl. LSA S. 128), beschließt der Stadtrat der Stadt Schönebeck
(Elbe) in seiner Sitzung am 23.06.2011 über den Wirtschaftsplan für das Wirt-
schaftsjahr 2011:


§ 1 Erfolgsplan
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird im Erfolgsplan fest-
gesetzt:
in den Erträge auf 4.235.200 Euro
in den Aufwendungen auf 5.442.800 Euro
in dem Jahresverlust auf 1.207.600 Euro
Der Zuschuss der Stadt Schönebeck beträgt:
zum Ausgleich des Jahresverlustes 2011 1.207.600 Euro
zum Ausgleich des erwarteten Verlustes
für das Wirtschaftsjahr 2010 400.000 Euro
somit insgesamt 1.607.600 Euro.


§ 2 Vermögensplan
Die Einnahmen und Ausgaben werden festgesetzt auf je 3.372.600 Euro. Darin
enthalten sind 190.400 Euro Einnahmen aus Fördermitteln für die Attraktivie-
rung des Gesundheits- und Erholungsbades Solequell.


§ 3 Kreditaufnahmen
Eine Kreditaufnahme im Jahr 2011 wird nicht erfolgen.


§ 4 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt.


§ 5 Kassenkredit
Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2011 zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf


1.000.000 Euro
festgesetzt.


§ 6 Stellenübersicht
Die Stellenübersicht wird mit 50,5 Stellen festgesetzt.


Schönebeck (Elbe), 05.08.2011


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung
Gemäß § 94 der GO LSA wird der vorstehende Wirtschaftsplan 2011 des Ei-
genbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“ hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Die Genehmigung ist am 01.08.2011 unter dem Aktenzeichen
30.15.2.01.01-I-Schu durch die Aufsichtsbehörde erteilt worden. Der Wirt-
schaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzel-
men“ liegt nach § 94 Abs. 3 GO LSA vom 15.08. bis 23.08.2011 von Mo.-Do.
9.00-16.00 Uhr und Fr. 9.00-12.00 Uhr im


SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen
Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe)
Badepark 1
Sekretariat
39218 Schönebeck (Elbe)


zur Einsichtnahme öffentlich aus.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0272/2011
Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof Schönebeck 
Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes Städ-
tischer Bauhof Schönebeck mit folgenden Grunddaten:


1. Erfolgsplan
Die Aufwendungen und Erträge werden festgesetzt auf je 3.092.700 .
Der Zuschuss der Stadt beträgt 0 .


2. Vermögensplan
Die Einnahmen und Ausgaben werden festgesetzt auf je 168.700 .


3. Kreditaufnahmen
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht
veranschlagt.


4. Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.


5. Kassenkredit
Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2011 zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird
auf 500.000 festgesetzt.


6. Stellenübersicht
Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes weist 51,5 Vollzeitstellen aus.


Schönebeck (Elbe), 05.08.2011


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung
Der Wirtschaftsplan 2011 des Städtischen Bauhofes Schönebeck wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. Der Wirtschaftsplan liegt gemäß § 18 Abs.
5 Eigenbetriebsgesetz-EigBG im Land Sachsen-Anhalt vom 15.08.2011 bis
23.08.2011 zur Einsichtnahme im Dammweg 22, Zimmer 207, zu den Dienst-
zeiten Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis
15:00 Uhr sowie Freitag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr öffentlich aus.


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0294/2011
Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Schöne-
beck (Elbe) bis 2018
Der Stadtrat berät und beschließt gemäß §  158 Abs. 3 Gemeindeordnung für
das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S.
383), in der zuletzt geänderten Fassung, das in der Anlage 1 fortgeschriebene
Haushaltskonsolidierungskonzept des Jahres 2010 und dessen finanzielle Aus-
wirkungen.


Haase
Oberbürgermeister


Ersatzbekanntmachung der Stadt Schönebeck (Elbe)


Gemäß § 118 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO
LSA) i.V. mit § 16 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) wird
darauf verwiesen, dass der Beteiligungsbericht 2010 der Stadt Schönebeck
(Elbe) während der Dienststunden bei der Stabsstelle „Kommunale Beteili-
gungen“ der Stadt Schönebeck (Elbe), Rathaus, Markt 1, nach Veröffentli-
chung 1 Monat eingesehen werden kann.


Haase
Oberbürgermeister
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N a c h r u f
 
Am 3. August 2011 verstarb im Alter von 71 Jahren unser  
langjähriger Mitarbeiter
 


Hans-Joachim Meyer
 
Wir haben ihn als einen pflichtbewussten, engagierten und 
hilfsbereiten Mitarbeiter im Amt für Sicherheit und Ord-
nung schätzen gelernt. Die Stadtverwaltung wird Herrn 
Meyer ein ehrendes Andenken bewahren.
 


Haase Reimer
Oberbürgermeister Personalratsvorsitzende
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BEKANNTMACHUNG
der 19. Sitzung des Betriebsausschusses 


Kur- und Gesundheitsverwaltung am 01.09.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Kunsthof, Vortragsraum Schausiedehaus
   Bad Salzelmen
   Badepark 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0331/2011


Jahresabschluss 2010 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen
BE: Herr Köhler, Frau Bischoff (Anochin, Roters & Kollegen)


6. Plan-Ist-Vergleich per 30.06.2011
7. Vorlagen-Nummer: 0332/2011


1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „SOLEPARK
Schönebeck/Bad Salzelmen“


8. Vorlagen-Nummer: 0333/2011
Aufnahme eines Kommunalkredites zur Finanzierung zusätzlicher Pla-
nungskosten für die Investitionsmaßnahme „Attraktivierung und Erwei-
terungsinvestition des Gesundheits- und Erholungsbades Solequell“


9. Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
11. Informationen der Verwaltung
12. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 11. Sitzung des Betriebsausschusses 


Städtischer Bauhof am 31.08.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck
   Dammweg 22, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Information zum Lagebericht I. Halbjahr
6. Information des Betriebsleiters
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt
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8. Jahrgang     Sonntag, 21.08.2011     Amtliche Bekanntmachungen           Nr. 38


2/240 mm







 


Landesbetrieb Bau - Hauptniederlassung,
Hasselbachstr. 6, 39104 Magdeburg


An die
Grundeigentümer und Pächter
in der Gemarkung Plötzky


Planungen für die Bundesstraße B246a Plötzky-Alte Fähre
hier: Vorarbeiten auf Grundstücken


Sehr geehrte Damen und Herren,


der Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt (LBB LSA) beabsichtigt, zur Ver-
besserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit 
die oben genannte Planung durchzuführen. Um das Vorhaben ordnungsge-
mäß planen zu können, ist es notwendig, auf nachfolgenden Flurstücken:


Gemarkung: Plötzky (1391)


Flur: 2
Flurstücke: 43/5, 64/74, 64/77, 64/80, 65/8, 67, 308/3, 309/2, 309/3, 
309/4, 310/3, 310/6, 310/7, 310/11, 324/2, 374, 397/1, 398, 399, 400, 
497, 683/308, 854/311, 1018/64, 1019/64, 1020/64, 1040/324, 1202/308, 
1203/308, 1205/308, 1237/324, 1405/308, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 
10030, 10031, 10032, 10033, 10034, 10035, 10036, 10037, 10038, 10039, 
10040, 10041, 10042, 10043, 10044, 10045, 10047, 10048, 10049, 10050, 
10051, 10053, 10054, 10055, 10057, 10058, 10060, 10061, 10063, 10064, 
10123, 10193, 10194, 10195, 10196, 10197, 10198, 10199, 10200, 10201, 
10202, 10203, 10204, 10205, 10206, 10207, 10208, 10209


Flur: 5
Flurstücke: 175/134, 366/138, 10000, 10001, 10002, 10003, 10004, 
10005, 10006, 10007, 10008, 10009, 10010, 10011, 10012, 10013, 10014, 
10015, 10016, 10017, 10018, 10066


in der Zeit vom 04.10.2011 bis zum 16.12.2011 vorbereitende Arbeiten 
durchzuführen.


Zu diesen vorbereitenden Arbeiten gehören die Vermessungsarbeiten, die 
hiermit bekannt gemacht werden. Die im vorherigen Abschnitt benannten 
Flurstücke werden vermessungstechnisch erfasst. Hierzu ist in der Regel 
das Betreten der Flurstücke erforderlich. Es erfolgt eine vermessungstech-
nische Erfassung der Geländeoberfläche und der topografischen Details 
wie Straßen, Wege, Gräben, Gebäude und Bäume. Hierbei ist teilweise 
auch die Betretung umfriedeter Grundstücke notwendig. Durch die Ver-
messung werden auch Gebiete erfasst, welche nicht unmittelbar baulich 
betroffen sind. Dieser erweiterte Bereich ist notwendig, um die Schutz-
aspekte für Mensch und Umwelt in der Planungsphase berücksichtigen 
zu können (Bsp. Lärmschutz) und die Beeinträchtigungen so gering wie 
möglich zu halten. Vor der Betretung umfriedeter Grundstücke erfolgt in 
der Regel eine persönliche Anmeldung durch die Straßenbauverwaltung 
oder durch von ihr beauftragte Unternehmen.
Im Zuge der Vermessungsarbeiten werden Festpunkte dauerhaft vermarkt. 
Diese Punktmarken werden soweit als möglich im öffentlichen Raum ein-
gebracht. Wenn Punkte auf landwirtschaftlich genutzten Flächen vermarkt 
werden, kommen in der Regel unterirdische Marken zum Einsatz, so dass 
eine Beeinträchtigung der Bewirtschaftung weitgehend ausgeschlossen 
werden kann. Zur Vermarkung der Punkte kann das Befahren der Flächen 
mit Vermessungsfahrzeugen notwendig sein.


Da die genannten Arbeiten im Interesse der Allgemeinheit liegen, hat das
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) die Grundstücksberechtigten ver-
pflichtet, diese nach § 16a FStrG zu dulden. Die Arbeiten können auch 
durch Beauftragte der Straßenbauverwaltung durchgeführt werden. Et-
waige unmittelbare Vermögensnachteile, die Ihnen durch diese Arbeiten 
entstehen sollten, werden selbstverständlich ausgeglichen.


Sollte eine Einigung über eine Entschädigung in Geld nicht erreicht wer-
den können, setzt das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Referat 
106, Ernst-Kamieth-Straße 2 in 06112 Halle (Saale) auf Ihren Antrag oder 
auf Antrag der Straßenbaubehörde die Entschädigung fest.


Durch diese Vorarbeiten wird nicht über die Ausführung der geplanten 
Straße entschieden. 


Sollten Sie die Vorarbeiten nicht zulassen, so verständigen Sie uns bitte 
umgehend. Wir weisen aber darauf hin, dass die gesetzliche Duldungs-
pflicht zwangsweise durchgesetzt werden kann. 


Wir hoffen auf Ihr Verständnis für die notwendigen Vorarbeiten.


Rechtsbehelfsbelehrung


Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage beim Verwaltungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203-206, 39104 
Magdeburg, schriftlich, in elektronischer Form oder zur Niederschrift  des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Kla-
gebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 
werden.
Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird, sollen 
der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle 
Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. Falls die Klage in elek-
tronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des Verwaltungsgerichts 
Magdeburg über die auf der Internetseite www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv
bezeichneten Kommunikationswege einzureichen. Die rechtlichen Grund-
lagen hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen sind unter der 
vorgenannten Internetseite abrufbar.


Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Stöber
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Bekanntmachung der 19. Sitzung 
des Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung am 08.09.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Kunsthof, Vortragsraum Schausiedehaus
   Bad Salzelmen
   Badepark 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bestimmungeines 2. Vertreters für den Vorsitzenden des Ausschusses im Verhinde-


rungsfall entsprechend § 49 Abs. 2 GO LSA
6. Vorlagen-Nummer: 0331/2011
 Jahresabschluss 2010 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen
 BE: Herr Köhler, Frau Bischoff (Anochin, Roters & Kollegen)
7. Plan-Ist-Vergleich per 30.06.2011
8. Vorlagen-Nummer: 0332/2011


1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schöne-
beck/Bad Salzelmen“


9. Vorlagen-Nummer: 0333/2011
Aufnahmeeines Kommunalkredites zur Finanzierung zusätzlicher Planungskosten
für die Investitionsmaßnahme „Attraktivierung und Erweiterungsinvestition des Ge-
sundheits- und Erholungsbades Solequell“


10. Informationen der Verwaltung
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
12. Informationen der Verwaltung
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Aufgrund der Neuansetzung obiger Ausschusssitzung entfällt der im Amtsblatt  
am 21.08.2011 bekanntgegebene Termin der Sitzung des Betriebsausschusses 


Kur- und Gesundheitsverwaltung am 01.09.2011. Es wird um Beachtung gebeten.


Bekanntmachung der 15. Sitzung des Finanz- und 
Rechnungsprüfungsausschusses am 06.09.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Abarbeitungsstand Haushalt
7. Vorlagen-Nummer: 0306/2011


Entgeltordnungfür die Besichtigung des Denkmals „Salzturm“ in der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


8. Vorlagen-Nummer: 0307/2011
Satzungüber die Benutzung der Stadtbibliothek der Stadt Schönebeck (Elbe) (Bibli-
otheksbenutzungssatzung)


9. Vorlagen-Nummer: 0308/2011
Satzungüber die Erhebung von Gebühren und Auslagen (Kosten) für die Stadtbibli-
othek Schönebeck (Elbe) (Bibliotheksgebührensatzung)


10. Vorlagen-Nummer: 0317/2011
Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Be-
treibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2012 bis
31.12.2012


11. Vorlagen-Nummer: 0318/2011
Zuschussfür Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2012 für den
Jugendclub „Future“, Moskauer Str., an den Verein Rückenwind e.V.


12. Vorlagen-Nummer: 0319/2011
Zuschussfür Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2012 für das
Kinder- und Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12, an den Verein Rückenwind
e.V.


13. Vorlagen-Nummer: 0320/2011
Zuschussfür Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2012 für den
Jugendclub „Young Generation“, Welsleber Straße 49, an den Verein Rückenwind
e.V.


14. Vorlagen-Nummer: 0321/2011
Zuschussfür Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2012 für das
Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind e.V.


15. Vorlagen-Nummer: 0322/2011
Benutzungs-und Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft
der Stadt Schönebeck (Elbe)


16. Vorlagen-Nummer: 0331/2011
 Jahresabschluss 2010 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen
17. Vorlagen-Nummer: 0332/2011


1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schöne-
beck/Bad Salzelmen“


18. Vorlagen-Nummer: 0334/2011
Verkaufdes Fahrgastschiffanlegers am Salzblumenplatz an die Reederei Süßenbach
Ltd.


19. Vorlagen-Nummer: 0344/2011
Schließungvon Flächen auf dem Ostfriedhof und auf dem Frohser Friedhof in Schö-


nebeck (Elbe)
20. Vorlagen-Nummer: 0353/2011


Satzungüber Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurch-
fahrten in der Stadt Schönebeck (Elbe) (Sondernutzungssatzung)


21. Vorlagen-Nummer: 0354/2011
Satzungüber die Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen (Sondernutzungs-
gebührensatzung)


22. Vorlagen-Nummer: 0355/2011
Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für den Ausbau eines Teilbereiches 
der Gartenstraße im Ortsteil Plötzky


23. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
24. Informationen der Verwaltung
25. Vorlagen-Nummer: 0326/2011


Ankauf von Verkehrsflächenanteilen am Tränkeplatz
26. Vorlagen-Nummer: 0327/2011


Ankauf einer Ergänzungsfläche für den Feuerwehr-Neubau
27. Vorlagen-Nummer: 0328/2011


Ankauf einer Verkehrsfläche „An der Güstener Bahn“
28. Vorlagen-Nummer: 0329/2011
 Ankauf eines Miteigentumsanteiles am Grundstück Edelmannstraße 40
29. Vorlagen-Nummer: 0330/2011


Ankauf von Grundstücksflächen am Tierheim
30. Vorlagen-Nummer: 0335/2011
 Änderung Erbbaurechtsvertrag Schwarzer Weg 2
31. Vorlagen-Nummer: 0336/2011


Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche an der Zimmererstraße
32. Vorlagen-Nummer: 0337/2011


Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche in der Gartenstraße im Ortsteil Plötzky
33. Vorlagen-Nummer: 0338/2011


Verkauf einer Grundstücksteilfläche in der Kirchstraße
34. Vorlagen-Nummer: 0339/2011


Änderungdes Beschlusses Nr. 0246/2011 vom 27.04.2011 zum Verkauf eines Erb-


baurechtsgrundstückes
35. Vorlagen-Nummer: 0340/2011


Entscheidungüber eine Vereinbarung zwischen der Stadt Schönebeck (Elbe) und
dem Elbufer Förderverein e.V. zur Sanierung des Marktbrunnens der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


36. Vorlagen-Nummer: 0347/2011
 Verkauf eines Grundstückes für die Errichtung einer Photovoltaikanlage
37. Vorlagen-Nummer: 0348/2011


Verkauf einer Gewerbefläche an der Barbyer Straße
38. Vorlagen-Nummer: 0349/2011


Zustimmungzur Änderung der südlichen Gemeindegebietsgrenze der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) im Ergebnis des Flurbereinigungsverfahrens für die Ortsumgehung
Schönebeck, B 246 a


39. Vorlagen-Nummer: 0350/2011
Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West


40. Vorlagen-Nummer: 0351/2011
Zustimmung zur Freistellung der Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen in den Klein-
gartenanlagen von der Pachtzahlung


41. Vorlagen-Nummer: 0352/2011
 Verkauf der Eigentumsanteile am Grundstück Am Park 5 im OT Pretzien
42. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 13. Sitzung 
des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses am 07.09.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Verein „Suppe & Seele“
   Welsleber Straße 60 a, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Vor Beginn der Sitzung informiert der Verein „Vigaro e.V.“ über das Projekt „Sup-
pe und Seele“, über aktuelle Probleme und zukünftige Entwicklungen.


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Entscheidungsvorschlag über die Gewährung von freiwilligen Zuwendungen zur


Förderung der Behinderten-, Familien- und Seniorenbetreuung und -hilfe sowie der
offenen Kinder- und Jugendarbeit 2011


7. Vorlagen-Nummer: 0310/2011
Festlegung der Zuständigkeiten der beratenden Ausschüsse (Fachausschüsse) des


Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0311/2011


Satzung über die Führung und Verwendung des Wappens der Stadt Schönebeck
(Elbe) (Wappensatzung)


9. Vorlagen-Nummer: 0312/2011
 Aufhebung des Beschlusses Nr. 109-10/(I)/95 – Nutzung des Stadtwappens
10. Vorlagen-Nummer: 0318/2011


Zuschussfür Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2012 für den
Jugendclub „Future“, Moskauer Str., an den Verein Rückenwind e.V.


11. Vorlagen-Nummer: 0319/2011
Zuschussfür Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2012 für das
Kinder- und Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12, an den Verein Rückenwind
e.V.


12. Vorlagen-Nummer: 0320/2011
Zuschussfür Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2012 für den
Jugendclub „Young Generation“, Welsleber Straße 49, an den Verein Rückenwind
e.V.


13. Vorlagen-Nummer: 0321/2011
Zuschussfür Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2012 für das
Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind e.V.


14. Vorlagen-Nummer: 0322/2011
Benutzungs-und Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft
der Stadt Schönebeck (Elbe)


15. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
16. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 13. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses
am 08.09.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0306/2011


Entgeltordnungfür die Besichtigung des Denkmals „Salzturm“ in der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


7. Vorlagen-Nummer: 0307/2011
Satzungüber die Benutzung der Stadtbibliothek der Stadt Schönebeck (Elbe) (Bibli-
otheksbenutzungssatzung)


8. Vorlagen-Nummer: 0308/2011
Satzungüber die Erhebung von Gebühren und Auslagen (Kosten) für die Stadtbibli-
othek Schönebeck (Elbe) (Bibliotheksgebührensatzung)


9. Vorlagen-Nummer: 0310/2011
Festlegung der Zuständigkeiten der beratenden Ausschüsse (Fachausschüsse) des


Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe)
10. Vorlagen-Nummer: 0317/2011


Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Be-
treibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2012 bis
31.12.2012


11. Vorlagen-Nummer: 0323/2011
 Abwägungsbeschluss
 Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“
 1. Änderung – zugleich Erweiterung
12. Vorlagen-Nummer: 0324/2011
 Satzungsbeschluss
 Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“
 1. Änderung – zugleich Erweiterung
13. Vorlagen-Nummer: 0325/2011
 2. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
 Einleitungsbeschluss
14. Vorlagen-Nummer: 0334/2011


Verkaufdes Fahrgastschiffanlegers am Salzblumenplatz an die Reederei Süßenbach
Ltd.


15. Vorlagen-Nummer: 0345/2011
 Abwägungsbeschluss


BebauungsplanNr. 54 Sondergebiet Versorgungs- und Freizeitanlagen „Ferienpark
Plötzky“


16. Vorlagen-Nummer: 0346/2011


 Satzungsbeschluss
BebauungsplanNr. 54 Sondergebiet Versorgungs- und Freizeitanlagen „Ferienpark
Plötzky“


17. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
18. Informationen der Verwaltung
19. Vorlagen-Nummer: 0340/2011


Entscheidungüber eine Vereinbarung zwischen der Stadt Schönebeck (Elbe) und
dem Elbufer Förderverein e.V. zur Sanierung des Marktbrunnens der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


20. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung der 16. Sitzung 
des Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschusses am 05.09.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0310/2011


Festlegung der Zuständigkeiten der beratenden Ausschüsse (Fachausschüsse) des
Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe)


7. Vorlagen-Nummer: 0323/2011
 Abwägungsbeschluss
 Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“
 1. Änderung – zugleich Erweiterung
8. Vorlagen-Nummer: 0324/2011
 Satzungsbeschluss
 Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“
 1. Änderung – zugleich Erweiterung
9. Vorlagen-Nummer: 0325/2011
 2. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
 Einleitungsbeschluss
10. Vorlagen-Nummer: 0341/2011
 Abwägungsbeschluss
 Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ – 1. Änderung
11. Vorlagen-Nummer: 0342/2011
 Satzungsbeschluss
 Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ – 1. Änderung
12. Vorlagen-Nummer: 0344/2011


Schließungvon Flächen auf dem Ostfriedhof und auf dem Frohser Friedhof in Schö-
nebeck (Elbe)


13. Vorlagen-Nummer: 0345/2011
 Abwägungsbeschluss


BebauungsplanNr. 54 Sondergebiet Versorgungs- und Freizeitanlagen „Ferienpark
Plötzky“


14. Vorlagen-Nummer: 0346/2011
 Satzungsbeschluss


BebauungsplanNr. 54 Sondergebiet Versorgungs- und Freizeitanlagen „Ferienpark
Plötzky“


15. Vorlagen-Nummer: 0355/2011
Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für den Ausbau eines Teilbereiches 
der Gartenstraße im Ortsteil Plötzky


16. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
17. Informationenüber vorliegende Förderanträge aus dem Bereich der privaten Wohn-


substanz im Sanierungsgebiet „Altstadt Schönebeck (Elbe)“
 BE: Frau Stolle, BauBeCon
18. Informationen der Verwaltung
19. Vorlagen-Nummer: 0326/2011


Ankauf von Verkehrsflächenanteilen am Tränkeplatz
20. Vorlagen-Nummer: 0327/2011


Ankauf einer Ergänzungsfläche für den Feuerwehr-Neubau
21. Vorlagen-Nummer: 0328/2011


Ankauf einer Verkehrsfläche „An der Güstener Bahn“
22. Vorlagen-Nummer: 0329/2011
 Ankauf eines Miteigentumsanteiles am Grundstück Edelmannstraße 40
23. Vorlagen-Nummer: 0330/2011


Ankauf von Grundstücksflächen am Tierheim
24. Vorlagen-Nummer: 0335/2011
 Änderung Erbbaurechtsvertrag Schwarzer Weg 2
25. Vorlagen-Nummer: 0336/2011


Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche an der Zimmererstraße
26. Vorlagen-Nummer: 0337/2011


Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche in der Gartenstraße im Ortsteil Plötzky
27. Vorlagen-Nummer: 0338/2011


Verkauf einer Grundstücksteilfläche in der Kirchstraße
28. Vorlagen-Nummer: 0339/2011


Änderungdes Beschlusses Nr. 0246/2011 vom 27.04.2011 zum Verkauf eines Erb-
baurechtsgrundstückes


29. Vorlagen-Nummer: 0340/2011
Entscheidungüber eine Vereinbarung zwischen der Stadt Schönebeck (Elbe) und


dem Elbufer Förderverein e.V. zur Sanierung des Marktbrunnens der Stadt Schöne-
beck (Elbe)


30. Vorlagen-Nummer: 0347/2011
 Verkauf eines Grundstückes für die Errichtung einer Photovoltaikanlage
31. Vorlagen-Nummer: 0348/2011


Verkauf einer Gewerbefläche an der Barbyer Straße
32. Vorlagen-Nummer: 0349/2011


Zustimmungzur Änderung der südlichen Gemeindegebietsgrenze der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) im Ergebnis des Flurbereinigungsverfahrens für die Ortsumgehung
Schönebeck, B 246 a


33. Vorlagen-Nummer: 0350/2011
Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West


34. Vorlagen-Nummer: 0351/2011
Zustimmung zur Freistellung der Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen in den Klein-
gartenanlagen von der Pachtzahlung


35. Vorlagen-Nummer: 0352/2011
 Verkauf der Eigentumsanteile am Grundstück Am Park 5 im OT Pretzien
36. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,
39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versand-
kosten beim Verlag abonniert werden.


8. Jahrgang      Sonntag, 28.08.2011       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 39








 


BEKANNTMACHUNG
der 13. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 12.09.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0310/2011


Festlegung der Zuständigkeiten der beratenden Ausschüsse (Fachaus-
schüsse) des Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe)


7. Vorlagen-Nummer: 0323/2011
Abwägungsbeschluss
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer
Straße“
1. Änderung – zugleich Erweiterung


8. Vorlagen-Nummer: 0324/2011
Satzungsbeschluss
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer
Straße“
1. Änderung – zugleich Erweiterung


9. Vorlagen-Nummer: 0325/2011
2. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
Einleitungsbeschluss


10. Vorlagen-Nummer: 0334/2011
Verkauf des Fahrgastschiffanlegers am Salzblumenplatz an die Ree-
derei Süßenbach Ltd.


11. Vorlagen-Nummer: 0353/2011
Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen
und Ortsdurchfahrten in der Stadt Schönebeck (Elbe) (Sondernut-
zungssatzung)


12. Vorlagen-Nummer: 0354/2011
Satzung über die Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen
(Sondernutzungsgebührensatzung)


13. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
14. Informationen der Verwaltung
15. Vorlagen-Nummer: 0347/2011


Verkauf eines Grundstückes für die Errichtung einer Photovoltaikan-
lage


16. Vorlagen-Nummer: 0348/2011
Verkauf einer Gewerbefläche an der Barbyer Straße


17. Vorlagen-Nummer: 0350/2011
Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West


18. Vorlagen-Nummer: 0351/2011
Zustimmung zur Freistellung der Verkehrs- und Gemeinschaftsflä-
chen in den Kleingartenanlagen von der Pachtzahlung


19. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim
Verlag abonniert werden. 


8. Jahrgang     Mittwoch, 31.08.2011     Amtliche Bekanntmachungen           Nr. 40
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben
– Flurbereinigungsbehörde –


Postanschrift: Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben


AZ.: 42.2 - 611 B1.14 – 0305 SBK 14


Bodenordnungsverfahren 
nach §§ 56, 63 Abs. 2 ff. Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) 
„Grünewalde - Feldlage, Landkreis Schönebeck 14, Verf.-Nr. 0305 
SBK 14“


Öffentliche Bekanntmachung


1. Ladung zur Vorlage der ergänzenden Wertermittlung
2. Ladung zum Ausschlusstermin nach § 59 Absatz 2 Flurbereini-


gungsgesetz


Zur Einsichtnahme für die Beteiligten liegen die Unterlagen am Montag,
dem 24.10.2011, Dienstag, dem 25.10.2011, in der Zeit von 10.00 bis 
18.00 Uhr und am Mittwoch, dem 26.10.2011, in der Zeit von 10.00 
bis 13.00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus der Stadt Schönebeck, Orts-
teil Elbenau, Randauer Straße 12, aus. In dieser Zeit stehen Mitarbeiter 
der Geeigneten Stelle Hartmann und Angehörige des Amtes für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte zur Auskunftserteilung und 
zur Erläuterung der ergänzenden Wertermittlung und des Bodenord-
nungsplanes zur Verfügung.


Der Termin zur Anhörung der Beteiligten und zur Bekanntgabe des 
Bodenordnungsplanes wird festgesetzt auf


26.10.2011 um 15.00 Uhr
im Feuerwehrgerätehaus der Stadt Schönebeck, 


Ortsteil Elbenau, Randauer Straße 12.


Zu diesem Termin werden die Beteiligten hiermit geladen. Sie können 
Widerspruch gegen den Inhalt des Bodenordnungsplanes zur Vermeidung 
des Ausschlusses nur in diesem Termin vorbringen. Hierauf und auf die 
Auslegung des Bodenordnungsplanes wird besonders hingewiesen.


Beteiligte, die mit den Ergebnissen der ergänzenden Wertermittlung 
und mit den Festsetzungen und Regelungen des Bodenordnungs-
planes einverstanden sind, brauchen zu diesem Termin nicht zu er-
scheinen.


Beteiligte können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Der 
Bevollmächtigte hat sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen 
und diese der Flurbereinigungsbehörde auf Anforderung zu übergeben.


Zu 1.)
Die ergänzende Wertermittlung erfolgt für die Bereiche der Flurbereini-
gung, durch die VI. Änderungsanordnung nach § 8 FlurbG nachträglich 
zum Verfahrensgebiet hinzugezogenen Flurstücke. Im Anhörungstermin 
werden die Ergebnisse der ergänzenden Wertermittlung erläutert und Ein-
wendungen entgegengenommen (§ 32 FlurbG).


Zu 2.)
Für die Beteiligten erfolgt die Bekanntgabe des Bodenordnungsplanes im 
Anhörungstermin. Widersprüche gegen den Bodenordnungsplan sind zur 
Vermeidung des Ausschlusses nur im o.a. Anhörungstermin vorzubringen. 
Auszüge werden den Beteiligten zugestellt.


Im Auftrag


Martin Meyer


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonn-
tag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 


8. Jahrgang     Sonntag, 04.09.2011     Amtliche Bekanntmachungen           Nr. 41
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8. Jahrgang                 Sonntag, 04.09.2011              Amtliche Bekanntmachungen                Nr. 41/2
BEKANNTMACHUNG


der 16. Sitzung des Hauptausschusses am 19.09.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal


Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorberatung vonAnträgen für die nächste Stadtratssitzung mit
 öffentlichem Charakter
6. Vorlagen-Nummer: 0306/2011


Entgeltordnungfür die Besichtigung des Denkmals „Salzturm“ in der
Stadt Schönebeck (Elbe)


7. Vorlagen-Nummer: 0307/2011 
Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek der Stadt Schöne-
beck (Elbe) (Bibliotheksbenutzungssatzung)


8. Vorlagen-Nummer: 0308/2011 
Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen (Kosten) für
die Stadtbibliothek Schönebeck (Elbe) (Bibliotheksgebührensatzung)


9. Vorlagen-Nummer: 0310/2011 
Festlegung der Zuständigkeiten der beratenden Ausschüsse (Fachaus-
schüsse) des Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe)


10. Vorlagen-Nummer: 0311/2011 
Satzung über die Führung und Verwendung des Wappens der Stadt


 Schönebeck (Elbe) (Wappensatzung)
11. Vorlagen-Nummer: 0312/2011 


Aufhebung des Beschlusses Nr. 109-10/(I)/95 – Nutzung des Stadt-
wappens


12. Vorlagen-Nummer: 0317/2011 
Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck
e.V. zur Betreibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den
Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012


13. Vorlagen-Nummer: 0318/2011 
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushalts-
jahr 2012 für den Jugendclub „Future“, Moskauer Str., an den Verein
Rückenwind e.V.


14. Vorlagen-Nummer: 0319/2011 
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushalts-
jahr 2012 für das Kinder- und Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr.
11/12, an den Verein Rückenwind e.V.


15. Vorlagen-Nummer: 0320/2011 
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushalts-
jahr 2012 für den Jugendclub „Young Generation“, Welsleber Straße
49, an den Verein Rückenwind e.V.


16. Vorlagen-Nummer: 0321/2011 
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushalts-
jahr 2012 für das Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind
e.V.


17. Vorlagen-Nummer: 0322/2011 
Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen
in Trägerschaft der Stadt Schönebeck (Elbe)


18. Vorlagen-Nummer: 0323/2011 
Abwägungsbeschluss
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer
Straße“


 1. Änderung - zugleich Erweiterung
19. Vorlagen-Nummer: 0324/2011 


Satzungsbeschluss
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer
Straße“


 1. Änderung - zugleich Erweiterung
20. Vorlagen-Nummer: 0325/2011 


2. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
 Einleitungsbeschluss
21. Vorlagen-Nummer: 0331/2011 


Jahresabschluss 2010 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzel-
men


22. Vorlagen-Nummer: 0332/2011 
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „SOLE-
PARK Schönebeck/Bad Salzelmen“


23. Vorlagen-Nummer: 0334/2011 
Verkauf des Fahrgastschiffanlegers am Salzblumenplatz an die Ree-
derei Süßenbach Ltd.


24. Vorlagen-Nummer: 0341/2011 
Abwägungsbeschluss


 Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ – 1. Änderung
25. Vorlagen-Nummer: 0342/2011 


Satzungsbeschluss
 Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ – 1. Änderung
26. Vorlagen-Nummer: 0344/2011 


Schließung von Flächen auf dem Ostfriedhof und auf dem Frohser
Friedhof in Schönebeck (Elbe)


27. Vorlagen-Nummer: 0345/2011 
Abwägungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 54 Sondergebiet Versorgungs- und Freizeitanla-
gen „Ferienpark Plötzky“


28. Vorlagen-Nummer: 0346/2011 
Satzungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 54 Sondergebiet Versorgungs- und Freizeitanla-
gen „Ferienpark Plötzky“


29. Vorlagen-Nummer: 0353/2011 
Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen
und Ortsdurchfahrten in der Stadt Schönebeck (Elbe)


 (Sondernutzungssatzung)
30. Vorlagen-Nummer: 0354/2011 


Satzung über die Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen
 (Sondernutzungsgebührensatzung)
31. Vorlagen-Nummer: 0355/2011 


Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für den Ausbau eines
Teilbereiches der Gartenstraße im Ortsteil Plötzky


32. Informationen der Verwaltung
33. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
34. Vorlagen-Nummer: 0309-1/2011 


Personalangelegenheit
35. Vorlagen-Nummer: 0315/2011 


Beförderung eines Beamten
36. Vorlagen-Nummer: 0316/2011 


Beförderung einer Beamtin
37. Vorlagen-Nummer: 0343/2011 


Abberufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der
Stadt Schönebeck (Elbe) aus dem Ehrenbeamtenverhältnis


38. Vorlagen-Nummer: 0326/2011 
Ankauf von Verkehrsflächenanteilen am Tränkeplatz


39. Vorlagen-Nummer: 0327/2011 
Ankauf einer Ergänzungsfläche für den Feuerwehr-Neubau


40. Vorlagen-Nummer: 0328/2011 
Ankauf einer Verkehrsfläche „An der Güstener Bahn“


41. Vorlagen-Nummer: 0329/2011 
Ankauf eines Miteigentumsanteiles am Grundstück Edelmannstraße 40


42. Vorlagen-Nummer: 0330/2011 
Ankauf von Grundstücksflächen am Tierheim


43. Vorlagen-Nummer: 0335/2011 
Änderung Erbbaurechtsvertrag Schwarzer Weg 2


44. Vorlagen-Nummer: 0336/2011 
Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche an der Zimmererstraße


45. Vorlagen-Nummer: 0337/2011 
Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche in der Gartenstraße im
Ortsteil Plötzky


46. Vorlagen-Nummer: 0338/2011 
Verkauf einer Grundstücksteilfläche in der Kirchstraße


47. Vorlagen-Nummer: 0339/2011 
Änderung des Beschlusses Nr. 0246/2011 vom 27.04.2011 zum
Verkauf eines Erbbaurechtsgrundstückes


48. Vorlagen-Nummer: 0340/2011 
Entscheidung über eine Vereinbarung zwischen der Stadt Schöne-
beck (Elbe) und dem Elbufer Förderverein e.V. zur Sanierung des
Marktbrunnens der Stadt Schönebeck (Elbe)


49. Vorlagen-Nummer: 0347/2011 
Verkauf eines Grundstückes für die Errichtung einer Photovoltaik-
anlage


50. Vorlagen-Nummer: 0348/2011 
Verkauf einer Gewerbefläche an der Barbyer Straße


51. Vorlagen-Nummer: 0349/2011 
Zustimmung zur Änderung der südlichen Gemeindegebietsgrenze
der Stadt Schönebeck (Elbe) im Ergebnis des Flurbereinigungsver-
fahrens für die Ortsumgehung Schönebeck, B 246 a


52. Vorlagen-Nummer: 0350/2011 
Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West


53. Vorlagen-Nummer: 0351/2011 
Zustimmung zur Freistellung der Verkehrs- und Gemeinschaftsflä-
chen in den Kleingartenanlagen von der Pachtzahlung


54. Vorlagen-Nummer: 0352/2011 
Verkauf der Eigentumsanteile am Grundstück Am Park 5 im OT
Pretzien


55. Informationen der Verwaltung
56. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsenta-
tion, Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch 
und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert 
werden.
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Stadt Schönebeck (Elbe)
Ortsteil Elbenau


Der Oberbürgermeister
Auskunft erteilt: Herr Lorbeer


Tel.: 0 39 28/71 05 10
E-Mail: D.Lorbeer@schoenebeck-elbe.de


Datum: 01.09.2011


Vereinfachte Ausschreibung
Auswahlverfahren


Auf der Grundlage § 6 Abs. 3 der „Grundsätze für die Gewährung von 
Zuwendungen zur Verbesserung der Breitbandversorgung in Sachsen-
Anhalt“ (Gem. RdErl. der StK, des MW und des MLU vom 5.5.2009 
– 31-02058-16-01, MBl. LSA S. 337, mit Änderung vom 26.1.2010 –  
31-020/5816, MBl. LSA S. 89-91 sowie Änderung vom 15.11.2010, MBl. 
LSA Nr. 30/2010, S. 574), auf der Grundlage der „Leitlinien der Gemein-
schaft für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im 
Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau“ (veröffentlicht 
am 30.09.2009, 2009/C 235/04), der Genehmigung der Europäischen 
Kommission vom 23.12.2009 (K 2009/10669 zur staatlichen Beihilfe 
N 368/2009 – Deutschland) und des aktuellen GRW-Koordinierungs-
rahmens beabsichtigt die Gemeinde Schönebeck (Elbe) für den Ortsteil 
Elbenau eine Verbesserung der Kommunikationssituation bezüglich der 
Versorgung mit Breitband gemäß der Breitbandstrategie des Landes Sach-
sen-Anhalt zu erwirken.


Netzbetreiber und Telekommunikationsunternehmen werden hiermit auf-
gefordert, ein verbindliches Angebot für die Bereitstellung von Breitband-
anschlüssen für alle Haushalte, Unternehmen/Gewerbetreibenden und öf-
fentlichen Einrichtungen in den Gebieten entsprechend der Anlage mit 
nachfolgenden Kriterien abzugeben:
– mindestens 2,0 MBit/s Downstream,
– mindestens 0,256 MBit/s Upstream,
– Umsetzungszeitraum bis 12 Monate nach positivem Förderbescheid.


Die Angebote müssen neben den üblichen Angaben zum Unternehmen 
(u.a. Referenzen) zwingend folgende Angaben enthalten:
– detaillierte Angaben zu den zu versorgenden Bereichen in den Orten/ 


Ortsteilen/Ortschaften,
– Angaben zu den beim Endkunden einzurichtenden Systemen (Netzab-


schluss, Modem, CPE) und deren Inbetriebsetzung, bei Funksystemen 
ist eine Abschätzung, aus der die Abdeckung und die Signalqualität 
deutlich werden, beizufügen,


– Angaben zum Endkundenservice (Hotline, Reaktionszeiten, Kosten, 
Servicezeiten),


– Frist der Betriebsbereitschaft für die Endkunden,
– technisches Konzept mit Angabe der Prüfkriterien zur realen Datenrate,
– Zulassung der Technologie und des Verfahrens bzw. Angabe des Stan-


dards,
– Höhe der Endkundenpreise incl. Bereitstellungsgebühr und Kosten für 


Zusatzgeräte,
– Bestätigung der Zweckbindung für die Dauer von 7 bzw. 15 Jahren 


(GRW),
– offener Zugang auf Vorleistungsebene, bei Funktechnologie – Resale,
– Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke (Differenz aus Investitions-/Betriebs-


kosten und den erwarteten Einnahmen), die erwarteten Einnahmen sind 
auszuweisen.


                            
Wünschenswert ist eine Stellungnahme zur technischen Zukunftssicher-
heit, zur Erweiterung der Bandbreite.


Sofern aus technologischen Restriktionen bestimmten Haushalten, Un-
ternehmen/Gewerbetreibenden und öffentlichen Einrichtungen keine Be-
reitstellung von Breitbandanschlüssen ermöglicht werden kann, ist dies 
gesondert darzustellen und zu begründen.


Das Auswahlverfahren findet auf der Grundlage folgender Qualitätskri-
terien statt: 
– Dienste, Kundenservices,
– Erweiterbarkeit der Übertragungsraten,
– Standardkonformität, Zukunftssicherheit,
– Technisches Lösungskonzept,
– Deckungslücke.


Die Angebote für die o.g. Ortsteile sind schriftlich bis zum 30.09.2011 zu 
richten an:


Bedingung für die Förderung des Vorhabens ist die Erfüllung der Bewilli-
gungsvoraussetzungen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel. Insoweit 
besteht kein Anspruch auf Vertragsabschluss auch bei erteiltem Zuschlag. 


Stadt Schönebeck (Elbe)
Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus
z. Hd. Hr. Lorbeer
Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe)


Anlage: Orte/Ortsteile 
1.) Ortsteil Elbenau 


a. Vorwahl: 03928
b. Einwohner: 583
c. Haushalte: 310
d. Unternehmen: 20
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Bekanntmachung
der 14. Sitzung des Ortschaftsrates Pretzien am 15.09.2011


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  OT Pretzien
  August-Bebel-Straße 24
  39217 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0322/2011


Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen in
Trägerschaft der Stadt Schönebeck (Elbe)


6. Beratung zur Freigabe von Haushaltsmitteln zur Errichtung einer Regen-
wasserversickerungsanlage „Am Mühlberg“


7. Vorlagen-Nummer: 0353/2011
Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und
Ortsdurchfahrten in der Stadt Schönebeck (Elbe) (Sondernutzungssatzung)


8. Vorlagen-Nummer: 0354/2011
Satzung über die Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen (Son-
dernutzungsgebührensatzung)


Nichtöffentlicher Teil:
9. Beratung zur Weiterführung des Jugendklubs (Personalangelegenheit)
10. Beratung zu Entwicklungen in der Abwasserentsorgung
11. Vorlagen-Nummer: 0352/2011


Verkauf der Eigentumsanteile am Grundstück Am Park 5 im OT Pretzien
12. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
13. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Harwig
Ortsbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 14. Sitzung des Ortschaftsrates Plötzky am 21.09.2011


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsort: Bürgerraum


OT Plötzky
  Albert-Schweitzer-Straße 6
  39217 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Beratung zum Stand der Vorbereitung des Heimatfestes 2011
6. Vorlagen-Nummer: 0322/2011


Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen in
Trägerschaft der Stadt Schönebeck (Elbe)


7. Vorlagen-Nummer: 0345/2011
 Abwägungsbeschluss


Bebauungsplan Nr. 54 Sondergebiet Versorgungs- und Freizeitanlagen
„Ferienpark Plötzky“


8. Vorlagen-Nummer: 0346/2011
 Satzungsbeschluss


Bebauungsplan Nr. 54 Sondergebiet Versorgungs- und Freizeitanlagen
„Ferienpark Plötzky“


9. Vorlagen-Nummer: 0353/2011
Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und
Ortsdurchfahrten in der Stadt Schönebeck (Elbe) (Sondernutzungssatzung)


10. Vorlagen-Nummer: 0354/2011
Satzung über die Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen (Son-
dernutzungsgebührensatzung)


11. Vorlagen-Nummer: 0355/2011
Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für den Ausbau eines
Teilbereiches der Gartenstraße im Ortsteil Plötzky


Nichtöffentlicher Teil:
12. Vorlagen-Nummer: 0337/2011


Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche in der Gartenstraße im Orts-
teil Plötzky


13. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
14. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Schmeißer
Ortsbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim
Verlag abonniert werden. 


8. Jahrgang     Sonntag, 11.09.2011     Amtliche Bekanntmachungen Nr. 42


2/340 mm







 


Öffentliche Ausschreibung
der Stadt Schönebeck (Elbe)


Ausbildung von Nachwuchskräften


Die Stadt Schönebeck (Elbe) schreibt für das Ausbildungsjahr 2012


3 Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte
Fachrichtung Kommunalverwaltung


aus.


Die 3-jährige Ausbildung erfolgt ab 01.08.2012 in der Einstellungsbehörde, 
der zuständigen Berufsschule und am Studieninstitut LSA in Magdeburg.


An die/den Bewerber/in werden nachfolgende Anforderungen gestellt:


– Realschulabschluss bzw. Abitur mit guten Kenntnissen in Deutsch, Mathe-
matik, Sozialkunde sowie eine gute Allgemeinbildung.


Erwartet werden weiterhin:


– Kontakt- und Einsatzfreudigkeit
– Kreativität und Bereitschaft zur selbstständigen und auch kooperativen 


Arbeit
– Verantwortungsbewusstsein.


Die Bewerber/innen müssen sich einem internen Auswahlverfahren unter-
ziehen, bei gleicher Qualifikation und Eignung werden schwerbehinderte 
Bewerber/innen bevorzugt eingestellt. Bewerber/innen mit einer bereits ab-
geschlossenen Berufsausbildung werden beim Auswahlverfahren nachrangig 
beachtet.


Bewerbungen (Bewerbungsschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopie des 
letzten Zeugnisses und Passbild) sind zu richten bis spätestens


14. Oktober 2011


an die
Stadt Schönebeck (Elbe)


  Personalamt
  Markt 1
  39218 Schönebeck (Elbe).


Bewerbungskosten werden nicht erstattet.


Die Rücksendung von Bewerbungsunterlagen erfolgt nur, wenn ein ausrei-
chend frankierter Rückumschlag (A4) beigefügt ist. Andernfalls werden die 
Unterlagen von nicht berücksichtigten Bewerberinnen und Bewerbern nach 
Ablauf des 31.07.2012 vernichtet. 


Haase
Oberbürgermeister
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B E K A N N T M A C H U N G
der 12. Sitzung des Betriebsausschusses Städtischer  


Bauhof am 28.09.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck
  Dammweg 22, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0356/2011


Aufhebung des Sperrvermerkes für die im Wirtschaftsplan 2011 geplante
Ersatzbeschaffung Egholm


6. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister
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B E K A N N T M A C H U N G
der 14. Sitzung des Ortschaftsrates Ranies am 27.09.2011


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Ortschaftsbüro
  OT Ranies
  Dorfstraße 1
  39217 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
4. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0322/2011


Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen in
Trägerschaft der Stadt Schönebeck (Elbe)


6. Vorlagen-Nummer: 0353/2011
Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und
Ortsdurchfahrten in der Stadt Schönebeck (Elbe) (Sondernutzungssat-
zung)


7. Vorlagen-Nummer: 0354/2011
Satzung über die Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen (Sonder-
nutzungsgebührensatzung)


Nichtöffentlicher Teil:
8. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
9. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;
 Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Maser
Ortsbürgermeister


Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2010 
der Elbaue Naherholungsförderungsgesellschaft mbH


Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist alleinige Gesellschafterin der Elbaue Nah-
erholungsförderungsgesellschaft mbH. Nach § 121 der Gemeindeordnung
und auf der Grundlage des § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes besteht die
Pflicht dafür zu sorgen, dass


- die Feststellung des Jahresabschlusses,
- die Verwendung des Ergebnisses,
- das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses,
- der Jahresabschluss und
- der Lagebericht


ortsüblich bekannt gegeben werden und in der Bekanntgabe auf die Ausle-
gung der Jahresabschlussdokumente zur Einsichtnahme hingewiesen wird.
Zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2010 der Elbaue Naherholungs-
förderungsgesellschaft mbH wurde auf der Gesellschafterversammlung am
28.06.2011 folgender Beschluss gefasst:


Beschluss 2011 – 01/ B 4
Nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung erheben die 
Gesellschafter keine Einwände gegen den Jahresabschluss und den La-
gebericht der Elbaue Naherholungsförderungsgesellschaft mbH zum 
Geschäftsjahr 2010. Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresab-
schluss 2010 fest. Der Geschäftsführung wird für das Jahr 2010 Entla-
stung erteilt. Der Bilanzgewinn von 16.475,09 ‚ bestehend aus dem Jah-
resüberschuss 2010 in Höhe von 3.426,85  und dem Gewinnvortrag per 
31.12.2009 in Höhe von 10.717,82  und der Anpassung zum BilMoG zum 
01.01.2010 in Höhe von 2.330,42 , ist auf neue Rechnung vorzutragen. 


Die Geschäftsführung der Elbaue GmbH gibt bekannt, dass allen institutio-
nellen Einrichtungen, Unternehmen oder Bürgern, die an einer Einsichtnah-
me in die Jahresabschlussdokumente interessiert sind, Gelegenheit gegeben
wird, sich im Sekretariat der BQI mbH Schönebeck, Bertolt-Brecht-Straße 2 a,
39218 Schönebeck, Frau Scheffler, telefonisch unter Apparat 03928 459 100
anzumelden. Die Einsichtnahme in den Prüfbericht ist nach Veröffentlichung
der Bekanntmachung innerhalb der nächsten 14 Tage in den Geschäftsräumen
der v.g. Adresse möglich.


Der Jahresabschluss der Elbaue Naherholungsförderungsgesellschaft mbH
wurde durch die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Murschall & Partner,
Rudolstadt, testiert. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.


Elbaue Naherholungsförderungsgesellschaft mbH
Geschäftsführung
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Ö f f e n t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g


Der Oberbürgermeister erlässt für die Stadt Schönebeck (Elbe) für die Sonn-
tage am 27.11.2011, am 04.12.2011, am 11.12.2011 sowie am 18.12.2011 die
Allgemeinverfügung als öffentliche Bekanntmachung, dass alle Verkaufsstel-
len zum Zweck des Verkaufes zeitlich begrenzt öffnen können.


Auf der Grundlage des § 7 Abs. 1, 2 Ladenöffnungszeitengesetz Sachsen-An-
halt (LöffZeitG LSA) in Verbindung mit §§ 35 Satz 2, 41 Abs. 3 Satz 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) können die Betreiber von Verkaufsstellen
im gesamten Stadtgebiet aus Anlass


des Weihnachtsmarktes in Bad Salzelmen am Sonntag,
dem 27.11.2011,


des Nikolausfestes am zweiten Adventssonntag im Dezember,
dem 04.12.2011, und


des Festes „Weihnachtlicher Bierer Berg“ am dritten Adventssonntag,
dem 11.12.2011, sowie


des vierten Advents am Sonntag,
dem 18.12.2011,


für nicht mehr als fünf zusammenhängende Stunden in der Zeit von 13:00 Uhr
bis 18:00 Uhr ihre Warenangebote verkaufen.


Rechtsbehelfsbelehrung


Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1 in 39218 Schönebeck (Elbe),
einzulegen.


Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem
Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen.


Im Auftrag


Dezernent IV
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B E K A N N T M A C H U N G
der 17. Sitzung des Stadtrates Schönebeck (Elbe)


am 29.09.2011
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  Pretzien


August-Bebel-Straße 24
  39217 Schönebeck (Elbe)


T a g e s o r d n u n g
Einwohnerfragestunde
Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die 15. Sitzung des Stadtrates


vom 23.06.2011
5. Einwendungen gegen die Niederschrift über die 16. Sitzung des Stadtrates


vom 30.06.2011
6. Bericht des Oberbürgermeisters
6.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
6.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
7. Verleihung von Ehrenbezeichnungen
8. Anträge (öffentliche)
8.1. Antrag Nr. 003/2011 der CDU-Fraktion vom 08.08.2011
 - Wiedereinführung des früheren Kfz-Kennzeichen „SBK“
8.2. Antrag Nr. 004/2011
 des Ortschaftsrates Plötzky vom 09.08.2011
 - Beibehaltung des Sondersatzungsgebietes Abwasser Ortschaft Plötzky
8.3. Antrag Nr. 005/2011
 der CDU-Fraktion vom 14.09.2011
 - Beauftragung der Verwaltung zur Beantragung von Landesfördermitteln
9. Vorlagen-Nummer: 0306/2011


Entgeltordnung für die Besichtigung des Denkmals „Salzturm“ in der Stadt
Schönebeck (Elbe)


10. Vorlagen-Nummer: 0307/2011
Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek der Stadt Schönebeck
(Elbe) (Bibliotheksbenutzungssatzung)


11. Vorlagen-Nummer: 0308/2011
Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen (Kosten) für die
Stadtbibliothek Schönebeck (Elbe) (Bibliotheksgebührensatzung)


12. Vorlagen-Nummer: 0310/2011
Festlegung der Zuständigkeiten der beratenden Ausschüsse (Fachausschüs-
se) des Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe)


13. Vorlagen-Nummer: 0311/2011
Satzung über die Führung und Verwendung des Wappens der Stadt Schöne-
beck (Elbe) (Wappensatzung)


14. Vorlagen-Nummer: 0312/2011
 Aufhebung des Beschlusses Nr. 109-10/(I)/95 – Nutzung des Stadtwappens
15. Vorlagen-Nummer: 0317/2011


Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V.
zur Betreibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum
01.01.2012 bis 31.12.2012


16. Vorlagen-Nummer: 0318/2011
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2012 für den Jugendclub „Future“, Moskauer Str., an den Verein Rücken-
wind e.V.


17. Vorlagen-Nummer: 0319/2011
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2012 für das Kinder- und Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12, an den
Verein Rückenwind e.V.


18. Vorlagen-Nummer: 0320/2011
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2012 für den Jugendclub „Young Generation“, Welsleber Straße 49, an den
Verein Rückenwind e.V.


19. Vorlagen-Nummer: 0321/2011
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr
2012 für das Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind e.V.


20. Vorlagen-Nummer: 0322/2011
Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen in Trä-
gerschaft der Stadt Schönebeck (Elbe)


21. Vorlagen-Nummer: 0323/2011
 Abwägungsbeschluss


Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“
 1. Änderung – zugleich Erweiterung
22. Vorlagen-Nummer: 0324/2011
 Satzungsbeschluss
 Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“
 1. Änderung – zugleich Erweiterung
23. Vorlagen-Nummer: 0325/2011
 2. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
 Einleitungsbeschluss
24. Vorlagen-Nummer: 0341/2011
 Abwägungsbeschluss


Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ – 1. Änderung
25. Vorlagen-Nummer: 0342/2011
 Satzungsbeschluss
 Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ – 1. Änderung
26. Vorlagen-Nummer: 0345/2011
 Abwägungsbeschluss


Bebauungsplan Nr. 54 Sondergebiet Versorgungs- und Freizeitanlagen
„Ferienpark Plötzky“


27. Vorlagen-Nummer: 0346/2011
 Satzungsbeschluss


Bebauungsplan Nr. 54 Sondergebiet Versorgungs- und Freizeitanlagen
„Ferienpark Plötzky“


28. Vorlagen-Nummer: 0331/2011
 Jahresabschluss 2010 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen
29. Vorlagen-Nummer: 0332/2011


1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „SOLEPARK
Schönebeck/Bad Salzelmen“


30. Vorlagen-Nummer: 0334/2011
Verkauf des Fahrgastschiffanlegers am Salzblumenplatz an die Reederei
Süßenbach Ltd.


31. Vorlagen-Nummer: 0344/2011
Schließung von Flächen auf dem Ostfriedhof und auf dem Frohser Friedhof  
in Schönebeck (Elbe)


32. Vorlagen-Nummer: 0353/2011
Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und
Ortsdurchfahrten in der Stadt Schönebeck (Elbe) (Sondernutzungssatzung)


33. Vorlagen-Nummer: 0354/2011
Satzung über die Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen (Sonder-
nutzungsgebührensatzung)


34. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
35. Vorlagen-Nummer: 0313/2011
 Verleihung des Ehrenbürgerrechts
36. Vorlagen-Nummer: 0314/2011
 Verleihung des Ehrenbürgerrechts
37. Vorlagen-Nummer: 0316/2011
 Beförderung einer Beamtin
38. Vorlagen-Nummer: 0343/2011


Abberufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt
Schönebeck (Elbe) aus dem Ehrenbeamtenverhältnis


39. Vorlagen-Nummer: 0347/2011
 Verkauf eines Grundstückes für die Errichtung einer Photovoltaikanlage
40. Vorlagen-Nummer: 0349/2011


Zustimmung zur Änderung der südlichen Gemeindegebietsgrenze der Stadt
Schönebeck (Elbe) im Ergebnis des Flurbereinigungsverfahrens für die
Ortsumgehung Schönebeck, B 246 a


41. Vorlagen-Nummer: 0350/2011
 Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West
42. Vorlagen-Nummer: 0351/2011


Zustimmung zur Freistellung der Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen in
den Kleingartenanlagen von der Pachtzahlung


43. Vorlagen-Nummer: 0352/2011
 Verkauf der Eigentumsanteile am Grundstück Am Park 5 im OT Pretzien
44. Informationen der Verwaltung
45. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim
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Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2010 
der Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH


Die Gesellschafterversammlung hat am 05.06.2011 den Jahresabschluss 2010


festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 19.812,56 € 


an die Gesellschafter entsprechend ihren Geschäftsanteilen auszuschütten.


Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurde für das Jahr 2010 Entla-


stung erteilt. Der Jahresabschluss 2010 wurde durch PwC Pricewaterhouse-


Coopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Nach


Prüfung des Jahresabschlusses, der zugrundeliegenden Buchführung und  des


Lageberichtes sowie der Prüfung nach § 53 HGrG wurde der AbS GmbH der


uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss 2010 so-


wie der Lagebericht 2010 liegen vom 10.10. bis 21.10.2011 in den Zeiten


Montag, Mittwoch, Donnerstag 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr


Dienstag 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr


Freitag 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr


bei der AbS GmbH, Wilhelm-Hellge-Str. 338, 39218 Schönebeck, aus.


Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH


Geschäftsführung


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218


Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-


scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim


Verlag abonniert werden.
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8. Jahrgang     Sonntag, 02.10.2011     Amtliche Bekanntmachungen           Nr. 47


N a c h r u f


Tief bewegt haben wir die Nachricht vernommen, dass das  
Mitglied der Stadtteilfeuerwehr Elbenau der Freiwilligen  
Feuerwehr Stadt Schönebeck (Elbe)


Oberbrandmeister a.D.


Günter Butz
im Alter von 77 Jahren verstorben ist.
Mit ihm verliert die Freiwillige Feuerwehr einen engagierten 
Kameraden, der in 62-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit in der 
Freiwilligen Feuerwehr durch sein Fachwissen und seine Ein-
satz- und Hilfsbereitschaft hohes Ansehen erworben hat.
Sein Andenken zu ehren ist für uns Bedürfnis und Verpflichtung.


Stadt Schönebeck (Elbe)


Hans-Jürgen Haase Ronald Mühlsiegel Andy Bitter
Oberbürgermeister Stadtwehrleiter Stadtteilwehrleiter 


BEKANNTMACHUNG
der 15. Sitzung des Ortschaftsrates Plötzky am 12.10.2011


Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr


Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  Pretzien


August-Bebel-Straße 24
  39217 Schönebeck (Elbe)


Vor Beginn der Ortschaftsratssitzung findet eine 
Einwohnerfragestunde statt.


T A G E S O R D N U N G


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Vorlagen-Nummer: 0358/2011


9. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt
Schönebeck (Elbe)


gez. Schmeißer
Ortsbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 15. Sitzung des Ortschaftsrates Ranies am 12.10.2011


Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr


Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  Pretzien


August-Bebel-Straße 24
  39217 Schönebeck (Elbe)


Vor Beginn der Ortschaftsratssitzung findet eine 
Einwohnerfragestunde statt.


T A G E S O R D N U N G


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Vorlagen-Nummer: 0358/2011


9. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt
Schönebeck (Elbe)


gez. Maser
Ortsbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 15. Sitzung des Ortschaftsrates Pretzien am 12.10.2011


Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr


Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  Pretzien


August-Bebel-Straße 24
  39217 Schönebeck (Elbe)


Vor Beginn der Ortschaftsratssitzung findet eine 
Einwohnerfragestunde statt.


T A G E S O R D N U N G


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Vorlagen-Nummer: 0358/2011


9. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt
Schönebeck (Elbe)


4. Tischvorlage zur Regenwasserableitung im Wohngebiet „Am Mühlberg“ -
Beauftragung von Planungsleistungen


gez. Harwig
Ortsbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 4. Sitzung des Zeitweiligen Ausschusses Friedhofs-
wesen des Stadtrates Schönebeck (Elbe) am 10.10.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Sozialbestattungen - Umfang der Leistungen des Ordnungsamtes der Stadt


Schönebeck (Elbe) und des Sozialamtes des Salzlandkreises
6. Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) (ungeprüft)
7. Friedhofsgebührensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) (ungeprüft)
8. Information zur Recherche über die Ausschreibung der Friedhofsleistungen


gleichgroßer Städte
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim
Verlag abonniert werden.








Bekanntmachung
der 17. Sitzung des Hauptausschusses am 18.10.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Vorlagen-Nummer: 0356/2011


Aufhebung des Sperrvermerkes für die imWirtschaftsplan 2011
geplante Ersatzbeschaffung Egholm


7. Vorlagen-Nummer: 0358/2011
9. Änderung der 4. Novellierung derAbwasserabgabensatzung der
Stadt Schönebeck (Elbe)


8. Vorlagen-Nummer: 0359/2011
1. Nachtrag zurVereinbarung zur Finanzierung abwasserwirtschaft-
licher Investitionen


9. Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
11. Vorlagen-Nummer: 0357/2011


SchnittstelleÖPNV Bahnhof Schönebeck - Umbau der Bahnhofstraße
3. Bauabschnitt (Bahnbrückental bis Einmündung Schillerstraße) Ge-
werke Straßenbau und -entwässerung


12. Informationen der Verwaltung
13. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung
der 16. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses


am 17.10.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung


4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Abarbeitungsstand Haushalt
7. Vorlagen-Nummer: 0356/2011


Aufhebung des Sperrvermerkes für die im Wirtschaftsplan 2011 ge-
plante Ersatzbeschaffung Egholm


8. Vorlagen-Nummer: 0358/2011
9. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der
Stadt Schönebeck (Elbe)


9. Vorlagen-Nummer: 0359/2011
1. Nachtrag zur Vereinbarung zur Finanzierung abwasserwirtschaft-
licher Investitionen


10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
11. Informationen der Verwaltung
12. Vorlagen-Nummer: 0326/2011
 Ankauf von Verkehrsflächenanteilen am Tränkeplatz
13. Vorlagen-Nummer: 0327/2011
 Ankauf einer Ergänzungsfläche für den Feuerwehr-Neubau
14. Vorlagen-Nummer: 0328/2011
 Ankauf einer Verkehrsfläche „An der Güstener Bahn“
15. Vorlagen-Nummer: 0329/2011


Ankauf eines Miteigentumsanteiles am Grundstück Edelmannstraße
40


16. Vorlagen-Nummer: 0330/2011
 Ankauf von Grundstücksflächen am Tierheim
17. Vorlagen-Nummer: 0336/2011
 Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche an der Zimmererstraße
18. Vorlagen-Nummer: 0337/2011


Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche in der Gartenstraße im
Ortsteil Plötzky


19. Vorlagen-Nummer: 0338/2011
 Verkauf einer Grundstücksteilfläche in der Kirchstraße
20. Vorlagen-Nummer: 0339/2011


Änderung des Beschlusses Nr. 0246/2011 vom 27.04.2011 zum Ver-
kauf eines Erbbaurechtsgrundstückes


21. Vorlagen-Nummer: 0340/2011
Entscheidung über eine Vereinbarung zwischen der Stadt Schönebeck
(Elbe) und dem Elbufer Förderverein e.V. zur Sanierung des Markt-
brunnens der Stadt Schönebeck (Elbe)


22. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. i.V. Schröder
Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.
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Der Stadtrat Schönebeck (Elbe) hat in der Sitzung am 29.09.2011 nachfolgende Be-
schlüsse gefasst, die hiermit bekannt gegeben werden.


Beschluss-Nummer 0310/2011
Festlegung der Zuständigkeiten der beratenden Ausschüsse (Fachausschüsse) des Stadt-
rates der Stadt Schönebeck (Elbe) 
Der Stadtrat legt folgende Zuständigkeiten der beratenden Ausschüsse (Fachausschüsse) 
fest:


1. Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschuss (SBUA)
– Stadtplanung/Stadtsanierung
– Verkehrsplanung 
– Flächennutzungsplanung
– Bebauungspläne
– Dorfentwicklungspläne
– Stadtteilplanung
– Landschaftsplanung
– Freiflächenplanung 
– Hochbau
– Tiefbau/Straßenbau
– Städtische Grünanlagen
– Städtische Friedhöfe
– Städtische Kinderspielplätze
– Umwelt


2. Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss (FRA)
– Haushaltsplanung nebst Nachträgen
– Mittelfristige Finanzplanung 
– Investitionsplanung
– Jahresrechnung nebst Prüfungsberichte
– Rechnungsprüfungsamt
– Steuern, Gebühren, Entgelte, Beiträge
– Grundstücksverkäufe


3. Jugend-, Frauen- und Sozialausschuss (JFSA)
– Städtepartnerschaften
– Kinder- und Seniorenarbeit
– Förderung der Behinderten, Senioren- und Familienbetreuung
– Jugendarbeit


4. Kultur- und Schulausschuss (KSA)
– Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
– Schulentwicklungsplanung und Statistik
– Verwaltung der Schulgebäude, Sportstätten, Schulhöfe, Schulspielplätze
– Ausstattung von Schulräumen gemäß Landesrecht
– Organisation Schulspeisung
– Schüleraustausch
– Förderung von Schulveranstaltungen
– Angelegenheiten als Träger der Horte an Grundschulen lt. KiföG LSA
– Sportangelegenheiten
– Kulturangelegenheiten
– Bibliotheken
– Heimatpflege


5. Wirtschaftsausschuss (WA)
– Beteiligungsmanagement
– Standort- und Stadtmarketing
– Bestandsentwicklung, -betreuung und -beratung
– Akquisition
– Flächenvorsorge
– Standortplanung
– Investitionsförderung/wirtschaftliche Infrastruktur
– Tourismus
– Arbeitsmarktpolitik


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0312/2011
Aufhebung des Beschlusses Nr. 109-10/(I)/95 – Nutzung des Stadtwappens
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die Aufhebung des Beschlusses Nr. 
109-10/(I)/95 – Nutzung des Stadtwappens vom 20.04.1995.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0317/2011
Folgebezuschussung an den Förderverein Soziokultur Schönebeck e.V. zur Betreibung 
des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die Folgebezuschussung in Höhe 
von 91.500,00  zur Betreibung des soziokulturellen Zentrums „Treff“ für den Zeitraum 
01.01.2012 bis 31.12.2012.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0318/2011
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2012 für den 
Jugendclub „Future“, Moskauer Str., an den Verein Rückenwind e.V.
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des Ju-
gendclubs „Future“, Moskauer Straße, für 2012 einen Zuschuss in Höhe von 69.943,32  
erhält.


gez. Haase
Oberbürgermeister 


Beschluss-Nummer 0319/2011
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2012 für das 
Kinder- und Jugendbüro „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12, an den Verein Rückenwind e.V.
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des Kin-
der- und Jugendbüros „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12, für 2012 einen Zuschuss in Höhe von 
87.578,66  erhält.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0320/2011
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2012 für den 
Jugendclub „Young Generation“, Welsleber Straße 49, an den Verein Rückenwind e.V.
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des Ju-
gendclubs „Young Generation“, Welsleber Straße 49, für 2012 einen Zuschuss in Höhe von 
54.474,37  erhält.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0321/2011
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 2012 für das 
Spielmobil/Ludothek an den Verein Rückenwind e.V.
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren Betrieb des Spiel-
mobils/Ludothek für 2012 einen Zuschuss in Höhe von 25.012,29  erhält.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0323/2011
Abwägungsbeschluss
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 9 „Cokturhof - Barbyer Straße“
1. Änderung - zugleich Erweiterung
Der Stadtrat beschließt:
Die im Rahmen des Verfahrens nach erneuter öffentlicher Auslegung gem. § 4 a (3) i.V. m. 
§ 3 (2) BauGB und Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (2) BauGB zum 2. Entwurf des Bebauungsplanes der Innenentwicklung 
Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“ 1. Änderung – zugleich Erweiterung eingegangenen 


Stellungnahmen hat der Stadtrat gem. § 1 (7) BauGB geprüft. Die Abwägungstabelle ist als 
Ergebnis Bestandteil des Beschlusses. Das Abwägungsergebnis wird für die Aufnahme in die 
Planfassung für den Satzungsbeschluss bestimmt.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0324/2011
Satzungsbeschluss
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 9 „Cokturhof - Barbyer Straße“
1. Änderung  - zugleich Erweiterung 
Gemäß § 10 (1) BauGB beschließt der Stadtrat den Bebauungsplan der Innenentwicklung 
Nr. 9 „Cokturhof – Barbyer Straße“ 1. Änderung – zugleich Erweiterung (bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B)) als Satzung. Die Begrün-
dung wird gebilligt.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0325/2011
2. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“
Einleitungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die Einleitung des Verfahrens zur 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“. Der Änderungsbereich ist 
auf dem beiliegenden Übersichtsplan dargestellt. 


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0341/2011
Abwägungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ - 1. Änderung 
Der Stadtrat beschließt:
Die im Rahmen des Verfahrens zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 42 „Im Eichengrund“ 
– 1. Änderung nach Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ein-
gegangenen Stellungnahmen hat der Stadtrat gemäß § 1 (7) BauGB geprüft. Die Abwägungs-
tabelle ist Bestandteil des Beschlusses. 


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0342/2011
Satzungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 42  „Im Eichengrund“ - 1. Änderung 
Gemäß § 10 (1) BauGB beschließt der Stadtrat den Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“  
in der Fassung der 1. Änderung (bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen 
Festsetzungen (Teil B)) als Satzung. Die Begründung wird gebilligt.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0345/2011
Abwägungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 54 Sondergebiet Versorgungs- und Freizeitanlagen „Ferienpark 
Plötzky“
Der Stadtrat beschließt:
Die im Rahmen des Verfahrens zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 54 Sondergebiet 
Versorgungs- und Freizeitanlagen „Ferienpark Plötzky“ nach Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen hat der Stadtrat gemäß 
§ 1 (7) BauGB geprüft.  Die Abwägungstabelle ist Bestandteil des Beschlusses. 
               
gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0346/2011
Satzungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 54 Sondergebiet Versorgungs- und Freizeitanlagen „Ferienpark 
Plötzky“
Gemäß § 10 (1) BauGB beschließt der Stadtrat den Bebauungsplan Nr. 54 Sondergebiet Ver-
sorgungs- und Freizeitanlagen „Ferienpark Plötzky“  (bestehend aus der Planzeichnung (Teil 
A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B)) als Satzung. Die Begründung wird gebilligt.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0334/2011
Verkauf des Fahrgastschiffanlegers am Salzblumenplatz an die Reederei Süßenbach 
Ltd.
Der Stadtrat stimmt dem Verkauf des Fahrgastschiffanlegers bestehend aus Ponton, Zuwe-
gung (Landsteg) und Anschlagmitteln (Ketten) am Salzblumenplatz an die Reederei Süßen-
bach Ltd. zu. 


gez.Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0344/2011
Schließung von Flächen auf dem Ostfriedhof und auf dem Frohser Friedhof  in Schö-
nebeck (Elbe)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß § 3 der Friedhofssatzung die 
Schließung der in der Anlage 1 benannten Flächen mit Wirkung zum 01.01.2012.


gez. Haase
Oberbürgermeister
Anlage 1


I. Ostfriedhof
Der Ostfriedhof der Stadt Schönebeck (Elbe) im Bereich der Felder 14 bis 18 wird geschlos-
sen. Beisetzungen in Wahlgrabstellen, die zum 01.01.2012 vertraglich gebunden sind, sind 
noch zulässig, solange die Ruhefrist das Jahr 2045 nicht übersteigt. 
Übersichtsplan Ostfriedhof:
zu schließende Felder farblich hervorgehoben


II. Frohser Friedhof
Der Frohser Friedhof der Stadt Schönebeck (Elbe) wird im Bereich eines 34 m breiten Strei-
fens entlang der nordöstlichen Grundstücksgrenze geschlossen. In diesem Bereich sind keine 
Nutzungsrechte an Grabstellen vergeben. Die Fläche beginnt hinter den zuletzt vergebenen 
Reihengrabstellen (hinter den Urnenreihengrabstellen Bl. 8 UR 1 bis 9 und den Erdreihen-
grabstellen Bl. 9 A 1 bis 2). 


Übersichtsplan Frohse:
zu schließende Fläche farblich hervorgehoben


Beschluss-Nummer 0322/2011
Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft 
der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat beschließt die nachfolgend aufgeführte Benutzungs- und Gebührensatzung für 
die Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Schönebeck (Elbe) zum 01.01.2012.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen 
in Trägerschaft der Stadt Schönebeck (Elbe)


Aufgrund der §§ 6 und 44 (3) Nr. 1 und des § 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 
383), zuletzt geändert durch § 20 (1) des Stiftungsgesetzes Sachsen-Anhalt (StiftG LSA) vom 
20. Januar 2011 (GVBl. LSA S.18) in Verbindung mit den §§ 2 und 5 des Kommunalabgaben-
gesetzes (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996, zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Landesrechts  aufgrund der 
bundesrechtlichen Einführung des Rechtsinstituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft vom 2. 
Februar 2011 (GVBl. LSA S. 58) und des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern 
in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz - 
KiFöG) vom 05. März 2003 (GVBl. LSA S. 48), in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat 
der Stadt Schönebeck (Elbe) auf seiner Sitzung am 29.09.2011 folgende Satzung beschlossen:


§ 1
 Allgemeine Bestimmungen


(1)  Zur Erfüllung des Anspruchs auf einen Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder, die 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Schönebeck (Elbe) haben, hält die Stadt 
Schönebeck Kindertageseinrichtungen in den unter Absatz 2 genannten Formen als öf-
fentliche Einrichtungen vor. 


(2) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich.


(3) Kindertageseinrichtungen im Sinne des Absatzes 1 sind: 
a) Kinderkrippen
b) Kindergärten,
c) Horte und 
d) Kindertagesstätten als kombinierte Einrichtungen gem. a) –c).


(4)  In die unter Absatz 3 genannten Kindertageseinrichtungen werden, im Rahmen des Platz-
angebotes und bei nachgewiesenem Bedarf, aufgenommen:
a) in Kinderkrippen, Kinder bis zu einem Alter von 3 Jahren,
b) in Kindergärten, Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt,
c) in Horten, Kinder ab Schuleintritt bis zu Versetzung in den 7. Schuljahrgang bzw. bis 


zur Vollendung des 14. Lebensjahres und 
d) in Kindertagesstätten, Kinder der unter a) bis c) genannten Altersgruppen.


(5)  Das Angebot an Plätzen in Kindertageseinrichtungen legt die Stadt Schönebeck (Elbe) 
in Abstimmung mit den Freien Trägern auf Grundlage des Bedarfs an Plätzen in Kinder-
tageseinrichtungen fest. Die angebotenen Plätze sind im Bedarfs- und Entwicklungsplan 
für Kindertageseinrichtungen des Salzlandkreises enthalten.


  Der gesetzliche Rechtsanspruch gemäß § 3 Absatz 3 Kinderförderungsgesetz wird dabei 
beachtet.


§ 2
 Betreuungszeiten


(1)  Für die unter § 1 Abs. 2 genannten Kindertageseinrichtungen werden im Rahmen der 
festgelegten Öffnungszeiten folgende Betreuungszeiten angeboten:


1. in Kinderkrippen, Kindergärten und Kindertagesstätten
  a) fünf Stunden täglich oder 25 Wochenstunden als Halbtagsplatz
  b) mehr als 5 Stunden täglich oder mehr als 25 Wochenstunden als Ganztagsplatz


2. in Horten 
  a) mindestens sechs Stunden schultäglich und
  b) während der Schulferien mindestens zehn Stunden täglich oder 50 Stunden wö-


chentlich.


(2)  Für die Wahrnehmung einer über Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) hinausgehenden Betreuungs-
zeit ist der Nachweis des Bedarfs erforderlich. Als nachgewiesener Bedarfsfall gilt in 
der Regel eine vom Arbeitgeber erteilte Bestätigung  für den Personensorgeberechtigten, 
dass die Arbeitszeit einschließlich der Wegezeit den in Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) benannten 
Betreuungszeitraum übersteigt.


§ 3
 Gemeinnützigkeit


(1)  Die Stadt Schönebeck (Elbe) betreibt die Kindertageseinrichtungen „Benjamin Blüm-
chen“, OT Pretzien, „Knud Sonnenschein“, OT Ranies, „Haus der kleinen Stifte“ und den 
Hort in der Schulstr. 7, OT Plötzky. Die Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt 
Schönebeck (Elbe) bilden einen Betrieb gewerblicher Art im steuerrechtlichen Sinne.


  Der Betrieb gewerbliche Art „Kindertageseinrichtungen“ verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung.


(2)  Zweck des Betriebs gewerblicher Art „Kindertageseinrichtungen“ ist, die Kinder in ihrer 
körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung zu fördern, einen Beitrag zur Betreu-
ung und Erziehung der Kinder zu leisten, Bildung im elementaren Bereich zu betreiben 
und eine fürsorgliche Betreuung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen und im 
Hort zu gewährleisten.


(3)  Der Betrieb gewerblicher Art „Kindertageseinrichtungen“ ist selbstlos tätig; er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.


(4)  Mittel des Betriebs gewerblicher Art „Kindertageseinrichtungen“ dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden.


(5)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.


§ 4
 Anmeldeverfahren


(1)  Die Personensorgeberechtigten haben ein Recht auf laufende Anmeldung ihres Kindes in 
Kindertageseinrichtungen.


(2)  Abweichend von Absatz 1 ist die Anmeldung für eine Hortbetreuung in der Regel zum 
Beginn eines Schuljahres (01.08 eines jeden Jahres) oder zum Schulhalbjahr (01.02. 
eines jeden Jahres) für das kommende Schuljahr möglich. Darüber hinaus ist im lau-
fenden Schuljahr in begründeten Ausnahmefällen, insbesondere aus Gründen der Er-
werbstätigkeit, der Aus-, Fort- und Weiterbildung oder der Teilnahme an einer Maßnah-
me der Arbeitsförderung nach § 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch  die jederzeitige 
Anmeldung möglich.


§ 5
 Aufnahme


(1)   Voraussetzung für die Aufnahme ist ein freier Platz in einer dem Alter des Kindes ent-
sprechenden Kindertageseinrichtung.
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(2)   Sie erfolgt, wenn:
a) eine schriftliche Anmeldung vorliegt (gemäß Anlage 2),
b) eine ärztliche Bescheinigung, die zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht älter als zwei 


Wochen sein darf,  die gesundheitliche Eignung des Kindes bestätigt und
c) ein Betreuungsvertrag rechtskräftig abgeschlossen wurde (gemäß Anlage 3).


§ 6
 Beendigung des Benutzungsverhältnisses


(1) Das Benutzungsverhältnis endet mit:
1. Erreichen der Altersgrenze bzw. Beendigung der Betreuungsart gem. § 3 KiFöG,
2. der Kündigung durch die Personensorgeberechtigten
3. der fristlosen Kündigung durch die Stadt Schönebeck (Elbe).


(2)  Das Benutzungsverhältnis gem. § 1 Abs. 1 setzt sich bis zum Erreichen des Höchstalters 
gem. § 3  KiFöG automatisch fort, sofern die Personensorgeberechtigten hiergegen nicht 
bis spätestens  4 Wochen vor Ablauf widersprechen.


(3)   Die Kündigung eines Betreuungsvertrages durch die Personensorgeberechtigten ist mit 
einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende möglich.


(4)   Abweichend vom Abs. 3 ist die Abmeldung für eine Hortbetreuung in der Regel zum 
Ende eines Schuljahres (31.07. eines jeden Jahres) oder zum Schulhalbjahr (31.01. eines 
jeden Jahres) möglich. Darüber hinaus ist im laufenden Schuljahr in begründeten Aus-
nahmefällen, insbesondere aus Gründen der Erwerbstätigkeit, der Aus-, Fort- und Wei-
terbildung oder der Teilnahme an einer Maßnahme der Arbeitsförderung nach § 3 des 
Dritten Buches Sozialgesetzbuch die jederzeitige Abmeldung jeweils zum letzten des 
Monats mit einer Frist von 4 Wochen möglich.


(5)  Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist insbesondere dann zur fristlosen Kündigung berechtigt, 
wenn
a) der Elternbeitrag für mehr als 3 volle Monatsbeiträge geschuldet ist und trotz  schrift-


licher Mahnung und Hinweis auf die Vertragskündigung nicht gezahlt wird,
b) das Kind unentschuldigt länger als 4 Wochen der Einrichtung fernbleibt,
c) die notwendige Mitwirkung der Personensorgeberechtigten unterbleibt.


(6) Die Kündigung bedarf der Schriftform.


§ 7
 Elternbeiträge


(1)  Die Personensorgeberechtigten, deren Kinder eine Kindertageseinrichtung der Stadt 
Schönebeck (Elbe) besuchen, haben eine monatliche Benutzungsgebühr, nachfolgend 
als Elternbeitrag bezeichnet, zu entrichten.


(2)  Abweichend von Abs. 1 sind, wenn das Kind aus Gründen der Erwerbstätigkeit, der Aus-
, Fort- und Weiterbildung oder der Teilnahme an einer Maßnahme der Arbeitsförderung 
nach § 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch im laufenden Monat angemeldet wird, 
nur die auf die Zeit der Anwesenheit des Kindes entfallenden Elternbeiträge als anteilige 
Monatsbeiträge zu zahlen. Gleiches gilt, wenn sich der Betreuungsanspruch innerhalb 
eines Monats wegen der im Satz 1 genannten Gründe ändert. 


(3) Die Höhe der Elternbeiträge richtet sich nach dieser Satzung.


(4) Mit dem Elternbeitrag sind insbesondere nicht abgegolten
a) Kosten für Verpflegung einschließlich der auf Wunsch der Eltern angebotenen Mit-


tagsmahlzeit und
b) Kosten für Sonderveranstaltungen/Angebote.


§ 8
 Öffnungszeiten


(1)  Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Schönebeck (Elbe) öffnen von 6:00 Uhr bis 
17:00 Uhr. Die Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung werden im Benehmen mit 
dem Kuratorium festgelegt. Im nachgewiesenen Bedarfsfall kann eine frühere Öffnung 
bzw. spätere Schließung festgelegt werden.


(2) Im Hort ist schultäglich die Unterrichtszeit von der Hortbetreuung ausgenommen.


(3)  Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Schönebeck (Elbe) sind vom 24.12. bis zum 
01.01. geschlossen.


(4)  Fällt ein gesetzlicher Feiertag im Land Sachsen-Anhalt auf einen Dienstag oder Don-
nerstag, bleibt die Einrichtung an dem zwischen Wochenende und dem Feiertag liegen-
den Arbeitstag (Brückentag) aus wirtschaftlichen und planerischen Gründen geschlos-
sen.


(5)  Die Kindertageseinrichtung „Knud Sonnenschein“ schließt in den Sommerferien  zwei 
Wochen und in den Herbstferien eine Woche. In  Abstimmung mit dem Kuratorium der 
Einrichtung wird die Zeit für die Schließtage zu Beginn eines jeden Jahres festgelegt. Im 
Bedarfsfall werden für die Betreuung der Kinder Plätze  in der Einrichtung „Benjamin 
Blümchen“ angeboten.


§ 9
 Kinder aus anderen Gemeinden/Gastkinder


(1)  Kinder aus anderen Gemeinden können in eine Kindertageseinrichtung der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) aufgenommen werden, wenn
a) ein freier Platz im Rahmen der für die Einrichtung gemäß Betriebserlaubnis vorgege-


benen Kapazität vorhanden ist und
b) die leistungsverpflichtete Gemeinde,
c) die Personensorgeberechtigten oder
d) sonstige Dritte


  das pro Platz entstehende  Defizit erstatten. Über die Höhe der Erstattung schließt die 
Stadt Schönebeck (Elbe) eine Vereinbarung mit den in Abs. 1 Buchst. b, c oder d) Be-
nannten ab.


(2)  In Horten können Schulkinder gem. §1 Abs. 4 Buchst. c und d, die nicht im Hort ange-
meldet sind, auf Antrag während der Schulferien als Gastkinder an einer Ferienbetreuung 
im Hort teilnehmen.


§ 10
Verantwortung der Sorgeberechtigten


(1)  Die Sorgeberechtigten sind verantwortlich dafür, dass die Kinder in die Kindertagesein-
richtung gebracht werden und aus der Einrichtung wieder abgeholt werden. Das Abholen 
von Kindern durch andere Personen bedarf der schriftlichen Ermächtigung.


(2)  Soweit das Kind aus Gründen einer Erkrankung ferngeblieben ist, bedarf es zur Wieder-
aufnahme einer ärztlichen Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung. Die Kosten 
dieser Bescheinigung tragen die Eltern.


(3)  Meldepflichtige Erkrankungen der Kinder sind der Einrichtung anzuzeigen und werden 
gemäß § 33 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionserkrankungen 
beim Menschen (Infektionsschutzgesetz) behandelt.


(4)  Die Personensorgeberechtigten tragen die Verantwortung dafür, dass das Kind gesund-
heitlich zum Besuch in der Einrichtung in der Lage und zweckmäßig gekleidet ist. Für 
persönliche Gegenstände, die von den Kindern in die Einrichtung mitgebracht werden 
(Kleidung, Spielzeug) übernimmt die Stadt Schönebeck (Elbe) keine Haftung.


(5)  Die von der Stadt Schönebeck (Elbe) Beauftragten können zur Durchsetzung der Bestim-
mungen der Absätze 1 bis 3 Weisungen erlassen, denen Folge zu leisten ist.


§ 11
Mitwirkung in den Kindertageseinrichtungen


(1) Jede Kindertageseinrichtung bildet ein Kuratorium.


(2) Dem Kuratorium gehören an:
a) mindestens zwei aus der Elternschaft gewählte Vertreterinnen oder Vertreter,
b) die leitende Betreuungskraft und
c) eine Vertreterin oder Vertreter des Trägers


(3)  Darüber hinaus können die Kinder ihrem Alter oder ihren Bedingungen entsprechend bei 


der Gestaltung des Alltags in der Kindertageseinrichtung mitwirken.


§ 12 
Entstehung der Elternbeiträge


Die Elternbeiträge entstehen mit der tatsächlichen Aufnahme des Kindes in einer Kinder-
tageseinrichtung auf der Grundlage des mit der Stadt Schönebeck (Elbe) abgeschlossenen 
Betreuungsvertrages.


§ 13
Erhebung der Elternbeiträge


(1)  Die Elternbeiträge werden in monatlichen Beträgen für den vollen Monat erhoben und 
sind jeweils zum 15. des laufenden Monats fällig.


(2)  Die Beitragsschuld entsteht mit Fälligkeit, frühestens mit der Aufnahme des Kindes und 
endet mit dem Letzten des Monats, zu dem das Kind abgemeldet wird.


(3)  Die Elternbeiträge sind auch während der Schließzeiten der Kindertageseinrichtungen 
(z.B. Brückentage, Havarie) und der Abwesenheit des Kindes (Urlaub, Krankheit, Fehl-
tage, Schulferien, Kur) zu entrichten.


(4) Die Erhebung der Elternbeiträge erfolgt durch Bescheid.


§ 14
Höhe der Elternbeiträge


(1) Die Elternbeiträge ergeben sich 
a) der als Anlage 1 beigefügten Tabelle und
b) der im Betreuungsvertrag im Wochendurchschnitt festgelegten täglichen Betreuungs-


zeit


(2)  Bei nachhaltiger Überschreitung der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit sind die El-
ternbeiträge für die tatsächlich in Anspruch genommene Betreuung rückwirkend für den 
Monat entsprechend der Elternbeitragsregelung dieser Satzung zu entrichten.


(3)  Bei einer Änderung gemäß § 7 Abs. 2 dieser Satzung sind anteilige Monatsbeiträge zu 
zahlen.


§ 15
Beitragsschuldner


Beitragsschuldner sind die Personensorgeberechtigten. Mehrere Beitragsschuldner haften als 
Gesamtschuldner.


§ 16
Verfahren bei Nichtzahlung


Rückständige Beiträge werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.


§ 17
Ermäßigung der Elternbeiträge


Entsprechend § 90 SGB VIII haben Eltern mit geringem Einkommen die Möglichkeit, einen 
Antrag auf ganz oder teilweise Übernahme des Elternbeitrages beim Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe (Jugendamt des Salzlandkreises) zu stellen.


§ 18
Billigkeitsregelung


Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet werden, 
wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde 
und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. In deren Einziehung nach 
Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden.


§ 19
Inkrafttreten


Die Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtung der Stadt Schönebeck 
(Elbe) tritt am 01.01.2012 in Kraft.


Gleichzeitig treten die Satzung über die Nutzung der Tageseinrichtungen der Gemeinde Pret-
zien vom 01.08.2007, die Satzung über die Nutzung der Tageseinrichtung und die Gebühren-
satzung  für die Tageseinrichtung der Gemeinde Ranies vom 01.08.2003, die Satzung über 
die Nutzung der Tageseinrichtung und die  Gebührensatzung der Gemeinde Plötzky  vom 
01.08.2003 außer Kraft.


Stadt Schönebeck (Elbe), den 04.10.2011


    
Haase
Oberbürgermeister    


Anlage 1
zur Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der 
Stadt Schönebeck (Elbe)


Gebührentabelle


Einrichtung Betreuungszeiten Höhe des Elternbeitrages


Kinderkrippe bis 5 Stunden 91,50
bis 8 Stunden 155,00
über 8 Stunden 173,00


Kindergarten bis 5 Stunden 85,00
bis 8 Stunden 147,00
über 8 Stunden 160,00


Hort früh 30,00
nachmittags 41,00
ganztags 51,00


        
Anlage 2
zur Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der 
Stadt Schönebeck (Elbe)


Anmeldung
 für die Aufnahme in die Kindertageseinrichtung


(Einrichtungsstempel)


Personalien des Kindes:


Name  und Vorname: _____________________________________________________


geboren am: ____________________________________________________________


Bereits Geschwister in der Einrichtung?: Ja                  nein


Name des/ der Geschwisterkindes/er:________________________________________


Personalien der Eltern:           Vater                     Mutter 


Name und Vorname: _____________________________________________________


Wohnanschrift:
Straße und Hausnummer:_________________________________________________


Wohnort: ______________________________________________________________


telefonisch erreichbar
in dringenden Fällen: ____________________________________________________


Hausarzt des Kindes: ____________________________________________________


Betreuungsstunden: _____________________________________________________


gewünschter
Aufnahmetermin: _______________________________________________________


Daten zur Essenausgabe:  ohne  nur Essen  nur Trinken     Essen und 
Trinken                                    


Sollten hinsichtlich der Anmeldung  noch Fragen sein, so können Sie die Leiterin der Kinder-
tageseinrichtung unter der Rufnummer _____________________ erreichen.


Bestätigung: Hiermit versichere ich, dass mein Kind keine weitere Kindertageseinrichtung 
besucht bzw. in keiner weiteren Kindertageseinrichtung angemeldet ist. Für fi-
nanzielle Folgen aus eventuellen Doppelbelegungen bzw. -meldungen haften 
die Personensorgeberechtigten.


_____________________         ________________________________________
Ort, Datum Unterschrift der Personensorgeberechtigten


Anlage 3 
zur Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der 
Stadt Schönebeck (Elbe)


Betreuungsvertrag


zwischen der Stadt Schönebeck (Elbe)
   Markt 1
   39218 Schönebeck


und Herrn/Frau _____________________________________________


   _____________________________________________


   _____________________________________________


   _____________________________________________
   (Name und Anschrift der Personensorgeberechtigten)


für die Benutzung der Tageseinrichtung __________________________
   (Ortsteil der Einrichtung)


für Kind _____________________________________________
   (Name, Vorname)


   _____________________________________________
   (Geburtsdatum)


wird mit Wirkung vom _____________________________________________
   (Datum Vertragsbeginn)


ein Platz in der Tageseinrichtung zur Verfügung gestellt.


Ganztagsplatz  Halbtagsplatz


Die individuelle Betreuungszeit in der Einrichtung beträgt ________ Stunden.
Veränderungen der Betreuungszeit sind mit der Leiterin der Einrichtung abzustimmen 
und können zum Monatsende erneut vertraglich geregelt werden.


Schönebeck, den _______  ________________________________________
   Unterschrift Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe)
  


Ort, Datum ____________ ________________________________________
   Unterschrift Personensorgeberechtigte/r


Beschluss Nr. 0307/2011
Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek der Stadt Schönebeck (Elbe) 
(Bibliotheksbenutzungssatzung)


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß der Anlage 1 die Satzung über die 
Benutzung der Stadtbibliothek der Stadt Schönebeck (Elbe).


gez. Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1


Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek der Stadt Schönebeck (Elbe)
(Bibliotheksbenutzungssatzung)


Aufgrund der §§ 2, 6, 8 und 44 (3) Ziffer 1 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 
383), in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit der Leihverkehrsordnung (LVO) vom 
13. April 2004 (MBl. LSA S. 250), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Stadt 
Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 29.09.2011 folgende Satzung beschlossen:


§ 1
Allgemeines


(1)  Die Stadtbibliothek ist eine öffentlich-rechtliche Einrichtung der Stadt Schönebeck 
(Elbe). Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich.


(2)  Die Stadtbibliothek dient der allgemeinen Bildung, der Aus- und Fortbildung, der Infor-
mation und der Freizeitgestaltung.


(3)  Jeder Einwohner der Stadt Schönebeck (Elbe) hat das Recht, die Stadtbibliothek zu be-
nutzen. Die Benutzung kann weiteren Personen gestattet werden. Die Benutzung regelt 
sich im Weiteren nach § 4 dieser Satzung. 


(4)  Für die Anmeldung, die Überschreitung der Leihfrist, für die Beschaffung von Medien 
aus anderen Bibliotheken sowie für einzelne besondere Leistungen werden Gebühren 
und Auslagen  auf der Grundlage der Bibliotheksgebührensatzung der Stadt Schönebeck 
(Elbe) erhoben.


(5)  Die Stadtbibliothek hat festgelegte Öffnungszeiten, die durch Aushang bekannt gemacht 
werden.


§ 2
Art der Benutzung


(1)  Die Medien aus den Bibliotheksbeständen können nach Hause entliehen oder in der 
Stadtbibliothek benutzt werden.


(2)  Die Benutzer sind berechtigt, selbständig Medien aus den zur Freihandbenutzung aufge-
stellten Beständen zu entnehmen.


(3)  Die Benutzer können alle öffentlich zugänglichen Studien- und Arbeitsmöglichkeiten 
sowie bereitgestellten Hilfsmittel in Anspruch nehmen.


(4) Die Weitergabe von Bibliotheksgut an Dritte ist unzulässig.


§ 3
Zusätzliche Leistungen der Bibliothek


(1)  Medien, die in der Stadtbibliothek nicht vorhanden sind, können über Fernleihe aus an-
deren Bibliotheken im Auftrag des angemeldeten Benutzers nach den  Bestimmungen 
der Bibliotheksgebührensatzung und der Leihverkehrsordnung beschafft werden. Der 
Benutzer erkennt die jeweiligen Benutzungsbedingungen der entsendenden Bibliotheken 
an.
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(2)  Werden im Auftrag des Benutzers Kopien von Bibliotheksgut durch das Bibliotheksper-
sonal oder vom Benutzer selbst hergestellt, so sind diese kostenpflichtig und nur unter 
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts erstellbar (Ziffer 7 der 
Anlage zur Bibliotheksgebührensatzung). 


(3)  Das Drucken und Herunterladen von zur Verfügung stehenden digitalen Medien und 
von Informationen aus dem Internet ist kostenpflichtig (Ziffer 10 und 11 der Anlage zur 
Bibliotheksgebührensatzung).


(4)  Die Benutzung der Internetplätze ist nur mit gültigem Benutzerausweis gestattet. Es ist 
ferner eine Verpflichtungserklärung zu unterzeichnen (Anlage). Für Benutzer unter 16 
Jahren ist die Verpflichtungserklärung vom gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Di-
ese Erlaubnis ist in der Stadtbibliothek im Beisein eines Mitarbeiters zu erteilen. Die 
Kosten für die Nutzung des Internets regelt die Bibliotheksgebührensatzung (Ziffer 12 
der Anlage zur Bibliotheksgebührensatzung). 


§ 4
Anmeldung und Benutzerausweis


(1)  Die Benutzung der Stadtbibliothek ist anmeldepflichtig. Der Benutzer meldet sich per-
sönlich unter Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Passes mit Meldebescheini-
gung an.


(2)  Möchten Minderjährige unter 16 Jahren die Stadtbibliothek nutzen, benötigen sie dazu 
die schriftliche Erlaubnis des gesetzlichen Vertreters. Diese Erlaubnis ist in der Stadt-
bibliothek im Beisein eines Mitarbeiters zu erteilen.


(3)  Wohnungswechsel und Änderung der Personalien sind der Stadtbibliothek unter Vorlage 
des Personalausweises mitzuteilen.


(4)  Der Benutzer bzw. der gesetzliche Vertreter verpflichtet sich durch Unterschrift zur An-
erkennung dieser Benutzungssatzung und der Hausordnung in den jeweils gültigen Fas-
sungen.


(5)  Der Benutzer bzw. der gesetzliche Vertreter erkennt die Erfassung der personenbezo-
genen Daten auf elektronischem Wege auf der Rechtsgrundlage der §§ 2, 4, 6 und 10 
Datenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DSG LSA) an, da sonst eine Anmeldung 
nicht möglich ist.


(6)  Jeder Benutzer erhält nach der Anmeldung einen Benutzerausweis. Die Ausstellung des 
Benutzerausweises ist gebührenpflichtig (Ziffer 1 Buchstabe a) der Anlage zur Biblio-
theksgebührensatzung). Der Benutzerausweis ist nicht übertragbar. Für Kinder bis zur 
Vollendung des 12. Lebensjahres ist die Anmeldung einmalig kostenlos.


(7)  Der Verlust des Benutzerausweises ist der Stadtbibliothek unverzüglich anzuzeigen. Für 
die Ausstellung eines Ersatzausweises wird eine Gebühr erhoben (Ziffer 1 Buchstabe b) 
der Anlage zur Bibliotheksgebührensatzung).


(8)  Bei jeder Ausleihe und Rückgabe von Medien ist der Benutzerausweis in der Stadtbibli-
othek vorzulegen.


(9)  Die Stadtbibliothek kann verlangen, dass der Benutzer bei Verstößen gegen diese Sat-
zung den Benutzerausweis zurückzugeben hat.


(10)  Dienststellen, juristische Personen, Institute und Firmen melden sich durch schriftlichen 
Antrag ihres Vertretungsberechtigten an und hinterlegen bis zu drei Unterschriften von 
Bevollmächtigten, welche die Bibliotheksbenutzung für den Antragsteller wahrnehmen.


(11)  Wird die Benutzung der Stadtbibliothek um mehr als 3 Kalenderjahre unterbrochen, ist 
eine Wiederanmeldung unter Vorlage des Benutzerausweises erforderlich (Ziffer 1 Buch-
stabe b) der Anlage zur Bibliotheksgebührensatzung).


§ 5
Ausleihe und Leihfrist


(1)  Die reguläre Ausleihfrist von Medien beträgt 4 Wochen, die verkürzte Ausleihfrist 2 Wo-
chen. Die verkürzte Ausleihfrist gilt für DVDs und Zeitschriften. Sind Medien mehrfach 
vorbestellt, kann die Bibliothek die Ausleihfrist verkürzen. Bei neu hinzukommenden 
Medienarten werden die Leihfristen nach der Anschaffung durch die Stadtbibliothek 
festgelegt. Diese werden dem Benutzer auf der Ausleihquittung mitgeteilt.


(2)  Ausgeliehene Medien können gebührenpflichtig vorbestellt werden (Ziffer 8 der Anlage 
zur Bibliotheksgebührensatzung). Die Benutzer erhalten eine Benachrichtigung per Post 
bzw. E-Mail, wenn die Medien für sie bereitliegen.


(3)  Die Anzahl der gleichzeitig auszuleihenden Medien wird von der Stadtbibliothek nach 
pflichtgemäßem Ermessen festgelegt.


(4)  Liegt für entliehene Medien keine Vorbestellung vor, so kann auf Antrag des Benutzers 
die Ausleihfrist verlängert werden. Die Verlängerung erfolgt in der Regel um weitere 4 
Wochen.
Für Zeitschriften und DVDs gibt es eine eingeschränkte Fristverlängerung um einen 
Öffnungstag. Die Stadtbibliothek kann bei Antrag auf Verlängerung der Ausleihfrist die 
Vorlage der entliehenen Medien verlangen. 


(5)  Die Stadtbibliothek kann die Entscheidung über die Ausleihe weiterer Medien von der 
Rückgabe angemahnter Medien sowie von der Erfüllung bestehender Zahlungsverpflich-
tungen abhängig machen.


(6)  Die Medien können aus wichtigem Grund von der Stadtbibliothek jederzeit zurückgefor-
dert werden.


§ 6
Ausleihbeschränkungen


Medien, die als Informations- oder Lesesaalbestand jederzeit für die Benutzer zur Verfügung 
stehen müssen oder aus anderen Gründen nur in der Stadtbibliothek benutzt werden dürfen, 
können dauernd oder vorübergehend von der Ausleihe außer Haus ausgeschlossen werden.


§ 7
Pflichten der Benutzer


(1)  Die Benutzer sind verpflichtet, Medien und Einrichtungen der Stadtbibliothek sorgfältig 
und pfleglich zu behandeln und vor Veränderung, Beschmutzung, Beschädigung, Verlust 
und Vernichtung zu schützen.


(2)  Bei der Ausleihe haben die Benutzer den Zustand und die Vollständigkeit der Medien zu 
überprüfen und offensichtliche Mängel sofort, andere Mängel unverzüglich nach Fest-
stellung anzuzeigen.


(3)  Entliehene Medien dürfen nur auf handelsüblichen Geräten und unter den von den Her-
stellerfirmen vorgeschriebenen technischen Voraussetzungen abgespielt werden. Für ent-
standene Schäden an Geräten übernimmt die Stadtbibliothek keine Haftung. Videos und 
andere Kassetten sind zurückgespult abzugeben. Der Benutzer haftet für die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts.


(4) Die Hausordnung ist von den Benutzern strikt einzuhalten.


(5)  Den Mitarbeitern der Stadtbibliothek steht das Hausrecht zu. Die Benutzer haben den 
Weisungen des Bibliothekspersonals Folge zu leisten. Bei wiederholten Verstößen gegen 
diese Ordnung, kann der Benutzer von der Benutzung ganz oder zeitweise ausgeschlos-
sen werden.


§ 8
Haftung, Behandlung von Bibliotheksgut


(1)  Für den Verlust oder die Beschädigung von Bibliotheksgut haftet der Benutzer, auch 
wenn ihn kein Verschulden trifft. Werden Medien durch den Benutzer auch nach Mah-
nung nicht zurückgegeben, hat der Benutzer den daraus entstandenen Schaden zu erset-
zen.


(2)  Der Verlust oder die Beschädigung entliehener Medien sind der Stadtbibliothek unver-
züglich anzuzeigen. Es ist untersagt, Beschädigungen ohne die Erlaubnis der Stadtbibli-
othek selbst zu beheben oder beheben zu lassen.


(3)  Die Art und Höhe der Ersatzleistung bestimmt die Stadtbibliothek nach pflichtgemäßem 
Ermessen.
– bei Verlust von Bibliotheksgut hat der Benutzer ein gleichwertiges Ersatzexemplar zu 


beschaffen. Ist dies nicht möglich, werden die Kosten für die Wiederbeschaffung des 
Originals oder die Kosten in Höhe des festgestellten Wertes gefordert.


– im Falle der Beschädigung von Bibliotheksgut kann vom Benutzer die Reparatur oder 
der Ersatz der Reparaturkosten verlangt werden. Ist eine Reparatur nicht möglich, so 
werden die Kosten für die Wiederbeschaffung des Originals oder die Kosten in Höhe 
des festgestellten Wertes erhoben.


– bei geringfügigen Beschädigungen, die ein Weiterverwenden des Bibliotheksgutes zu-
lassen, kann anteiliger Schadenersatz in Abhängigkeit vom Schadensumfang erhoben 
werden. Die Kostenfestsetzung liegt im Ermessen der Bibliotheksmitarbeiter.


– bei Beschädigung oder Verlust der Hüllen von Non-Print-Medien ist eine Ersatzleis-
tung gemäß Punkt 5 des Gebühren- und Entgelttarifs zu zahlen.


(4)  Für Schäden, die der Stadtbibliothek durch Missbrauch des Benutzerausweises entste-
hen, haftet der Benutzer.


(5)  Minderjährige bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres dürfen Bibliotheksgut nur mit 
Erlaubnis der gesetzlichen Vertreter entleihen. Für den Verlust oder die Beschädigung 
von Bibliotheksgut haften die gesetzlichen Vertreter.


(6)  Die Stadtbibliothek haftet nur für Sach- und Vermögensschäden, sofern diese von ih-
ren Bediensteten oder Beauftragten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden 
sind.


(7)  Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Autoradios, Computer und andere  Abspiel-
geräte durch die auf den CDs und DVDs und anderen Non-Book-Medien aufgebrachten 
Sicherungsfolien (elektromagnetisches Mediensicherungssystem) beschädigt werden 
können.


§ 9
Sprachliche Gleichstellung


Die Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und weiblicher 
Form.


§ 10
Inkrafttreten


Die Bibliotheksbenutzungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.
Gleichzeitig tritt die Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Schönebeck (Elbe) vom 18. Mai 
2006, mit der Änderung vom 7. April 2010, außer Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 04.10.2011


    


Haase
Oberbürgermeister


Anlage
Benutzungshinweis Internetzugänge


Anlage
zur Bibliotheksbenutzungssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


Benutzungshinweise > Internet-Zugänge


Name:  _____________________________________


Adresse:  _____________________________________


   _____________________________________


Geburtsdatum: _____________________________________


Verpflichtungserklärung


1.  Internet-Nutzer hinterlegen für die Dauer der Arbeit am Internet-PC ihren gültigen Be-
nutzerausweis an der Verbuchungstheke.


2.  Informationen/Adressen gewaltverherrlichenden, pornografischen und/oder rassistischen 
Inhalts dürfen nicht aufgerufen oder abgespeichert werden.


3.  Veränderungen an der System- und Netzwerkkonfiguration von Server und PC sind nicht 
gestattet. Bei Beschädigung behält sich die Stadtbibliothek Schadenersatzansprüche und 
juristische Schritte vor.


4.  Das Herunterladen von Software geschieht auf eigenes Risiko. Eine Diskette muss in der 
Stadtbibliothek erworben werden. Das Verwenden privater Datenträger ist verboten. Das 
Herunterladen von Standardsoftware und Betriebssystemen ist nicht gestattet. Es darf 
nur der reservierte Zugang benutzt werden.


5.  Mitgebrachte oder aus dem Internet heruntergeladene Software darf auf den Rechnern 
der Stadtbibliothek weder installiert noch ausgeführt werden. 


6.  Die Stadtbibliothek übernimmt keine Garantie, dass der Internet-Zugang zu jeder Zeit 
gewährleistet ist.


7. Verstöße gegen die Regeln können mit Zugangsverboten belegt werden.


8. Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter


Ich gebe hiermit meine Einwilligung, dass mein Kind das Internet über die Stadtbibliothek 
nutzt. Die vorstehenden Bestimmungen erkenne ich an. Mit meiner Unterschrift erkenne ich 
die Regeln an und verpflichte mich, sie einzuhalten.


Schönebeck (Elbe), den _____________________


Unterschrift: ____________________


Beschluss Nr. 0308/2011
Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen (Kosten) für die Stadtbiblio-
thek Schönebeck (Elbe) (Bibliotheksgebührensatzung)  


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß der Anlage 1 die Satzung über die 
Erhebung von Gebühren und Auslagen (Kosten) für die Stadtbibliothek Schönebeck (Elbe).


gez. Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1


Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen (Kosten) 
für die Stadtbibliothek Schönebeck (Elbe)


(Bibliotheksgebührensatzung)


Aufgrund der §§ 2, 6, 8, 44 (3) und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383) 
in der zurzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit den §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Dezember 1996 (GVBl. S. 405), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Stadtrat der 
Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 29.09.2011 folgende Satzung beschlossen:


§ 1
Kosten, Kostenschuldner


(1)  Die Stadt Schönebeck (Elbe) erhebt für die Anmeldung, die Überschreitung der 
Leihfrist, die Beschaffung von Medien aus anderen Bibliotheken sowie für einzelne 


besondere Leistungen Gebühren und Auslagen (Kosten) gemäß der Anlage (Gebühren-
tabelle) zu dieser Satzung.


(2) Kostenschuldner ist der Nutzer bzw. dessen gesetzlicher Vertreter.


(3)  Diese Satzung gilt nur in Verbindung mit der geltenden Bibliotheksbenutzungssatzung.


§ 2
Entstehung, Fälligkeit und Zahlung der Kosten


(1)  Die Gebühr zur Ausstellung eines Benutzerausweises oder eines Ersatzausweises als re-
gistrierter Leser entsteht mit Ausstellung des Ausweises und ist bei Übergabe sofort fäl-
lig. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des Bibliotheksausweises ist diese Gebühr erneut 
zu zahlen.


(2)  Die Versäumnisgebühr entsteht unabhängig vom Zugang einer schriftlichen Erinne-
rung je Medium und je Öffnungstag am Tage nach der Leihfristüberschreitung und 
wird mit Bekanntgabe fällig. Für Erinnerungen hat der Benutzer sämtliche Auslagen 
zu tragen.


(3)  Die Gebühr für die Leistung Vorbestellung (Ziffer 8 der Anlage) entsteht mit der Annah-
me der Vorbestellung und wird sofort fällig. Bei Vorbestellung per Telefon oder Internet 
ist die Gebühr bei Abholung der Medien zu zahlen.


(4)  Die Gebühr für die Bestellung eines Mediums im auswärtigen Leihverkehr (Ziffer 4 
der Anlage) wird bei Annahme der Bestellung sofort fällig. Zusätzlich sind anfallende 
Auslagen bei Aushändigung des bestellten Mediums zu zahlen.


(5)  Gebühren, die infolge einer Anmeldung oder der Anforderung von Leistungen mittels 
Telekommunikation, E-Mail oder über das Internet entstehen, sind bei Inanspruchnahme 
der Leistung zu zahlen. Die Zahlungspflicht bleibt bei Nichtabholung der Bestellung 
oder Nichtinanspruchnahme der bestellten Dienstleistung bestehen.


(6)  Andere Gebühren und Auslagen werden mit Bekanntgabe der Kostenentscheidung ge-
genüber dem Benutzer fällig.


§ 3
Billigkeitsentscheidung


Gemäß § 13 a (1) KAG LSA können Ansprüche aus dieser Satzung auf Antrag ganz oder 
teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. 
Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig, können diese ganz oder teilweise 
erlassen werden. 


§ 4
Vollstreckung


Nicht entrichtete Gebühren und Auslagen werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrie-
ben.


§ 5
Sprachliche Gleichstellung


Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.


§ 6
Inkrafttreten


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Schönebeck (Elbe), den 04.10.2011


    


Haase
Oberbürgermeister


Anlage
Gebührentabelle zur Bibliotheksgebührensatzung der Stadtbibliothek
Schönebeck (Elbe)


Lfd.-Nr. Bezeichnung der Leistung Gebühr/Auslagen in Euro


1. Benutzerausweis
a) Gebühr für die Ausstellung eines Benutzerausweises 6,00
b) Gebühr für die Ausstellung eines Ersatzbenutzerausweises/
    Wiederanmeldung 3,00


2. Gebühr für die Überschreitung der Leihfrist
(Versäumnisgebühr je Medieneinheit und je Öffnungstag)
a) Erwachsene 0,50
b) Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 
    16. Lebensjahres 0,30


3. Gebühr für die Einarbeitung eines Ersatzexemplars für eine 
beschädigte oder in Verlust geratene Medieneinheit 6,00


4. Gebühr für die Beschaffung einer Medieneinheit im Leih-
verkehr (Fernleihe)
Gebühr je Medieneinheit 2,00
(darüber hinaus sind Kosten für das Versenden vom Besteller zu tragen)


5. Auslagen bei Beschädigung oder Verlust von Medienhüllen
a) Beschädigung je Medienhülle 1,00
b) Verlust je Medienhülle 3,00


6. Auslagen bei Entfernung oder Beschädigung des computerlesbaren 
Etiketts der Medieneinheit
je Medieneinheit 2,50


7. Auslagen für Kopierleistungen der Bibliothek
je Kopie A4     0,30 
je Kopie A3 0,60


8. Gebühr für Vorbestellungen 
je Medieneinheit 1,00


9. Auslagen für schriftliche Erinnerungen/Mahnungen/
Einschreiben Portokosten


10. Ausdrucke aus dem Internet
je Seite 0,50


  
11. Downloaden auf Diskette


je 250 KB 0,50


12. Gebühr für die Nutzung des Internets
je angefangene 30 Minuten 1,00


Beschluss Nr. 0306/2011
Entgeltordnung für die Besichtigung des Denkmals „Salzturm“ in der Stadt Schönebeck 
(Elbe)


Der Stadtrat beschließt die in der Anlage 1 beigefügte Entgeltordnung für die Besichtigung 
des Denkmals „Salzturm“ in der Stadt Schönebeck (Elbe).


gez. Haase
Oberbürgermeister


8. Jahrgang      Sonntag, 16.10.2011       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 49/3







Anlage 1
Entgeltordnung für die Besichtigung des Denkmals „Salzturm“


in der Stadt Schönebeck (Elbe)


Aufgrund der §§ 44 (3) Ziffer 6 und 91 (2) Ziffer 1 der Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. 
LSA S. 383) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) 
folgende Entgeltordnung für die Besichtigung des Denkmals „Salzturm“ in Schönebeck be-
schlossen.


I. Benutzung
§ 1


Zweck


Die Stadt Schönebeck (Elbe) kann das Denkmal „Salzturm“ den Bürgern und allen Besu-
chern, die sich in der Stadt Schönebeck (Elbe) aufhalten, zum Zwecke der Besichtigung über-
lassen.


§ 2
Geltungsbereich


Diese Entgeltordnung gilt für das Denkmal „Salzturm“. Von der Geltung ausgenommen sind 
weitere Denkmale der Stadt Schönebeck (Elbe). Die Bestimmungen dieser Entgeltordnung 
gelten für alle Besucher. Von der Geltung ausgenommen sind Mitarbeiter für eine eventuelle 
Durchführung von Öffnungszeiten bzw. ausstellende Vereine.


§ 3
Erlaubnis


(1)  Die Benutzung des Salzturmes durch Schulen und andere Gruppen bedarf der Anmel-
dung. Der Antrag ist im Regelfall zwei Wochen vor dem geplanten Termin schriftlich 
bei der Stadt Schönebeck (Elbe) einzureichen. Die Erlaubnis kann mit Bedingungen und 
Auflagen versehen werden, sie ist nicht übertragbar.


(2) Die Erlaubnis enthält insbesondere:


1. Name des verantwortlichen Leiters der Gruppe,
2. den Zweck der Veranstaltung,
3. die Anzahl der Gruppenmitglieder,
4. den Tag sowie Beginn und Ende der jeweiligen Besichtigung.


 5. etwaige weitere Bedingungen oder Auflagen.


(3)  Die Erlaubnis kann aus wichtigem Grunde, bei wiederholten oder erheblichen Verstoß 
gegen die Bestimmungen dieser Entgeltordnung, wenn die tatsächliche Nutzung von der 
erlaubten Nutzung abweicht, ganz oder teilweise widerrufen werden. Im Falle des Wi-
derrufes steht dem Benutzer weder ein Anspruch auf Ersatztermin noch ein Anspruch auf 
Schadenersatz zu.


§ 4
Sonderveranstaltungen


(1) Sonderveranstaltungen sind auf Antrag möglich.


§ 5
Benutzungszeit


(1)  Der Salzturm kann während der Sommersaison geöffnet werden. Die Saison beginnt am 
1. April und endet am 30. September. Die Öffnungszeiten werden dann im Schönebecker 
Amtsblatt bekannt gegeben und am Salzturm angeschlagen.


§ 6
Benutzung


(1)  Bei Öffnung wird Aufsichtspersonal eingesetzt. Es ist berechtigt, Eintrittskarten zu ver-
kaufen. Der Erwerb einer Eintrittskarte berechtigt den Besucher, den Salzturm zu be-
treten. Beim Verlassen des Turmes verliert die Eintrittskarte ihre Gültigkeit. Mit dem 
Erwerb einer Karte erkennt der Besucher die Entgeltordnung an.


(2)  Jeder Benutzer hat sich so zu verhalten, dass Personen und Sachen weder gefährdet, 
geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt 
werden. Die Einrichtungsgegenstände sind schonend und sachgemäß zu behandeln. Vor-
handene Kunstgegenstände dürfen nicht berührt werden. Das Rauchen im und auf dem 
Salzturm ist untersagt.


§ 7
Haftung des Benutzers


(1) Der Besucher des Turmes haftet für alle durch ihn entstehenden Schäden.


(2)  Der Inhaber einer Gruppenerlaubnis haftet für alle der Stadt Schönebeck (Elbe) anläss-
lich der Benutzung entstehenden Schäden der Räume des Turmes, deren Einrichtungs-
gegenstände und den Außenanlagen, ohne Rücksicht darauf, ob die Beschädigung durch 
ihn, seine Mitglieder oder Beauftragten oder durch Teilnehmer an der Veranstaltung 
verursacht worden sind. Die danach zu vertretenden Schäden werden durch die Stadt 
Schönebeck (Elbe) auf Kosten des Inhabers der Erlaubnis behoben.


(3)  Der Inhaber der Erlaubnis hat die Stadt Schönebeck (Elbe) von allen Ansprüchen freizu-
stellen, die anlässlich der genehmigten Veranstaltung von Dritten geltend gemacht wer-
den.


§ 8
Haftung der Stadt


(1)  Die Stadt Schönebeck (Elbe) haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit für evtl. bei der 
Benutzung des Salzturmes eintretende Schäden.


(2)  Die Stadt Schönebeck (Elbe) oder das eingesetzte Personal haftet nicht für beschädigte 
Garderobe oder sonstige vom Besucher eingebrachte Gegenstände.


§ 9
Hausrecht


(1)  Die Stadt Schönebeck (Elbe) übt als Eigentümerin des Salzturmes das Hausrecht aus. Sie 
wird dabei durch das eingesetzte Personal vertreten.


(2)  Der Inhaber des Hausrechtes ist während der Öffnungszeiten verantwortlich für Sicher-
heit und Ordnung an allen baulichen Anlagen. Die Besucher sind verpflichtet, den An-
ordnungen des Inhabers des Hausrechtes Folge zu leisten.


§ 10
Bedingungen


(1) Bei länger dauernden Veranstaltungen kann die Erlaubnis zum Einnehmen von Spei-
sen und Getränken auf Antrag erteilt werden. In diesem Fall ist der Veranstalter ver-
pflichtet, die Reinigung des Salzturmes und Entsorgung von Müll selbstständig vor-
zunehmen.


(2)  Der Veranstalter ist verpflichtet, seine Veranstaltung beim zuständigen Ordnungsamt an-
zuzeigen.


II. Entgelt


§ 11
Entgeltpflicht und Entgelttarif


Für die Benutzung des Salzturmes zum Zwecke der Besichtigung sowie für damit zusammen-
hängende besondere Leistungen der Verwaltung, werden Entgelte in Form von Eintrittsgeld 
nach Maßgabe dieser Entgeltordnung erhoben. Der anliegende Entgelttarif ist Bestandteil 
dieser Entgeltordnung.


§ 12
Entgeltschuldner


Zur Zahlung von Entgelt in Form von Eintrittsgeldern ist verpflichtet, wer selbst die in § 
1 genannte Einrichtung in Anspruch nimmt. Mitglieder von Personengruppen sind Gesamt-
schuldner.


§ 13
Entstehung und Fälligkeit des Entgeltes


(1) Die Zahlungspflicht entsteht für den Besucher beim Betreten des Salzturmes.


(2)  Die Zahlungspflicht entsteht bei Sonderveranstaltungen mit dem Zugang der Benut-
zungserlaubnis.


Das Entgelt ist in voller Höhe vor Beginn der Veranstaltung zu zahlen.


§ 14
Erstattung des Entgeltes


Wird eine Gruppenerlaubnis nicht ausgenutzt, so findet eine Rückerstattung gezahlter oder 
ein Erlass fälliger Entgelte nur insoweit statt, als die Veranstaltung rechtzeitig abgesagt wor-
den ist oder der Wegfall der Veranstaltung auf einen Widerruf aus wichtigem Grunde beruht, 
den die Stadt Schönebeck (Elbe) zu vertreten hat.


Das zu erstattende bzw. erlassene Entgelt wird bestimmt:


- bei einer Gruppenerlaubnis durch das Entgelt für die ausgefallene Veranstaltung.


§ 15
Inkrafttreten


Die Entgeltordnung für die Besichtigung des Denkmals „Salzturm“ in der Stadt Schönebeck 
(Elbe) tritt mit dem Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.


Die Entgeltordnung für die Besichtigung des Denkmals „Salzturm“ in der Stadt Schönebeck 
(Elbe) mit Beschluss-Nr. 0544/2001 vom 06.12.2001 tritt außer Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 04.10.2011


    


Haase
Oberbürgermeister


Anlage zur Entgeltordnung


Entgelttarif


zur Entgeltordnung für die Besichtigung des Denkmals „Salzturm“ 
in der Stadt Schönebeck (Elbe)


1. Bei Veranstaltungen während eventueller Öffnungszeit:


1.1. Einzelerlaubnis (pro Benutzung)
  Eintrittskarte 0,60


1.2. Kinder bis zum Alter von 14 Jahren
  sowie Schüler und Studenten 0,30


1.3.  Bei Gruppenbenutzung je nach Alter der Gruppenmitglieder wird die Summe der 
Eintrittskarten zur Gesamtschuld


2. Bei Veranstaltungen außerhalb eventueller Öffnungszeit:


2.1. Einzelerlaubnis (pro Benutzung – ab 10 Personen)
  Eintrittskarte 1,20


2.2. Kinder bis zum Alter von 14 Jahren
  sowie Schüler und Studenten
  (pro Benutzung – ab 10 Personen) 0,60


3. Entgeltbefreiung:


3.1.  Förderer, Sponsoren, Personen, die für die Besucherführung verantwortlich sind, 
Teilnehmer von Stadtführungen


3.2.  Schulklassen, Kindergartengruppen im Rahmen des Heimat/Sach- bzw. Geschichts-
unterrichtes


4. Sonderveranstaltungen


  Für Sonderveranstaltungen wird ein pauschales Entgelt in Höhe von 25,00 /je Veran-
staltung erhoben, zuzüglich der Reinigung durch den Nutzungsnehmer.


Beschluss Nr. 0311/2011
Satzung über die Führung und Verwendung des Wappens der Stadt Schönebeck (Elbe) 
(Wappensatzung)


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die nachfolgend aufgeführte Satzung 
über die Führung und Verwendung des Wappens der Stadt Schönebeck (Elbe) (Wappensat-
zung).


gez. Haase
Oberbürgermeister


Satzung
über die Führung und Verwendung des Wappens der Stadt Schönebeck (Elbe)


(Wappensatzung)


Auf der Grundlage der §§ 6 und 14 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383), ge-
ändert durch § 20 des Gesetzes vom 20. Januar 2011 (GVBl. LSA S. 14, 18), in Verbindung 
mit dem Runderlass des M I-31.13-10024- vom 18. Juli 2007 (MBl. LSA Nr. 30/2007 vom 
30. August 2007 S. 632) und dem § 36 (1) Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) in der zurzeit gültigen Fassung hat der 
Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 29.09.2011 folgende Satzung 
beschlossen:


§ 1
Führung und Verwendung des Wappens der Stadt Schönebeck (Elbe)


(1)  Die Stadt Schönebeck (Elbe) führt ein Stadtwappen in der in § 2 der Hauptsatzung be-
schriebenen Form.


(2)  Die Führung und die Verwendung des Stadtwappens obliegt ausschließlich der Stadt 
Schönebeck (Elbe), soweit in den nachfolgenden Bestimmungen nicht etwas anderes 
geregelt ist.


§ 2 
Genehmigungspflicht


(1)  Die unbefugte Verwendung des Stadtwappens durch Dritte ist verboten. Unter dieses 
Verbot fallen auch Abbildungen oder Darstellungen des Wappens, die zu Verwechs-
lungen mit dem Stadtwappen führen können.


(2)  Dritte dürfen das Stadtwappen nur mit Genehmigung der Stadt Schönebeck (Elbe) ver-
wenden. Dritte im Sinne dieser Satzung sind natürliche und juristische Personen des 
öffentlichen und privaten Rechts, nicht rechtsfähige Personenvereinigungen und Religi-
onsgemeinschaften.


(3)  Die Verwendung des Stadtwappens zu politischen Zwecken, insbesondere durch poli-
tische Parteien ist ausgeschlossen.


(4)  Eine Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn sichergestellt ist, dass jeder Anschein 
einer amtlichen Verwendung vermieden wird, das Ansehen der Stadt Schönebeck (Elbe) 
nicht gefährdet oder geschädigt wird und der Verwendung ein örtlicher Bezug zugrunde 
liegt.


(5) Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. 
Die Genehmigung kann mit zeitlicher Begrenzung erteilt werden bei
a) besonderen Vereinsjubiläen,
b) Anlässen mit öffentlichkeitswirksamen Charakter, die besonders dazu geeignet sind, 


für die Stadt Schönebeck (Elbe) zu werben,
c) der  Verwendung auf geeigneten Werbemitteln (z. B. kunstgewerblichen Gegenstän-


den und sonstigen gewerblichen Erzeugnissen).


(6) Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Genehmigung besteht nicht.


§ 3
Genehmigungsfreie Verwendung des Stadtwappens


Einer Genehmigung bedarf es nicht bei der Verwendung des Stadtwappens zu heraldischen 
und wissenschaftlichen Zwecken sowie zu Zwecken des Unterrichts und der staatsbürger-
lichen Bildung soweit das Ansehen der Stadt Schönebeck (Elbe) nicht geschädigt oder beein-
trächtigt wird. Fraktionen des Stadtrates ist es erlaubt, in ihrem Briefkopf das Stadtwappen zu 
verwenden.  Diese Verwendung ist anzuzeigen.


§ 4 
Antragsverfahren


(1)  Anträge auf Genehmigung sind schriftlich  an die Stadt Schönebeck (Elbe) zu richten 
(Anlage zur Satzung). Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung.


(2)  Über die Genehmigung entscheidet der Oberbürgermeister.


(3) Der Antrag hat zu enthalten bzw. dem Antrag sind beizufügen:
a) Name, Anschrift und Unterschrift des Antragstellers,
b) Angaben über die Art, die Form, den Zeitraum und die Anzahl der Verwendung,
c) ein kostenloses Muster der mit dem Stadtwappen zu versehenden Gegenstände 


z. B. kunstgewerbliche Gegenstände, Druckwerke, Geschenke oder Andenken und 
sonstige gewerbliche Erzeugnisse, soweit es die Beschaffenheit oder die Eigenart des 
Gegenstandes zulässt und verhältnismäßig ist.


(4)  Die Stadt Schönebeck (Elbe) kann weitere Angaben und Unterlagen zum Antrag abfor-
dern.


§ 5
Gebühr


(1) Die Verwendung des Stadtwappens ist gebührenfrei.


(2)  Die Erhebung einer Verwaltungsgebühr nach der Verwaltungskostensatzung der Stadt 
Schönebeck (Elbe) bleibt hiervon unberührt.


§ 6
Widerruf/Rücknahme der Genehmigung


(1) Die Genehmigung ist zurückzunehmen bzw. zu widerrufen, wenn 
a) die durch die Genehmigung erteilte Erlaubnis überschritten oder
b) die Nebenbestimmungen nicht erfüllt werden oder 
c) die Genehmigungsvoraussetzungen weggefallen sind.


(2)  Bei Rücknahme oder Widerruf der Genehmigung ist die weitere Verwendung des Stadt-
wappens ausgeschlossen.


§ 7
Genehmigungsfiktion


(1) Soweit Dritte das Stadtwappen i. S. von § 2 dieser Satzung bereits vor Inkrafttreten dieser 
Satzung nutzen, gilt dies als genehmigte Nutzung. 


(2)   Die Erlaubnisnehmer (Nutzer des Stadtwappens) i. S. des Absatzes 1 sind verpflichtet, 
die Nutzung des Stadtwappens der Stadt Schönebeck (Elbe) anzuzeigen.


§ 8
Ordnungswidrigkeiten


(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 7 der GO LSA handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig
a) entgegen  § 2 Abs. 1 das Stadtwappen unbefugt verwendet.
b) entgegen § 2 Abs. 2 das Stadtwappen ohne Genehmigung der Stadt Schönebeck (Elbe) 


verwendet.
c) entgegen  § 2 Abs. 3 das Stadtwappen zu politischen Zwecken verwendet.
d) entgegen  § 2 Abs. 5 mit der Genehmigung versehene Nebenbestimmungen nicht 


einhält.


(2)  Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 2.500 Euro geahndet wer-
den.


§ 9
Inkrafttreten


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


Schönebeck (Elbe), den 04.10.2011


    


Haase
Oberbürgermeister


Anlage
Antrag zur Nutzung des Stadtwappens


Anlage
zur Wappensatzung


Antrag zur Nutzung des Stadtwappens  
der Stadt Schönebeck (Elbe) 


Antragsteller


Name: ______________________________________________________


Vorname:  _____________________________________________________


Tel.-Nr.:   _____________________________________________________


Anschrift: ____________________________________________________


Art der Verwendung: ____________________________________________


Verwendungsform:   _____________________________________________


Zeitraum: von – bis: ____________________________________________


Anzahl: ______________________________________________________


Anlage:  kostenloses Muster
__________________________________________
Datum/Unterschrift des Antragstellers


Genehmigung   Genehmigung
mit Auflage erteilt am:    ohne Auflage erteilt am: 


Oberbürgermeister


Auflage: ______________________________________________________


  ______________________________________________________
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B E K A N N T M A C H U N G
der 18. Sitzung des Stadtrates Schönebeck (Elbe)


am 26.10.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
  Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Einwohnerfragestunde


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Berichterstattung des Oberbürgermeisters über dieTätigkeiten der drei


Arbeitsgruppen „Grundwasser“
7. Vorlagen-Nummer: 0355/2011


AußerplanmäßigeVerpflichtungsermächtigung für den Ausbau eines
Teilbereiches der Gartenstraße im Ortsteil Plötzky


8. Vorlagen-Nummer: 0356/2011
Aufhebung des Sperrvermerkes für die imWirtschaftsplan 2011 geplante
Ersatzbeschaffung Egholm


9. Vorlagen-Nummer: 0358/2011
9. Änderung der 4. Novellierung derAbwasserabgabensatzung der Stadt
Schönebeck (Elbe)


10. Vorlagen-Nummer: 0359/2011
1. Nachtrag zurVereinbarung zur Finanzierung abwasserwirtschaftlicher
Investitionen


11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
12. Vorlagen-Nummer: 0326/2011
 Ankauf von Verkehrsflächenanteilen am Tränkeplatz
13. Vorlagen-Nummer: 0327/2011
 Ankauf einer Ergänzungsfläche für den Feuerwehr-Neubau
14. Vorlagen-Nummer: 0328/2011
 Ankauf einer Verkehrsfläche „An der Güstener Bahn“
15. Vorlagen-Nummer: 0329/2011
 Ankauf eines Miteigentumsanteils am Grundstück Edelmannstraße 40
16. Vorlagen-Nummer: 0330/2011
 Ankauf von Grundstücksflächen am Tierheim
17. Vorlagen-Nummer: 0336/2011
 Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche an der Zimmererstraße
18. Vorlagen-Nummer: 0337/2011


Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche in der Gartenstraße im
Ortsteil Plötzky


19. Vorlagen-Nummer: 0338/2011
 Verkauf einer Grundstücksteilfläche in der Kirchstraße
20. Vorlagen-Nummer: 0339/2011


Änderung des Beschlusses-Nr. 0246/2011 vom 27.04.2011 zumVerkauf
eines Erbbaurechtsgrundstückes


21. Vorlagen-Nummer: 0340/2011
Entscheidung über eineVereinbarung zwischen der Stadt Schönebeck
(Elbe) und dem Elbufer Förderverein e.V. zur Sanierung des Marktbrun-
nens der Stadt Schönebeck (Elbe)


22. Informationen der Verwaltung
23. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. i.V. Schröder
Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim
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Nachruf 
 
Mit Betroffenheit haben wir die traurige Nachricht vernom-
men, dass unser langjähriger Mitarbeiter
 


Sigmar Böttge
 
im Alter von 78 Jahren verstorben ist.
 
In der Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe) arbeitete Sigmar 
Böttge vom 1. August 1990 bis zum 30. April 1996 als Lei-
ter des Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes. Hier 
brachte er sich engagiert in den Prozess der städtebaulichen 
Veränderungen in der Zeit des Umbruchs Anfang der 90er 
Jahre ein.
 
Wir haben Sigmar Böttge als verantwortungsvollen und 
pflichtbewussten Kollegen schätzen gelernt.
 
In seinem Wohnort Plötzky setzte er sich mit großem Engage-
ment für die Belange der Bürgerinnen und Bürger ein.
 
Die Stadtverwaltung und die Ortschaft Plötzky werden Herrn 
Böttge ein ehrendes Gedenken bewahren.
 
Haase Schmeißer
Oberbürgermeister Ortsbürgermeister


Reimer Mitglieder des
Personalratsvorsitzende Ortschaftsrates Plötzky








8. Jahrgang     Sonntag, 23.10.2011     Amtliche Bekanntmachungen           Nr. 50


Ö F F E N T L I C H E
B E K A N N T M A C H U N G


der Gewässerschau für Gewässer 2. Ordnung in den
Schaubezirken 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8 und 17


Entsprechend § 5 Abs. 3 in Verbindung mit § 34 Abs. 1 und 2 seiner Satzung
vom 13.04.2010 gibt der Ehle/Ihle Verband hierdurch öffentlich bekannt, dass
in der Zeit vom 01.11.2011 bis 10.11.2011 die Verbandsschau an den Ge-
wässern 2. Ordnung im Verbandsgebiet nach § 5 Abs. 1 der Verbandssatzung
durchgeführt wird. Für das Gebiet des Landkreises Jerichower Land erfolgt
gleichzeitig im Auftrag des Landkreises die Durchführung der Amtsschau
nach § 67 Abs. 2 Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt (WG LSA).
Zu diesem Zweck haben Grundstückseigentümer oder Nutzer von Anlieger-
grundstücken an Gewässern 2. Ordnung nach § 26 Abs. 1 sowie § 33 Abs. 1
Wasserverbandsgesetz sowie nach § 67 Abs. 2 in Verbindung mit § 63 Abs. 1
bis 3 WG LSA den Schaubeauftragten des Verbandes Zutritt zu den Gewässern
zu gewähren.
Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Anliegergemeinden, die Eigen-
tümer der zu schauenden Gewässer, die Anlieger, ggf. die Hinterlieger, die zur
Benutzung Berechtigten, die anerkannten Naturschutzverbände, die landwirt-
schaftliche und technische Fachbehörde sowie sonstige Beteiligte Gelegenheit
zur Teilnahme und zur Äußerung haben.


Der Terminplan der Gewässerschau ist eine zu veröffentlichende Anlage dieser
Bekanntmachung.


Einsichtnahme in die Liste der Schaubeauftragten sowie in die Liste der Ver-
bandsgewässer ist in der Geschäftsstelle des Verbandes zu den Geschäfts-
zeiten: Mo.–Do. 7.00–16.15 Uhr sowie Fr. 7.00–12.00 Uhr bei Voranmeldung
möglich.


Anschrift der Geschäftsstelle: Ehle/Ihle Verband
  Alte Ziegelei
  39291 Möckern OT Stegelitz


Stegelitz, den 05.10.2011


Kay Gericke
Verbandsvorsteher


Terminplan Herbst = Gewässerschau 2011


Ehle/Ihle Verband
Schaubezirke


Nr.  Schauamtsbereiche (Schaubezirke)  Schau-  Uhrzeit  Treffpunkt
  Termin
1 2 3 4 5
1 Elbaue Nord (Biederitz West,  01.11.2011 9.00 Bürgerhaus
 Magdeburg, Pechau, Randau)   Pechau
2 Elbaue Süd (Elbenau, Ranies,  02.11.2011 9.00 Gemeindever-
 Gommern West)   waltung Ranies
3 untere Ehle (Gommern,  03.11.2011 9.00 Stadtverwaltung
 Dannigkow, Ladeburg)   Gommern
5 alte Ehle – obere Polstriene B  04.11.2011 9.00 Reiterhof Dame
 (Vogelsang, Heyrothsberge,    in Wahlitz
 Biederitz)
6 untere Polstriene (Ziepel,  07.11.2011 9.00 Gemeindever-
 Wörmlitz, Gerwisch)   waltung Ziepel
7 Bäcke – Lostauer See 08.11.2011 9.00 Gemeindever-
 (Lostau Süd, Gerwisch, Körbelitz)   waltung Lostau
8 Nord-West (Schartau, 09.11.2011 9.00 Wasser- u. Schiff-
 Niegripp, Lostau)   fahrtsamt Niegripp
17 Biosphärenreservat mittlere Elbe  10.11.2011 9.00 Gemeindever-
 (Dornburg, Lübs, Prödel)  waltung Dornburg


Anhang (räumliche Zuordnung der Verwaltungsbereiche)


Beteiligte Kreisgebiete: Schaubezirke Nr. (aus Spalte 1):
Jerichower Land 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 17
Magdeburg 1
Salzlandkreis 2; 17


Bekanntmachung


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 23.06.2011 die Hebesätze
der Grundsteuer für das Jahr 2011 wie folgt festgesetzt:
Stadt Schönebeck(Elbe) 


Grundsteuer A 290 v.H.
Grundsteuer B 390 v.H.


Stadt Schönebeck(Elbe) Ortschaft Plötzky
Grundsteuer A 235 v.H.
Grundsteuer B 335 v.H.


Stadt Schönebeck(Elbe) Ortschaft Pretzien
Grundsteuer A 255 v.H.
Grundsteuer B 355 v.H.


Stadt Schönebeck(Elbe) Ortschaft Ranies
Grundsteuer A 255 v.H.
Grundsteuer B 355 v.H.


Diese Hebesätze sind im Rahmen der Haushaltssatzung im Generalanzeiger,
dem Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe), am 14.08.2010 öffentlich be-
kannt gemacht worden. Gegenüber dem Kalenderjahr 2010 sind die Hebe-
sätze unverändert geblieben. Daher wird auf die Erteilung von schriftlichen
Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2011 verzichtet. Für alle diejeni-
gen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen (Steuermessbeträge) sich seit
der letzten Festsetzung nicht geändert haben, wird durch diese öffentliche Be-
kanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973
(Bundesgesetzblatt 73, Teil I, S. 965) die Grundsteuer für das Kalenderjahr
2010 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2010 veranlagten Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer 2011 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundbesitzabga-
bebescheiden festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15.
Mai, 15. August und 15. November fällig. Für Steuerpflichtige, die von der
Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch gemacht ha-
ben, wird die Grundsteuer 2011 in einem Betrag am 01. Juli des Jahres fällig.
Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Grundsteuerbescheide für das
Kalenderjahr 2011 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge zu entrich-
ten. Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die
Steuermessbeträge, werden Änderungsbescheide erteilt. Mit dem Tag dieser
öffentlichen Bekanntmachung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steu-
erbescheid zugegangen wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb von einer
Frist von einem Monat, die mit Ablauf des Tages dieser Bekanntmachung zu
laufen beginnt, durch schriftlichen Widerspruch oder mündlich zur Nieder-
schrift bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Steueramt, Markt 1, 39218 Schöne-
beck (Elbe), angefochten werden.


Schönebeck (Elbe), den 23. 10. 2011


STADT SCHÖNEBECK (ELBE)
i.A. Warnke
- STEUERAMT -
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B E K A N N T M A C H U N G
der 20. Sitzung des Betriebsausschusses Kur- und 


Gesundheitsverwaltung
am 03.11.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Kunsthof, Vortragsraum Schausiedehaus
  Bad Salzelmen
  Badepark 1
  39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Vorlagen-Nummer: 0378/2011
 Umzug der Stadtinformation „Kur‘‘
6. Plan-Ist-Vergleich per 30.09.2011
7. Informationen der Verwaltung
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
9. Vorlagen-Nummer: 0379/2011


Bestellungder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  für die Prüfungen der Jahres-
abschlüsse der Wirtschaftsjahre 2011 - 2014 des Eigenbetriebes SOLEPARK
Schönebeck/Bad Salzelmen


10. Informationen der Verwaltung
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 13. Sitzung des Betriebsausschusses 


Städtischer Bauhof am 02.11.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck
  Dammweg 22
  39218 Schönebeck (Elbe)


TA G E S O R D N U N G


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Lagebericht Städtischer Bauhof Schönebeck - per III. Quartal 2011
6. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
7. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


Haase
Oberbürgermeister
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N a c h r u f


Mit großer Betroffenheit erhielten wir vor wenigen Tagen die traurige  
Nachricht, dass der ehemalige Stadtrat 


Götz-Olaf Mielke
verstorben ist. 


In seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Kommunalpolitiker hat er sich 
von 2004 bis 2009 als Mitglied der Fraktion Die Linke im Stadtrat 
bleibende Verdienste um die Entwicklung seiner Heimatstadt und 
die Verbesserung der Lebensqualität ihrer Bürgerinnen und Bürger 
erworben. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 


Hans-Jürgen Haase Markus Baudisch
Oberbürgermeister Stadtratsvorsitzender


Einleitungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“, 2. Änderung


Durch Beschluss des Stadtrates der Stadt Schönebeck (Elbe) wurde am 29.09.2011das Ver-
fahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“, 2. Änderung 
eingeleitet.


Das Plangebiet ist auf dem nachfolgenden Übersichtsplan dargestellt.


Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch bekanntgegeben.


Im Ergebnis der Teilnahme der Stadt Schönebeck (Elbe) an der Internationalen Bauausstell-
lung (IBA) wurden der Stadt  Fördermittel zur Revitalisierung der Salineinsel  bewilligt, so 
dass zeitnah mit der Realisierung von Vorhaben begonnen werden soll.
Da die geplanten Vorhaben nicht im vollen Umfang mit den Festsetzungen des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes Nr. 6 „Touristenpark Salineinsel“ korrespondieren, wird als Planungsziel 
im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplanes die Schaffung des Baurechts angestrebt. 


Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung können ab dem Tag der Bekanntmachung 
mit den Mitarbeitern des Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes, Breiteweg 12, 39218 
Schönebeck (Elbe), während der allgemeinen Sprechzeiten erörtert und Anregungen/Stel-
lungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift dort abgegeben werden.


Schönebeck (Elbe), den 30. 10. 2011 


Haase
Oberbürgermeister


Satzungsbeschluss
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 9 „Cokturhof - Barbyer Straße“ 
1. Änderung - zugleich Erweiterung


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 29.09.2011 den Bebauungsplan der Innen-
entwicklung Nr. 9 „Cokturhof - Barbyer Straße“, 1. Änderung - zugleich Erweiterung, be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A), einschließlich der textlichen Festsetzungen (Teil B) 
gem. § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich am nördlichen Ende des sogenannten 
Cokturhofes (Gelände des Salzlandkreises) angrenzend an die Baderstraße und die Burgstra-
ße sowie im Norden an den Flusslauf der Elbe und des von ihm abzweigenden Salinekanals.         


Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der als Satzung beschlossene Bebauungsplan hiermit be-
kannt gemacht.
Gemäß § 10 BauGB tritt mit dieser Bekanntmachung der Bebauungsplan der Innenentwick-
lung  Nr. 9 „Cokturhof - Barbyer Straße“ 1. Änderung - zugleich Erweiterung  in Kraft.


Jeder kann den rechtskräftigen Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 9 „Cokturhof - Bar-
byer Straße“ 1. Änderung - zugleich Erweiterung  und die Begründung im  Stadtplanungs- 
und Stadtentwicklungsamt der Stadt  Schönebeck (Elbe), Breiteweg 12, 39218 Schönebeck 
(Elbe), während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.


Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Schönebeck (Elbe) geltend gemacht worden ist. 
Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen  
(§ 215 Abs. 1 BauGB).


Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB über die fristge-
rechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in die bisher zuläs-
sige Nutzung durch den rechtskräftigen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschä-
digungsansprüchen wird hingewiesen.


Schönebeck (Elbe), den 30. 10. 2011


Haase
Oberbürgermeister


Satzungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ - 1. Änderung


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 29.09.2011 den Bebauungsplan  Nr. 42 „Im 
Eichengrund“ - 1. Änderung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), einschließlich der 
textlichen Festsetzungen (Teil B) gem. § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen. Die Begrün-
dung wurde gebilligt.


Das Plangebiet liegt im Stadtteil Grünewalde  westlich der Elbenauer Straße und wird be-
grenzt
– im Süden durch den parallel zum Deich verlaufenden Weg sowie
– im Norden und Westen durch die Kleingartenanlage


Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der als Satzung beschlossene Bebauungsplan hiermit be-
kannt gemacht.
Gemäß § 10 BauGB tritt mit dieser Bekanntmachung der Bebauungsplan  Nr. 42 „Im Eichen-
grund“ in der Fassung der 1. Änderung in Kraft.


Jeder kann den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 42 „Im Eichengrund“ - 1. Änderung  und 
die Begründung im  Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt  Schönebeck (Elbe), 
Breiteweg 12, 39218 Schönebeck (Elbe), während der Dienststunden einsehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangen.


Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Schönebeck (Elbe) geltend gemacht worden ist. 
Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen  
(§ 215 Abs. 1 BauGB).


Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB über die fristge-
rechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in die bisher zuläs-
sige Nutzung durch den rechtskräftigen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschä-
digungsansprüchen wird hingewiesen.


Schönebeck (Elbe), den 30. 10. 2011 


Haase
Oberbürgermeister


Satzungsbeschluss
Bebauungsplan Nr. 54 Sondergebiet Versorgungs- und Freizeitanlagen
„Ferienpark Plötzky“


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 29.09.2011 den Bebauungsplan  Nr. 54 Son-
dergebiet Versorgungs- und Freizeitanlagen „Ferienpark Plötzky“, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A), einschließlich der textlichen Festsetzungen (Teil B) gem. § 10 (1) BauGB 
als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt.
Der Ferienpark Plötzky befindet sich  zwischen Schönebeck (Elbe) und Gommern  westlich 
der B 246a am Kleinen Waldsee. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine im 
südöstlichen Teil des Ferienparks liegende Fläche.


Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der als Satzung beschlossene Bebauungsplan hiermit be-
kannt gemacht.
Gemäß § 10 BauGB tritt mit dieser Bekanntmachung der Bebauungsplan Nr. 54 Sondergebiet  
Versorgungs- und Freizeitanlagen „Ferienpark Plötzky“ in Kraft.


Jeder kann den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 54 Sondergebiet Versorgungs- und  
Freizeiteinrichtung „Ferienpark Plötzky“  und die Begründung im  Stadtplanungs- und Stadt-
entwicklungsamt der Stadt  Schönebeck (Elbe), Breiteweg 12, 39218 Schönebeck (Elbe), 
während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.


Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Schönebeck (Elbe) geltend gemacht worden ist. 
Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen  
(§ 215 Abs. 1 BauGB).


Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB über die fristge-
rechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in die bisher zuläs-
sige Nutzung durch den rechtskräftigen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschä-
digungsansprüchen wird hingewiesen.


Schönebeck (Elbe), den 30. 10. 2011 


Haase
Oberbürgermeister
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Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim 
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B E K A N N T M A C H U N G
der 17. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses


am 08.11.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Abarbeitungsstand Haushalt
7. Antrag Nr. 004/2011


des Ortschaftsrates Plötzky vom 09.08.2011
 – Beibehaltung des Sondersatzungsgebietes Abwasser Ortschaft Plötzky
8. Vorlagen-Nummer: 0360/2011


Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Aufhebung von Ortsrecht
(Aufhebungssatzung)


9. Vorlagen-Nummer: 0361/2011
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011
der Stadt Schönebeck (Elbe)


10. Vorlagen-Nummer: 0362/2011
Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersatzung)


11. Vorlagen-Nummer: 0364/2011
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


12. Vorlagen-Nummer: 0377/2011
Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in
der Stadt Schönebeck (Elbe)
(Straßenreinigungs- und -gebührensatzung)


13. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
14. Informationen der Verwaltung
15. Vorlagen-Nummer: 0335-1/2011


Änderung Erbbaurechtsvertrag Schwarzer Weg 2
16. Vorlagen-Nummer: 0365/2011


Ankauf einer ortsnahen Grünlandfläche im Ortsteil Plötzky
17. Vorlagen-Nummer: 0366/2011


Ankauf eines Verkehrsflächenanteiles am „Großen Steinklump‘‘
18. Vorlagen-Nummer: 0367/2011


Aufhebung der Beschlüsse Nr. 0199/2010 und 0235/2011
19. Vorlagen-Nummer: 0368/2011


Verkauf von Grundstücksflächen für den Deichbau
20. Vorlagen-Nummer: 0369/2011


Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche an der Baderstraße
21. Vorlagen-Nummer: 0370/2011


Verkauf von Grundstücksergänzungsflächen an der Gnadauer Straße
22. Vorlagen-Nummer: 0371/2011


Verkauf einer Grundstücksfläche an der Heinrich-Rau-Straße
23. Vorlagen-Nummer: 0372/2011


Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche an der Barbyer Straße
24. Vorlagen-Nummer: 0373/2011


Verkauf einer Gewerbefläche an der Barbyer Straße
25. Vorlagen-Nummer: 0374/2011


Verkauf von zwei Baugrundstücken an der Jakobstraße
26. Vorlagen-Nummer: 0375/2011


Zustimmung zur Aufhebung eines Erbbaurechtes
27. Vorlagen-Nummer: 0376/2011


Flächentausch im Rahmen eines Erschließungsvertrages
28. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 14. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses am 16.11.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Oskar-Kämmer-Schule
  Magdeburger Straße 241, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Vor Beginn der Sitzung findet eine Besichtigung und Vorstellung der Oskar-Kämmer-
Schule statt. 


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Pflichtenbelehrung nach § 32 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt
6. Informationen der Verwaltung
7. Vorlagen-Nummer: 0360/2011


Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Aufhebung von Ortsrecht
(Aufhebungssatzung)


8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
9. Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


BEKANNTMACHUNG
der 17. Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau- und 


Umweltausschusses am 07.11.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Präsentation des Endberichtes „Raum- und Gestaltungskonzept Schönebeck Altstadt“


Berichterstattung: Frau Marlies Brinkhoff, Büro für Stadtplanung und Architektur
Magdeburg


7. Berücksichtigung des Artenschutzes bei öffentlichen Bauvorhaben in der Stadt Schöne-
beck
Berichterstattung: NABU Schönebeck - Herr Schuppe, Herr Rockmann


8. Vorlagen-Nummer: 0360/2011
Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Aufhebung von Ortsrecht
(Aufhebungssatzung)


9. Vorlagen-Nummer: 0363/2011
Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


10. Vorlagen-Nummer: 0364/2011
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
12. Informationen über vorliegende Förderanträge aus dem Bereich der privaten


Wohnsubstanz im Sanierungsgebiet „Altstadt Schönebeck (Elbe)“
BE: Frau Stolle, BauBeCon


13. Informationen der Verwaltung
14. Vorlagen-Nummer: 0376/2011


Flächentausch im Rahmen eines Erschließungsvertrages
15. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218
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8. Jahrgang       Sonntag, 06.11.2011       Amtliche Bekanntmachungen           Nr. 53


B E K A N N T M A C H U N G
der 16. Sitzung des Ortschaftsrates Plötzky am 16.11.2011


Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr


Sitzungsort: Bürgerraum
  Albert-Schweitzer-Straße 6
  39217 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift der Ortschaftsratssitzung vom


21.09.2011
4. Einwendungen gegen die Niederschrift der Ortschaftsratssitzung vom


12.10.2011
5. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Vorlagen-Nummer: 0360/2011


Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Aufhebung von Ortsrecht
(Aufhebungssatzung)


7. Vorlagen-Nummer: 0361/2011
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2011 der Stadt Schönebeck (Elbe)


8. Vorlagen-Nummer: 0362/2011
Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer (Vergnügungssteu-
ersatzung)


9. Vorlagen-Nummer: 0363/2011
Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


10. Vorlagen-Nummer: 0364/2011
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


11. Vorlagen-Nummer: 0377/2011
Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren in der Stadt Schönebeck (Elbe)
(Straßenreinigungs- und -gebührensatzung)


Nichtöffentlicher Teil:
12. Vorlagen-Nummer: 0365/2011


Ankauf einer ortsnahen Grünlandfläche im Ortsteil Plötzky
13. Vorlagen-Nummer: 0368/2011


Verkauf von Grundstücksflächen für den Deichbau
14. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
15. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;


Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Schmeißer
Ortsbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 16. Sitzung des Ortschaftsrates Pretzien am 10.11.2011


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
  August-Bebel-Straße 24
  39217 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift der Ortschaftsratssitzung vom


15.09.2011
4. Einwendungen gegen die Niederschrift der Ortschaftsratssitzung vom


12.10.2011
5. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Vorlagen-Nummer: 0360/2011


Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Aufhebung von Ortsrecht
(Aufhebungssatzung)


7. Vorlagen-Nummer: 0361/2011
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2011 der Stadt Schönebeck (Elbe)


8. Vorlagen-Nummer: 0362/2011
Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer (Vergnügungssteu-
ersatzung)


9. Vorlagen-Nummer: 0377/2011
Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren in der Stadt Schönebeck (Elbe)
(Straßenreinigungs- und -gebührensatzung)


10. Beratung zur Thematik „Verhinderung von Gefahrguttransporten durch
das Naherholungsgebiet“


11. Beratung zur Thematik „Verkehrssicherungspflicht ehemaliger Stein-
brüche“


12. Beratung zur Wiederherstellung der Gewässertiefe „Alte Elbe/Stein-
hafen“


13. Beratung zum vorgesehenen Einbau von Duschen in der Turnhalle


Nichtöffentlicher Teil:
14. Beratung zu Grundstücksangelegenheiten
15. Beratung zu einer Personalangelegenheit
16. Beratung zu einer Personalangelegenheit
17. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat
18. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Ortschaft;


Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder


gez. Harwig
Ortsbürgermeister


B E K A N N T M A C H U N G
der 14. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 14.11.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
  Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Informationen der Verwaltung
6. Vorlagen-Nummer: 0360/2011


Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Aufhebung von Ortsrecht
(Aufhebungssatzung)


7. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
8. Informationen der Verwaltung
9. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister
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8. Jahrgang     Mittwoch, 09.11.2011     Amtliche Bekanntmachungen           Nr. 54


B E K A N N T M A C H U N G
der 16. Sitzung des Ortschaftsrates Ranies 


am 22.11.2011


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr


Sitzungsort: Ortschaftsbüro
Dorfstraße 1
39217 Schönebeck (Elbe)


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt.


TA G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwendungen gegen die Niederschrift der Ortschaftsratssitzung 


vom 27.09.2011
4. Einwendungen gegen die Niederschrift der Ortschaftsratssitzung 


vom 12.10.2011
5. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Vorlagen-Nummer: 0360/2011 


Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Aufhebung von Ortsrecht
(Aufhebungssatzung)


7. Vorlagen-Nummer: 0361/2011 
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2011 der Stadt Schönebeck (Elbe)


8. Vorlagen-Nummer: 0362/2011 
Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer
(Vergnügungssteuersatzung)


9. Vorlagen-Nummer: 0363/2011 
Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


10. Vorlagen-Nummer: 0364/2011 
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


11. Vorlagen-Nummer: 0377/2011 
Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schönebeck (Elbe) 
(Straßenreinigungs- und -gebührensatzung)


Nichtöffentlicher Teil:
12. Informationen zu wichtigenAngelegenheiten der Ortschaft;


Anfragen der Ortschaftsratsmitglieder
13. Themenvorschläge zur Behandlung im Ortschaftsrat


gez. Maser
Ortsbürgermeister
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Der Stadtrat Schönebeck (Elbe) hat in der Sitzung am 26.10.2011 nach-
folgende Beschlüsse gefasst, die hiermit bekannt gegeben werden.


Beschluss-Nummer 0355/2011
Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für den Ausbau eines 
Teilbereiches der Gartenstraße im Ortsteil Plötzky 
Der Stadtrat beschließt die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in 
Höhe von 147.500 € für den Ausbau eines Teilbereiches der Gartenstraße im 
Ortsteil Plötzky für das Haushaltsjahr 2012.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer 0356/2011
Aufhebung des Sperrvermerkes für die im Wirtschaftsplan 2011 geplante 
Ersatzbeschaffung Egholm 
Der Stadtrat beschließt die Aufhebung des Sperrvermerkes vom 23.06.2011 
für die im Wirtschaftsplan 2011 geplante Ersatzbeschaffung Egholm.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Der Betriebsausschuss Kur- und Gesundheitsverwaltung hat in der Sit-
zung am  03.11.2011 nachfolgenden Beschluss-Nummer 0378/2011 ge-
fasst, der hiermit bekannt gegeben wird.


Beschluss-Nummer 0378/201
Umzug der Stadtinformation „Kur‘‘
Der Betriebsausschuss beschließt auf der Grundlage des § 5 der Betriebssat-
zung für den Eigenbetrieb SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen in ihrer 
derzeit gültigen Fassung den Umzug der Stadtinformation „Kur“ aus dem 
Verwaltungsgebäude des IGZ (INNO-LIFE), Badepark 3 in den Kunsthof, 
Rotes Haus bis zum 31.05.2012. Grundlage hierfür ist die beigefügte Kosten-
Nutzen-Analyse.


gez. i.V. Schröder
Haase
Oberbürgermeister
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Nachruf 


Tief bewegt nehmen wir zur Kenntnis, dass unser Kamerad


Oberbrandmeister a. D.


Klaus Franke
im Alter von 75 Jahren verstorben ist.
Mit ihm verliert die Stadtteilfeuerwehr Schönebeck einen en-
gagierten Kameraden, der sich in 49-jähriger ehrenamtlicher 
Tätigkeit in leitenden Funktionen durch sein Fachwissen und 
seine Einsatz- und Hilfsbereitschaft ein hohes Ansehen er-
worben hat.
Sein Andenken zu ehren ist für uns Bedürfnis und Verpflich-
tung.


 Hans-Jürgen Haase Manfred Grunert Ronald Mühlsiegel
 Oberbürgermeister Stadtteilwehrleiter Stadtwehrleiter
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Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2010 
der SWS Stadtwerke Schönebeck GmbH


Die Gesellschafterversammlung hat am 29.06.2011 den Jahresabschluss 2010 festgestellt 
und beschlossen, vom Jahresüberschuss in Höhe von 2.315.995,95  den vollen Be-
trag in Höhe von 2.315.995,95  an den Gesellschafter auszuschütten. Der Geschäfts-
führung und dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt. Das 
Geschäftsjahr 2010 wurde durch WRG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
geprüft. Nach Prüfung der Buchführung des Geschäftsjahres und des Lageberichtes so-
wie der Prüfung nach § 53 HGrG wurde unserem Unternehmen ein uneingeschränkter 
Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Jahresabschluss 2010 liegt zur Einsicht in der Zeit vom 21.11.2011 bis 02.12.2011
während der Geschäftszeiten bei der SWS Stadtwerke Schönebeck GmbH vor. 


Stadtwerke Schönebeck GmbH
Geschäftsführung


Der Betriebsausschuss Kur- und Gesundheitsverwaltung hat in der Sitzung am  
08.09.2011 nachfolgenden  Beschluss - Nummer 0333/2011-  gefasst, der hiermit be-
kannt gegeben wird.


Beschluss – Nummer 0333/2011
Aufnahme eines Kommunalkredites zur Finanzierung zusätzlicher Planungskosten 
für die Investitionsmaßnahme „Attraktivierung und Erweiterungsinvestition des 
Gesundheits- und Erholungsbades Solequell“
Der Betriebsausschuss beschließt auf der Grundlage des § 5 der Betriebssatzung für den 
Eigenbetrieb SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen in ihrer derzeit gültigen Fassung 
die Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von 400.000 Euro zur Finanzierung zu-
sätzlicher Planungskosten für die Investitionsmaßnahme „Attraktivierung und Erweite-
rungsinvestition des Gesundheits- und Erholungsbades Solequell“. Die Kreditaufnahme 
wurde in den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011 eingearbeitet. Der Oberbürgermeis-
ter wird ermächtigt, nach Eingang der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht den 
Kredit bei dem Kreditinstitut mit den günstigsten Zinsbedingungen (Effektivzinssatz) 
nach Vorlage von mind. 3 Angeboten aufzunehmen.


gez. Haase
Oberbürgermeister


Der Stadtrat Schönebeck (Elbe) hat in der Sitzung am 29.09.2011 nachfolgende Be-
schlüsse gefasst, die hiermit bekannt gegeben werden.


Beschluss – Nummer 0332/2011
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes „SOLEPARK Schöne-
beck/Bad Salzelmen“
Aufgrund des § 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-
Anhalt (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) vom 24. März 1997 (GVBl. LSA S. 446) in seiner 
derzeit gültigen Fassung beschließt der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner 
Sitzung am 29.09.2011 über den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2011:


§ 1 Erfolgsplan
Mit dem Nachtrag werden 


erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag 
einschließlich der Nachträge


um um gegenüber bisher nunmehr festgesetzt 
  auf


die Erträge 0 0 4.235.200 4.235.200
die Aufwendungen 10.100 0 5.442.800 5.452.900


Der Zuschussbedarf erhöht sich um 29.300 Euro und beträgt nun insgesamt 1.636.900 
. Dieser beinhaltet den Ausgleich des Defizits im Wirtschaftsjahr 2011 mit 1.217.700 
 und den Ausgleich des mit dem Jahresabschluss festgestellten Verlustes für 2010 in 


Höhe von 419.200 .


§ 2 Vermögensplan
Mit dem Nachtrag wird der Vermögensplan in Ein- und Ausgaben 


erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag 
einschließlich der Nachträge


um um gegenüber bisher nunmehr festgesetzt 
  auf


435.900 (1)  3.372.600 3.808.500


(1) Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Planungskosten für 
die  Attraktivierungsmaßnahme Solequell und der damit verbundenen Kreditaufnahme 
in 2011.


§ 3 Kreditaufnahmen
Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 Euro notwendig. Die Kreditaufnahme 
dient der Finanzierung der zusätzlichen Planungskosten für die Attraktivierung Sole-
quell. Bisher war keine Kreditaufnahme für 2011 vorgesehen.


§ 4 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0  festgesetzt.


§ 5 Kassenkredite
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden, wird gegenüber dem 
bisherigen Höchstbetrag von 1.000.000  nicht verändert.


§ 6 Stellenplan
Der Stellenplan bleibt mit 50,5 Stellen unverändert bestehen.


Schönebeck (Elbe), 10.11.2011


Haase
Oberbürgermeister


Bekanntmachung
Der vorstehende 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Solepark/Bad 
Salzelmen  für das Wirtschaftsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfolgte am 01.11.2011 unter dem Aktenzeichen 
30.15.2.01.01-I-Wa. Der 1. Nachtrag liegt nach § 94 Abs. 3 GO LSA vom 14.11.2011 bis 
zum 22.11.2011 in der Zeit Mo.-Do. 9.00-16.00 Uhr und Fr. 9.00-12.00 Uhr im 


SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen
Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe)
Badepark 1
Sekretariat
39218 Schönebeck (Elbe)


aus.


Schönebeck (Elbe), 08.11.2011


gez. Haase
Oberbürgermeister


Beschluss – Nummer 0331/2011
Jahresabschluss 2010 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen 


Gemäß § 4 der Betriebssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für den Eigenbetrieb „SO-
LEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen“ vom 13.12.1999 in der derzeit gültigen Fassung 
beschließt der Stadtrat auf seiner Sitzung am 29.09.2011 auf der Grundlage der Prü-
fungsergebnisse des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Anochin, Roters & Kollegen 
Magdeburg für das Geschäftsjahr 2010 und des Feststellungsvermerkes des Rechnungs-
prüfungsamtes der Stadt Schönebeck (Elbe) den Jahresabschluss des SOLEPARKES 
Schönebeck/Bad Salzelmen für das Jahr 2010 und erteilt gleichzeitig der Betriebsleite-
rin für den Vollzug des Wirtschaftsjahres 2010 die Entlastung. Weiterhin beschließt der 
Stadtrat in Bezugnahme auf die Empfehlung der Kommunalaufsicht vom 16.04.2008 
in Verbindung mit dem § 13 Abs. 5 des EigBG den festgestellten Verlust in Höhe von 
419.181,13  durch Zuführung liquider Mittel aus dem Stadthaushalt auszugleichen.


Haase
Oberbürgermeister 


Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss des 
Eigenbetriebes „SOLEPARK SCHÖNEBECK/Bad Salzelmen“ für das Geschäfts-
jahr 2010 


Es wird festgestellt, dass nach abgeschlossener Prüfung am 03.06.2011 durch die mit 
der Prüfung des Jahresabschlusses 2010 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG, Zweigniederlassung Magdeburg, der 
Jahresabschluss 2010 und die Buchführung des Eigenbetriebes „SOLEPARK SCHÖNE-
BECK/Bad Salzelmen“ den gesetzlichen Vorschriften und der Betriebssatzung entspre-
chen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragssituation des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht im Einklang mit 
dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der wirtschaft-
lichen Lage und der Entwicklung des Eigenbetriebes. Die wirtschaftlichen Verhältnisse 
geben zu Beanstandungen keinen Anlass. 
Daher empfiehlt das Rechnungsprüfungsamt, aufgrund der o.g. durchgeführten Prüfung 
durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. 
KG, Zweigniederlassung Magdeburg, eine Entlastung der Betriebsleiterin des Eigenbe-
triebes „SOLEPARK SCHÖNEBECK/Bad Salzelmen“ zum Jahresabschluss 2010 vor-
zunehmen.


Horn
Amtsleiter Rechnungsprüfungsamt


F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers 
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung des SOLEPARK Schönebeck/
Bad Salzelmen, Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), haben wir mit Datum vom 
03.06.2011 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
„An den SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen, Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck 
(Elbe)


Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung so-
wie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des SOLEPARK 
Schönebeck/Bad Salzelmen, Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), Schönebeck, für 
das Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 geprüft. Die Buchführung und Auf-
stellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung 
der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Eigenbetriebes abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist 
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbe-
triebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 


Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 


Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent- 
spricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.“ 


G. Schlussbemerkung


Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfun-
ngen (Prüfungsstandard 450 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.). 
Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses 
Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder 
Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten 
Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf 
es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zi-
tiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen. 
Der von uns mit Datum vom 03.06.2011 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk 
ist in Abschnitt F. „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers“ for-
muliert.


Magdeburg, 03.06.2011 


Anochin, Roters & Kollegen
GmbH & Co. KG


Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


Andreas Roters Stefan Anochin
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer


Bekanntmachung


Der vorstehende Jahresabschlussbericht des Eigenbetriebes Solepark/Bad Salzelmen  für 
das Wirtschaftsjahr 2010 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresbericht 
liegt nach § 94 Abs. 3 GO LSA vom 14.11.2011 bis zum 22.11.2011 in der Zeit Mo.-Do., 
9.00-16.00 Uhr und Fr., 9.00-12.00 Uhr im 


SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen
Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe)
Badepark 1
Sekretariat
39218 Schönebeck (Elbe)


aus.


Schönebeck (Elbe), 08.11.2011


gez. Haase
Oberbürgermeister
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BEKANNTMACHUNG
der 18. Sitzung des Hauptausschusses am 21.11.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bekanntgabe des Beschlusses aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Vorberatung von Anträgen für die nächste Stadtratssitzung mit öffent-


lichem Charakter
7. Antrag Nr. 004/2011


des Ortschaftsrates Plötzky vom 09.08.2011
 - Beibehaltung des Sondersatzungsgebietes Abwasser Ortschaft Plötzky
8. Vorlagen-Nummer: 0360/2011


Satzungder Stadt Schönebeck (Elbe) über die Aufhebung von Ortsrecht
(Aufhebungssatzung)


9. Vorlagen-Nummer: 0361/2011
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das


Haushaltsjahr 2011 der Stadt Schönebeck (Elbe)
10. Vorlagen-Nummer: 0362/2011


Satzungüber die Erhebung einer Vergnügungssteuer (Vergnügungssteu-
ersatzung)


11. Vorlagen-Nummer: 0363/2011
 Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
12. Vorlagen-Nummer: 0364/2011
 Friedhofsgebührensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
13. Vorlagen-Nummer: 0377/2011


Satzungüber die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren in der Stadt Schönebeck (Elbe)


 (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung)
14. Vorlagen-Nummer: 0380/2011


Satzungüber die Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen (Son-
dernutzungsgebührensatzung)


15. Informationen der Verwaltung
16. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
17. Vorberatungvon Anträgen für die nächste Stadtratssitzung mit nichtöf-


fentlichem Charakter
18. Vorlagen-Nummer: 0335-1/2011
 Änderung Erbbaurechtsvertrag Schwarzer Weg 2
19. Vorlagen-Nummer: 0365/2011
 Ankauf einer ortsnahen Grünlandfläche im Ortsteil Plötzky
20. Vorlagen-Nummer: 0366/2011
 Ankauf eines Verkehrsflächenanteiles am ‚„Großen Steinklump‘‘
21. Vorlagen-Nummer: 0367/2011
 Aufhebung der Beschlüsse Nr. 0199/2010 und 0235/2011
22. Vorlagen-Nummer: 0368/2011
 Verkauf von Grundstücksflächen für den Deichbau
23. Vorlagen-Nummer: 0369/2011
 Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche an der Baderstraße
24. Vorlagen-Nummer: 0370/2011
 Verkauf von Grundstücksergänzungsflächen an der Gnadauer Straße
25. Vorlagen-Nummer: 0371/2011
 Verkauf einer Grundstücksfläche an der Heinrich-Rau-Straße
26. Vorlagen-Nummer: 0372/2011
 Verkauf einer Grundstücksergänzungsfläche an der Barbyer Straße
27. Vorlagen-Nummer: 0373/2011
 Verkauf einer Gewerbefläche an der Barbyer Straße
28. Vorlagen-Nummer: 0374/2011
 Verkauf von zwei Baugrundstücken an der Jakobstraße
29. Vorlagen-Nummer: 0375/2011
 Zustimmung zur Aufhebung eines Erbbaurechtes
30. Vorlagen-Nummer: 0376/2011
 Flächentausch im Rahmen eines Erschließungsvertrages
31. Informationen der Verwaltung
32. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim
Verlag abonniert werden.








Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2010
der SWB Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck


Die Gesellschafterversammlung hat am 11.07.2010 den Jahresabschluss
2010 festgestellt und beschlossen, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von ins-
gesamt 474.691,05 einen Betrag von 200.000,- an die Gesellschafterin,
die Stadt Schönebeck, auszuschütten und den verbleibenden Betrag in Höhe
von 274.691,05 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Geschäftsführung und
dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.
Das Geschäftsjahr 2010 wurde durch die Dipl.-Kauffrau Ute Könnecker
– Wirtschaftsprüferin – geprüft. Nach Prüfung der Buchführung sowie des
Jahresabschlusses des Geschäftsjahres und des Lageberichtes sowie der Prü-
fung nach § 53 HGrG wurde dem Unternehmen ein uneingeschränkter Bestä-
tigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss 2010 liegt zur Einsicht in der Zeit
vom 28.11.2011 bis 02.12.2011 in den Zeiten montags bis donnerstags von  
10:00 Uhr bis 15:00 Uhr sowie freitags von  10:00 Uhr bis 12:00 Uhr bei der
SWB Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck vor.
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BEKANNTMACHUNG
der 19. Sitzung des Stadtrates Schönebeck (Elbe) am 


28.11.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
   Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe)


TAGESORDNUNG
Einwohnerfragestunde


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Bericht des Oberbürgermeisters
5.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5.2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
6. Anträge (öffentliche)
6.1. Antrag Nr. 004/2011


des Ortschaftsrates Plötzky vom 09.08.2011
- Beibehaltung des Sondersatzungsgebietes Abwasser Ortschaft Plötzky


7. Vorlagen-Nummer: 0358/2011
9. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt-
Schönebeck (Elbe)


8. Vorlagen-Nummer: 0361/2011
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2011 der Stadt Schönebeck (Elbe)


9. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
10. Informationen der Verwaltung
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben
– Flurbereinigungsbehörde –


Bodenordnungsverfahren 
nach §§ 56, 63 Abs. 2 ff. Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) 
„Grünewalde – Feldlage, Landkreis Schönebeck 14, Verf.- Nr. 0305 
SBK 14“


Öffentliche Bekanntmachung


Ausführungsanordnung


Im Bodenordnungsverfahren nach §§ 56, 63 Abs. 2 ff. LwAnpG „Grüne-
walde – Feldlage“ wird hiermit die Ausführung des Bodenordnungsplanes
angeordnet. Der neue Rechtszustand tritt mit dem 15.01.2012 an die Stelle
des bisherigen Rechtszustandes. Die sofortige Vollziehung dieser Ausfüh-
rungsanordnung wird angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen
sie keine aufschiebende Wirkung haben.


Begründung:
Der den Beteiligten in gesetzlich vorgeschriebener Weise bekannt gegebene
Bodenordnungsplan ist unanfechtbar. Seine Ausführung konnte daher ange-
ordnet werden (§ 61 Flurbereinigungsgesetz - FlurbG - ).


Aufgrund der Vielzahl miteinander verflochtener Abfindungen kann der
Eintritt des neuen Rechtszustandes nur einheitlich für alle Beteiligten ange-
ordnet werden. Folglich ist durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung
sicherzustellen, dass Rechtsbehelfe den einheitlichen Rechtsübergang nicht
verhindern können. Dies liegt im öffentlichen Interesse und im überwie-
genden Interesse der Beteiligten. Diese Interessen überwiegen das private
Interesse etwaiger Widerspruchsführer an der aufschiebenden Wirkung der
etwa von ihnen eingelegten Rechtsbehelfe (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwal-
tungsgerichtsordnung - VwGO -).


Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntma-
chung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Amt für
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Ritterstraße 17-19,
39164 Wanzleben, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.


Hinweis:
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt bei öffentlicher Bekanntmachung mit dem
ersten Tag der Bekanntmachung. Bei Einlegung des Widerspruchs wird die
Frist nur gewahrt, wenn das Widerspruchsschreiben bzw. die Niederschrift
bis zum Ablauf der angegebenen Frist bei der Behörde eingegangen bzw.
aufgenommen worden ist. Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung
entfällt die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs. Die aufschiebende
Wirkung des Widerspruchs kann durch das Oberverwaltungsgericht des
Landes Sachsen-Anhalt, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg, auf An-
trag ganz oder teilweise wiederhergestellt werden (§ 80 Abs. 5 VwGO). Ein
entsprechender Antrag ist bei dem genannten Gericht schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu stellen.


Im Auftrag


Martin Meyer    


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt
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Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die
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Bekanntmachung der Stadt Schönebeck (Elbe) über eine 
Straßenrechtliche Entscheidung 


Abstufung einer Teilstrecke der Kreisstraße K 1292 


1. Straßenrechtliche Entscheidung 


Die im Gebiet der Stadt Schönebeck, Salzlandkreis, gelegene Teilstrecke der
Kreisstraße


K 1292, vom Knoten Calbesche Brücke (L65) / Boeltzigstraße, bei Netzkno-
ten 3936 014, Station 0,000 bis zum Knoten Eggersdorfer Straße / Ortsum-
gehung B 246a, bei Netzknoten 3936014, Station 2,580, mit einer Länge von
2.580 Metern, wird gemäß § 7 Abs. 2 des Straßengesetzes für das Land Sach-
sen-Anhalt (StrG LSA) vom 6. Juli 1993 (GVBl. S. 334), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.12.2004 (GVBl. LSA S. 856), zur Ge-
meindestraße der Stadt Schönebeck abgestuft.


2. Inkrafttreten 


Diese Verfügung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.


Diese Verfügung und ihre Begründung können während der öffentlichen
Sprechzeiten bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Sachgebiet Tiefbau, Breiteweg
12a in 39218 Schönebeck (Elbe) eingesehen werden. Diese Verfügung gilt
einen Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.


3. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe
Widerspruch bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Sachgebiet Tiefbau, Breiteweg
12a in 39218 Schönebeck (Elbe) schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt
werden.


    


Haase
Oberbürgermeister
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BEKANNTMACHUNG
der 20. Sitzung des Stadtrates Schönebeck (Elbe) am 08.12.2011


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr


Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal
   Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G


Einwohnerfragestunde


Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Bericht des Oberbürgermeisters
4.1. Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
5. Vorlagen-Nummer: 0360/2011
  Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Aufhebung
 von Ortsrecht (Aufhebungssatzung)
6. Vorlagen-Nummer: 0362/2011
  Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer  


(Vergnügungssteuersatzung)
7. Vorlagen-Nummer: 0363/2011
 Friedhofssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
8. Vorlagen-Nummer: 0364/2011
 Friedhofsgebührensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe)
9. Vorlagen-Nummer: 0377/2011
  Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von
 Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schönebeck (Elbe)
 (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung)
10. Vorlagen-Nummer: 0380/2011
  Satzung über die Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen 
 (Sondernutzungsgebührensatzung)
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil 
12. Vorlagen-Nummer: 0335-1/2011
 Änderung Erbbaurechtsvertrag Schwarzer Weg 2
13. Vorlagen-Nummer: 0365/2011
 Ankauf einer ortsnahen Grünlandfl äche im Ortsteil Plötzky
14. Vorlagen-Nummer: 0366/2011
 Ankauf eines Verkehrsfl ächenanteiles am „Großen Steinklump‘‘
15. Vorlagen-Nummer: 0367/2011
 Aufhebung der Beschlüsse Nr. 0199/2010 und 0235/2011
16. Vorlagen-Nummer: 0368/2011
 Verkauf von Grundstücksfl ächen für den Deichbau
17. Vorlagen-Nummer: 0369/2011
 Verkauf einer Grundstücksergänzungsfl äche an der Baderstraße
18. Vorlagen-Nummer: 0370/2011
 Verkauf von Grundstücksergänzungsfl ächen an der Gnadauer Straße
19. Vorlagen-Nummer: 0371/2011
 Verkauf einer Grundstücksfl äche an der Heinrich-Rau-Straße
20. Vorlagen-Nummer: 0372/2011
 Verkauf einer Grundstücksergänzungsfl äche an der Barbyer Straße
21. Vorlagen-Nummer: 0373/2011
 Verkauf einer Gewerbefl äche an der Barbyer Straße
22. Vorlagen-Nummer: 0374/2011
 Verkauf von zwei Baugrundstücken an der Jakobstraße
23. Vorlagen-Nummer: 0375/2011
 Zustimmung zur Aufhebung eines Erbbaurechtes
24. Vorlagen-Nummer: 0376/2011
 Flächentausch im Rahmen eines Erschließungsvertrages
25. Informationen der Verwaltung
26. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister 
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8. Jahrgang      Sonntag, 04.12.2011       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 58/2
Der Stadtrat Schönebeck (Elbe) hat in der Sitzung am 26.10.2011 nachfolgenden Be-
schluss gefasst, der hiermit bekannt gegeben wird.


Beschluss-Nummer: 0359/2011  
1. Nachtrag zur Vereinbarung zur Finanzierung abwasserwirtschaftlicher  
Investitionen
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt den in der Anlage befindlichen 1. Nach-
trag zur Vereinbarung zur Finanzierung abwasserwirtschaftlicher Investitionen (Beschluss-Nr. 
0130/2005).


gez. Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1
1. Nachtrag zur Vereinbarung zur Finanzierung


abwasserwirtschaftlicher Investitionen


zwischen dem Trink- und Abwasserverband Börde
   Magdeburger Straße 35
   39387 Oschersleben
   vertreten durch den Verbandsvorsitzenden Herrn Kannengießer
    (vormals Wasser- und Abwasserzweckverband „Bördekreis“ (WAV)) 
   nachfolgend Einleiter genannt


dem   Eigenbetrieb Schmutzwasser der Gemeinde Bördeland
   Magdeburger Straße 3
   39221 Bördeland


  vertreten durch den Bürgermeister Herrn Nimmich
   (vormals Abwasserverband „Östliche Börde“)
   nachfolgend Einleiter genannt,


dem   Eigenbetrieb „Wasser und Abwasser“
   39245 Gommern, Am Platz des Friedens 10
   vertreten durch den Bürgermeister Herrn Rauls
   nachfolgend Einleiter genannt,


und der  Stadt Schönebeck (Elbe)
   39218 Schönebeck, Markt 1
   vertreten durch den Oberbürgermeister Herrn Haase
   nachfolgend Stadt Schönebeck genannt


Der § 5 (1) der Vereinbarung zur Finanzierung abwasserwirtschaftlicher Vorhaben vom 
14.09.2005 wird wie folgt geändert:


 1. Rechtzeitig vor der bestandskräftigen Festsetzung der Abwasserabgabe für ein Ka-
lenderjahr fordert die Stadt Schönebeck den Einleiter auf, eigene Aufwendungen der 
in § 10 (3-5) AbwAG genannten Art unter Angabe aller nach dem AbwAG sowie der 
sonstigen bundes- bzw. landesrechtlichen Vorschriften für die Erhebung der Abwas-
serabgabe erforderlichen Angaben und Nachweise, insbesondere zum ordnungsge-
mäßen Mitteleinsatz, und zu der durch die Maßnahme herbeigeführten Abwasserqua-
lität zu übergeben.


   Die Vertragspartner werden sich darüber hinaus bemühen von der zuständigen Fest-
setzungsbehörde möglichst früh verbindliche Festlegungen über die Verrechnungsfä-
higkeit der jeweiligen Aufwendungen zu erhalten.


Der Nachtrag tritt rückwirkend zum 01.01.2006 in Kraft.


Oschersleben, den   Schönebeck, den
      
Herr Kannengießer   Herr Haase
Verbandsvorsitzender   Oberbürgermeister
TAV Börde    Stadt Schönebeck (Elbe)


Biere, den     Gommern, den


Herr Nimmich    Herr Rauls
Bürgermeister     Bürgermeister
Gemeinde Bördeland   Stadt Gommern


Satzungsbeschluss 
Bebauungsplan Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt Süd-West“
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat am 14.10.2010 den Bebauungsplan Nr. 25 
„Schnittstelle Altstadt Süd-West“ bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) einschließlich der 
textlichen Festsetzungen (Teil B) gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die Be-
gründung wurde gebilligt. Das Plangebiet liegt südlich der Tischlerstraße, westlich der Salzer 
Straße und grenzt süd- und südwestlich an die zurzeit  im Bau befindliche „Anbindungsstraße 
östliche Gewerbegebiete“. 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der als Satzung beschlossene Bebauungsplan hiermit bekannt 
gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB der Bebauungsplan 
Nr. 25 „Schnittstelle Altstadt Süd-West“ in Kraft. Jedermann kann den rechtskräftigen Be-
bauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung im Stadtplanungs- und 
Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 12, 39218 Schönebeck (Elbe),
während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. Eine Verlet-
zung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Schönebeck (Elbe) geltend gemacht worden ist. Dabei ist der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 
BauGB). Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB über die 
fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in die bisher 
zulässige Nutzung durch den rechtskräftigen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen wird hingewiesen.


Schönebeck (Elbe), den 04.12.2011


gez. i.V. Schröder
Haase
Oberbürgermeister
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Der Stadtrat Schönebeck (Elbe) hat in der Sitzung am 29.09.2011 nachfolgenden Be-
schluss gefasst, der hiermit bekannt gegeben wird.


Beschluss-Nummer 0353/2011
Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurch-
fahrten in der Stadt Schönebeck (Elbe) (Sondernutzungssatzung)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß Anlage 1 die Satzung über Er-
laubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten in der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) (Sondernutzungssatzung). 


Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1 


Satzung
über Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten 


in der Stadt Schönebeck (Elbe) (Sondernutzungssatzung)


Auf Grund der §§ 2, 4, 6 und 44 (3) der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383) in der 
zurzeit gültigen Fassung und des § 50 (1) des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(StrG LSA) vom 6. Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334) in der zurzeit gültigen Fassung und des 
§ 8 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 
2007 (BGBl. I S.1206) in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 57 und 59 der Bauordnung 
des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) vom 20. Dezember 2005 (GVBl. LSA S. 769) in der 
zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 
29.09.2011 folgende Satzung beschlossen:


§ 1 Sachlicher Geltungsbereich 
(1)  Diese Satzung gilt für Gemeindestraßen, einschließlich öffentlicher Wege und Plätze so-


wie für Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Gemeindegebiet. 
(2)  Zu den öffentlichen Straßen gehören der Straßenkörper, der Luftraum über dem Straßen-


körper, das Zubehör und die Nebenanlagen gemäß § 2 (1-4) StrG LSA. 
(3)  Zu den öffentlichen Plätzen gehören insbesondere der Marktplatz vor dem Rathaus, der 


Marktplatz im Stadtteil Bad Salzelmen, der Reuterplatz und der Salzblumenplatz.
(4)  Die Vorschriften der Marktordnung und Marktgebührensatzung der Stadt Schönebeck 


(Elbe) bleiben unberührt.


§ 2 Erlaubnispflicht für Sondernutzungen 
Für den Gebrauch der in § 1 bezeichneten Straßen über den Gemeingebrauch hinaus (Sonder-
nutzung) ist die Erlaubnis der Gemeinde erforderlich, soweit diese Satzung in § 6 – erlaubnis-
freie Sondernutzung – nichts anderes bestimmt. 


Die Sondernutzung ist nur nach erteilter Erlaubnis zulässig.
Zur erlaubnispflichtigen Sondernutzung zählen auch 
1.  in den Geh- und Radweg mehr als geringfügig (0,10 m) hineinragende Teile baulicher  


Anlagen, wie insbesondere Sonnenschutzdächer (Markisen), Vordächer und Verblend-
mauern, Briefkastenanlagen, Werbeanlagen/Werbeträger;


2.   das Aufstellen von Baubuden, Bauzäunen und Baugerüsten, das Abstellen von Arbeits-
wagen, Baumaschinen und -geräten, Containern, Mobiltoiletten und sonstige Baustellen-
einrichtungen, die Lagerung von Baustoffen, Bauschutt und Schüttrutschen;


3.   die vorübergehende Anlage von Gehwegüberfahrten oder anderen Grundstückszufahrten 
bei Baumaßnahmen (Baustellenzufahrten);


4.  das Verteilen und der Verkauf von Handzetteln, Flugblättern und anderen Werbeschriften, 
mit Ausnahme der Werbung politischen oder religiösen Inhalts, soweit es sich um kom-
munikativen Verkehr handelt,
– Werbefahrten mit Fahrzeugen und die Werbung,
– durch Personen, die Plakate oder ähnliche Ankündigungen herumtragen,
– die Werbung mit Lautsprechern, mit Ausnahme der Werbung politischen oder religi-


ösen Inhalts,
– vorübergehende Anbringung von Werbeträgern im öffentlichen Verkehrsraum, ein-


schließlich Wahlwerbung,
5. das Abstellen von zugelassenen Anhängern sowie Wohnmobilen und -anhängern,
6.   das Aufstellen von Fahrradständern und die Errichtung von Fahrradabstellanlagen, trans-


portablen Werbeträgern sowie elektrischer und mechanischer Spielgeräte, Blumenkübel/
Schmuckelemente,


7. das Aufstellen von Warenauslagen und Warenständern,
8. sportliche und kulturelle Veranstaltungen,
9. das Zur-Schau-Stellen von Tieren,
10.  der Verkauf von Waren aus Fahrzeugen und Einrichtungen ohne feste Verbindung mit 


einer baulichen Anlage oder dem Boden, aufgrund eines zugewiesenen Standplatzes,
11.  das Aufstellen von Tresen, Tischen und Sitzgelegenheiten im öffentlichen Verkehrsraum,
12.  Informationsstände, Tische, Plakatständer und sonstige den öffentlichen Verkehrsraum in An-


spruch nehmende Informationsberatung mit Ausnahme politischen und religiösen Inhalts,
13.  die Anlage neuer und die Änderung bestehender Zufahrten und Zugänge zu Bundes-


straßen sowie die Anlage oder Änderung von Zufahrten zu Landes- und Kreisstraßen 
außerhalb der zur Erschließung bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten. 


§ 3 Pflichten der Erlaubnisnehmer 
(1)  Die Erlaubnisnehmer haben für einen ungehinderten Zugang zu allen in die Straßendecke 


eingebauten Einrichtungen zu sorgen. Wasserablaufrinnen, Kanalschächte, Hydranten, 
Kabel-, Heizungs- und sonstige Revisionsschächte sind freizuhalten. Soweit beim Auf-
stellen, Anbringen oder Entfernen von Gegenständen der Straßenkörper aufgegraben 
werden muss, ist die Arbeit so vorzunehmen, dass nachhaltige Schäden am Straßenkör-
per und an den Anlagen, insbesondere den Wasserablaufrinnen und den Versorgungs- 
und Kanalleitungen, sowie eine Änderung ihrer Lage vermieden wird. Die Gemeinde ist 
spätestens eine Woche vor Beginn der Arbeiten zu benachrichtigen. Die Verpflichtung, 
andere beteiligte Behörden oder Stellen zu benachrichtigen oder deren Genehmigung 
einzuholen, bleibt unberührt. 


(2)  Erlischt die Erlaubnis, haben die bisherigen Erlaubnisnehmer die Sondernutzung einzu-
stellen, alle von ihnen erstellten Einrichtungen und die zur Sondernutzung verwendeten 
Gegenstände unverzüglich zu entfernen und den früheren Zustand ordnungsgemäß wie-
der herzustellen. 


(3)  Der Erlaubnisnehmer haftet der Stadt für alle sich aus der Sondernutzung ergebenden 
Schäden, die von ihm, seinen Gehilfen oder Beauftragten verursacht wurden. Ihm obliegt 
der Beweis dafür, dass ein schuldhaftes Verhalten nicht vorliegt. Er hat die Stadt unter 
Verzicht auf Regress von allen Ansprüchen freizustellen, die von Dritten im Zusammen-
hang mit einer Sondernutzung gegen die Stadt erhoben werden.


§ 4 Haftungsversicherung 
Die Gemeinde kann verlangen, dass der Erlaubnisnehmer zur Deckung des Haftpflichtrisikos vor 
der Inanspruchnahme der Erlaubnis den Abschluss einer ausreichenden Haftpflichtversicherung 
nachweist und diese Versicherung für die Dauer der Sondernutzung aufrechterhält. Auf Verlan-
gen der Gemeinde sind ihr der Versicherungsschein und die Prämienquittungen vorzulegen.


§ 5 Erlaubnis 
(1)  Die Erlaubnis wird grundsätzlich auf Antrag erteilt. Sie ist schriftlich mit Angaben über Art 


und Dauer der Sondernutzung bei der Stadt Schönebeck (Elbe) - Ordnungsamt - mindestens 
2 Wochen vor Beginn der Sondernutzung zu beantragen. Die Stadt kann dazu Erläuterungen 
durch Zeichnung, textliche Beschreibung oder in sonst geeigneter Weise verlangen. 


(2)  Die Erlaubnis kann im Einzelfall befristet werden und wird auf Widerruf erteilt. Sie kann 
unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden, wenn dies für die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs oder zum Schutze der Straße erforderlich ist. 


(3) Wird durch die Sondernutzung ein im Eigentum eines Dritten stehendes Grundstück in An-
spruch genommen oder in seiner Nutzung beeinträchtigt, kann die Erteilung der Sondernut-
zungserlaubnis von der schriftlichen Zustimmung des Berechtigten abhängig gemacht wer-
den. Entsprechend kann verfahren werden, wenn durch die Sondernutzung Rechte Dritter 
auf Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hinaus beeinträchtigt werden können. 


(4)   Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn eine Sondernutzung nach pflichtgemäßem Er-
messen gegen gesetzliche oder satzungsrechtliche Bestimmungen verstoßen würde.


§ 6 Erlaubnisfreie Sondernutzung 
(1) Keiner Sondernutzungserlaubnis bedürfen


1. das Verteilen von Handzetteln, Flugblättern und Schriften politischen oder religiösen
Inhalts auf öffentlichen Straßen, sofern es sich um kommunikativen Verkehr handelt,


2. das Aufstellen von Fahrradständern und die Einrichtung von Fahrradabstellanlagen 
durch den Träger der Straßenbaulast,


3. behördlich genehmigte Straßensammlungen sowie der Verkauf von Losen für behörd-
lich genehmigte Lotterien auf Gehwegen, in Fußgängerzonen oder verkehrsberuhigten
Bereichen,


4. die vorübergehende Lagerung von Brennstoffen und Baustoffen auf Gehwegen am
Liefertage und Aufstellung von Sperrmüll und Müllbehältern am Abfuhrtage.


(2)  Sonstige nach öffentlichem Recht erforderliche Erlaubnisse, Genehmigungen oder Be-
willigungen bleiben unberührt. 


(3)  Die in Absatz 1 aufgeführten erlaubnisfreien Sondernutzungen sind vor ihrem Beginn 
der Stadt Schönebeck (Elbe) anzuzeigen. Wird die nach Absatz 1 erlaubnisfreie Sonder-
nutzung beendet, so hat der bisherige Sondernutzungsberechtigte die von ihm erstellten 
Einrichtungen und für die Sondernutzung verwendeten Gegenstände zu entfernen und 
den früheren Zustand ordnungsgemäß wieder herzustellen.


§ 7 Einschränkung erlaubnisfreier Sondernutzungen 
Die Stadt Schönebeck (Elbe) kann erlaubnisfreie Sondernutzungen (§ 6) mit Auflagen ver-
sehen, ganz oder teilweise untersagen, wenn öffentliche Belange, insbesondere Belange des 
Verkehrs, dies erfordern. 


§ 8 Sondernutzungsgebühren 
Die Gebühren für Sondernutzungen, die der Gemeinde als Träger der Straßenbaulast und in 
Ortsdurchfahrten zustehen, richten sich nach der Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt 
Schönebeck (Elbe) in ihrer jeweils gültigen Fassung. 


§ 9 Übergangsregelung 
(1)  Sondernutzungen, für die die Gemeinde vor Inkrafttreten dieser Satzung eine Erlaubnis 


auf Zeit oder Widerruf erteilt hat, bedürfen keiner neuen Erlaubnis nach § 2 dieser Sat-
zung.


(2)  Die bisher ortsübliche, über den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung der in § 1 
genannten Straßen endet mit dem Inkrafttreten dieser Satzung. 


§ 10 Ordnungswidrigkeiten und Zwangsmittel 
(1)  Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bestimmt sich nach § 48 StrG LSA und § 23 


FStrG.
(2)  Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 7 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-An-


halt (GO LSA) bei Benutzung von Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen und im Sinne 
des § 48 Abs.1 Ziff.3 StrG LSA bei der Benutzung der übrigen durch die Satzung erfass-
ten Straßen handelt auch, wer 
– entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 nicht für einen ungehinderten Zugang zu den in die Straßen-


decke eingebauten Einrichtung sorgt,
– entgegen § 3 Abs. 1 Satz 2 dieser Satzung nicht die Wasserablaufrinnen, Kanalschäch-


te, Hydranten, Kabel-, Heizungs- und sonstigen Revisionsschächte freihält,
– entgegen § 3 Abs. 2 oder § 6 Abs. 3 dieser Satzung den früheren Zustand nicht ord-


nungsgemäß wieder herstellt. 
  In diesen Fällen kann jede Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 500,00 Euro 


geahndet werden. 
(3)  Die Anwendung von Zwangsmitteln im Rahmen des § 71 Verwaltungsvollstreckungsge-


setz des Landes Sachsen-Anhalt (VwVG LSA) vom 23. Juni 1994 (GVBl. LSA S.710) in 
der zurzeit gültigen Fassung und der  §§ 53 ff des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung des  Landes  Sachsen-Anhalt (SOG LSA) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.September 2003 (GVBl. LSA  S. 214) bleibt unberührt. 


  Es wird auf § 48 Absatz 2 StrG LSA hingewiesen, der für den Bereich des StrG LSA eine 
Geldbuße bis zu einer Höhe von 5.000 Euro zulässt. 


§ 11 Märkte
Für die öffentlichen Märkte (Wochen- und ähnliche Märkte) gelten die besonderen Bestim-
mungen der Stadt Schönebeck (Elbe).


§ 12 Inkrafttreten
Diese Satzung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der unteren Straßenbau-
behörde und der obersten Straßenbaubehörde. Sie wird nach Zustimmung der genannten Be-
hörden öffentlich bekannt gemacht und tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.


Gleichzeitig treten folgende Satzungen außer Kraft:
– Satzung über die Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurch-


fahrten in der Stadt Schönebeck (Elbe)(Sondernutzungssatzung) vom 11. Februar 2002, 
veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 7. Mai 2002,


–  Erste Änderungssatzung der Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemein-
destraßen und Ortsdurchfahrten in der Stadt Schönebeck (Elbe) (Sondernutzungssat-
zung) vom 14. April 2010, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 
18. April 2010,


- Satzung über die Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurch-
fahrten in der Gemeinde Plötzky vom 21. März 2001, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Stadt Schönebeck (Elbe) am 15. Mai 2001,


- Satzung über die Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurch-
fahrten in der Gemeinde Pretzien vom 18. Oktober 2001, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Stadt Schönebeck (Elbe) am 11. Dezember 2001,


- Erste Änderungssatzung zur Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemein-
destraßen und Ortsdurchfahrten in der Gemeinde Pretzien vom 15. Dezember 2008, ver-
öffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 17. Dezember 2008,


- Satzung über die Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurch-
fahrten in der Gemeinde Ranies vom 29. September 2008, veröffentlicht im Amtsblatt 
der Stadt Schönebeck (Elbe) am 5. Oktober 2008,


- Erste Änderungssatzung zur Sondernutzungssatzung der Gemeinde Ranies vom 26. Novem-
ber 2008, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 7. Dezember 2008.


Schönebeck (Elbe), den 01.11.2011


Haase
Oberbürgermeister


Genehmigungsvermerk:
Die erforderliche Zustimmung des Landesbetrieb Bau wurde mit Schreiben vom 17.10.2011, 
Az.: W/2324/31023-292/11 erteilt.
Die erforderliche Zustimmung des Kreisstraßenbauamtes des Salzlandkreises als Straßen-
baubehörde für die Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen wurde mit Schreiben vom 13.10.2011, 
Az.: 66/Eb./Satz. erteilt.


Der Stadtrat Schönebeck (Elbe) hat in der Sitzung am 08.12.2011 nachfolgenden Be-
schluss gefasst, der hiermit bekannt gegeben wird.


Beschluss-Nummer 0380/2011
Satzung über die Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen (Sondernutzungsge-
bührensatzung)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß Anlage 1 die Satzung über die 
Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen (Sondernutzungsgebührensatzung). 
Der Beschluß Nr. 0354/2011 vom 29.09.2011 wird aufgehoben.


Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1 
Satzung über die Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen


(Sondernutzungsgebührensatzung)


Auf Grund der §§ 2, 4, 6 und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383) in der 
zurzeit gültigen Fassung und des § 50 (2) des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(StrG LSA) vom 6. Juli 1993 (GVBl. S. 334) in der zurzeit gültigen Fassung und des § 8 (3) 
des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 
1994 (BGBl. I S. 855) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit der Sondernutzungs-
satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner 
Sitzung am 08.12.2011 folgende Sondernutzungsgebührensatzung beschlossen:


§ 1 Gebührenpflicht
(1)  Gebühren für Sondernutzungen an den Gemeindestraßen und den Ortsdurchfahrten der


Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Gemeindegebiet werden nach dem als Anlage 1 beige-
fügten Gebührentarif erhoben. Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser Satzung. Sondernut-
zungen, die nach § 6 dieser Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestra-
ßen und Ortsdurchfahrten vom 01.11.2011 keiner Erlaubnis bedürfen, bleiben gebührenfrei.


  Gebühren für Sondernutzungen auf öffentlichen Plätzen werden gemäß der Anlage 2
erhoben, wenn die wirtschaftliche Absicht im Vordergrund steht und ein öffentliches In-
teresse an der Sondernutzung nicht besteht.


(2)  Sondernutzungsgebühren werden auch erhoben, wenn eine erlaubnispflichtige Sonder-
nutzung ohne förmliche Erlaubnis ausgeübt wird. 


(3)  Die nach dem Tarif jährlich, monatlich oder täglich bzw. nach Quadratmetern oder lau-


fenden Metern zu erhebende Gebühr wird für jede angefangene Berechnungseinheit
voll berechnet. Bei Abweichungen der jeweiligen Zeiteinheit können auf Antrag für die 
nächstniedrige Zeiteinheit anteilig Gebühren erhoben werden.


(4)  Ist die sich nach § 2 ergebende Gebühr geringer als die im Tarif festgesetzte Mindestge-
bühr, so wird die Mindestgebühr erhoben. 


(5)  Bei Sondernutzungen, für die im Gebührentarif eine Rahmengebühr enthalten ist, wird 
eine Gebühr innerhalb des Rahmens bemessen 
1. nach Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch und 
2. nach dem wirtschaftlichen Interesse des Gebührenschuldners an der Sondernutzung.


(6)  Ist eine Sondernutzung im Gebührentarif nicht enthalten, richtet sich die Gebühr nach 
einer im Tarif enthaltenen vergleichbaren Sondernutzung. Fehlt auch eine solche Tarif-
stelle, ist eine Gebühr von 5,00 Euro bis 30,00 Euro entsprechend Abs. 5 zu erheben. 


(7)  Die Gebühr kann auf Antrag erlassen werden, wenn die Sondernutzung ausschließlich 
dem Zweck dient, auf die Historie eines Gebäudes oder einer Stätte hinzuweisen oder als
touristischer Hinweis dient.


§ 2 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner sind:


a) der Antragsteller, 
b) der Erlaubnisnehmer, auch wenn er den Antrag nicht selbst gestellt hat, 
c) derjenige, der die Sondernutzung tatsächlich ausübt oder in seinem Interesse ausüben 


lässt.
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 


§ 3 Entstehung und Fälligkeit der Gebühr
(1) Die Gebührenschuld entsteht 


a) für Sondernutzung bis zu 1 Jahr bei Erteilung der Erlaubnis für deren Dauer; 
b) für Sondernutzungen über 1 Jahr erstmalig bei der Erlaubnis für das laufende Ka-


lenderjahr, für nachfolgende Jahre im Voraus bis zum 1.12. des laufenden Kalender-
jahres;


c) für Sondernutzungen, für die bei Inkrafttreten dieser Satzung eine Erlaubnis bereits 
erteilt war, mit Inkrafttreten der Satzung. Beträge, die aufgrund bisheriger Regelungen 
bereits gezahlt worden sind, werden angerechnet.


d) bei unerlaubter Sondernutzung im Sinne des § 1 Abs. 2 mit deren Beginn. 
(2)  Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben. Sie sind 14 Tage nach Bekannt-


gabe des Bescheides fällig. 
(3) Die Gebühren können im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen werden. 


§ 4 Gebührenerstattung
(1)  Gezahlte Gebühren können auf Antrag anteilmäßig erstattet werden, wenn die Sonder-


nutzungserlaubnis vorzeitig widerrufen oder die Sondernutzung aus sonstigen Gründen 
beendet wird. 


(2)  Der Antrag kann nur innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Sondernutzung 
gestellt werden. 


§ 5 Stundung und Erlass
(1)  Ansprüche der Stadt (Sondernutzungsgebühren) dürfen auf Antrag des Gebührenschuld-


ners ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung eine erhebliche Härte 
für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 
erscheint.


(2)  Ansprüche dürfen ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage 
des Einzelfalles für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde.


§ 6 Gebührenfreiheit
(1)  Besteht an der Sondernutzung ein öffentliches Interesse, wird eine Sondernutzungsge-


bühr und Verwaltungsgebühr nicht erhoben. Hierbei kann insbesondere die Erfüllung ge-
meinnütziger Zwecke eine Gebührenfreiheit herbeiführen. Der Nachweis des Vorliegens 
eines öffentlichen Interesses ist der Antragstellung beizufügen.


(2)  Des Weiteren sind erlaubnispflichtige Sondernutzungen gebührenfrei, sofern sie in der 
Anlage 1 zu dieser Satzung beigefügten Gebührentabelle als solche ausgewiesen wer-
den.


(3)  Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen, die im Sinne des Absatzes 2 gebührenfrei sind, 
wird eine einmalige Verwaltungsgebühr in Höhe von 10,00 Euro erhoben.


§ 7 Inkrafttreten
Die Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurch-fahrten 
in der Stadt Schönebeck (Elbe) (Sondernutzungssatzung) ist Voraussetzung für die Wirksamkeit 
dieser Satzung. Diese Sondernutzungsgebührensatzung tritt am 01. Januar 2012 in Kraft. 


Gleichzeitig treten folgende Satzungen außer Kraft:
Stadt Schönebeck (Elbe)
– Satzung über die Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen (Sondernutzungsgebüh-


rensatzung) der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 11.Februar 2002, veröffentlicht im Amtsblatt 
der Stadt Schönebeck (Elbe) am 14. Mai 2002,


– Erste Änderungssatzung der Satzung über die Festlegung von Gebühren für Sondernut-
zungen (Sondernutzungsgebührensatzung) vom 14. April 2010, veröffentlicht im Amtsblatt 
der Stadt Schönebeck (Elbe) am 18. April 2010


Ortschaft Plötzky
– Satzung über die Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen (Sondernutzungsgebüh-


rensatzung) vom 21. März 2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) 
am 15. Mai 2001


Ortschaft Pretzien
– Satzung über die Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen (Sondernutzungsge-


bührensatzung) vom 18. Oktober 2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck   
(Elbe) am 11. Dezember 2001,


– Erste Änderungssatzung zur Satzung über die Festlegung von Gebühren für Sondernut-
zungen der Gemeinde Pretzien (Sondernutzungsgebührensatzung) vom 15. Dezember 
2008, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 17. Dezember 2008


Ortschaft Ranies
– Satzung über Festlegung von Gebühren für Sondernutzungen (Sondernutzungsgebührensat-


zung) vom 29. September 2008, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) 
am 05. Oktober 2008.


Schönebeck (Elbe), den 12.12.2011


Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1 zur Sondernutzungsgebührensatzung


Lfd.  
Nr.


Art der Sondernutzung 
im Sinne des § 2 der 
Sondernutzungssatzung
der Stadt Schönebeck 
(Elbe)


Bemessens-
grundlage


Je ange- 
fangene
Zeiteinheit


Gebüh-
ren-
satz Euro


Mindest-
gebühr
Euro


1.1. Das Aufstellen von Bau-
buden, Bauzäunen und 
-gerüsten; das Abstellen 
von Arbeitswagen, Bau-
maschinen und -geräten; 
Lagerung von Baustoffen 
und Bauschutt


Je angefan-
gener qm 
öffentlicher 
Verkehrsraum


Woche
die ersten 
4 Wochen 
frei,
ab 5. 
Woche


1,00 10,00


1.2. Das Aufstellen von 
Containern und Mobil-
toiletten


Je angefan-
gener qm 
öffentlicher 
Verkehrsraum


Tag 
die ersten 
4 Tage frei, 
ab 5. Tag


0,50 5,00


2.1. Das Verteilen von 
Handzetteln oder anderen 
Werbeschriften


Je Person Tag 6,00


2.2. Werbefahrten mit Fahr-
zeugen oder das Aufstel-
len solcher Fahrzeuge zu 
Werbezwecken


Je Fahrzeug Tag 5,00


2.3. Werbung durch Per-
sonen, die Plakate oder 
ähnliche Ankündigungen 
herumtragen


Je Person Tag 6,00


8. Jahrgang      Mittwoch, 14.12.2011       Amtliche Bekanntmachungen Nr. 59-1







8. Jahrgang Mittwoch, 14.12.2011 Amtliche Bekanntmachungen Nr. 59-2


Der Stadtrat Schönebeck (Elbe) hat in der Sitzung am 28.11.2011 
nachfolgenden Beschluss Nummer: 0358/2011 gefasst, der hier-
mit bekannt gegeben wird.


Beschluss-Nummer: 0358/2011
9. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung 
der Stadt Schönebeck (Elbe)


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die in der 
Anlage 1 befindliche Neunte Änderung der 4. Novellierung der 
Abwasserabgabensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe).


Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1


Neunte Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgaben-
satzung der Stadt Schönebeck (Elbe)


(Neunte Änderungssatzung zur Abwasserabgabensatzung)


Präambel
Auf Grund der §§ 4, 6, 44 (3) Nr. 1 und 91 der Gemeindeordnung 


für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383) in der 
zurzeit gültigen Fassung, der §§ 2, 5, 6 und 8 des Kommunalab-
gabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. 
LSA S. 405) in der zurzeit gültigen Fassung und des § 78 des 
Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 
16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492) in der zurzeit gültigen Fas-
sung hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sit-
zung am 28.11.2011 folgende Änderungssatzung beschlossen:


Artikel 1
Die 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt 
Schönebeck (Elbe) vom 27.06.2002, veröffentlicht im Amtsblatt 
der Stadt Schönebeck (Elbe) am 16.07.2002 in der Fassung der 
Achten Änderungssatzung vom 28.05.2010, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 06.06.2010, wird wie 
folgt geändert:


1. In den § 3 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:
 „(3)  Der Beitragspflicht unterliegen ebenfalls die Grundstü-


cke, die vor dem 15.06.1991 bereits an eine öffentliche 
zentrale Abwasseranlage angeschlossen waren oder eine 
Anschlussmöglichkeit hatten (Altanschlussnehmer).“


 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.
2. In den § 4a wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:
 „(2)  Für Grundstücke, die vor dem 15.06.1991 bereits an 


eine öffentliche zentrale Abwasseranlage angeschlossen 
waren oder eine Anschlussmöglichkeit hatten (Altan-
schlussnehmer), wird ein gesonderter Beitrag (Herstel-
lungsbeitrag II) erhoben. Der Beitragssatz des Herstel-
lungsbeitrages II beträgt 1,06 /m² beitragspflichtiger 
Fläche.“


 Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
3. Der § 6 wird um folgenden Absatz 3 ergänzt:
 „(3)  Die Beitragspflicht entsteht für Grundstücke nach 


§ 4a Absatz 2, die bereits vor dem 15.06.1991 an eine öf-
fentliche zentrale Abwasseranlage angeschlossen waren 
oder eine Anschlussmöglichkeit hatten, frühestens mit 
Inkrafttreten dieser Satzung. Die Entstehung der sach-
lichen Beitragspflicht setzt nicht die Erneuerung der Ab-
wasseranlage vor dem veranlagten Grundstück voraus.“


4. Der § 11 Absatz 6  erhält folgende Fassung:
 „(6) Die Einleitungsgebühr beträgt
  a)  für Schmutzwasser, das in die öffentlichen Kanäle 


eingeleitet und durch die öffentliche Kläranlage ge-
reinigt wird 2,18 /m³


    Für Schmutzwasser, dessen Zusammensetzung au-
ßerhalb der in der Abwasserbeseitigungssatzung defi-
nierten Grenzwerte liegt und  welches der Ausnahme 
nach § 7 Absatz 4 letzter Satz der Abwasserbeseiti-
gungssatzung unterliegt, werden Gebühren nach ei-
ner gesonderten Satzung erhoben.


  b) für Schmutzwasser nach § 11 Absatz 3b 2,01 /m³
  c) für Niederschlagswasser  1,07 /m²
  d)  für das aus besonderen Gründen sowie mit Einleit-


genehmigung in die öffentliche Kanalisation einge-
leitetes Grundwasser 2,18 /m³.“


5. Der § 12 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
 „(2) Die Klärgebühr beträgt:
  a)  bei Nutzung einer abflusslosen Sammelgrube (Absatz 


1a) 2,01 /m³
  b)  für die Reinigung des Anlageninhaltes (Fäkalschlamm) 


aus Kleinkläranlagen mit Anbindung an ein Gewässer
 58,69 /m³.“


Artikel 2
1. Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.
  Abweichend hierzu treten die Änderungen des § 11 Absatz 6 


sowie die Änderungen des § 12 Absatz 2  Buchstaben a) und b) 
der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt 
Schönebeck (Elbe) rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft.


  Diese Rückwirkung gilt nicht für die Ortsteile Plötzky, Pret-
zien und Ranies. 


2. Nachfolgende Satzungen treten am 31.12.2011 außer Kraft:
 –  Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss 


an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage der Gemein-
de Plötzky – Abwasserbeseitigungssatzung – in der Fassung 
der 2. Änderung vom 20.06.2007, veröffentlicht im Amts-
blatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 01.07.2007,


 –  Satzung über die Erhebung von Kostenerstattungen und 
Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde 
Plötzky – Abwasserabgabensatzung – vom 20.02.2002, ver-
öffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 
19.03.2002,


 –  Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss 
an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage der Ge-
meinde Pretzien – Abwasserbeseitigungssatzung – in der 
Fassung der 2. Änderung vom 01.03.2007, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 18.03.2007,


 –  Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für 
die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Pretzien – Abwas-
serabgabensatzung – in der Fassung der 1. Änderung vom 
12.10.2006, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schöne-
beck (Elbe) am 05.11.2006,


 –  Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss 
an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage der Gemein-
de Ranies – Abwasserbeseitigungssatzung – vom 22.11.2000, 
veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) 
am 16.01.2001,


 –  Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde 
Ranies vom 27.07.1993, veröffentlicht im Aushang der Ge-
meinde Ranies,


 –  Beitragssatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde 
Ranies vom 27.07.1993, veröffentlicht im Aushang der Ge-
meinde Ranies.


3.   Mit dieser Neunten Änderung der 4. Novellierung der Ab-
wasserabgabensatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) treten 
gleichzeitig zum 01.01.2012 folgende Satzungen der Stadt 
Schönebeck (Elbe) auch für die Ortsteile Plötzky, Pretzien 
und Ranies in Kraft: 


 –   4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt 
Schönebeck (Elbe) vom 27.06.2002, veröffentlicht im Amts-
blatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 16.07.2002 in der 
Fassung der Achten Änderungssatzung vom 28.05.2010, 
veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) 
am 06.06.2010,


 –    4. Novellierung der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt 
Schönebeck (Elbe) vom 27.06.2002, veröffentlicht im Amts-
blatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 23.07.2002 in der 
Fassung der 2. Änderung vom 10.03.2005, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 20.03.2005.


 
Schönebeck (Elbe), den 05.12.2011  


Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsat-
zungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag 
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.


Lfd.
Nr.


Art der Sondernutzung 
im Sinne des § 2 der 
Sondernutzungssatzung
der Stadt Schönebeck 
(Elbe)


Bemessens-
grundlage


Je ange-
fangene
Zeitein-
heit


Ge-
büh-
ren-
satz
Euro


Min-
dest-
ge-
bühr
Euro


2.4. Plakate bis 0,5 qm 
Werbefläche


Stück Woche 1,00


2.5. Plakate ab 0,5 qm 
Werbefläche


Stück Woche 2,00


3. Das Abstellen von 
Anhängern, Wohnmo-
bilen, und -anhängern


Je angefan-
gener qm 
öffentlicher 
Verkehrs-
raum


Tag 3,00 10,00


4.1. Das Aufstellen von 
Fahrradständern und
die Errichtung von 
Fahrradabstellanla-
gen, Blumenkübel/
Schmuckelemente


Antrags-
pflichtig


4.2. Das Aufstellen von 
transportablen Wer-
beträgern/Reitern von
mehr als 1 Stück am 
Ort der Leistung


Stück Monat 3,00


4.3. Das Aufstellen von 
Spielgeräten


Stück Monat 3,00 10,00


5.1. Das Aufstellen von 
Warenauslagen und 
Warenständern


Je angefan-
gener qm
öffentlicher
Verkehrs-
raum


Jahr 5,00


5.2. Anbringen/Aufstellen
von baul. Anlagen,
insbesondere Warenau-
tomaten, Werbeträgern, 
Briefkastenanlagen, die
in den öffentlichen Ver-
kehrsraum hineinragen


Stück Einma-
lig


60,00


5.3. Anbringen/Aufstellen
von Zunftzeichen, die 
in den öffentlichen Ver-
kehrsraum hineinragen


Antrags-
pflichtig


frei


6.1. Verkauf und das 
Anbieten von Waren 
und Leistungen aus 
Fahrzeugen und Ein-
richtungen ohne feste 
Verbindung mit einer 
baulichen Anlage oder 
dem Boden aufgrund 
eines zugewiesenen 
Standplatzes


Je angefan-
gene qm 
öffentlicher 
Verkehrs-
raum


Woche 1,50 10,00


7. Das Aufstellen von 
Tresen, Tischen und 
Sitzgelegenheiten im 
öffentlichen Verkehrs-
raum


Je angefan-
gene qm
öffentlicher 
Verkehrs-
raum


Jahr 5,00


8. Informationsstände, Ti-
sche, Plakatständer und 
sonstige den öffent-
lichen Verkehrsraum 
in Anspruch nehmende 
Informationsberatung
mit Ausnahme poli-
tischen und religiösen 
Inhalts


Je angefan-
gene qm
öffentlicher 
Verkehrs-
raum


Tag 1,50 10,00


Anlage 2 zur Sondernutzungsgebührensatzung


Marktplatz Schönebeck (Elbe)
2.447 m2


Marktplatz Bad Salzelmen 
2.392 m2


Art der 
Veranstal-
tung


Woche/
Euro


Tag/
Euro


3 Tage/
Euro


Woche/
Euro


Tag/
Euro


3 Tage/
Euro


1. Volks-
fest/Jahr-
markt


600,00 100,00 250,00 600,00 100,00 250,00


2. Spezial-
/Flohmarkt


750,00 125,00 300,00 750,00 125,00 300,00


3. sonst.
kulturellen
Veranstal-
tungen


600,00 100,00 250,00 600,00 100,00 250,00


Reuterplatz
2.229 m2


Salzblumenplatz
7.841 m2


Art der 
Veranstal-
tung


Woche/
Euro


Tag/
Euro


3 Tage/
Euro


Woche/
Euro


Tag/
Euro


3 Tage/
Euro


1. Volks-
fest/Jahr-
markt


600,00 100,00 250,00 1.200,00 200,00 500,00


2. Spezial-
/Flohmarkt


750,00 125,00 300,00 1.500,00 250,00 650,00


3. sonst.
kulturelle
Veranstal-
tungen


600,00 100,00 250,00 1.200,00 200,00 500,00








Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in der Sitzung am  08.12.2011 nachfol-
gende  Beschlüsse gefasst, die hiermit bekannt gegeben werden.


Beschluss-Nummer: 0360/2011
Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Aufhebung von Ortsrecht
(Aufhebungssatzung)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß der Anlage die Satzung der Stadt 
Schönebeck (Elbe) über die Aufhebung von Ortsrecht (Aufhebungssatzung).  


gez. Haase
Oberbürgermeister


Anlage: Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Aufhebung von Ortsrecht 
  (Aufhebungssatzung).


Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Aufhebung von Ortsrecht 
(Aufhebungssatzung)


Auf Grund der §§ 4, 6, 44 (3) Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383) in der 
zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 
08.12.2011  folgende Satzung beschlossen:


§ 1
Aufhebung von Ortsrecht


Nachfolgendes  Ortsrecht der Ortsteile Plötzky, Pretzien und Ranies wird aufgehoben.


Folgende Satzungen und Ordnungen treten am 31. Dezember 2011 außer Kraft:
-  Satzung der Gemeinde Plötzky über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen 


Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) vom 14.11.2007, veröffentlicht im Amts-
blatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 19.11.2007


-  Satzung der Gemeinde Pretzien über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen 
Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) vom 08.11.2007, veröffentlicht  im Amts-
blatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 19.11.2007


-  Satzung der Gemeinde Ranies  über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen 
Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) vom 20.11.2007, veröffentlicht  im Amts-
blatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 25.11.2007


-  Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderates der 
Gemeinde Plötzky vom 17.11.2004, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck 
(Elbe) am 28.11.2004


-  Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderates der 
Gemeinde Pretzien vom 16.09.2008, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck 
(Elbe) am 21.09.2008


-  Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderates der 
Gemeinde Ranies vom 02.11.2004, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck 
(Elbe) am 14.11.2004


-   Entgeltordnung für die Nutzung von Geräten und Ausstattungen der Gemeinde Pretzien 
vom 27.11.1997, veröffentlicht durch Aushang in der Gemeinde vom 17.12.1997 bis 
17.01.1998


-  Entgeltordnung für die Nutzung von Geräten und Ausstattungen der Gemeinde Pret-
zien vom 15.11.2001, veröffentlicht  im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 
13.02.2002


-   2. Änderung der Anlage 3 (Entgelttarif) der „Entgeltordnung für die Nutzung von Gerä-
ten und Ausstattungen der Gemeinde Pretzien“ vom 03.06.2004, veröffentlicht im Amts-
blatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 20.06.2004


 -  Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Gemeinde Plötzky vom 
15.08.2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 02.10.2001, 
mit der 1. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer vom 07.11.2001, 
veröffentlicht im Amtsblatt am 11.12.2001


-  Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Gemeinde Pretzien vom 
07.12.2000, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 20.12.2000


-  1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der Gemeinde 
Pretzien vom 22.09.2005, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 
09.10.2005


-  Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Gemeinde Ranies vom 
21.11.2000, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 12.12.2000


- Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Plötzky vom 
19.04.2000, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 16.05.2000


-  Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Pretzien vom 
11.05.2000, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 23.05.2000


-  Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der 
Gemeinde Pretzien vom 28.10.2004, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck 
(Elbe) am 07.11.2004


-  Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersatzung) vom 
18.10. 2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 11.12.2001


-  Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Plötzky vom 21.02.1996, veröffent-
licht durch Aushang in der Gemeinde vom 05.03.1996 bis 19.03.1996


-  Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Plötzky  vom 21.02.1996 (Beschluss-
Nr. 4/96) - 1.Änderung- vom 05.12.2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schöne-
beck (Elbe) am 19.02.2002


-  Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Pretzien vom 08.02.1996, veröffent-
licht durch Aushang in der Gemeinde vom 20.02.1996 bis 05.03.1996


-  Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Pretzien vom 08.02.1996 (Beschluss-
Nr. 3/96) - 1. Änderung- vom 13.12.2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schöne-
beck (Elbe) am 13.02.2002


-  2. Änderung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Pretzien vom 
08.02.1996 vom 11.10.2007, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) 
am 21.10.2007


-  Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ranies vom 18.12.2001, veröffent-
licht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 16.04.2002


-  Satzung über die Entschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Gemein-
de Plötzky vom 10.10.2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 
04.12.2001


-  Satzung über die Entschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Gemein-
de Pretzien vom 18.10.2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 
18.12.2001


-  Satzung über die Entschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Gemein-
de Ranies  vom 20.11.2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 
18.12.2001


-  Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für entgeltliche Pflichtleistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Plötzky (Feuerwehrkostenersatzsatzung) vom 
10.10.2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 04.12.2001


-  Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für entgeltliche Pflichtleistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Pretzien (Feuerwehrkostenersatzsatzung) vom 
18.10.2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 11.12.2001


-  1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für entgeltliche Pflicht-
leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Pretzien (Feuerwehrkostenersatz-
satzung) vom  25.11.2004, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 
19.12.2004


-  Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für entgeltliche Pflichtleistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ranies (Feuerwehrkostenersatzsatzung) vom 
23.10.2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 18.12.2001


-  Regelung über die privatrechtlichen Entgelte für Dienst- und Sachleistungen der Freiwil-
ligen Feuerwehr der Gemeinde Plötzky außerhalb der Pflichtaufgaben nach dem Brand-
schutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Entgeltregelung- Feuer-
wehr) vom 20.03.1996, veröffentlicht durch Aushang in der Gemeinde vom 09. 04.1996 
bis 23.04.1996


-  Regelung über die privatrechtlichen Entgelte für Dienst- und Sachleistungen der Freiwil-
ligen Feuerwehr der Gemeinde Pretzien außerhalb der Pflichtaufgaben nach dem Brand-
schutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Entgeltregelung - Feuer-
wehr) vom 14.03.1996, veröffentlicht durch Aushang in der Gemeinde vom 26.03.1996 
bis 09.04.1996


-  Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst der Gemeinde Plötzky vom 
19.11.2003, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 09.12.2003 


-  Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst der Gemeinde Pretzien vom 
11.12.2003, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 16.12.2003


-  Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst der Gemeinde Ranies vom 
02.12.2003, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 09.12.2003


-  Satzung zum Schutze des Baumbestandes in der Gemeinde Plötzky vom 01.06.1993, 
veröffentlicht durch Aushang in der Gemeinde Plötzky


-  Satzung zum Schutze des Baumbestandes, der Großsträucher und Hecken als geschützter 
Landschaftsteil in der Gemeinde Pretzien (Baumschutzsatzung) vom 05.09.1996, veröf-
fentlicht durch Aushang in der Gemeinde vom 01.10.1996 bis 16.10.1996


-  Änderung der Satzung zum Schutze des Baumbestandes der Großsträucher und He-


cken als geschützter Landschaftsbestandteil in der Stadt Schönebeck - Baumschutzsat-
zung - vom 06.12.2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 
11.12.2001.


§ 2
In-Kraft-Treten des Ortsrechts der Stadt Schönebeck (Elbe) 


In den Ortsteilen Plötzky, Pretzien und Ranies tritt das nachfolgende Ortsrecht der Stadt 
Schönebeck (Elbe) am 1. Januar 2012 in Kraft:
-  Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die Erhebung von Verwaltungskosten im ei-


genen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) vom 22.10.2007, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 28.10.2007,


-  Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck/Elbe vom 20.10.1998, veröf-
fentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 10.11.1998 in der Fassung der 1. 
Änderung vom 27.05.1999, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 
08.06.1999,


-  Satzung über die Entschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Schönebeck/Elbe vom 07.12.2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck 
(Elbe) am 11.12.2001,


-  Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Schönebeck (Elbe) (Feuerwehr-Kostenersatzsatzung - FWKS -), vom 06.12.2001, 
veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 11.12.2001,  


-  Satzung zum Schutze des Baumbestandes, der Großsträucher und Hecken als geschützter  
Landschaftsteil in der Stadt Schönebeck (Elbe) - Baumschutzsatzung - vom 09.03.1995, 
veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 28.03.1995 in der Fassung 
der Änderung vom 06.12.2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) 
am 11.12.2001, 


-  Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in 
der Stadt Schönebeck/Elbe (Straßenreinigungs- und  -gebührensatzung) vom 07.12.2001, 
veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 11.12.2001 in der Fassung 
der 4. Änderungssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 31.03.2009, veröffent-
licht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 05.04.2009.


Im Ortsteil Plötzky tritt das nachfolgende Ortsrecht der Stadt Schönebeck (Elbe) am 1. Januar 
2012 in Kraft:
-   Jugendordnung der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schönebeck 


(Elbe) vom 10.07.2003, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 
29.07.2003.


§ 3
Inkrafttreten


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 12.12.2011


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0362/2011
Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersatzung)
Der Stadtrat beschließt die nachfolgend aufgeführte Satzung über die Erhebung einer Vergnü-
gungssteuer (Vergnügungssteuersatzung).


gez. Haase
Oberbürgermeister


Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer
(Vergnügungssteuersatzung)


Aufgrund der §§ 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383) in der zurzeit 
geltenden Fassung und aufgrund der §§ 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 
(GVBl. LSA S. 405) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck 
(Elbe) in seiner Sitzung am 08.12.2011 die folgende Satzung beschlossen:


Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer 
im Gebiet der Stadt Schönebeck (Elbe)


§ 1
Allgemeines


Die Stadt Schönebeck (Elbe) erhebt eine Vergnügungssteuer nach den Vorschriften dieser 
Satzung.


§ 2
Steuergegenstand


Gegenstand der Vergnügungssteuer sind folgende im Stadtgebiet durchgeführte Veranstaltun-
gen gewerblicher Art:
1.   die entgeltliche Benutzung von Wettterminals, Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhal-


tungsapparaten und -automaten einschließlich der Apparate und Automaten zur Ausspie-
lung von Geld und Gegenständen (Spielgeräte) in Spielhallen und ähnlichen Unterneh-
men im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung (GewO) und darüber hinaus von allen 
Spielgeräten mit und ohne Gewinnmöglichkeit, an allen anderen Aufstellorten, soweit 
sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind;


2.   die entgeltliche Benutzung von elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten in 
Spielhallen, ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i GewO und an allen anderen 
Aufstellorten, soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind, die das 
Spielen am Einzelgerät oder durch Vernetzung mit anderen örtlichen Geräten (LAN) 
oder im Internet ermöglichen.


§ 3
Steuerbefreite Veranstaltungen


Von der Steuer sind befreit: 
1. der Betrieb von Geräten ausschließlich zur Musikwiedergabe.
2. der Betrieb von Spielgeräten in Einrichtungen, die der Spielbankabgabe unterliegen.


§ 4
Steuerschuldner


(1) Steuerschuldner ist derjenige, dem die Einnahmen zufließen.
(2) Steuerschuldner sind auch 


1. der oder die Besitzer der Räumlichkeiten, in denen die Spielgeräte i.S. von § 2 Nrn. 
1 und 2 aufgestellt sind, wenn sie für die Gestattung der Aufstellung ein Entgelt oder 
einen sonstigen Vorteil erhalten;


2. der oder die wirtschaftlichen Eigentümer der Spielgeräte i.S. von § 2 Nrn. 1 und 2.


§ 5
Beginn und Ende der sachlichen Steuerpflicht


(1)   Die Steuerpflicht beginnt mit der Inbetriebnahme eines Spielgerätes an einem der in § 2 
Nrn. 1 und 2 genannten Aufstellorte.


(2)   Die Steuerpflicht endet bei Spielgeräten nach § 2 Nrn. 1 und 2, wenn das Spielgerät außer 
Betrieb gesetzt wird.


§ 6
Bemessungsgrundlage


(1) Bei der Spielgerätesteuer ist Bemessungsgrundlage das Einspielergebnis.
(2)   Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und manipulations-


sicheren Zählwerken die Bruttokasse. Sie errechnet sich aus der elektronisch gezähl-
ten Kasse (inklusive der Veränderungen der Röhreninhalte), abzüglich Nachfüllungen, 
Falschgeld und Fehlgeld.


(3)   Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, deren Software die Da-
ten lückenlos und fortlaufend aufzeichnet, wie z.B. Aufstellort, Gerätenummer, Gerä-
tenamen, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdrucks, Datum 
der letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhreninhalte, Auszahlungsquoten, 


tägliche Betriebsstunden, tägliche Spielzeit am Gerät, Anzahl der entgeltpflichtigen 
Spiele, Freispiele usw.


(4)   Als Einspielergebnis bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeiten gilt das gesamte Ent-
gelt, das für die Benutzung der Spielgeräte aufgewandt wird.


(5)   Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Unterhaltungseinrichtungen, 
die unabhängig voneinander und zeitgleich ganz oder teilweise nebeneinander entgelt-
pflichtig bespielt werden können, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Spielgerät.


(6)  Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervor-
gehen, entsprechend den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung aufzubewah-
ren.


§ 7
Steuersätze


(1)   Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des § 6 Abs. 2 und 3 beträgt der Steuersatz 
10 v. H. des Einspielergebnisses.


(2)   Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des § 6 Abs. 4 beträgt der Steuersatz 10 v. H. des 
Einspielergebnisses, jedoch mindestens für jeden angefangenen Kalendermonat und für 
jedes Gerät bei
a)  Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die in Spielhallen aufgestellt 


  sind, mit Ausnahme der Geräte zu Buchst. c) und d) 25,00


b)  Geräten ohne Gewinnmöglichkeit, die nicht in Spielhallen aufgestellt 
  sind, mit Ausnahme der Geräte zu Buchst. c) und d) 12,50


c)  Geräten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen dargestellt 
werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges 
zum Gegenstand haben     1.000,00


d) elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten ohne 
  Gewinnmöglichkeit     10,00


§ 8
Erhebungszeitraum


Erhebungszeitraum ist der Kalendermonat.


§ 9
Entstehung des Steueranspruchs


Der Steueranspruch entsteht mit Ablauf des Erhebungszeitraumes.


§ 10
Steuererklärung und Steuerfestsetzung


(1)   Der Steuerschuldner hat innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des Erhebungszeitraumes 
eine Steuererklärung auf einem von der Stadt Schönebeck (Elbe) vorgeschriebenen 
Vordruck abzugeben. Die der Anmeldung zu Grunde liegenden, nach Aufstellort, Zulas-
sungsnummer und nach zeitlicher Reihenfolge sortierten Zählwerksausdrucke sind der 
Steuererklärung in Kopie beizufügen. Die Außerbetriebnahme des angemeldeten Gerätes 
oder Spieles ist innerhalb einer Woche auf amtlichem Vordruck zu melden.


(2)   Es handelt sich bei der Steuererklärung um eine Steueranmeldung i.S. der § 150 Abs. 1 
Satz 3 der Abgabenordnung. Der Steuerschuldner hat die Steuer selbst zu berechnen. 


(3)   Gibt der Steuerschuldner seine Steuererklärung nicht, nicht rechnerisch richtig, nicht 
rechtzeitig oder nicht vollständig ab, so setzt die Stadt Schönebeck (Elbe) die Steuer 
durch schriftlichen Bescheid fest. Dabei kann sie von den Möglichkeiten der Schätzung 
der Bemessungsgrundlage und der Festsetzung von Verspätungszuschlägen nach den 
Vorschriften der Abgabenordnung Gebrauch machen.


§ 11
Fälligkeit


(1)   Der Steuerschuldner hat gleichzeitig mit der Abgabe der Steueranmeldung die errechnete 
Steuer an die Stadtkasse Schönebeck (Elbe) innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des 
Erhebungszeitraumes zu entrichten.


(2)   Ein durch schriftlichen Bescheid festgesetzter Steuerbetrag ist innerhalb von 10 Tagen 
nach Bekanntgabe des Bescheides zu entrichten.


§ 12
Anzeigepflichten


(1)   Der Steuerschuldner hat die erstmalige Inbetriebnahme von Spielgeräten hinsichtlich 
der Art und Anzahl der Spielgeräte an einem Aufstellort bis zum 10. Tag des folgenden 
Kalendermonats anzuzeigen. Die Anzeige muss die Bezeichnung des Spielgerätes (Ge-
räteart), den Gerätenamen, den Aufstellort, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme und bei 
Geräten mit Gewinnmöglichkeit zusätzlich die Zulassungsnummer enthalten.


(2)   Die Anzeigepflichten nach Absatz 1 gelten bei jeder den Spielbetrieb betreffenden Verän-
derung und der Außerbetriebnahme von Spielgeräten.


§ 13
Sicherheitsleistung


Die Stadt Schönebeck (Elbe) kann die Leistung einer Sicherheit in der voraussichtlichen 
Höhe der Steuerschuld verlangen, wenn die Durchsetzung des Steueranspruchs gefährdet 
erscheint.


§ 14
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften


(1)  Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist berechtigt, auch während der Veranstaltung zur Nach-
prüfung der Steuererklärung (Steueranmeldung) und zur Feststellung von Steuertatbe-
ständen die Veranstaltungs- und Aufstellorte zu betreten, Geschäftsunterlagen   einzuse-
hen und die Vorlage aktueller Zählwerksausdrucke zu verlangen. 


(2)  Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist berechtigt, Außenprüfungen nach den §§ 193 ff. der 
Abgabenordnung durchzuführen.


(3)   Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und der Außenprüfung dem    
von der Stadt Schönebeck (Elbe) Beauftragten Zutritt zu den Veranstaltungs- und Ge-
schäftsräumen zu gestatten, alle für die Besteuerung bedeutsamen Auskünfte zu erteilen 
sowie Räumlichkeiten, Zählwerksausdrucke und Geschäftsunterlagen, die für die Be-
steuerung von Bedeutung sind, zugänglich zu machen.


§ 15
Datenverarbeitung


(1)  Die zur Ermittlung der Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung 
der Vergnügungssteuer nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücks-
bezogenen Daten werden von der Stadt Schönebeck (Elbe) gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 und  
§ 10 Abs.1 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger (DSG-LSA)  
i. V. mit § 11 des KAG-LSA und den dort genannten Bestimmungen der Abgabenord-
nung (AO) erhoben und verarbeitet. Die Datenerhebung beim Finanzamt, beim Amtsge-
richt (Handelsregister), beim Katasteramt und bei den für das Einwohnermeldewesen, 
Bauwesen, Ordnungsrecht sowie Finanzwesen zuständigen Stellen der Stadt Schönebeck 
(Elbe) erfolgt, soweit die Sachverhaltsaufklärung durch den Steuerpflichtigen nicht zum 
Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht (§ 93 Abs. 1 Satz 3 AO). 


(2)  Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuerer-
hebung nach dieser Satzung oder zur Durchführung eines anderen Abgabenverfahrens, 
das denselben Abgabenpflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur Kontrolle der Verar-
beitung sind technische und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und der 
Datensicherheit nach § 6 Abs. 2 DSG-LSA getroffen worden.


§ 16
Ordnungswidrigkeiten


(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 KAG-LSA handelt, wer
1. entgegen § 10 die Steuererklärung nicht oder nicht innerhalb von 10 Tagen nach 


Ablauf des Erhebungszeitraumes auf einem von der Stadt Schönebeck (Elbe) vor-
geschriebenen Vordruck abgibt, wer nicht die der Anmeldung zu Grunde liegenden, 
nach Aufstellort, Zulassungsnummer und nach zeitlicher Reihenfolge sortierten Zähl-
werksausdrucke in Kopie der Steuererklärung beifügt oder wer nicht die Außerbetrieb-
nahme des angemeldeten Gerätes oder Spieles innerhalb einer Woche auf amtlichem 
Vordruck abmeldet. 


2. entgegen § 12 Absätze 1 und 2 die Inbetriebnahme oder Veränderungen von bzw. bei 
Spielgeräten nicht bis zum 10. Tag des folgenden Kalendermonats anzeigt oder wer 
die Bezeichnung des Spielgerätes (Geräteart), den Gerätenamen, den Aufstellort, den 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme und bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit zusätzlich die 
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Zulassungsnummer nicht angibt;
3. entgegen § 14 Absatz 3 bei der Überprüfung und der Außenprüfung dem von der Stadt 


Schönebeck (Elbe) Beauftragten nicht Zutritt zu den Veranstaltungs- und Geschäfts-
räumen gestattet, wer nicht alle für die Besteuerung bedeutsamen Auskünfte erteilt 
oder wer Räumlichkeiten, Zählwerksausdrucke und Geschäftsunterlagen, die für die 
Besteuerung von Bedeutung sind, nicht zugänglich macht.


(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 16 Abs. 3 KAG-LSA mit einer Geldbuße bis zu 
10.000 Euro geahndet werden.


§ 17
Übergangsvorschrift


Die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Satzung bei der Stadt Schönebeck (Elbe) bereits 
angemeldeten Geräte gelten als angemeldet im Sinne des § 12 Abs. 1.


§ 18
Billigkeitsmaßnahmen gemäß § 13 a KAG-LSA


(1)  Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet wer-
den, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeu-
ten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint.


(2)   Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil 
erlassen werden.


(3)  Die Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen erfolgt auf Antrag des Steuerpflichtigen, 
der alle Tatsachen anzugeben hat, die hierfür erheblich sind.


§ 19
Sprachliche Gleichstellung


Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils in weiblicher und 
männlicher Form.


§ 20
Inkrafttreten


Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 
einer Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersatzung) vom 20.02.2006, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 26.02.2006, außer Kraft.


Schönebeck (Elbe), den 12.12.2011


Haase
Oberbürgermeister


Beschluss-Nummer: 0377/2011
Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
in der Stadt Schönebeck (Elbe)
(Straßenreinigungs- und -gebührensatzung)
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß Anlage die Satzung über die 
Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schönebeck 
(Elbe) (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung).


gez. Haase
Oberbürgermeister


Anlage 1


Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
in der Stadt Schönebeck (Elbe)


(Straßenreinigungs- und -gebührensatzung)


Präambel
Auf Grund der §§ 4, 6, und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383) in der zurzeit 
gültigen Fassung, des § 50 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 6. 
Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334) in der zurzeit gültigen Fassung und des § 5 des Kommunalab-
gabengesetzes des Landes Sachsen-Anhat (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat 
der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 08.12.2011 folgende Satzung beschlossen:


§ 1
Gegenstand der Satzung


(1)  Die Stadt Schönebeck (Elbe) überträgt ihre Pflicht zur Straßenreinigung der öffentlichen 
Straßen, Wege und Plätze und zum Winterdienst innerhalb der geschlossenen Ortslage 
in der Stadt Schönebeck (Elbe)  einschließlich der Bundes-, Landes-, Kreis- und Ge-
meindestraßen gemäß § 47 StrG LSA den Eigentümern sowie den dinglich Nutzungsbe-
rechtigten der durch die öffentlichen Straßen erschlossenen Grundstücke. Die Reinigung 
wird nur insoweit übertragen, wie dies auf Grund der Verkehrsverhältnisse zumutbar 
ist. Der Stadt Schönebeck verbleibt die Verpflichtung zur Reinigung der in der Anlage 2 
(Straßenverzeichnis) aufgeführten Straßen bzw. Straßenabschnitte. 


(2)  Beabsichtigt der Eigentümer seine Pflichten aus dieser Satzung einem Dritten zu übertra-
gen, so hat er dies bei der Stadt Schönebeck (Elbe) anzuzeigen. 


§ 2
Begriffsbestimmungen


(1)  Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebietes, der in geschlossener oder 
offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur 
Bebauung ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unterbre-
chen den Zusammenhang nicht.


(2)  Reinigung im Sinne dieser Satzung umfasst insbesondere die Beseitigung von Schmutz, 
Unkraut, Laub o. Ä. sowie die Entfernung sonstiger den Verkehr gefährdender oder be-
hindernder Gegenstände.


(3)  Winterdienst umfasst insbesondere die Beseitigung von Eis und Schnee und bei Glätte 
das Abstumpfen und Streuen der geforderten öffentlichen Verkehrsfläche.


(4) Eigentümer im Sinne der Satzung ist, wer als solcher im Grundbuch ausgewiesen ist.
  Die Pflichten obliegen auch Eigentümern solcher Grundstücke, die durch einen Graben, 


Grünstreifen, Mauer, Böschung von öffentlichen Verkehrsflächen getrennt sind, unbe-
achtet dessen, ob diese Grundstücke bebaut sind oder nicht. 


(5)  Eigentümer im Sinne dieser Satzung sind auch die dinglich Nutzungsberechtigten.
  Dinglich Nutzungsberechtigte sind Nießbraucher (1030 Bürgerliches Gesetzbuch - 


BGB), Erbbauberechtigte (§ 1 Verordnung über das Erbbaurecht), Wohnungsberechtigte 
(1093 BGB), Dauerwohn- bzw. Dauernutzungsberechtigte (§§ 31 ff. Wohnungseigen-
tumsgesetz).


(6)  Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die für den Fußgängerverkehr ausdrücklich be-
stimmten und äußerlich von der Fahrbahn abgegrenzten Teile der Straßen ohne Rücksicht 
auf ihren Ausbauzustand und auf die Breite der Straße (z. B. Bürgersteige, unbefestig-
te Gehwege, Seitenstreifen) sowie räumlich von einer Fahrbahn getrennte selbständige 
Fußwege. Soweit in Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) und in verkehrsberuhigten 
Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege nicht vorhanden sind, gilt als Gehweg ein 
Streifen von 2,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze. Zu den Gehwegen im Sinne 
dieser Satzung gehören auch gemeinsame Rad- und Gehwege sowie Radwege, die im 
unmittelbaren Zusammenhang neben Gehwegen angelegt oder durch Farbmarkierung 
vom Gehweg getrennt sind. 


(7)  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen 
Sinne.


(8)  Erschlossene Grundstücke im Sinne dieser Satzung sind anliegende Grundstücke und 
Grundstücke, die tatsächlich und rechtlich eine Zugangsmöglichkeit zur öffentlichen 
Straße haben. Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt ein Grundstück dann, wenn es 
an die Bestandteile der Straße heranreicht. Als anliegend gilt ein Grundstück auch dann, 
wenn es durch Grün- oder Geländestreifen, die keiner selbständigen Nutzung dienen, 
von der Straße getrennt ist. Als erschlossen im Sinne dieser Satzung gelten auch Grund-
stücke, die nicht oder nicht vollständig an der Straße anliegen, aber rechtlich und tatsäch-
lich eine Zugangsmöglichkeit zu ihr haben oder lediglich durch einen zum Grundstück 
gehörenden Weg mit ihr verbunden sind (Hinterliegergrundstücke) und denen durch die 
Straße eine Nutzungsmöglichkeit, insbesondere eine wirtschaftliche oder verkehrliche 
Nutzung, vermittelt  wird. 


§ 3
Reinigung und Winterdienst durch die Stadt Schönebeck (Elbe)


(1)  Innerhalb der geschlossenen Ortslage verbleibt die Pflicht zur Reinigung für die im an-
liegenden Straßenverzeichnis genannten Straßen, Wege und Plätze bei der Stadt Schöne-
beck (Elbe).


(2)  Die Reinigungspflicht der Stadt gemäß Abs. 1 umfasst die Fahrbahnen, die Parkspuren 
sowie Gossen.


(3)  Soweit die Stadt die Straßenreinigung durchführt, werden die Kosten den Eigentümern 
der durch die öffentlichen Straßen erschlossenen Grundstücke auferlegt.


(4)  Innerhalb der geschlossenen Ortslage verbleibt die Pflicht zum Winterdienst für Fahr-
bahnen von Gemeindestraßen und Fußgängerüberwegen bei der Stadt Schönebeck (Elbe), 
die diese entsprechend ihrer finanziellen und sachlichen Leistungsfähigkeit durchführt.


§ 4
Gegenstand der Pflicht zur Reinigung durch den Eigentümer


(1)  Für die im Straßenverzeichnis nicht genannten öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in-
nerhalb der geschlossenen Ortslage wird den Eigentümern der erschlossenen Grundstü-
cke die Reinigung der Gehwege, der Gossen und der Parkspuren sowie der Fahrbahnen 
bis zu deren Mitte übertragen. Die Pflichten bestehen ohne Rücksicht darauf, ob und wie 
die einzelnen Straßenteile befestigt sind.


(2)  Für die im Straßenverzeichnis genannten öffentlichen Straßen, Wege und Plätze wird den 
Eigentümern der Grundstücke die Reinigung der Gehwege übertragen.


§ 5
Gegenstand der Pflicht zum Winterdienst durch den Eigentümer


Innerhalb der geschlossenen Ortslage sind die Eigentümer der Grundstücke für den Winter-
dienst auf den Gehwegen verantwortlich. 


§ 6
Art und Umfang der Reinigungs- und Winterdienstpflicht 


durch den Eigentümer


(1)  Die von den Eigentümern zu reinigenden Fahrbahnen und Gehwege sind bis Einbruch 
der Dunkelheit, d. h. in der Zeit vom 01.04. bis 30.09. bis spätestens 21.00 Uhr und in 
der Zeit vom 01.10. bis 31.03. bis spätestens 19.00 Uhr zu säubern. Die Reinigung hat 
wöchentlich freitags oder samstags zu erfolgen. Die ausgebauten Straßenabschnitte, 
Straßenteile sind so zu reinigen, dass eine Störung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, insbesondere eine Gesundheitsgefährdung infolge einer Verunreinigung der 
Straße aus ihrer Benutzung heraus oder durch Witterungseinflüsse vermieden oder 
beseitigt wird.  Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden, Kehricht und sons-
tiger Unrat sind nach Beendigung der Säuberung unverzüglich entsprechend den ab-
fallrechtlichen Bestimmungen zu entfernen. Ausgebaut im Sinne dieser Satzung sind 
Straßen (Straßenabschnitte, Straßenteile) wenn sie mit einer festen Decke (Asphalt, 
Beton, Pflaster, Platten oder einem in ihrer Wirkung ähnlichen Material) versehen 
sind.


(2)  Bei nicht ausgebauten Straßen oder Straßen mit wassergebundener Decke umfasst die 
Reinigung nur das Beseitigen von Fremdkörpern, groben Verunreinigungen von Laub, 
Wildkräutern, Schlamm oder Ähnlichem.


(3)  In der Zeit von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind 
unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu 
beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind montags bis 
freitags bis 7.00 Uhr, samstags, sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu 
beseitigen.


(4)  Die Gehwege sind in einer Breite von mindestens 1,50 m von Schnee und Glätte freizu-
halten und zu bestreuen. Ist ein Gehweg nicht vorhanden, so ist ein ausreichend breiter 
Streifen neben der Fahrbahn oder, wo ein Seitenraum nicht vorhanden ist, am äußersten 
Rand der Fahrbahn freizuhalten.


(5)  Die Einläufe am Straßenrand, im Gossenbereich sind schnee- und eisfrei zu halten, um 
bei eintretendem Tauwetter den Abfluss des Schmelzwassers zu gewährleisten.


(6)  An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die Gehwege 
so von Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein möglichst gefahr-
loser Zu- und Abgang gewährleistet ist.


(7)  Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn angrenzenden Teil des Gehweges oder - wo dies 
möglich ist - auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr 
hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Die Einläufe in 
Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee 
und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg oder die Fahrbahn geschafft 
werden.


(8)  Die Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen zur Beseitigung von 
Schnee- und Eisglätte auf Geh- und Radwegen ist grundsätzlich verboten. Ihre Verwen-
dung ist nur erlaubt,
a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z. B. Eisregen), in denen durch Einsatz 


von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist;
b) an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z. B. Treppen, Rampen, Brückenauf- und 


-abgängen, starkem Gefälle bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnit-
ten.


Die Verwendung von Asche als Streumittel ist grundsätzlich verboten.
(9)  Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden 


Mitteln bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf 
auf ihnen nicht gelagert werden.


§ 7
Straßenreinigungsgebühren


Die Stadt Schönebeck (Elbe) erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen 
Straßen Straßenreinigungsgebühren. Die Stadt Schönebeck (Elbe) trägt den nicht umlagefä-
higen Teil der Kosten. Dieser Anteil wird auf 25 v. H. der gesamten Kosten der Straßenrei-
nigung festgesetzt.


Der auf die Stadt entfallende Teil umfasst,
1. die Kosten für die Reinigung der öffentlich zugänglichen Park- und Grünanlagen 


sowie für Straßenkreuzungen und -einmündungen, Verkehrsinseln und ähnliche dem 
Verkehr dienende Anlagen,


2. die Kosten für die Reinigung der überwiegend dem Durchgangsverkehr dienenden 
Straßen, soweit die Kosten durch den Durchgangsverkehr verursacht werden,


3. die Kostenanteile für Billigkeitsmaßnahmen der Straßenreinigungsgebühren gemäß 
§ 13a KAG LSA.


§ 8
Gebührenmaßstab


(1)  Maßstab für die Straßenreinigungsgebühr sind die Straßenfrontlänge des Grundstücks, 
auf volle und halbe Meter abgerundet, und die Reinigungsklasse, zu der die Straße nach 
dem Straßenverzeichnis gehört. Die Straßenfrontlänge ist die Grundstücksseite entlang der 
Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist. Grenzt ein durch die Straße erschlossenes 
Grundstück nicht oder nicht mit der gesamten der Straße zugewandten Grundstücksseite an 
diese Straße, so wird anstelle der Frontlänge bzw. zusätzlich zur Frontlänge die der Stra-
ße zugewandte Grundstücksseite zu Grunde gelegt. Zugewandte Grundstücksseiten sind 
diejenigen Abschnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, die mit der Straßengrenze gleich, 
parallel oder in einem Winkel von weniger als 45 Grad verlaufen.


(2)  Die im Straßenverzeichnis aufgeführten Straßen werden nach dem Verschmutzungsgrad, 
der Straßenbreite, der Verkehrsfunktion und der Stadtbedeutung in 3 Reinigungsklassen 
eingeteilt,
Reinigungsklasse 1 - einmalige wöchentliche Reinigung
Reinigungsklasse 2 - einmalige 14-tägliche Reinigung
Reinigungsklasse 3 - einmalige monatliche Reinigung


(3)  Zur Reinigungsklasse 1 gehören im Wesentlichen alle als Bundes-, Landes- und Kreis-
straßen gewidmeten Straßen, die überwiegend dem Durchgangsverkehr dienen oder zu 
dienen bestimmt sind, sowie Gemeindestraßen auf Grund ihrer besonderen Verkehrsbe-
deutung oder ihrer besonderen Bedeutung für das Stadtbild.


(4)  Zur Reinigungsklasse 2 gehören Gemeindestraßen auf Grund ihrer Verkehrsbedeutung 
oder ihrer Bedeutung für das Stadtbild.


(5) Zur Reinigungsklasse 3 gehören alle übrigen Straßen.
(6)  Abweichend davon werden für die im Straßenverzeichnis mit D (Durchgangsstraße) ge-


kennzeichneten Straßen in der Reinigungsklasse 1 Gebühren der Reinigungsklasse 2 und 
in der Reinigungsklasse 2 Gebühren der Reinigungsklasse 3 erhoben, um damit dem 
Verkehrsaufkommen einer Durchgangsstraße Rechnung zu tragen.


§ 9
Gebührensatz


(1)  Die Straßenreinigungsgebühr ist ein einmaliger Jahresbetrag. Sie errechnet sich wie 
folgt:
Straßenfrontlänge des Grundstücks x Betrag der jeweiligen Reinigungsklasse
(in Meter)                          (in Euro/m)


(2) Die Gebühren betragen je Meter Straßenfrontlänge jährlich in der 


Reinigungsklasse  Betrag ( /m)
1       1,41


  2       0,71
  3       0,33


(3) Zusätzlich wird eine Grundgebühr in Höhe von 16,86  jährlich je Grundstück erhoben.


§ 10
Gebührenpflichtige


(1)  Gebührenpflichtig sind die Eigentümer der Grundstücke sowie die dinglich Nutzungsbe-
rechtigten.


(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
(3)  Bei Wohnungseigentümern wird die Gebühr einheitlich für das Gesamtgrundstück fest-


gesetzt und in einem Bescheid dem Verwalter zugesandt.


§ 11
Beginn und Ende der Gebührenpflicht


(1)  Die Gebührenpflicht beginnt mit der Inanspruchnahme der Straßenreinigung. Erfolgt die 
Inanspruchnahme der Straßenreinigung nach dem 1. Tag des Monats, so entsteht die Ge-
bührenpflicht mit dem 1. Tag des Monats, der auf den Beginn der Straßenreinigung folgt, 
sie erlischt mit dem Beginn des Monats, in welchem die Straßenreinigung eingestellt 
wird.


(2)  Änderungen im Umfang der Straßenreinigung bewirken eine Gebührenänderung vom   1. 
Tag des auf die Änderung folgenden Monats an.


(3)  Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den 
Übergang folgenden Kalendervierteljahres auf den neuen Verpflichteten über.


§ 12
Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld


(1)  Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebührenpflicht wäh-
rend eines Kalenderjahres der Restteil des Jahres.


(2) Die Jahresgebührenschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungszeitraumes.
(3) Die Jahresgebührenschuld wird zum 01.07. eines jeden Kalenderjahres fällig.


§ 13
Einschränkung der Straßenreinigung


Falls die Straßenreinigung aus zwingenden Gründen vorübergehend, und zwar weniger als 
einen Monat eingeschränkt oder eingestellt werden muss, besteht kein Anspruch auf Gebüh-
renminderung.


§ 14
Auskunfts- und Anzeigepflicht


Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, auf Verlangen der Stadt die zur Festsetzung der 
Gebühren erforderlichen mündlichen und schriftlichen Auskünfte zu erteilen. Insbesondere 
hat jeder Grundstückseigentümer mitzuteilen,


- die Straßenfrontlänge seines Grundstücks und
- die Veränderung der Wohnanschrift.


Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist vom Veräußerer und Erwerber der 
Stadt innerhalb eines Monats mitzuteilen.


§ 15
Billigkeitsmaßnahmen


(1)  Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet wer-
den, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeu-
ten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint.


(2)  Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil 
erlassen werden.


§ 16
Ordnungswidrigkeiten


(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 7 der GO LSA handelt, wer als Eigentümer vor-
sätzlich oder fahrlässig
1.) entgegen § 4 Abs. 1 die Reinigung der Gehwege, der Gossen  und der Parkspuren 


sowie der Fahrbahnen bis zu deren Mitte nicht in der nach § 2 Abs. 2 und § 6 (1) 
erforderlichen Art und dem erforderlichen Umfang durchführt.


2.) entgegen § 4 Abs. 2 die Reinigung der Gehwege nicht in der nach § 2  Abs. 2 und § 6 
Abs. 1 erforderlichen Art und dem erforderlichen Umfang durchführt.


3.) entgegen § 5 den Winterdienst auf Gehwegen nicht in der nach § 2 Abs. 3 und § 6 Abs. 
2 bis 6 erforderlichen Art und dem erforderlichen Umfang durchführt.


4.) entgegen § 6 Abs. 7 Salz oder sonstige auftauende Stoffe ohne Vorliegen der in 
§ 6 Abs. 7 Buchstabe a und b genannten Voraussetzungen verwendet oder Asche als 
Streumittel einsetzt.


5.) entgegen § 6 Abs. 8 Baumscheiben oder begrünte Flächen mit Salz oder sonstigen 
auftauenden Mittel bestreut oder Schnee darauf lagert, der salzhaltige oder auftauen-
de Mittel enthält.


(2)  Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA handelt auch, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig entgegen § 14 die zur Festsetzung der Gebühren erforderlichen münd-
lichen und schriftlichen Auskünfte nicht erteilt oder den Wechsel der Rechtsverhältnisse 
nicht innerhalb eines Monats mitteilt.


(3)  Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu 
2.600  geahndet werden, in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu 10.000 


 geahndet werden.


§ 17
Inkrafttreten/Außerkrafttreten


Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.
Gleichzeitig treten die nachfolgenden Satzungen am 31.12.2011 außer Kraft:


- Straßenreinigungsgebührensatzung 1. Änderung vom 15.12.1997, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 16.12.1997,


- Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsge-
bühren in der Stadt Schönebeck (Elbe) (Straßenreinigungs- u. -gebührensatzung) vom 
07.12.2001, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 11.12.2001,


- Zweite Änderungssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 08.12.2004, ver-
öffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 12.12.2004,


- Dritte Änderungssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 15.05.2006, veröffent-
licht im Amtsblatt am 28.05.2006,


- 4. Änderungssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 31.03.2009, ver- öf-
fentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 05.04.2009,


- Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst der Gemeinde Plötzky vom 
19.11.2003, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 09.12.2003,


- Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst der Gemeinde Pretzien vom 
11.12.2003, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 16.12.2003,


- Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst der Gemeinde Ranies 
vom 02.12.2003, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 
09.12.2003.


Schönebeck (Elbe), 12.12.2011


Haase
Oberbürgermeister
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Anlage 2


Straßenverzeichnis


                     einfache  Reinigungs- jährliche
Straßenname D Kehrmeter klasse Kehrmeter


A.-Bebel-Straße D    400 1   20.800
Alt Felgeleben D    770 2   20.020
Am Malzmühlenfeld 1.000 1   52.000
Am Solgraben D    900 1   46.800
Am Stadtfeld D 2.500 2   65.000
Am Stremsgraben D 2.500 2   65.000
(Magdeburger Straße bis
W.-Hellge-Straße)
Bahnhofstraße 1.280 1   66.560
Barbyer Straße
(Barbyer Tor bis Heinitzhof) D 1.300 1   67.600
(Heinitzhof bis Industriestraße) D 1.300 1   67.600
(Industriestraße bis Knoten Elbbrücke) D    340 2     8.840
(Knoten Elbbrücke bis Ortstafel in D 1.460 2   37.960
Richtung Barby) 
(Knoten Elbbrücke bis Ortstafel in D    700 2   18.200 
Richtung Gommern) vorauss. ab 2013
Boeltzigstraße D 1.200 1   62.400
Böttcherstraße 1.100 1   57.200
Breiteweg D    800 1   41.600
Burgwall D 1.300 2   33.800
(Alt Frohse bis Magdeburger
Straße)
Calbesche Straße D 2.000 1 104.000
(von Boeltzigstraße bis einschließ-
lich Nr. 66 bzw. ehemalige Möbel-
werke)
Chausseestraße D 1.050 1   54.600
(ab Einmündung Magdeburger
Straße bis Nr. 52 bzw. Nr. 29)
Dr.-M.-Luther-Straße D 1.520 1   79.040
Edelmannstraße 1.140 2   29.640
Elbenauer Straße D 1.000 2   26.000
(ab Einmündung Salzstraße bis
OA Grünewalde in Richtung
Elbenau)
Elbenauer Straße D 1.900 1   98.800
(Nicolaistraße bis einschließlich
Brücke)
Friedrichstraße D 2.400 1 124.800
Friedensplatz D      80 1     4.160
Garbsener Straße 1.220 2   31.720
G.-Scholl-Straße D 1.400 2   36.400
(Nr. 1 bis 40 sowie Nr. 136 bis 157)
Heinitzhof D    400 2   10.400
Hoher Weg vorauss. ab 01.06.2012 D    470 2   12.220
(zwischen Heinitzhof und Söker Straße)
Industriestraße 1.700 2   44.200
(Barbyer Straße bis Grundweg)
Jacobstraße
(Chausseestr bis HNr. 49) D    400 1   20.800
gegenü. HNr. 25 bis  Chausseestr.) D    200 1   10.400
Leipziger Straße D 1.120 1   58.240
Magdeburger Straße
(Chausseestraße bis Welsleber D 3.880 1 201.760
Straße)
(Straße der Jugend bis einschl. D    600 1   31.200
Agip)
(Bereich Kreisel am Stremsgraben) D    100 1     5.200
(Kreisel bis Burgwall, beidseitig) D 1.500 1   78.000
(zwischen AGIP und ACF) D    110 1     5.720
Markt D    320 1   16.640
(Nr. 1 bis Nr. 7a, Nr. 11 bis Nr. 21)
M.-Gorki-Straße    270 1   14.040
Moskauer Straße 1.140 2   29.640
(zwischen Friedrichstraße und Jugendclub)
Nicolaistraße D    300 1   15.600
P.-Illhardt-Straße D 2.850 2   74.100
Salzer Straße D    505 1   26.260
Schillerstraße    990 1   51.480
Schwarzer Weg    280 2     7.280
(Ruth-Lübschütz-Platz bis
Warschauer Straße)
Söker Straße D 3.000 2   78.000
(zwischen Hoher Weg und Kreisel
Tischlerstraße)
Stadionstraße D 1.170 2   30.420
Straße der Jugend 2.300 2   59.800
(Magdeburger Straße bis
Welsleber Straße)
Tischlerstraße D 2.040 1 106.080
(zwischen Bäreneck und G.-Scholl-Str.) 
Warschauer Straße    620 2   16.120
(Schwarzer Weg bis Moskauer Straße)
Welsleber Brücke D    350 1   18.200
(zwischen Tischlerstraße und
Bahnhofstraße)
Welsleber Straße D 2.080 1 108.160
W.-Hellge-Straße D 5.680 1 295.360
(A.-Bebel-Straße bis Frohse)
W.-Dümling-Straße 4.400 3   52.800
(zwischen Kreisel am Stremsgraben und
Ortstafel hinter dem Knoten Hohendorfer Straße)
Kreisel am Grundweg/Dammweg 190 3     2.280


Landesamt für Vermessung und Dessau-Roßlau, den 08.12.2011
Geoinformation Sachsen-Anhalt
Sonderungsbehörde
Elisabethstraße 15
06847 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/6503 1000


Mitteilung
Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz – BoSoG


in Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz – VerkFlBerG


Sonderungsplan Nr. V25-23637-2010 in der Gemeinde Schönebeck (Elbe), Stadt; Gemarkung 
Schönebeck-Salzelmen; Flur 6; Flurstück 483/9


In dem o.g. Gebiet ist ein Verfahren nach dem Gesetz über die Sonderung unvermessener und über-
bauter Grundstücke nach der Karte (Bodensonderungsgesetz-BoSoG) vom 20.12.1993, erschienen 
im Bundesgesetzblatt – BGBl. I S. 2182, 2215 zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
22.12.2010 (BGBl. I S. 2255) in Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz vom 
26.10.2001 (BGBl. I 2001 S. 2716), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 31.07.2009 
(BGBl. I S. 2617) eingeleitet worden. Hierdurch soll das Erwerbsrecht der öffentlichen Nutzer 
an Verkehrsflächen und anderen öffentlichen genutzten privaten Grundstücken ausgeübt werden. 
Sonderungsbehörde ist das Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Elisabethstraße 15, 
06847 Dessau-Roßlau.


Der Entwurf des Sonderungsplans sowie die zu seiner Aufstellung verwandten Unterlagen liegen 
vom 02.01.–01.02.2012 in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformati-
on in Dessau-Roßlau während der Öffnungszeiten zur Einsicht aus.


Die Öffnungszeiten sind wie folgt geregelt:


Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 8.00–13.00 Uhr
Dienstag   8.00–18.00 Uhr
Einsichtnahmen außerhalb der Öffnungszeiten sind nach telefonischer Absprache möglich.


Alle Planbetroffenen können innerhalb des oben genannten Zeitraumes den Entwurf für den Son-
derungsplan sowie seine Unterlagen einsehen und Einwände gegen die getroffenen Feststellungen 
zu den dinglichen Rechtsverhältnissen erheben. Planbetroffene sind die Eigentümer der betroffenen 
Grundstücke, die Inhaber von dinglichen Nutzungsrechten, von Gebäudeeigentum und Anspruchs-
berechtigte nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz. Das gleiche gilt für die Antragsteller von 
Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz oder aus Restitution (§ 11 Abs. 1 des 
Vermögenszuordnungsgesetzes) und für die Inhaber beschränkter dinglicher Rechte an den betrof-
fenen Grundstücken oder Rechten an diesen Grundstücken.


Die Einwände sind bei der oben bezeichneten Sonderungsbehörde unter der oben genannten An-
schrift schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.


Im Auftrag


Rainer Warpakowski


Landesamt für Vermessung und Dessau-Roßlau, den 08.12.2011
Geoinformation Sachsen-Anhalt
Sonderungsbehörde
Elisabethstraße 15
06847 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/6503 1000


Mitteilung
Verfahren nach dem Bodensonderungsgesetz – BoSoG


in Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz – VerkFlBerG


Sonderungsplan Nr. V25-23638-2010 in der Gemeinde Schönebeck (Elbe), Stadt; Gemarkung 
Schönebeck-Salzelmen; Flur 3; Flurstück 2429/344


In dem o.g. Gebiet ist ein Verfahren nach dem Gesetz über die Sonderung unvermessener und über-
bauter Grundstücke nach der Karte (Bodensonderungsgesetz-BoSoG) vom 20.12.1993, erschienen 
im Bundesgesetzblatt – BGBl. I S. 2182, 2215 zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
22.12.2010 (BGBl. I S. 2255) in Verbindung mit dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz vom 
26.10.2001 (BGBl. I 2001 S. 2716), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 31.07.2009 
(BGBl. I S. 2617) eingeleitet worden. Hierdurch soll das Erwerbsrecht der öffentlichen Nutzer 
an Verkehrsflächen und anderen öffentlichen genutzten privaten Grundstücken ausgeübt werden. 
Sonderungsbehörde ist das Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Elisabethstraße 15, 
06847 Dessau-Roßlau.


Der Entwurf des Sonderungsplans sowie die zu seiner Aufstellung verwandten Unterlagen liegen 
vom 02.01.–01.02.2012 in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformati-
on in Dessau-Roßlau während der Öffnungszeiten zur Einsicht aus.


Die Öffnungszeiten sind wie folgt geregelt:


Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 8.00–13.00 Uhr
Dienstag   8.00–18.00 Uhr
Einsichtnahmen außerhalb der Öffnungszeiten sind nach telefonischer Absprache möglich.


Alle Planbetroffenen können innerhalb des oben genannten Zeitraumes den Entwurf für den Son-
derungsplan sowie seine Unterlagen einsehen und Einwände gegen die getroffenen Feststellungen 
zu den dinglichen Rechtsverhältnissen erheben. Planbetroffene sind die Eigentümer der betroffenen 
Grundstücke, die Inhaber von dinglichen Nutzungsrechten, von Gebäudeeigentum und Anspruchs-
berechtigte nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz. Das gleiche gilt für die Antragsteller von 
Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz oder aus Restitution (§ 11 Abs. 1 des 
Vermögenszuordnungsgesetzes) und für die Inhaber beschränkter dinglicher Rechte an den betrof-
fenen Grundstücken oder Rechten an diesen Grundstücken.


Die Einwände sind bei der oben bezeichneten Sonderungsbehörde unter der oben genannten An-
schrift schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.


Im Auftrag


Rainer Warpakowski


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim 
Verlag abonniert werden.
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Bekanntmachung  
der 5. Sitzung des Zeitweiligen Ausschusses  


Friedhofswesen des Stadtrates Schönebeck (Elbe)
am 11.01.2012


Sitzungsbeginn: 17.00 Uhr


Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
   Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)


T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die letzte Sitzung
5. Diskussion und Festlegung der Änderungen zur Friedhofssatzung der


Stadt Schönebeck (Elbe) (BV-Nr. 0363/2011)
 a) Änderungsantrag vom 05.12.2011 der CDU-Fraktion
 b) Änderungsantrag vom 05.12.2011 der Fraktion DIE LINKE.
 c) Änderungsantrag vom 08.12.2011 von Herrn Stadtrat Harwig
6. Diskussion und Festlegung der Änderungen zur Friedhofsgebührensat-


zung der Stadt Schönebeck (Elbe) (BV-Nr. 0364/2011)
 a) Zusatzantrag vom 05.12.2011 der CDU-Fraktion
7. Information der Verwaltung zur Anfrage der FriedWald GmbH
8. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt


Nichtöffentlicher Teil
9. Informationen der Verwaltung
10. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt


gez. Haase
Oberbürgermeister


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218
Schönebeck. Der General-Anzeiger mit dem o.g. hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt er-
scheint wöchentlich am Mittwoch und Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim
Verlag abonniert werden.
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Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in der Sitzung am 28.11.2011 
nachfolgenden Beschluss-Nr. 0361/2011 gefasst, der hiermit bekannt gege-
ben wird.


Beschluss-Nr. 0361/2011
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2011 der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat berät und beschließt gemäß § 160 i.V.m. § 155 Gemeindeord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 10. August 2009  (GVBl.
LSA S. 383), in der derzeitig gültigen Fassung, die in der Anlage beigefügte
1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt
Schönebeck (Elbe) einschließlich des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan für
den Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen für das Wirtschaftsjahr 2011 sowie
der weiteren Bestandteile und Anlagen gemäß § 2 der Verordnung über die
Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im Land
Sachsen-Anhalt (GemHVO) der Stadt Schönebeck (Elbe).


Haase
Oberbürgermeister


1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der 1. Nachtrags-
haushaltssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr 
2011
           
1. Nachtragshaushaltssatzung
Aufgrund des § 160 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom
10. August 2009 (GVBl. S. 383), in der derzeitig gültigen Fassung i.V.m. § 155
GO LSA hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) am 28.11.2011  folgende
1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:


§ 1


Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
 erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag
  einschließlich der Nachträge
 um um gegenüber  nunmehr
  bisher festgesetzt auf


€ € € € 


a) im Verwaltungshaushalt
 die Einnahmen
 8.800 – 46.192.200 46.201.000
 die Ausgaben
 8.800 – 54.382.700 54.391.500


b) im Vermögenshaushalt
 die Einnahmen
 860.900 – 13.527.200  14.388.100
 die Ausgaben
 860.900 – 13.527.200 14.388.100


§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht
veranschlagt.


§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bis-
herigen Festsetzung nicht geändert.


§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden, wird ge-
genüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.


§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.


§ 6
Die Festsetzungen für über- und außerplanmäßige Ausgaben werden nicht ver-
ändert.


Schönebeck (Elbe), den 21.12.2011


  
Haase
Oberbürgermeister


2. Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2011
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde ist nicht erforderlich. Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 94 Abs.
3 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 27.12.2011 bis
05.01.2012 im Rathaus, Zimmer 108, zu den bekannten Dienstzeiten öffentlich
aus.


Schönebeck (Elbe), den 21.12.2011                          


  
Haase
Oberbürgermeister
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